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I. Historische Entwicklung

Zur Zeit des Türkischen Reichs bis zur Befreiung Bulgariens im Jahr 1878 galten
in den bulgarischen Ländern die ottomanischen Gesetze. Nach Wiederherstellung
eines unabhängigen bulgarischen Staates und der Verabschiedung der ersten Ver-
fassung im Jahr 1879 lehnte sich Bulgarien an das russische Strafprozessrecht an.
Das Gerichtsverfassungsgesetz (1880) und das Strafverfahrensgesetz (1897) nah-
men sich die entsprechenden Gesetze des russischen Zarenreichs zum Vorbild, die
ihrerseits auf das französische strafprozessuale System und seine typischen Grund-
sätze und Institutionen wie den Untersuchungsrichter, die Staatsanwaltschaft, das
Appellations- und Kassationsverfahren usw. zurückgehen.

Das Gerichtsverfassungsgesetz galt, mehrfach reformiert, bis zum Jahr 1952,
wobei seine wichtigsten Änderungen nach dem 9. September 1944 als Folge der
neuen staatlichen Verhältnisse (Machtübernahme durch die kommunistische Partei)
verabschiedet wurden. Die Strafprozessordnung von 1952 bekräftigte diese Ände-
rungen: Die Institution des Untersuchungsrichters wurde aus der Judikative heraus-
genommen und in die des Justizermittlers, eines Organs der vorgerichtlichen Er-
mittlung, umgewandelt. Die Stellung der Staatsanwaltschaft wurde gestärkt und ihr
wurden auch Befugnisse außerhalb der Strafverfolgung zugewiesen, z.B. wurde der
Staatsanwalt mit der allgemeinen Gesetzlichkeitsaufsicht betraut. Das dreistufige
Hauptverfahren wurde auf zwei Rechtszüge reduziert und ein drittes Kontrollver-
fahren außerhalb der Instanzen eingeführt. Das Gesetz beschränkte das Recht des
Beschuldigten auf Verteidigung und verminderte die Grundrechte bei Eingriffs-
maßnahmen im Prozess.

Nach der Wende im Jahr 1989 zeichnen sich die zahlreichen Gesetzesänderun-
gen durch eine deutliche Liberalisierung, insbesondere durch eine Stärkung des
Rechts auf Verteidigung aus, schaffen aber gleichzeitig eine übermäßige Kompli-
zierung des Verfahrens. Der Strafprozess wurde allmählich, wenn auch nicht im-
mer systematisch, dem europäischen und internationalen Standard angepasst. Die
neue Verfassung (1991) brachte die Einführung der Appellationsgerichte sowie des
Obersten Kassationsgerichts. Das Gerichtsverfassungsgesetz wurde dementspre-
chend verabschiedet und die StPO geändert. Die wichtigste Reform der Strafpro-
zessordnung erfolgte 1999. Damals wurden eine nahezu umfassende gerichtliche
Kontrolle über das Vorverfahren und das bis dahin unbekannte Institut der Verein-
barung eingeführt.

Das bulgarische Parlament hat im Herbst 2005 eine vollständig neue Strafpro-
zessordnung eingeführt, die weitgehend den EU-Standards in diesem Bereich ent-
spricht und ein Ergebnis der Zusammenarbeit von bulgarischen und europäischen
Experten war. Diese Strafprozessordnung ist am 29. April 2006 in Kraft getreten.
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II. Struktur der Strafprozessordnung

Die bulgarische Strafprozessordnung besteht aus sieben Teilen, die in Kapitel
und Abschnitte gegliedert sind.

1. Im ersten Teil der StPO sind die Grundlagen des Strafprozesses, der territoriale
Geltungsbereich des Gesetzes, die Wirkung bestimmter Umstände, die die Durch-
führung des Verfahrens vorläufig oder endgültig verhindern oder untersagen und
entsprechend zur Einstellung führen, sowie die Zuständigkeitsvorschriften enthal-
ten. Hier sind auch die Subjekte des Verfahrens mit ihren prozessualen Rechten
und Pflichten bestimmt: das Gericht, die Staatsanwaltschaft und die Ermittlungsor-
gane, der Privat- und Nebenkläger, der Beschuldigte und der Angeklagte, der Ver-
teidiger, der Zivilkläger und Zivilbeklagte. Die neue StPO regelt hier einheitlich
die Figur des Verletzten, die im alten Gesetz nur teilweise erwähnt war. Besonders
wichtig ist die neue Stellung des Polizeiermittlers zwischen den Hauptsubjekten
des Strafprozesses. Nach dem alten Gesetz hatte der Polizeiermittler nur eine Rand-
rolle im strukturellen Sinn. Die entsprechenden Vorschriften waren getrennt von
den anderen Verfahrenssubjekten in einem anderen Teil der früheren StPO enthal-
ten. Der erste Teil regelt ferner die verschiedenen Entscheidungsarten der Organe
des Strafverfahrens sowie das Ablehnungsverfahren.

Im ersten Teil der Strafprozessordnung sind weiterhin die im Strafprozess gegen
den Beschuldigten zulässigen prozessualen Zwangsmaßnahmen aufgeführt: die
Maßnahmen zum termingerechten Erscheinen, darunter als wichtigste die Untersu-
chungshaft, die Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt zur Beobachtung,
das Verbot, das Land zu verlassen, das 2005 eingeführte Verbot für den Beschul-
digten, sich in unmittelbarer Nähe des Verletzten aufzuhalten, die zwangsweise
Vorführung sowie die Sicherungsmaßnahmen der Gewinnabschöpfung und der
Zivilklage.

2. Im zweiten Teil sind die Regeln der Beweisführung enthalten, Vorschriften
betreffend die Beweise, ihre Erhebung und Prüfung: Vernehmung, Sachverständi-
gengutachten, Durchsuchung, Beschlagnahme, Augenschein, Rekonstruktion der
Tat und Identifizierung von Personen und Gegenständen. Er hat außerdem eine
erschöpfende Aufstellung der nach dem bulgarischen Strafverfahrensrecht zulässi-
gen Beweismittel zum Gegenstand. Am Ende des zweiten Teils befinden sich die
Vorschriften über die Zustellung von Ladungen und Mitteilungen, über die Be-
rechnung der Fristen und über die Kosten.

3. Im Gegensatz zu der alten StPO enthält der dritte Teil eine umfassende Rege-
lung des Vorverfahrens, wobei zum ersten Mal die von verschiedenen Organen
durchgeführten Ermittlungen strukturell gleichgestellt sind. Die hier vorgesehenen
Bestimmungen finden Anwendung sowohl beim Justizermittlungsverfahren wie
auch bei der zweiten Form der vorgerichtlichen Ermittlung: dem Polizeiverfahren.
Dieses war früher am Ende des dritten Teils unter dem Titel „Besondere Regeln für
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das Verfahren bei Offizialdelikten, für die ein Justizermittlungsverfahren nicht
zwingend vorgeschrieben ist“, geregelt. Es ist jetzt von größerer praktischer Bedeu-
tung im Hinblick auf die große Anzahl der Polizeiverfahren und ihren Anteil an
allen durchgeführten Vorverfahren sowie vor allem unter Berücksichtigung der
neuen einheitlichen Regelung des dritten Teils, sodass wir es nunmehr mit zwei
gleichwertigen Arten von Vorverfahren zu tun haben, die nicht länger im Verhält-
nis eines allgemeinen zu einem speziellen Verfahren stehen. Die frühere Gesetzes-
systematik der Vorschriften betreffend die polizeiliche Ermittlung – selbstständig
und hilfsweise geregelt – war in der Tat ungewöhnlich. Die Entwicklung der StPO
in den Jahren nach der Wende ist ein Beweis dafür, dass die Forderung nach einer
effektiven Strafverfolgung und der Anpassung an den europäischen Standard den
bulgarischen Gesetzgeber in eine schwierige Situation geführt haben. So hatte er
Mühe, den Abschnitt über die Polizeiermittlung an der richtigen Stelle im Gesetz
unterzubringen, wo er nicht im Widerspruch zu den Verfassungsbestimmungen
stand, welche den Justizermittler zum einzigen Organ des vorgerichtlichen Verfah-
rens erklärten. Im Hinblick auf eben diese Notwendigkeit, die strukturellen Wider-
sprüche zu bewältigen sowie eine einheitliche Regelung des Ermittlungsverfahrens
zu ermöglichen, wurde 2006 auch die Verfassung geändert, die nicht mehr den Jus-
tizermittler als einziges Ermittlungsorgan vorsieht. Vielmehr kann er nunmehr in
den im Gesetz vorgesehenen Fällen als zuständiges Ermittlungsorgan tätig werden.

Das erste Kapitel des dritten Teils enthält die allgemeinen Bestimmungen über
das Vorverfahren und definiert seine Organe: den Staatsanwalt, die Justiz- sowie
die Polizeiermittler, ihre Befugnisse und Entscheidungsarten. In einem selbststän-
digen Kapitel folgen dann die Regelung betreffend die Einleitung und die Durch-
führung des Vorverfahrens und die formalen Schritte, welche seine Stadien abgren-
zen, z.B. die Verfügungen über die Einleitung des Strafverfahrens, die formelle
Erhebung der Beschuldigung und Benachrichtigung des Beschuldigten darüber
sowie der Schlussbericht des Ermittlungsorgans nach Abschluss der Ermittlungen.
Hier finden sich auch die Regelungen verschiedener bindender Fristen. Am Ende
des dritten Teils sind die Vorschriften über die Tätigkeit des Staatsanwalts nach
Abschluss der vorgerichtlichen Ermittlung angeführt.

4. Der vierte Teil regelt das gerichtliche Verfahren und seine verschiedenen Sta-
dien. In einem selbstständigen Kapitel sind die Handlungen des Berichterstatters
vor Beginn der Hauptverhandlung und seine Befugnisse bezüglich der Zulässig-
keits- und Vorbereitungsfragen einschließlich der Entscheidung über die verhängte
Maßnahme zur Sicherung des termingerechten Erscheinens geregelt. Das folgende
Kapitel enthält die Regelung des Verfahrens im ersten Rechtszug: allgemeine Be-
stimmungen, gerichtliche Beweisaufnahme, Schlussvorträge und Urteilsfindung.
Danach folgen die Vorschriften betreffend die Berufung, die Kassation sowie das
Beschwerdeverfahren zur Überprüfung von Beschlüssen und Verfügungen.

5. Der fünfte Teil enthält die das Vor- und Hauptverfahren regelnden Sonderbe-
stimmungen betreffend die Strafverfolgung Nichtvolljähriger und das Militärstraf-
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verfahren. Weiterhin sind hier das beschleunigte Verfahren sowie – neu einge-
führt – das unverzügliche Verfahren und die abgekürzte gerichtliche Beweisauf-
nahme im ersten Rechtszug enthalten. Ein selbstständiges Kapitel regelt die Durch-
führung des gerichtlichen Verfahrens auf Antrag des Beschuldigten

In zwei weiteren Kapiteln folgen die besonderen gerichtlichen Verfahren über
die Befreiung von strafrechtlicher Verantwortlichkeit unter Verhängung einer Ver-
waltungsstrafe und den Abschluss einer Vereinbarung.

6. Der sechste Teil regelt die Vollstreckung von rechtskräftigen Gerichtsentschei-
dungen sowie die Wiederaufnahme von Strafverfahren.

7. Im siebten Teil sind die besonderen Verfahren der Anwendung von medizini-
schen Maßnahmen und der Tilgung sowie verschiedene Vorschriften über den
Strafvollzug wie etwa die Aussetzung des Strafrestes, die Anrechnung von Ar-
beitstagen auf die Verbüßung der Freiheitsstrafe usw. geregelt. In selbstständigen
Abschnitten sind Vorschriften betreffend bestimmte auslandsbezogene Verfahren
aufgeführt, z.B. die Auslieferung von Straftätern oder Verurteilten zur Strafverfol-
gung oder Strafverbüßung und die internationale Rechtshilfe in Strafsachen.

Am Ende des Gesetzes befinden sich die Schluss- und Übergangsbestimmungen,
die Fragen über Änderungen von Zuständigkeiten oder Fristen als Folge seines
Inkrafttretens entscheiden.

III. Das bulgarische Strafverfahren und seine Besonderheiten

Die historischen Traditionen des bulgarischen Vorverfahrens stammen aus den
russischen Gesetzen, deren Grundlage wiederum das französische Modell war.
Später haben die Jahre des Totalitarismus die Strafprozessordnung entsprechend
geprägt. Daher rührten bestimmte Besonderheiten des Ermittlungsverfahrens nach
der früheren StPO, die seit ihrem Inkrafttreten im Jahr 1974 über 30 Mal geändert
wurde, sowie manche wesentliche Unterschiede zu den westeuropäischen Strafver-
folgungssystemen. Der Großteil dieser Unterschiede wurde mit der Einführung des
neuen Gesetzes 2006 beseitigt.

1. Das vorgerichtliche Verfahren und die Funktion der Beteiligten

a) Die Ermittlungsorgane

Die Staatsanwaltschaft gehört in Bulgarien zur Judikative und ist vom Ministe-
rium der Justiz unabhängig. Ihre innere Organisation ist durch die Grundsätze der
Zentralisierung, der Einzelleitung und der hierarchischen Gliederung bestimmt,
jedoch ist der Staatsanwalt aufgrund der Verfassung von 1991 unabhängig, unver-
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setzbar (nach Erfüllung bestimmter gesetzlicher Voraussetzungen) und genießt eine
funktionsbezogene Immunität. Verantwortlich ist er allein dem Gesetz, den schrift-
lichen Weisungen des vorgesetzten Staatsanwalts und seiner eigenen inneren Über-
zeugung, die er – unabhängig von schriftlichen Weisungen – darstellen kann. Seine
Hauptaufgabe im Prozess ist es, die Beschuldigung und die Anklage wegen Offi-
zialdelikten zu erheben und zu vertreten (Art. 46 Abs. 1), wobei ihm die Beweislast
obliegt. Bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe ist der Staatsanwalt jedoch ver-
pflichtet, belastende wie entlastende Beweise zu erheben. Auch in Bulgarien ist der
Staatsanwalt der „Herr des Ermittlungsverfahrens“ und der Gesetzgeber hat ihm
dementsprechend die Leitungs- und Aufsichtsbefugnisse in diesen Verfahrenssta-
dien übertragen. Das neue Gesetz hat diese Aufgabe des Staatsanwalts besonders
hervorgehoben, indem die Figur des „überwachenden Staatsanwalts“ ausdrücklich
geregelt wurde. Nach Art. 46 Abs. 2 Ziff. 1 leitet der überwachende Staatsanwalt
die Ermittlung. Im Rahmen dieser Befugnis ist er berechtigt, schriftliche Weisun-
gen zu erteilen, welche für die unmittelbar untergebenen Staatsanwälte und die
Ermittlungsorgane verbindlich sind. Weiterhin kann er von diesen Organen erlas-
sene Verfügungen aufheben oder abändern. Die neue StPO hat dem Staatsanwalt
die Möglichkeit gegeben, die gesamte Ermittlung zu übernehmen und nicht nur
einzelne Ermittlungshandlungen, wie die bisherige Regelung das erlaubt hatte. Der
Staatsanwalt erlässt Verfügungen, welche bei seinem Vorgesetzten angefochten
werden können, falls sie nicht der gerichtlichen Kontrolle unterliegen. Die Mög-
lichkeit des Justizermittlers (nicht aber des Polizeiermittlers) nach der alten Rege-
lung, Verfügungen des Staatsanwalts beim vorgesetzten Staatsanwalt anzufechten,
war früher einer der verfahrenshemmenden Faktoren. Diese Regelung wurde in das
neue Gesetz nicht übernommen. Seine Stellung als Herr des Vorverfahrens und den
Auftrag, die Anklage zu erheben und zu vertreten, versteht der bulgarische Staats-
anwalt traditionsgemäß überwiegend als die Ausübung von Aufsichtsbefugnissen
über die Ermittlungsorgane (Justiz- und polizeilicher Ermittler) und die schriftliche
Arbeit nach Abschluss der Ermittlungen. Bisher war er selten an unmittelbaren
Ermittlungen persönlich beteiligt, obwohl er diese Befugnis nach dem Gesetz bei
einzelnen Ermittlungshandlungen hatte. Die künftige Anwendung der StPO wird
zeigen, inwieweit der bulgarische Staatsanwalt bereit ist, seine neue gesetzlich vor-
geschriebene aktive Rolle auszuüben.

Eine weitere Besonderheit sind manche mit der Strafverfolgung nicht verbundene
Aufgaben des Staatsanwalts gemäß anderen Gesetzen (z.B. dem Gerichtsverfas-
sungsgesetz). Das sind beispielsweise die allgemeine Gesetzlichkeitsaufsicht und die
Beteiligung an Zivil- und Verwaltungsverfahren. Die Wahrnehmung solcher Aufga-
ben nimmt einen erheblichen Teil der Kapazität der Staatsanwaltschaft in Anspruch.

Das moderne bulgarische Recht kennt den Untersuchungsrichter französischer
Provenienz nicht. Eine der bedeutenden Institutionen im Strafverfahren ist jedoch
traditionsgemäß bis heute noch der Justizermittler, wenn auch dessen Kompeten-
zen durch die neue StPO zugunsten der Polizei erheblich reduziert wurden. Der
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Justizermittler ist ein Ermittlungsorgan eigener Art, das weder mit dem ermitteln-
den Polizeibeamten noch mit dem Staatsanwalt verglichen werden kann, obwohl
manche seiner Befugnisse mit den beiden in den westeuropäischen Ländern am
Strafverfahren beteiligten Organen vergleichbar sind. Nach der Verfassung gehören
die Justizermittler zur Judikative, das heißt: sie sind ebenfalls unabhängig, unver-
setzbar und genießen funktionsbezogene Immunität. Artikel 201 der außer Kraft
gesetzten StPO gewährte ihnen eine „operative Selbstständigkeit“. Der Justizer-
mittler entschied selbst, welche Ermittlungshandlungen vorzunehmen sind und war
für ihre Qualität verantwortlich.

Die neue StPO hat den Polizeiermittler dem Justizermittler prozessual gleichge-
stellt und die Zuständigkeit des Justizermittlers wesentlich eingeschränkt. Dieser ist
jetzt nur noch berechtigt, die Ermittlungen wegen Straftaten, die in drei Kapiteln
des StGB1 aufgeführt sind, sowie wegen Straftaten durchzuführen, die von be-
stimmten Amtsträgern oder im Ausland begangen wurden.

Die Ermittlungsbehörde ist eine selbstständige und unabhängige Behörde, orga-
nisiert in örtlichen Strukturen auf Bezirksebene und allein der Nationalen Ermitt-
lungsbehörde untergeordnet.

Das Vorhandensein der Ermittlungsbehörde mit ihren selbstständigen Kompe-
tenzen im Rahmen des Strafprozesses führte unter der Geltung des alten Gesetzes
zu der Abstufung des vorgerichtlichen Verfahrens auf drei Ebenen:

– Staatsanwaltschaft (leitete die Ermittlung und übte die Aufsicht über diese aus);

– Ermittlungsbehörde (führte in der Regel und gemäß der Verfassung die unmit-
telbaren Ermittlungshandlungen durch, wobei sie operativ selbstständig war);

– Polizei (nahm in manchen Fällen prozessuale Handlungen vor, in anderen führte
sie eine Vorerhebung oder einzelne mit der Aufklärung der Tat verbundene Tä-
tigkeiten im Auftrag des Staatsanwalts durch).

Die Komplexität dieser Organisation der Strafverfolgung beeinträchtigte die
Aufklärung von Straftaten erheblich und hatte negative Auswirkungen auf die Qua-
lität und Effizienz der gesamten Strafverfolgung. Die Gleichstellung von Justiz-
und Polizeiermittlung nach der neuen StPO hat die Abstufung des Vorverfahrens
weitgehend bewältigt und europäischen Standard erreicht.

Die Funktionen des Ermittlungsrichters nach deutschem Vorbild werden in Bul-
garien jeweils von einem für das Hauptverfahren zuständigen Spruchrichter wahr-
genommen. Dies führt allerdings nach bulgarischem Rechtsverständnis zum Aus-
schluss des insoweit im Vorverfahren tätigen Spruchrichters wegen Befangenheit

____________

1 Es handelt sich zunächst um Straftaten gegen die Republik Bulgarien sowie um Straf-
taten gegen die Verteidigungsfähigkeit der Republik Bulgarien, welche durch Amtsträger
begangen wurden und die Offenbarung von Informationen betreffen, die in von der Repu-
blik Bulgarien geschlossenen völkerrechtlichen Verträgen enthalten sind, sowie um Straf-
taten gegen den Frieden und die Menschlichkeit.
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im Hauptverfahren mit der nachteiligen Folge, dass bei kleinen Gerichten kein
Strafrichter mehr verfügbar ist und Zivilrichter die Hauptverhandlung durchführen
müssen.

b) Die Polizei

Infolge der dominanten Stellung des Justizermittlers und der daraus folgenden
Abstufung des Ermittlungsverfahrens nahmen bisher die Dienststellen der Polizei
im Rahmen der Strafverfolgung verschiedene Aufgaben wahr. An erster Stelle wa-
ren sie für die Durchführung der sogenannten Vorerhebung zuständig, deren Ziel
die Sammlung von Angaben über eine begangene Tat in Zusammenhang mit der
eventuellen formellen Einleitung eines Verfahrens war. Schon die letzten Änderun-
gen der früheren Gesetzeslage hatten das Institut der Vorerhebung nach der StPO,
in deren Rahmen bestimmte Beweise erhoben werden konnten, aufgehoben. Nun-
mehr wird diese gleichwohl gemäß dem Gerichtsverfassungsgesetz und darauf be-
ruhenden Zusammenarbeitsrichtlinien durchgeführt. Während der Vorerhebung
können grundsätzlich rechtstechnisch und gerichtsverwertbar keine Beweise erho-
ben werden. Sie dient nur zu Informationszwecken.

Kraft Gesetzes unterstützt die Polizei die Ermittlungsorgane bei ihrer Tätigkeit
(Art. 218 Abs. 2), hat also außerprozessuale Hilfsaufgaben. Zusätzlich hat die Poli-
zei traditionsgemäß noch Ermittlungskompetenzen, welche die Polizeiermittler
berechtigen, gerichtlich verwertbare Beweise für die Zwecke des Strafverfahrens
zu erheben. In diesem Sinn war die allgemeine Frage der Verwertbarkeit von durch
die Polizei konkret erhobenen Beweisen immer aktuell. Die neue StPO hat weitge-
hend ein einheitliches Ermittlungsverfahren geregelt. Innerhalb des Prozesses der
Annäherung an die EU-Standards hat sich die Polizeiermittlung als Hauptform des
Vorverfahrens bewährt. Die Polizeiermittler sind heutzutage für den Großteil der
Straftaten zuständig. Dennoch hat die neue StPO weder institutionell eine Ermitt-
lungspolizei geschaffen noch die von der Polizei erhobenen Beweise grundsätzlich
für prozessual verwertbar erklärt. Vor diesem Hintergrund ist die Frage, inwieweit
ein Polizeibeamter verwertbare Beweise für die Ziele der Strafverfolgung erheben
kann, von besonderer Bedeutung und muss von der Praxis gelöst werden.

Unter Geltung des früheren Gesetzes war neben dem benannten Polizeiermittler
das einzige weitere Ermittlungsorgan im Strafprozess die Zollfahndung, die mit der
Aufklärung mancher Zolldelikte beauftragt war. Die neue StPO sieht kein Zoll-
fahndungsverfahren mehr vor. Die Einführung eines Organs mit der Aufgabe der
Steuerfahndung ist immer noch Gegenstand einer heftigen politischen und öffentli-
chen Diskussion.
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c) Die Verteidigung

Nach Art. 97 Abs. 1 kann der Verteidiger ab der Festnahme bzw. von der forma-
len Erhebung der Beschuldigung an eingeschaltet werden. Es ist eine wesentliche,
vor Beginn irgendwelcher Ermittlungshandlungen zu erfüllende Pflicht des Ermitt-
lungsorgans, den Beschuldigten auf sein Recht auf Verteidigung hinzuweisen und
ihm die Möglichkeit zu gewähren, sich mit einem Verteidiger in Verbindung zu
setzen. In manchen im Gesetz vorgesehenen Fällen ist die Verteidigung notwendig,
grundsätzlich wird der Verteidiger bevollmächtigt. Er hat das Recht, die Akten
einzusehen und Auszüge davon anzufertigen, er kann sich ohne Überwachung mit
dem Beschuldigten treffen und bei der Durchführung aller Ermittlungshandlungen
anwesend sein. Die StPO schreibt dem Verteidiger vor, sich von seiner inneren
Überzeugung, den erhobenen Beweisen und dem Gesetz leiten zu lassen und ver-
bietet ihm, die Durchführung der übernommenen Verteidigung ohne triftige Grün-
de abzulehnen. Die anderen Beteiligten am Strafverfahren beauftragen Prozessbe-
vollmächtigte. In bestimmten Fällen widersprüchlicher Interessen hat das Gericht
dem Verletzten einen besonderen Vertreter zu bestellen.

d) Der Beschuldigte

Der Beschuldigte ist am Prozess ab der formalen Erhebung der Beschuldigung
durch den Justizermittler beteiligt. Das Gesetz stellt ihm mehrere prozessuale Be-
fugnisse zur Verfügung und gewährt ihm das Recht auf Verteidigung und aktive
Mitwirkung im Verfahren. Im Gegensatz zur früheren Regelung sieht die StPO die
Anordnung einer Maßnahme zur Sicherung seines termingerechten Erscheinens
nicht zwingend vor. Die Anordnung einer solchen Maßnahme ist nur eine Mög-
lichkeit, soweit die Voraussetzungen dafür gegeben sind und vermutet werden
kann, dass die betroffene Person der Straftat schuldig ist.

e) Das Gericht

Die Rolle des Gerichts im vorgerichtlichen Stadium des Strafverfahrens ist be-
schränkt auf die Genehmigung oder Verhängung von Eingriffsmaßnahmen (mit der
Möglichkeit, manche von ihnen aufzuheben) sowie die richterliche Vernehmung.
Die Untersuchungshaft, die Durchsuchung, das Tätigkeitsverbot, die Unterbrin-
gung in einer psychiatrischen Anstalt zur Beobachtung und die zivilrechtlichen
Sicherungsmaßnahmen sowie der Einsatz spezieller Aufklärungsmittel werden vom
Richter angeordnet oder genehmigt, wobei der Staatsanwalt oder die anderen Er-
mittlungsorgane bei Gefahr im Verzug auch ohne richterliche Genehmigung eine
Durchsuchung vornehmen oder eine vorläufige Festnahme anordnen können. Dabei
besteht die Pflicht, das Durchsuchungsprotokoll unverzüglich dem zuständigen
Richter vorzulegen. Eine wichtige Änderung der alten StPO im Jahr 2003 hatte den
Staatsanwalt beauftragt, im Vorverfahren die Untersuchungshaft in eine leichtere
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Sicherungsmaßnahme umzuwandeln, sofern die entsprechenden Voraussetzungen
vorliegen, sodass es insoweit der Mitwirkung des Gerichts nicht mehr bedarf. Diese
Regelung wurde in das neue Gesetz übernommen.

f) Der Verletzte

Der durch die Straftat Verletzte kann sich am Strafverfahren in verschiedenen
prozessualen Eigenschaften beteiligen. Erstens ist er berechtigt, Privatklage wegen
eines Privatdelikts zu erheben und auf diese Art und Weise die Strafverfolgung
einer solchen Tat zu veranlassen. In diesem Fall beteiligt sich der Verletzte am
Strafverfahren als Privatkläger, erhebt und vertritt die Beschuldigung wegen der
begangenen Tat vor Gericht. Bei Offizialdelikten kann der Verletzte neben dem
Staatsanwalt die Anklage vor Gericht als Nebenkläger vertreten; ihm sind insoweit
die entsprechenden gesetzlich festgeschriebenen prozessualen Befugnisse einge-
räumt. 2003 wurde auch das Strafantragsverfahren eingeführt. Jetzt werden be-
stimmte Delikte nur dann strafrechtlich verfolgt, wenn der Verletzte diesbezüglich
einen Antrag bei dem Staatsanwalt gestellt hat. Das Verfahren wird aber dann nach
den allgemeinen Regeln abgewickelt und kann nicht auf Antrag des Verletzten ein-
gestellt werden. Die Regelung wurde in das neue Gesetz übernommen.

Zum Zweck der Beschleunigung des Prozesses hat eine der Neufassungen die
Befugnisse des Verletzten im Vorverfahren eingeschränkt, wobei ihm die Möglich-
keit entzogen wurde, in diesem Stadium einen zivilrechtlichen Anspruch im Rah-
men des Strafverfahrens geltend zu machen und sich als Zivilkläger zu beteiligen.
Die Geltendmachung des zivilrechtlichen Anspruchs zur gemeinsamen Entschei-
dung mit der Strafsache durch das Strafgericht ist nach bulgarischem Recht seit
Langem möglich. Über den anhängigen zivilrechtlichen Anspruch wird dann nach
den strafrechtlichen Verfahrensregeln entschieden, er darf aber kein Grund für eine
Verzögerung des Strafverfahrens werden. Typischerweise ist der Beschuldigte im
Prozess auch der Zivilbeklagte, dies kann aber auch eine andere, für die Handlun-
gen des Beschuldigten haftende Person sein. Gegenwärtig kann der zivilrechtliche
Anspruch ebenfalls erst in der Hauptverhandlung geltend gemacht werden.

Erst die neueingeführte StPO hat die Vorschriften über den Verletzten in einem
selbstständigen Kapitel zusammengeführt und seine Rechtsstellung allgemein ge-
regelt, indem seine Rechte jetzt ausdrücklich im Gesetz vorgesehen sind.

2. Besonderheiten des Strafverfahrens

a) Formalismus im Vorverfahren

Eine Besonderheit des bulgarischen Strafverfahrens ist sein strikter Formalismus,
stark ausgeprägt im Vorverfahren durch eine Reihe formaler Entscheidungen, die
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unbedingt den gesetzlichen Anforderungen entsprechen müssen. Selbst der Beginn
des Vorverfahrens erfolgt in den meisten Fällen durch eine solch formale Entschei-
dung – die im Art. 212 der StPO vorgesehene Einleitungsverfügung des Staatsan-
walts mit all ihren gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteilen. Eine in der StPO
vorgesehene grundsätzliche Voraussetzung für den Erlass einer solchen Verfügung
ist das Vorhandensein eines gesetzlichen Anlasses und genügender Anhaltspunkte
für die Annahme einer Straftat. Das neue Gesetz sieht auch die informelle Einlei-
tung eines Vorverfahrens durch die erste Vornahme bestimmter Ermittlungshand-
lungen in unaufschiebbaren Fällen unter bestimmten Voraussetzungen vor. Dann
folgt die Erhebung der Beschuldigung, ebenfalls durch Erlass einer formalen
schriftlichen Verfügung des Ermittlungsorgans, sobald „genügend Beweise dafür
erhoben wurden, dass eine Person eines Offizialdelikts schuldig ist und keine
Gründe für die Einstellung des Strafverfahrens vorliegen“ (Art. 219 Abs. 1), die
Offenlegung der erhobenen Beschuldigung und des Ermittlungsverfahrens. Es han-
delt sich dabei um formale Handlungen des Ermittlungsorgans, welches dem Be-
schuldigten und seinem Verteidiger die Verfügung über die Erhebung der Beschul-
digung bzw. die Materialien des abgeschlossenen Ermittlungsverfahrens zur
Kenntnisnahme mitteilt. Eine Neuigkeit, die das formale Verfahren zum Teil ver-
einfacht, ist die Möglichkeit, die Beschuldigung mit der Erstellung der schriftlichen
Urkunde über die erste gegen eine bestimmte Person vorgenommene Ermittlungs-
handlung zu erheben. Der endgültige Abschluss der Ermittlung erfolgt ebenfalls
schriftlich und formal durch einen Schlussbericht des Ermittlungsorgans, in dem es
Anklageerhebung oder Einstellung des Strafverfahrens anregt, bevor es diesen zu-
sammen mit der Akte dem Staatsanwalt zur Erfüllung seiner mit der Erledigung
des Vorverfahrens verbundenen Aufgaben vorlegt. Die so im Schlussbericht darge-
legte Stellungnahme des Ermittlungsorgans ist für den Staatsanwalt bei seiner das
Verfahren abschließenden Tätigkeit in keiner Weise verbindlich.

b) Strikte Anwendung des Legalitätsprinzips

Die der Staatsanwaltschaft zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, das Vorver-
fahren abzuschließen, sind im Vergleich zu den in den Rechtssystemen anderer
Länder existierenden speziellen, die Strafverfolgung entlastenden Verfahren relativ
eingeschränkt. Der Grundsatz der Opportunität ist im Strafprozess nicht bekannt.
Der Staatsanwalt ist nicht befugt, nach seinem Ermessen unwesentliche Teile des
Verfahrens oder Verfahren wegen geringfügiger Straftaten einzustellen, sogar dann
nicht, wenn ihre erfolgreiche Durchführung nicht zu einem erheblich besseren Er-
gebnis führen würde. Der Staatsanwalt muss den Grundsatz der Gesetzlichkeit
strikt einhalten und ist verpflichtet, die Strafverfolgung „bis zum Ende“ durchzu-
führen, auch wenn das maximal zu erwartende Ergebnis im Vergleich zu dem für
die Durchführung vorhersehbar erforderlichen Aufwand der Strafverfolgung gering
ist. Diese strenge gesetzliche Einhaltung des Prinzips der Erforschung der materiel-
len Wahrheit beeinträchtigt die Effektivität des Strafprozesses erheblich und be-
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lastet die vorhandenen Kapazitäten. Die Realisierung des staatlichen Strafan-
spruchs im Rahmen eines schriftlichen Verfahrens durch Strafbefehl ist im bulgari-
schen Strafrecht nicht bekannt. Die in einem selbstständigen Kapitel des dritten
Teils der StPO geregelten allgemeinen Befugnisse des Staatsanwalts nach Ab-
schluss der vorgerichtlichen Ermittlung sind auf die Abfassung der Anklageschrift,
die Rückgabe der Akte zu weiteren Ermittlungen und die vorläufige oder endgülti-
ge Einstellung des Strafverfahrens reduziert. Zwei weitere spezielle Möglichkeiten
sind der Vorschlag des Staatsanwalts zur Befreiung des Beschuldigten von straf-
rechtlicher Verantwortlichkeit durch die Verhängung einer Verwaltungsstrafe und
die Veranlassung eines Verfahrens zum Abschluss einer Vereinbarung. Eine wich-
tige Änderung der bisherigen Regelung wurde durch Art. 242 Abs. 2 der neuen
StPO eingeführt, der den Staatsanwalt verpflichtet, eventuelle Verletzungen der
Verfahrensregeln selbst zu beheben oder das Ermittlungsorgan dazu aufzufordern.
Eine Möglichkeit, aus diesem Grund „das gesamte Verfahren zu weiteren Ermitt-
lungen durch den Staatsanwalt an das Ermittlungsorgan zurückzuverweisen“, ist im
Gesetz nicht mehr vorgesehen. Bisher war diese Praxis eine Hauptursache für die
Verschleppung des vorgerichtlichen Verfahrens.

c) Formalisierung der Beweiserhebung

Die Beweisführung im Strafprozess ist zum großen Teil formalisiert. Es herrscht
der Grundsatz der Unmittelbarkeit, demzufolge die von den Organen des Vorver-
fahrens durch Vernehmungen erhobenen Beweise während der gerichtlichen Er-
mittlungen erneut erhoben werden müssen. Das hat sich oft als unmöglich erwiesen
und zum Scheitern der Anklage geführt. Als Erleichterung wurde 1999 die Ver-
nehmung des Beschuldigten oder Zeugen vor dem Richter eingeführt. Das ist bis-
her die einzige Möglichkeit, bei Vorliegen bestimmter gesetzlicher Voraussetzun-
gen die im Vorverfahren mittels Vernehmung erhobenen Beweise durch Verlesung
in die Hauptverhandlung einzuführen. In diesem Fall wird die Akte dem Richter
nicht vorgelegt. Die Vernehmung ist nach den Verfahrensregeln der gerichtlichen
Beweisaufnahme durchzuführen.

d) Zeugen der Ermittlungshandlungen

Eine weitere Besonderheit ist die notwendige Anwesenheit unabhängiger Zeugen
bei der Durchführung einiger Ermittlungshandlungen: Durchsuchung und Be-
schlagnahme, Rekonstruktion der Tat und Identifizierung von Personen und
Gegenständen. Schon die im Oktober 2004 erfolgte Novellierung der alten StPO
hat das Institut des Zeugen der Ermittlungshandlung festgeschrieben, indem Ein-
zelheiten hinsichtlich der Auswahl, der Verantwortlichkeit und der Rechte der Er-
mittlungszeugen allgemein festgelegt wurden. Diese Regelung wurde in das neue
Gesetz übernommen.
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e) Besondere Ermittlungsmethoden

Nachdem aus verständlichen Gründen die verdeckten Maßnahmen als prozessua-
le Mittel zur Erhebung der Beweise während der ersten Jahre nach der Wende im
bulgarischen Recht überhaupt nicht geregelt waren, hat die Fassung der StPO von
1997 die Bezeichnung „besondere Aufklärungsmittel“ eingeführt. Das ist ein Sam-
melbegriff für die in der StPO vorgesehenen verdeckten Handlungen, die gemäß
den Bestimmungen eines entsprechend verabschiedeten besonderen Gesetzes an-
gewendet werden können, z.B. Observation, Telefonüberwachung und die Ver-
wendung markierter Gegenstände. Diese sind bei der Aufklärung von bestimmten
schweren vorsätzlichen Straftaten zulässig, falls die Feststellung der entsprechen-
den Umstände auf eine andere Weise unmöglich oder mit außergewöhnlichen
Schwierigkeiten verbunden ist. Die durch Anwendung solcher verdeckten Hand-
lungen erlangten Ergebnisse sind gegenwärtig verwertbare Beweismittel, auf die
das Urteil gestützt werden kann. Nach der intensiven öffentlichen und politischen
Diskussion der vergangenen Jahre hat die neue StPO den verdeckten Ermittler, die
kontrollierte Lieferung und den Scheinkauf zum ersten Mal vorgesehen. Diese
Rechtsinstitute sind im Einzelnen im Gesetz über die besonderen Aufklärungsmit-
tel geregelt, während Art. 24 StPO noch die im Rahmen der gesetzlichen Kompe-
tenzen des verdeckten Ermittlers von ihm vorgenommenen Handlungen als nicht
strafbar erklärt. Eine wichtige, mit dem neuen Gesetz eingeführte grundsätzliche
Änderung hat den Staatsanwalt mit der ausschließlichen Befugnis beauftragt, die
Durchführung von besonderen Aufklärungsmitteln sowie von Durchsuchung und
Beschlagnahme zu beantragen. Bisher hatte auch die Polizei solche unabhängigen
Antragsrechte, deren Ausübung die Struktur der Ermittlungen kompromittierte.
Nach der neuen StPO sind die durch besondere Aufklärungsmittel erhobenen Be-
weise auch außerhalb des genehmigten Antrags verwertbar, soweit sie Angaben
über weitere schwere vorsätzliche Straftaten enthalten.

Seit 1997 gibt es in Bulgarien geschützte Zeugen, entweder durch Wahrung ihrer
Identität oder durch für sie oder ihre Angehörigen organisierte Bewachung. 2005
ist das Gesetz über den Schutz von durch die Strafverfolgung gefährdeten Personen
in Kraft getreten. Es sieht die Durchführung von Schutzprogrammen vor, in die der
gefährdete Zeuge gemäß der StPO einbezogen werden kann. Die Beschuldigung
und das Urteil können nicht ausschließlich auf Beweismittel, die durch den Einsatz
spezieller Aufklärungsmittel erlangt wurden, und nicht allein auf solche Beweise
und die Aussagen geschützter Zeugen gestützt werden. Diese müssen durch andere
Beweise bestätigt werden.

Relativ neue Vorschriften der früheren StPO, die auch in das neue Gesetz aufge-
nommen wurden, haben die Entnahme von Proben für Vergleichsuntersuchungen
geregelt. Erforderlichenfalls erfolgt diese mit Genehmigung des Gerichts der ersten
Instanz.
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f) Ausschluss von Verfahrensbeteiligten als Zeugen

Eine wesentliche Eigenheit des bulgarischen Strafprozesses ist das grundsätzli-
che Verbot, Personen, die im Verfahren in einer anderen prozessualen Eigenschaft
mitgewirkt haben, anschließend als Zeugen zu vernehmen. Die praktische Bedeu-
tung dieser Vorschrift ist, dass Polizeibeamte oder Justizermittler, welche das Vor-
verfahren durchgeführt haben, keine Möglichkeit haben, ihre unmittelbaren und oft
verfahrensentscheidenden Eindrücke von der Tat und dem Täter vor Gericht darzu-
stellen. Das Ergebnis ist der Verlust wertvoller Beweise.

g) Grundlage des Urteils

Nach der StPO dürfen die Beschuldigung und das Urteil nicht allein auf das Ge-
ständnis des Angeklagten gestützt werden. Die Organe der Strafverfolgung sind
daher verpflichtet, weitere Beweise zu erheben.

h) Fristen

Der Gesetzgeber hat in der StPO mehrere strenge Fristen zur Durchführung und
zum Abschluss des Strafverfahrens sowie für die prozessualen Zwangsmaßnahmen
vorgesehen. Grundsätzlich muss das Ermittlungsverfahren innerhalb von zwei Mo-
naten abgeschlossen werden. Erweist sich diese Frist als unzureichend, kann sie um
weitere vier Monate verlängert werden. In außerordentlichen Fällen kann der Gene-
ralstaatsanwalt auch diese Frist verlängern. Bei schweren Taten beträgt die Dauer
der Untersuchungshaft maximal bis zu zwei Jahre. Die Nichteinhaltung der Fristen
führt zu schwersten prozessualen Folgen: die Unverwertbarkeit der erhobenen Be-
weise bzw. die Freilassung des Inhaftierten. Sind seit Erhebung der Beschuldigung
zwei Jahre (bei schweren Taten) oder ein Jahr (in allen anderen Fällen) vergangen
und ist das Verfahren noch im vorgerichtlichen Stadium, hat der Beschuldigte das
Recht, die Durchführung der Hauptverhandlung nach dem besonderen Verfahren
des 26. Kapitels zu beantragen.

3. Gerichtliches Verfahren

Die neue StPO hat die Regelung der Hauptverhandlung nur geringfügig geän-
dert. Voraussetzung für die Durchführung der Hauptverhandlung sind die nach
Abschluss des Vorverfahrens eingereichte Anklageschrift oder im Fall eines Pri-
vatklagedelikts die vom Verletzten erhobene Privatklage, zusammen mit der ent-
sprechenden Verfügung des Gerichtspräsidenten. Sie beginnt mit den die Verhand-
lung zur Sache vorbereitenden Handlungen des Berichterstatters. In dieser
selbstständigen Phase des Verfahrens wird nicht über die Beschuldigung als solche
entschieden, sondern es werden die Fragen der Zulässigkeit der Hauptverhandlung
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und ihre Vorbereitung erörtert und entschieden. Der vom Gerichtspräsidenten be-
stimmte Berichterstatter überprüft die Zuständigkeit, das Vorliegen gesetzlicher
Voraussetzungen über die vorläufige oder endgültige Einstellung des Verfahrens
sowie die Frage, ob im Vorverfahren eine wesentliche Verletzung der prozessualen
Regeln stattgefunden hat. Er ist befugt, durch Verfügung die Hauptverhandlung als
zulässig zu erklären und einen Sitzungstermin innerhalb von zwei Monaten seit
Einreichung der Anklageschrift anzuberaumen, falls er zu dem Ergebnis kommt,
dass keine Hindernisse für die weitere Abwicklung des Prozesses vorliegen. Sind
nach seinem Ermessen die erforderlichen Voraussetzungen gegeben, kann er auch
das Strafverfahren vorläufig oder endgültig einstellen. Sind im vorgerichtlichen
Verfahren behebbare wesentliche Verletzungen der prozessualen Regeln unterlau-
fen, welche die prozessualen Rechte des Beschuldigten oder seines Verteidigers
eingeschränkt haben, oder wurde die Zuständigkeit nicht beachtet, kann er das ge-
richtliche Verfahren einstellen und die Akte zu weiteren Ermittlungen und zur Be-
seitigung der Mängel an den Staatsanwalt zurückleiten. Liegen die Voraussetzun-
gen für die Anwendung der besonderen vereinfachten Verfahren der StPO vor, ist
er verpflichtet, das entsprechende spezielle gerichtliche Verfahren zu veranlassen
und durchzuführen. Der Berichterstatter entscheidet sowohl über die angeordneten
Maßnahmen zur Sicherung des termingerechten Erscheinens als auch über den
Verbleib der gesicherten Beweisstücke, falls er das Strafverfahren einstellt. Er kann
die Maßnahme zur Sicherung des zivilrechtlichen Anspruchs aufheben. Die weite-
ren Aufgaben des Berichterstatters betreffen die Vorbereitung der Verhandlung zur
Sache. Er ordnet die Zustellung von Ladungen, Mitteilungen und Abschriften der
Anklageschrift an, bestellt einen Verteidiger, Dolmetscher oder Sachverständigen
und entscheidet auch, ob die Verhandlung gegebenenfalls ausnahmsweise nicht
öffentlich durchzuführen ist.

Im Unterschied dazu ist die Justizermittlungsbehörde nur zweistufig aufgebaut:
die allgemeinen Ermittlungsbehörden auf der Bezirksebene und die Nationale Er-
mittlungsbehörde.

Die ureigene Tätigkeit des Gerichts im Hinblick auf die Entscheidung über die
Sache unterscheidet sich im bulgarischen Strafverfahren nicht wesentlich von jener
in anderen europäischen Ländern und wird von vielen auch im übrigen Europa gel-
tenden Grundsätzen bestimmt: Entscheidung in ein- und derselben Gerichtsbeset-
zung, Öffentlichkeit, Ununterbrochenheit (nach Abschluss der Schlussvorträge),
Mündlichkeit, Unmittelbarkeit, Mitwirkung von Schöffen usw. Der Ermittlungs-
grundsatz wird nicht vollständig durchgeführt und findet neben dem Prinzip des
Parteienprozesses Anwendung, wobei die Entwicklung in Richtung auf eine all-
mähliche Stärkung des Parteienprozesses geht. Der Angeklagte hat vor der Urteils-
findung das Recht auf das letzte Wort. Er gilt bis zum Nachweis seiner Schuld
durch das rechtskräftige Urteil als unschuldig.

Je nach Schwere der Tat ist entweder das jeweilige Kreis- oder Bezirksgericht als
Gericht erster Instanz in der Besetzung mit oder ohne Schöffen zuständig. In Bulga-
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rien gibt es auch Ersatzrichter. Diese gehören zur Gerichtsbesetzung, sodass sie
eventuell ein an der weiteren Mitwirkung im Prozess gehindertes ordentliches Mit-
glied des Spruchkörpers ersetzen können.

Die Sitzungen des Gerichts sind grundsätzlich öffentlich und werden vom Vor-
sitzenden der Kammer geleitet, der auch für die Ordnung im Sitzungssaal verant-
wortlich ist und bei Verletzungen ein Ordnungsgeld festsetzen kann. Die Mitwir-
kung des Staatsanwalts bei Verfahren über Offizialdelikte ist zwingend vorge-
schrieben. Ein Protokollführer beteiligt sich an der Verhandlung und erstellt das
Gerichtsprotokoll. Nach Feststellung der Identität der erschienenen Personen und
der Entscheidung über eventuelle Ablehnungsanträge eröffnet das Gericht die Ver-
handlung, verliest die Anklageschrift und tritt in die gerichtliche Beweisaufnahme
ein. Diese besteht aus der Erhebung und Prüfung der Beweise: Vernehmungen des
Beschuldigten und der Zeugen, Vorlage der Sachbeweise, Verlesung der Protokolle
der im Vorverfahren durchgeführten Ermittlungshandlungen usw. Angesichts des
sich immer mehr durchsetzenden Parteienprozesses obliegt es den Beteiligten, an
der gerichtlichen Beweisaufnahme aktiv mitzuwirken. In Erfüllung der in Art. 266
Abs. 1 festgeschriebenen Pflicht liegt der Schwerpunkt der gerichtlichen Initiative
auf der objektiven und umfassenden Aufklärung des Sachverhalts. Der Vorsitzende
und die Beisitzer stellen ihre Fragen als Letzte und sind verpflichtet, belastende
sowie entlastende Beweise zu erheben. Der Angeklagte hat das Recht, zu jeder Zeit
auszusagen. Wegen des Unmittelbarkeitsprinzips dürfen Protokolle der Verneh-
mungen von Zeugen und Beschuldigten im Vorverfahren in der Regel nicht verle-
sen werden, es sei denn, die Vernehmungen wurden vor einem Richter durchge-
führt und es liegen weitere in der StPO bestimmte Voraussetzungen vor. Nach der
bulgarischen StPO dürfen die Ermittlungsbeamten des Vorverfahrens nicht in der
Hauptverhandlung als Zeugen aussagen. Die Rechtsprechung ist nicht einheitlich in
der Frage der Zulässigkeit der Vernehmung von Polizeibeamten als Zeugen vor
Gericht, die außerhalb des Verfahrens an der Sache mitgewirkt haben. Auch wenn
das Gericht sie als Zeugen zulässt, werden sie in der Praxis oft als befangen ange-
sehen, ihre Aussagen als nicht neutral bewertet. Während der gerichtlichen Be-
weisaufnahme werden die Gutachten der Sachverständigen verlesen, sind aber für
das Gericht nicht verbindlich. Im bulgarischen Prozess haben die Beweise keinen
im Voraus bestimmten Beweiswert. Es obliegt dem Gericht, sie aufgrund des ge-
samten Sachverhalts nach seiner inneren Überzeugung zu würdigen.

Wurde Anklage wegen schwerer Straftaten erhoben, ist die Anwesenheit des An-
geklagten in der Hauptverhandlung zwingend vorgeschrieben (Art. 269 Abs. 1),
jedoch ist bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen auch das Verfahren in
Abwesenheit des Beschuldigten möglich, etwa wenn Anschrift und Aufenthalt des
Beschuldigten unbekannt sind, er sich nicht unter der angegebenen Anschrift auf-
hält oder ohne triftige Gründe nicht zur Verhandlung erscheint. Die Rechte des in
Abwesenheit Verurteilten werden durch die im Gesetz speziell vorgesehene Mög-
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lichkeit gewahrt, die Wiederaufnahme des Verfahrens zu beantragen, falls der An-
geklagte von der gegen ihn durchgeführten Strafverfolgung keine Kenntnis hatte.

Ein wichtiger Bestandteil der Hauptverhandlung ist die Änderung der Anklage.
Die frühere Regelung wurde 1999 vollständig neu gestaltet und grundsätzlich in die
neue StPO aufgenommen. Damals wurden die Möglichkeiten der Zurückleitung
der Sache ins Vorverfahren für Fallkonstellationen aufgehoben, bei denen in der
gerichtlichen Beweisaufnahme festgestellt wird, dass Voraussetzungen für die Än-
derung der Umstände der Anklage in wesentlichen Punkten oder die Anwendung
eines Gesetzes betreffend eine schwerere Tat vorliegen. Dadurch wurde die Ab-
wicklung des Prozesses erleichtert. Gegenwärtig ist der Staatsanwalt grundsätzlich
in solchen Fällen befugt, eine neue Anklage zu erheben, ohne dass die Einstellung
des gerichtlichen Verfahrens erforderlich ist, es sei denn, die Zuständigkeit ist
ebenfalls geändert worden (Art. 287). In diesem Fall stellt das Gericht die Haupt-
verhandlung ein und leitet die Akte an den zuständigen Staatsanwalt zurück. Ein
Defizit der Regelung der neuen StPO ist die weitere Einschränkung der Änderung
der Anklage im gerichtlichen Verfahren, die jetzt nur zulässig ist, soweit die Grün-
de dafür den Organen des vorgerichtlichen Verfahrens im Vorverfahren nicht be-
kannt waren. Insofern ist das Schicksal der Hauptverhandlung von der persönlichen
Kenntnis und dem Willen des Ermittlungsbeamten oder des Staatsanwalts abhän-
gig, die möglicherweise einen Fehler begangen haben, unvollständige Kenntnisse
hatten oder sich einfach auf ihre innere Überzeugung berufen können.

Ein weiteres Defizit ist die vom neuen Gesetz beibehaltene Möglichkeit des Ge-
richts zur Einstellung des gerichtlichen Verfahrens und Zurückverweisung der Ak-
ten in das vorgerichtliche Verfahren zur Beseitigung von behebbaren prozessualen
Verletzungen, welche die Verfahrensrechte des Beschuldigten eingeschränkt ha-
ben.

Nach Abschluss der gerichtlichen Beweisaufnahme folgen die Schlussvorträge
und das letzte Wort des Angeklagten. Sie dürfen grundsätzlich zeitlich nicht be-
schränkt werden. Die Erklärung des Staatsanwalts, dass er die Anklage nicht ver-
trete oder das Verfahren vorläufig oder endgültig eingestellt werden müsse, befreit
das Gericht nicht von seiner Pflicht, nach innerer Überzeugung zu entscheiden.

Das Gericht zieht sich zur geheimen Beratung zurück, um das Urteil zu fällen.
Das Urteil muss von allen Mitgliedern des Spruchkörpers unterschrieben und öf-
fentlich verkündet werden. Die Mitglieder des Spruchkörpers haben das Recht auf
abweichende Meinung, die schriftlich dargelegt werden muss. Das Urteil darf nicht
auf Vermutungen beruhen und eine Verurteilung des Angeklagten ist nur dann
möglich, wenn ihm die Tat zweifelsfrei nachgewiesen wurde. Der Freispruch darf
keine Hinweise enthalten, die Zweifel an der Unschuld des Freigesprochenen las-
sen.

Das Urteil ist innerhalb der gesetzlichen Frist, die allerdings nicht verbindlich ist,
schriftlich zu begründen. Es muss die zwingend vorgeschrieben Bestandteile ent-
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halten. Gemäß Art. 306 StPO kann das Gericht auch durch Beschluss über be-
stimmte Umstände entscheiden, falls eine entsprechende Entscheidung im Urteil
unterblieben ist, z.B. die Verhängung einer Gesamtstrafe, die Anordnung des Ver-
falls oder der Einziehung eines Gegenstands, des Mittels der Tat oder des durch die
Straftat Erlangten zugunsten des Staates, die Verhängung einer Freiheitsstrafe auf
Bewährung, einleitende Anordnungen betreffend die Verbüßung der Freiheitsstrafe,
den Verbleib der objektiven Beweismittel und die Kosten des Verfahrens. Das Ge-
richt entscheidet in einer Verhandlung nach Ladung des Verurteilten durch Be-
schluss.

Gegen das Urteil können Berufung bzw. Kassation eingelegt werden. Unter be-
stimmten Voraussetzungen kann das rechtskräftige Urteil nach Wiederaufnahme
des Verfahrens aufgehoben werden.

4. Rechtsmittelverfahren

Vor der Wende und der Verabschiedung der neuen Verfassung im Jahr 1991 gab
es im bulgarischen Strafprozess zwei Rechtszüge, wobei das Gericht zweiter In-
stanz überwiegend die Rechtskontrolle wahrnahm. Anstelle des dritten Rechtszugs
bestand neben der Wiederaufnahme des Strafverfahrens die zusätzliche Möglich-
keit, das rechtskräftige Urteil nach Abschluss des Prozesses durch das Oberste Ge-
richt überprüfen zu lassen. Die neuen Gesetze haben ein dreistufiges Strafverfahren
mit einer zweiten Tatsachen- und einer Kassationsinstanz (Revision) eingeführt.
Entsprechend wurde auch der Gerichtsaufbau geändert. Gerichte und Staatsanwalt-
schaften sind jetzt auf vier Ebenen organisiert: Kreis-, Bezirks- und Appellations-
gerichte, bzw. Staatsanwaltschaften sowie das Oberste Kassationsgericht und die
Oberste Kassationsstaatsanwaltschaft. Vollzogen wurde die Einführung der drei
Instanzen durch die Reform der StPO von 1998.

Das Berufungsgericht besteht immer aus drei Richtern. Es kann sich auf die
Ausübung von Kontrollbefugnissen beschränken, kann aber auch als echte zweite
Tatsacheninstanz (zweite erste Instanz) tätig werden, die befugt ist, neue Umstände
festzustellen oder bereits festgestellte Tatsachen neu zu würdigen. Sie überprüft die
Richtigkeit des nicht rechtskräftigen Urteils in vollem Umfang, wobei keine gesetz-
lichen oder durch die Beschwerde bedingten Beschränkungen für das Gericht be-
stehen. Grundsätzlich gelten die Verfahrensregeln des ersten Rechtszugs, soweit
das Gesetz nichts anderes vorsieht.

Das Verfahren wird aufgrund der beim Gericht der ersten Instanz fristgerecht
eingelegten Beschwerde der Beteiligten oder des Rechtsmittels des Staatsanwalts
(Protest) eingeleitet. Eine Neuerung ist die Unzulässigkeit von Beschwerdebegeh-
ren, die den vor der ersten Instanz gestellten Anträgen des Beschwerdeführers nicht
entsprechen. Die neue StPO erfordert von den Beteiligten ein konsequentes Verhal-
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ten im Prozess. Je nach sachlicher Zuständigkeit entscheidet das örtliche Bezirks-
oder Appellationsgericht als Berufungsinstanz. Die Mitwirkung eines Staatsanwalts
ist zwingend vorgeschrieben, das Ausbleiben anderer Beteiligter ohne triftige
Gründe ist kein Hindernis für die Durchführung des Verfahrens. Nach dem Gesetz
ist über die Zulässigkeit der beantragten Beweise in schriftlicher Verhandlung nur
von derselben Gerichtsbesetzung, die auch zur Entscheidung der Sache berufen ist,
zu entscheiden. Das Gericht kann auf Antrag der Beteiligten oder von Amts wegen
alle Handlungen zur Erhebung und Prüfung der Beweise vornehmen sowie neue
Tatsachen feststellen. Die Durchführung einer gerichtlichen Beweisaufnahme ist
jedoch nie zwingend, sondern hängt von den Beweisbedürfnissen ab.

Die Befugnisse des Berufungsgerichts sind vielfältig. Abhängig von dem Vor-
handensein und der Art der Urteilsmängel kann das Gericht nur im Rahmen seiner
Kontrolltätigkeit das Urteil aufheben oder bestätigen. Hebt das Gericht das Urteil
auf, kann es bei Vorliegen prozessualer Verletzungen das Verfahren zur erneuten
Entscheidung an das untere Gericht oder den Staatsanwalt zurückverweisen, es sei
denn, diese können überhaupt nicht oder nur durch das Berufungsgericht selbst
behoben werden. Eine Zurückverweisung ist weiter zulässig, falls ein Offizialdelikt
aufgrund einer Privatklage verfolgt wurde. Das Gericht kann die Zurückverweisung
auch dann anordnen, wenn die verhängte Strafe offensichtlich ungerecht ist und
dieser Mangel durch die Berufungsinstanz nicht selbst behoben werden kann. In
anderen Fällen entscheidet das Gericht als echte Tatsacheninstanz, ändert das Urteil
entsprechend oder erlässt ein neues Urteil. Zum Zweck der Ergänzung der Beweis-
grundlage kann eine erneute gerichtliche Beweisaufnahme stattfinden. Aus den
festgestellten Umständen kann das Gericht andere entscheidungserhebliche
Schlussfolgerungen ziehen. Wurde allein gegen das materielle Recht verstoßen,
beschränkt sich das Gericht auf dessen richtige Anwendung auf der Grundlage des
festgestellten Sachverhalts. Das Verschlechterungsverbot ergibt sich aus der ge-
setzlichen Bestimmung, wonach das Urteil ohne Vorliegen eines entsprechenden
Rechtsmittels zum Nachteil des Angeklagten nicht geändert werden darf. Verboten
ist auch die Anwendung eines Gesetzes betreffend eine schwerere Tat oder die
Verurteilung des vom Gericht des ersten Rechtszugs Freigesprochenen, sofern
keine Rechtsmittel eingelegt worden sind. Das Berufungsurteil ist innerhalb der
gesetzlichen Frist zu erlassen und schriftlich zu begründen.

Die Strafprozessordnung sieht verschiedene Möglichkeiten zur Anfechtung der
Beschlüsse des Gerichts2 vor. Gegen manche Beschlüsse (z.B. diejenigen über die
Einstellung) ist nach den Verfahrensregeln der Berufung gegen Urteile Beschwerde
einzulegen. Die unabhängig vom Urteil mit Beschwerde oder Protest anfechtbaren

____________

2 Das Gericht entscheidet durch Urteil über die Frage von Schuld und Verantwortlich-
keit des Angeklagten, durch Entscheidung über die Begründetheit von Beschwerden und
durch Beschlüsse in sonstigen Fällen. Der Vorsitzende und der Berichterstatter als Einzel-
richter erlassen Verfügungen.
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Beschlüsse – nach dem in einem selbstständigen Kapitel vorgesehenen speziellen
Verfahren – sind im Gesetz ausführlich aufgelistet. Jedoch ist es nach der gesetzli-
chen Regelung grundsätzlich nicht möglich, die Beschlüsse des Gerichts unabhän-
gig vom Urteil anzufechten. Im Prinzip wird der Vollzug des Beschlusses durch die
Einlegung der Beschwerde nicht gehemmt. Das erlassende Gericht kann den Be-
schluss selbst ändern oder aufheben. Andernfalls ist die Akte zusammen mit der
Beschwerde dem Berufungsgericht vorzulegen.

Das Berufungsgericht entscheidet in der Regel im schriftlichen Verfahren, es sei
denn, es hält eine Anhörung der Beteiligten für erforderlich. In diesem Fall ist eine
öffentliche Sitzung anzuberaumen. Hebt das Gericht den angefochtenen Beschluss
auf, entscheidet es über die Beschwerde selbst.

Die vom Gesetzgeber nach der Wende eingeführte Kassation ist ein Rechtsmittel
innerhalb des Prozesses zur Überprüfung der in der StPO vorgesehenen Urteile,
Entscheidungen und Beschlüsse des Berufungsgerichts. Die Einlegung einer Kassa-
tionsbeschwerde gegen vom Berufungsgericht nicht überprüfte Entscheidungen ist
nicht zulässig. Außerhalb der Kassationskontrolle bleiben auch die Entscheidungen
des Gerichts, die das Strafverfahren unter Verhängung einer Verwaltungsstrafe
einstellen, sowie Entscheidungen, die das Verfahren vorläufig einstellen oder zu-
rückverweisen. Zuständig ist immer das Oberste Kassationsgericht aufgrund einer
fristgerecht eingelegten Beschwerde des Betroffenen oder des Staatsanwalts. Die
Beschwerde bestimmt den Umfang der Überprüfung durch das Kassationsgericht.
Die Verhandlung ist öffentlich, die Beteiligten sind zu laden. Die Mitwirkung eines
Staatsanwalts ist zwingend vorgeschrieben, während das Ausbleiben anderer Betei-
ligter nur dann ein Grund zur Aussetzung des Verfahrens ist, falls sie hinreichend
entschuldigt sind. Die Mitwirkung eines Verteidigers in dieser Instanz ist nach der
neuen StPO zwingend vorgeschrieben. Eine gerichtliche Beweisaufnahme findet
nicht statt, die durch das Berufungsgericht festgestellten Tatsachen sind für das
Oberste Gericht bindend.

In Art. 352 StPO sind die Voraussetzungen für die Aufhebung oder Abänderung
des Urteils durch das Kassationsgericht bestimmt: Verletzung des materiellen
Rechts, wesentliche Verletzungen der Verfahrensregeln und offenkundige Unge-
rechtigkeit der verhängten Strafe. Nach dem Gesetz sind bestimmte prozessuale
Mängel absolute Aufhebungsgründe, z.B. das Fehlen einer Begründung oder des
Verhandlungsprotokolls, die Urteilsfindung durch einen gesetzwidrigen Spruch-
körper und die Verletzung des Beratungsgeheimnisses.

Die Befugnisse des Gerichts sind vielfältig, vom Umfang der Beschwerde ab-
hängig und unterliegen dem Verschlechterungsverbot. Das Gericht kann das Urteil,
die Entscheidung oder den Beschluss bestätigen, aufheben oder abändern, das Ver-
fahren vorläufig oder endgültig einstellen sowie die Akten zur erneuten Entschei-
dung zurückverweisen. Im Prinzip ändert das Kassationsgericht das Urteil, solange
die vorgenommene Änderung für den Angeklagten günstig ist und sein Recht auf
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Verteidigung nicht verletzt. Wurde das materielle oder prozessuale Recht verletzt
oder ist die Strafe zu erhöhen, wird das Urteil aufgehoben und die Akte zur erneu-
ten Entscheidung zurückverwiesen. Eine Entscheidung außerhalb des Umfangs der
in der Beschwerde enthaltenen Gründe und Begehren ist nur zugunsten des Betei-
ligten zulässig. Verweist das Gericht die Sache zurück, hat es bindende Weisungen
über das Anfangsstadium der erneuten Verhandlung, die Anwendung des Gesetzes
und die Behebung der unterlaufenen prozessualen Verletzungen zu erteilen. Das
Verschlechterungsverbot bindet auch die untere Instanz. Diese kann nur insofern
eine höhere Strafe verhängen, die Tat als schwerer einstufen oder den Freigespro-
chenen verurteilen, als das Urteil aufgrund eines entsprechenden Begehrens aufge-
hoben wurde. Das Kassationsgericht erlässt eine Entscheidung, die endgültig ist.
Nach Abschluss des Kassationsverfahrens wird das Urteil rechtskräftig und unter-
liegt der Vollstreckung.

Nach dem bulgarischen Prozessrecht ist die Wiederaufnahme eines abgeschlos-
senen Strafverfahrens die einzige Möglichkeit, ein rechtskräftiges Urteil aufzuhe-
ben. Grund für die Wiederaufnahme sind bestimmte, im Gesetz vorgesehene und
mit der abgeschlossenen Sache zusammenhängende, neu bekannt gewordene Um-
stände: etwa die Feststellung, dass dem Urteil zugrunde liegende Beweise falsch
sind oder die Aufklärung einer verfahrensbezogenen Straftat, die von einem am
Strafverfahren beteiligten Organ der Strafverfolgung begangen wurde. Neben dem
Zusammenhang mit der Sache müssen die so festgestellten neu bekannt geworde-
nen Umstände auch von erheblicher Bedeutung für den Fall sein. Nur dann gelten
sie als Grund für die Wiederaufnahme. Antragsberechtigt ist der Leiter der zustän-
digen Bezirksstaatsanwaltschaft und in bestimmten Fällen der Generalstaatsanwalt.
Zielt der Antrag auf eine Verschlechterung der Stellung des Verurteilten, darf er
nicht später als ein Jahr nach Rechtskraft des Urteils gestellt werden. Von dieser
Beschränkung abgesehen kann der Antrag auch nach dem Tod des Verurteilten
gestellt werden. Der in Abwesenheit Verurteilte kann innerhalb eines Jahres die
Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen, sofern er von der gegen ihn geführten
Strafverfolgung keine Kenntnis hatte. Zuständig für die Wiederaufnahme ist das
Oberste Kassationsgericht, das die Verfahren abschließende Urteile, Entscheidun-
gen und Beschlüsse aufheben und die Sache zurückverweisen sowie vorläufig oder
endgültig einstellen kann.

5. Vollstreckungsverfahren

Die rechtskräftigen Urteile, Entscheidungen und Beschlüsse haben bindende
Wirkung und unterliegen der Vollstreckung. Für die Vollstreckung zuständig ist der
Leiter der Bezirksstaatsanwaltschaft, der bei Vorliegen bestimmter Voraussetzun-
gen den Aufschub der Strafvollstreckung anordnen kann. Das Gericht bleibt für die
Auslegung der zu vollstreckenden Urteile, Entscheidungen und Beschlüsse zustän-
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dig und kann in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften den Ersatz
bestimmter Strafen durch andere Strafen anordnen. Auf Antrag des Staatsanwalts
entscheidet das Gericht im Rahmen besonderer Verfahren auch über die Ausset-
zung des Strafrestes, die Anrechnung von zwei Arbeitstagen auf drei Tage Frei-
heitsstrafe, die Änderung der Art und Weise der Verbüßung der Freiheitsstrafe oder
deren Unterbrechung. Die Einzelheiten der Strafvollstreckung sind in einem spe-
ziellen Strafvollstreckungsgesetz geregelt.

6. Besondere Verfahrensformen

a) Für die Behandlung von geringfügigen Straftaten hat der Gesetzgeber als Alter-
native zur allgemeinen Strafverfolgung zwei spezielle Verfahren vorgesehen. Eines
davon, die Befreiung von strafrechtlicher Verantwortlichkeit durch die Verhängung
einer Verwaltungsstrafe, stellt eine im 28. Kapitel der StPO geregelte Möglichkeit
dar, das Strafverfahren einzustellen. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzun-
gen ist das Organ der Strafverfolgung verpflichtet, dieses spezielle Verfahren
durchzuführen. Zuständig für die Entscheidung ist das Gericht der ersten Instanz,
das eine Verwaltungsstrafe verhängen, das Strafverfahren ohne weitere Folgen ein-
stellen oder den Beschuldigten freisprechen kann. Das Verfahren kann unter be-
stimmten Voraussetzungen später wiederaufgenommen werden. Dieses Verfahren
ist der Strafrechtsprechung seit Langem bekannt und hat sich in der Praxis bewährt.

Demgegenüber war die Erledigung des Strafverfahrens durch Vereinbarung bis
vor Kurzem dem bulgarischen Rechtssystem unbekannt. Der Abschluss einer Ver-
einbarung ist in keinem Fall zwingend, sondern nur eine bei bestimmten, im Gesetz
aufgeführten leichten Straftaten bestehende Option. Das Gericht genehmigt in öf-
fentlicher Verhandlung die Vereinbarung, welche die Auswirkungen eines rechts-
kräftigen Urteils hat, und stellt das nach den allgemeinen Vorschriften geführte
Strafverfahren durch Beschluss ein. Die Vereinbarung führt nicht zur Befreiung des
Täters von strafrechtlicher Verantwortlichkeit. Antragsberechtigt sind der Staats-
anwalt oder der Verteidiger. Die Vereinbarung muss das Einverständnis über die
im Gesetz vorgesehenen wesentlichen Fragen der Schuld und der strafrechtlichen
Verantwortlichkeit enthalten. Die künftige Praxis wird zeigen, inwieweit sich die
zwischen der Anklagebehörde und der Verteidigung abgeschlossene und durch das
Gericht genehmigte Vereinbarung dem bulgarischen Strafverfahren erfolgreich
anpassen wird.

b) Eine weitere besondere Regelung der StPO ist das beschleunigte Verfahren,
falls die Person auf frischer Tat ertappt wurde. Vorgesehen sind dabei gekürzte
Fristen zur Durchführung von vereinfachten Verfahrenshandlungen. Die Mitwir-
kung von Neben- oder Zivilklägern ist nicht zulässig. Eine besondere Variante des
beschleunigten ist das unverzügliche Verfahren, wobei der Unterschied zwischen
beiden nur in erneut gekürzten Fristen besteht.
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Eine Neuerung der 2005 eingeführten StPO ist die Durchführung einer abgekürz-
ten Beweisaufnahme vor dem Gericht der ersten Instanz. Dieses besondere Verfah-
ren sieht ein vorläufiges rechtliches Gehör der Beteiligten durch das Gericht vor
mit dem Ziel, unstreitige Umstände, die nicht nachgewiesen werden müssen, von
den anderen zu trennen. Als Grundlage dieser Trennung dient das durch das Ge-
richt bestätigte Einverständnis aller am Strafverfahren Beteiligten oder das Ge-
ständnis des Angeklagten. Im Ergebnis wird in der ersten Instanz eine vereinfachte
Beweisaufnahme durchgeführt, ohne dass Vernehmungen des Beschuldigten, der
Zeugen oder Sachverständigen, auf die sich das Einverständnis bezieht, vorge-
nommen werden müssen. Im Fall einer Verurteilung hat das Gericht eine Strafe
unter strafmindernden Umständen zu bestimmen.

c) Eine Besonderheit des bulgarischen Strafverfahrens sind die Militärgerichte und
Militärstaatsanwaltschaften. Diese sind für die Strafverfolgung von Straftaten der
Angehörigen der Streitkräfte und der Beamten des Verteidigungs- und Innenminis-
teriums zuständig. Diese Verfahren werden nach besonderen Regeln durchgeführt.
Als Organe des vorgerichtlichen Verfahrens agieren die Militärjustiz- und Polizei-
ermittler, unterstützt durch die Militärpolizei.

d) Strafverfahren gegen nichtvolljährige Täter werden vor den allgemeinen Ge-
richten nach besonderen Verfahrensregeln durchgeführt. Dieses Verfahren ist eben-
falls in einem selbstständigen Kapitel geregelt, welches die Mitwirkung eines spe-
ziellen Organs vorsieht, nämlich einer kinderpädagogischen Einrichtung oder einer
Kommission zur Bekämpfung antisozialen Verhaltens Minderjähriger. Die Befug-
nisse dieser Organe sind in einem eigenen Gesetz geregelt, das veraltet und daher
änderungsbedürftig ist. Weiterhin ist die Mitwirkung von Psychologen und Päda-
gogen vorgesehen. In der Besetzung des Gerichts müssen sich zwingend vorge-
schrieben Lehrer oder Erzieher als Schöffen beteiligen. Die Eltern sind über den
Gang des Strafverfahrens zu benachrichtigen. Diese sind auch berechtigt, bei der
Beweisaufnahme mitzuwirken und Beweisanträge zu stellen.

IV. Fazit

Die neue bulgarische StPO von 2005 wurde nach europäischen Standards ver-
fasst und ist, trotz mancher technischer Unvollkommenheiten, ein Schritt in Rich-
tung einer effektiven Strafverfolgung. Zugleich hat die neue StPO die Grundlagen
der bulgarischen Strafrechtstradition übernommen und auf diese Weise die gesetz-
geberische Kontinuität gewährleistet.
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Veröffentlicht StGBl. Nr. 86 vom 28. Oktober 2005,
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Mein besonderer Dank gilt dem Vizepräsidenten des Landgerichts Amberg i.R.
Herrn Günter Müller und Herrn Oberstaatsanwalt Dr. Robert Heusinger für ihre
wertvolle und uneigennützige Hilfe, ohne die insbesondere eine den juristischen
Begriffen entsprechende Übersetzung der bulgarischen Strafprozessordnung in die
deutsche Sprache nicht möglich gewesen wäre.

Irina Gencheva



Erster Teil: Allgemeine Bestimmungen

1. Kapitel: Aufgaben und Geltungsbereich

Aufgaben der Strafprozessordnung
Art. 1. (1) Die Strafprozessordnung regelt das Verfahren, nach dem die Strafver-
folgung durchzuführen ist, um die Aufklärung der Straftat, die Überführung des
Schuldigen und die richtige Anwendung der Gesetze zu gewährleisten.
(2) Die Strafprozessordnung gewährleistet durch die Erfüllung der in dem vorher-
gehenden Absatz bestimmten Aufgaben Schutz vor verbrecherischen Angriffen auf
die Republik Bulgarien, das Leben, die Freiheit, die Würde, die Rechte und recht-
mäßigen Interessen der Bürger sowie auf die Rechte und rechtmäßigen Interessen
juristischer Personen. Sie dient auch der Verhinderung von Straftaten und der Stär-
kung der Gesetzestreue.

Sachlicher Geltungsbereich
Art. 2. (1) Dieses Gesetz ist auf alle Strafverfahren anzuwenden, die durch Organe
der Republik Bulgarien eingeleitet werden.
(2) Die Strafprozessordnung findet auch bei der Durchführung von Rechtshilfe-
ersuchen eines anderen Staats aufgrund eines Abkommens oder unter der Voraus-
setzung der Gegenseitigkeit Anwendung.

Zeitlicher Geltungsbereich
Art. 3. Die Vorschriften der Strafprozessordnung sind vom Zeitpunkt ihres In-
krafttretens an auch auf künftige Verfahrenshandlungen nicht abgeschlossener
Strafverfahren anzuwenden.

Örtlicher Geltungsbereich
Art. 4. (1) Ein durch ein Organ eines anderen Staats eingeleitetes Strafverfahren
und ein vom Gericht eines fremden Staats ergangenes rechtskräftiges Urteil, das
nach den Verfahrensregeln dieses Gesetzes nicht anerkannt wurde, sind kein Hin-
dernis für die Einleitung eines Strafverfahrens wegen derselben Straftat gegen die-
selbe Person durch die Organe der Republik Bulgarien.
(2) Ein vom Gericht eines fremden Staats erlassenes rechtskräftiges Urteil, das
nach den Verfahrensregeln dieses Gesetzes nicht anerkannt wurde, wird durch die
Organe der Republik Bulgarien nicht vollstreckt.



28 Erster Teil: Allgemeine Bestimmungen

(3) Die vorhergehenden Absätze finden keine Anwendung, wenn mit dem fremden
Staat ein Rechtshilfeabkommen besteht, das etwas Anderes bestimmt und das rati-
fiziert, veröffentlicht und in Kraft getreten ist.

Verfolgung von Personen, die Immunität genießen
Art. 5. Verfahrensschritte nach dieser Strafprozessordnung gegen Personen, die
Immunität gegen Strafverfolgung in der Republik Bulgarien genießen, dürfen nur
in Übereinstimmung mit den Vorschriften des internationalen Rechts vorgenom-
men werden.

2. Kapitel: Grundlagen

Strafrechtsprechung nur durch Gerichte
Art. 6. (1) Die Strafverfolgung darf nur von den in der Verfassung der Republik
Bulgarien bestimmten Gerichten durchgeführt werden.
(2) Sondergerichten ist die Durchführung von Strafverfahren nicht erlaubt.

Zentrale Stellung der gerichtlichen Verhandlung
Art. 7. (1) Die gerichtliche Verhandlung hat im Strafverfahren eine zentrale Stel-
lung.
(2) Das vorgerichtliche Verfahren dient der Vorbereitung der gerichtlichen Ver-
handlung.

Mitwirkung von Schöffen im Strafverfahren
Art. 8. (1) Im Strafverfahren wirken Schöffen in den in diesem Gesetz vorgesehe-
nen Fällen und nach den darin enthaltenen Verfahrensregeln mit.
(2) Schöffen haben dieselben Rechte wie die Richter.

Ernennung
Art. 9. Nur gesetzmäßig ernannte Richter, Schöffen, Staatsanwälte und Ermitt-
lungsorgane beteiligen sich am Strafverfahren.

Unabhängigkeit der Richter, Staatsanwälte und Ermittlungsorgane
Art. 10. Bei der Ausübung ihrer Aufgaben sind das Gericht, die Schöffen, der
Staatsanwalt und die Ermittlungsorgane unabhängig und nur dem Gesetz unter-
worfen.
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Gleichheit der Bürger im Strafverfahren
Art. 11. (1) Alle am Strafverfahren beteiligten Bürger sind vor dem Gesetz gleich.
Vorrechte oder Einschränkungen, die auf Nationalität, Herkunft, Religion, Ge-
schlecht, Rasse, Ausbildung, Überzeugungen, gesellschaftlichem oder wirtschaft-
lichem Stand beruhen, sind unzulässig.
(2) Das Gericht, der Staatsanwalt und die Ermittlungsorgane wenden die Gesetze
genau und gegenüber allen Bürgern in gleicher Weise an.

Parteiprinzip. Gleichberechtigung der Beteiligten
Art. 12. (1) In der Hauptverhandlung gilt das Parteiprinzip.
(2) Mit Ausnahme der in diesem Gesetz vorgesehenen Fälle haben die am Straf-
verfahren Beteiligten die gleichen Verfahrensrechte.

Erforschung der materiellen Wahrheit
Art. 13. (1) Das Gericht, der Staatsanwalt und die Ermittlungsorgane sind im
Rahmen ihrer Zuständigkeit verpflichtet, alle Maßnahmen zu treffen, um die Erfor-
schung der materiellen Wahrheit zu gewährleisten.
(2) Die materielle Wahrheit wird mit den in diesem Gesetz vorgesehenen Verfah-
rensregeln und Mitteln erforscht.

Entscheidung aufgrund innerer Überzeugung
Art. 14. (1) Das Gericht, der Staatsanwalt und die Ermittlungsorgane treffen ihre
Entscheidungen nach ihrer inneren Überzeugung aufgrund einer objektiven, umfas-
senden und erschöpfenden Erforschung des gesamten Sachverhalts unter Beach-
tung des Gesetzes.
(2) Beweise und Beweismittel dürfen keine prärogative Wirkung haben.

Recht auf Verteidigung
Art. 15. (1) Der Beschuldigte hat das Recht auf Verteidigung.
(2) Dem Beschuldigten und den anderen am Strafverfahren beteiligten Bürgern
müssen alle für die Verteidigung ihrer Rechte und rechtmäßigen Interessen erfor-
derlichen verfahrensrechtlichen Mittel gewährleistet werden.
(3) Das Gericht, der Staatsanwalt und die Ermittlungsorgane sind verpflichtet, die
in Abs. 2 bezeichneten Personen über ihre Verfahrensrechte aufzuklären und ihnen
die Möglichkeit zu gewähren, sie auszuüben.
(4) Dem Verletzten müssen alle für die Verteidigung seiner Rechte und rechtmäßi-
gen Interessen erforderlichen verfahrensrechtlichen Mittel gewährt werden.
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Unschuldsvermutung
Art 16. Der Beschuldigte gilt bis zum Abschluss des Strafverfahrens durch ein
rechtskräftiges Urteil, das etwas Anderes bestimmt, als unschuldig.

Unverletzlichkeit der Person
Art. 17. (1) Gegen am Strafverfahren beteiligte Bürger dürfen keine Zwangsmaß-
nahmen ergriffen werden, abgesehen von den Fällen und gemäß den Verfahrens-
regeln, die in diesem Gesetz vorgesehen sind.

(2) Kein Bürger darf ohne Genehmigung des Gerichts oder des Staatsanwalts län-
ger als 24 Stunden in Haft gehalten werden. Der Staatsanwalt kann die Festnahme
des Beschuldigten bis zu seiner Vorführung vor Gericht anordnen.

(3) Das zuständige Organ ist verpflichtet, eine vom Festgenommenen bestimmte
Person unverzüglich über die Festnahme zu unterrichten.

(4) Wurde ein ausländischer Staatsangehöriger festgenommen, ist das Außen-
ministerium unverzüglich zu unterrichten.
(5) Das Gericht, der Staatsanwalt und die Ermittlungsorgane sind verpflichtet, je-
den Bürger, dem die Freiheit gesetzwidrig entzogen worden ist, freizulassen.

Unmittelbarkeit
Art. 18. Mit Ausnahme der in diesem Gesetz vorgesehenen Fälle gründen das Ge-
richt, der Staatsanwalt und die Ermittlungsorgane des vorgerichtlichen Verfahrens
ihre Entscheidungen auf Beweismittel, die sie persönlich erheben und prüfen.

Mündlichkeit des Strafverfahrens
Art. 19. Mit Ausnahme der in diesem Gesetz vorgesehenen Fälle wird das Straf-
verfahren mündlich geführt.

Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlungen
Art. 20. Mit Ausnahme der in diesem Gesetz vorgesehenen Fälle sind die gericht-
lichen Verhandlungen öffentlich.

Gerichtssprache
Art. 21. (1) Das Strafverfahren wird in bulgarischer Sprache durchgeführt.
(2) Personen, die die bulgarische Sprache nicht beherrschen, dürfen ihre Mutter-
sprache oder eine andere Sprache benutzen. In diesen Fällen wird ein Dolmetscher
bestellt.
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Entscheidung über die Sache innerhalb einer angemessenen Frist
Art. 22. (1) Das Gericht entscheidet über die Sache innerhalb einer angemessenen
Frist.
(2) Der Staatsanwalt und die Ermittlungsorgane sind verpflichtet, die Durchfüh-
rung des vorgerichtlichen Verfahrens innerhalb der in diesem Gesetz vorgesehenen
Fristen zu gewährleisten.
(3) Verfahren, in denen gegen den Beschuldigten Untersuchungshaft angeordnet
wurde, sind vorrangig zu behandeln.

3. Kapitel: Einleitung, Einstellung und vorläufige
Einstellung des Strafverfahrens

Verpflichtung zur Einleitung eines Strafverfahrens
Art. 23. (1) Das zuständige Organ ist verpflichtet, ein Strafverfahren einzuleiten,
wenn die in diesem Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen gegeben sind.
(2) In den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen gilt das Strafverfahren mit der
ersten Ermittlungshandlung als eingeleitet.

Gründe für die Ablehnung der Einleitung und die Einstellung
des Strafverfahrens

Art. 24. (1) Von der Einleitung eines Strafverfahrens ist abzusehen und ein anhän-
giges Strafverfahren einzustellen, wenn
1. die Tat keine Straftat ist,
2. der Täter wegen einer Amnestie strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezo-

gen werden kann,
3. die strafrechtliche Verantwortlichkeit wegen der gesetzlichen Verjährungsfris-

ten weggefallen ist,
4. der Täter gestorben ist,
5. der Täter nach der Tat in einen dauernden, seine Zurechnungsfähigkeit aus-

schließenden Zustand geistiger Verwirrung geraten ist,
6. gegen diese Person wegen derselben Straftat ein nicht beendetes Strafverfahren

anhängig ist oder ein rechtskräftiges Urteil, eine staatsanwaltliche Einstel-
lungsverfügung oder ein rechtskräftiger Einstellungsbeschluss vorliegt,

7. bei den im Besonderen Teil des Strafgesetzbuchs vorgesehenen Offizialdelik-
ten kein Strafantrag durch den Verletzten bei dem Staatsanwalt gestellt wurde,

8. der Täter infolge der Verhängung von Erziehungsmaßnahmen von der straf-
rechtlichen Verantwortung befreit ist,



32 Erster Teil: Allgemeine Bestimmungen

9. in den im Besonderen Teil des Strafgesetzbuchs vorgesehenen Fällen der Ver-
letzte oder die geschädigte juristische Person vor der gerichtlichen Beweisauf-
nahme in erster Instanz einen Antrag auf Einstellung des Strafverfahrens stellt,

10. die Übernahme des Strafverfahrens gegen die Person im Ausland zugelassen
wurde,

11. der Täter als verdeckter Ermittler im Rahmen seiner gesetzlichen Befugnisse
tätig war.

(2) In den Fällen des Abs. 1 Ziff. 2, 3 und 9 wird das Strafverfahren nicht einge-
stellt, wenn der Beschuldigte oder Angeklagte einen Antrag auf Fortsetzung stellt.
Amnestie oder Verjährung sind kein Hindernis für die Wiederaufnahme des Straf-
verfahrens, wenn der Verurteilte einen entsprechenden Antrag stellt oder der Staats-
anwalt Freispruch beantragt.
(3) Das Verfahren wird bei Offizialdelikten eingestellt, wenn das Gericht eine
Vereinbarung über die Einstellung des Strafverfahrens genehmigt.
(4) Mit Ausnahme der Fälle des Abs. 1 wird ein Strafverfahren wegen einer Tat,
die aufgrund einer Privatklage des Verletzten verfolgt wird, auch dann nicht einge-
leitet oder das anhängige Strafverfahren eingestellt, wenn
1. keine Privatklage vorliegt,
2. die Privatklage nicht den in Art. 81 bestimmten Voraussetzungen entspricht,
3. der Verletzte und der Täter sich verglichen haben, es sei denn, der Täter hat die

Bedingungen des Vergleichs ohne triftige Gründe nicht erfüllt,
4. der Privatkläger die Privatklage zurücknimmt,
5. der Privatkläger unter der von ihm angegebenen Anschrift nicht anzutreffen

war oder ohne triftige Gründe zur Gerichtsverhandlung nicht erschienen ist.
Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn der Prozessbevollmächtigte
des Privatklägers zur Verhandlung erscheint.

Vorläufige Einstellung des Strafverfahrens
Art. 25. Das Strafverfahren wird vorläufig eingestellt, wenn
1. der Täter nach der Tat in einen seine Zurechnungsfähigkeit vorübergehend

ausschließenden Zustand geistiger Verwirrung geraten ist oder unter einer an-
deren schweren, die Durchführung des Verfahrens hindernden Erkrankung
leidet,

2. ein Verfahren in Abwesenheit des Beschuldigten die Erforschung der materiel-
len Wahrheit beeinträchtigen würde,

3. der Täter Immunität genießt.
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Vorläufige Einstellung des Strafverfahrens
bei in Mittäterschaft begangenen Straftaten

Art. 26. Liegen die Voraussetzungen für eine Abtrennung des Verfahrens nicht
vor, so kann bei in Mittäterschaft begangenen Straftaten das Strafverfahren gegen
einen oder mehrere Beschuldigte vorläufig eingestellt werden, wenn dadurch die
Erforschung der materiellen Wahrheit nicht beeinträchtigt wird.

4. Kapitel: Das Gericht

Abschnitt I: Richterliche Aufgaben in der Hauptverhandlung
und Gerichtsbesetzung. Richterliche Handlungen

Richterliche Aufgaben in der Hauptverhandlung
Art. 27. (1) Nach Einreichung der Anklageschrift durch den Staatsanwalt oder
Erhebung der Privatklage durch den Verletzten übernimmt das Gericht die Leitung
des ganzen Strafverfahrens und entscheidet über alle entsprechenden Fragen.
(2) Das Gericht übt im vorgerichtlichen Verfahren die im Besonderen Teil dieses
Gesetzes vorgesehenen Befugnisse aus.

Gerichtskammern
Art. 28. (1) Die Gerichtskammern der ersten Instanz bestehen aus
1. einem Einzelrichter, wenn für die Tat Freiheitsstrafe bis fünf Jahre oder eine

mildere Strafe vorgesehen ist,
2. einem Richter und zwei Schöffen, wenn für die Tat Freiheitsstrafe von fünf bis

15 Jahren vorgesehen ist,
3. zwei Richtern und drei Schöffen, wenn für die Tat Freiheitsstrafe von mehr als

15 Jahren oder eine schwerere Strafe vorgesehen ist.
(2) Im Berufungsverfahren besteht das Gericht aus drei Richtern.
(3) Im Kassationsverfahren besteht das Oberste Kassationsgericht aus drei Richtern.
(4) In den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen entscheiden der Gerichtspräsi-
dent, der Berichterstatter und der vorsitzende Richter als Einzelrichter.

Gründe für die Ablehnung der Richter und der Schöffen
Art. 29. (1) Ein Richter oder Schöffe kann nicht Mitglied einer Gerichtskammer
sein, wenn er
1. Mitglied einer Gerichtskammer war, die

a) ein Urteil oder eine Entscheidung in erster Instanz, im Berufungs- oder
Kassationsverfahren sowie über die Wiederaufnahme des Strafverfahrens,

b) einen Beschluss über die Genehmigung der Vereinbarung,
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c) einen Beschluss über die Einstellung des Strafverfahrens oder
d) einen Beschluss im Haftverfahren
erlassen hat,

2. in der Sache ermittelt hat,
3. in dem Verfahren als Staatsanwalt tätig war,
4. Beschuldigter, Vormund oder Pfleger des Beschuldigten, Verteidiger oder Pro-

zessbevollmächtigter in der Sache war,
5. als Nebenkläger, Privatkläger, Zivilkläger oder Zivilbeklagter tätig war oder

sein kann,
6. in der Sache Zeuge, Zeuge einer Ermittlungshandlung, Sachverständiger, Dol-

metscher, Gebärdendolmetscher für gehörlose und stumme Personen oder Spe-
zialist für technische Hilfe war,

7. Ehegatte oder naher Angehöriger einer der unter 1–6 aufgezählten Personen ist,
8. Ehegatte oder naher Angehöriger eines anderen Mitglieds der Gerichtskammer

ist.
(2) Ein Richter oder Schöffe, der wegen anderer Umstände unmittelbar oder mit-
telbar als befangen oder vom Ausgang des Verfahrens als betroffen angesehen wer-
den kann, kann nicht Mitglied einer Gerichtskammer sein.

Gründe für die Ausschließung des Protokollführers
Art. 30. Die in Art. 29 bezeichneten Personen können an der Gerichtsverhandlung
nicht als Protokollführer teilnehmen.

Ablehnungsverfahren
Art. 31. (1) In den in Art. 29 und 30 vorgesehenen Fällen sind die Richter, die
Schöffen und der Protokollführer verpflichtet, sich selbst abzulehnen.
(2) Mit Ausnahme der Fälle, in denen die Ablehnungsgründe erst später entstanden
oder bekannt geworden sind, können die Beteiligten die Ablehnung bis zum Be-
ginn der gerichtlichen Beweisaufnahme beantragen.
(3) Ablehnungen und Selbstablehnungen sind zu begründen.
(4) Über die Begründetheit der Ablehnungen oder Selbstablehnungen entscheidet
das Gericht unter Mitwirkung aller Mitglieder der Gerichtskammer nach geheimer
Beratung.

Entscheidungsarten
Art. 32. (1) Das Gericht erlässt
1. ein Urteil, wenn es in erster Instanz oder in der Berufungsinstanz über die Fra-

ge der Schuld und der Verantwortlichkeit des Angeklagten entscheidet,
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2. eine Entscheidung, wenn es über die Begründetheit einer Beschwerde, eines
Protests1 oder eines Antrags auf Wiederaufnahme der Strafsache befindet,

3. in allen anderen Fällen einen Beschluss.
(2) Der Präsident des Gerichts, der Berichterstatter oder der Vorsitzende der Kam-
mer erlassen Verfügungen.

Verfahrensweise beim Erlass von Entscheidungen
Art. 33. (1) Das Gericht entscheidet nach geheimer Beratung.
(2) Richter und Schöffen sind verpflichtet, das Beratungsgeheimnis zu wahren.
(3) Die Schöffen äußern sich zur Sache und stimmen vor den Richtern über die
Sache ab. Der Vorsitzende äußert sich und stimmt zuletzt über die Sache ab.
(4) Das Gericht entscheidet mit einfacher Mehrheit, wobei die Mitglieder der
Kammer gleiches Stimmrecht haben.
(5) Jedes Mitglied der Kammer hat das Recht auf eine abweichende Meinung, die
zu begründen ist. Äußert der Berichterstatter eine abweichende Meinung, wird die
Begründung des Urteils von einem anderen Mitglied der Kammer angefertigt.
(6) Während der Verhandlung ergehen die Beschlüsse des Gerichts und die Verfü-
gungen des Vorsitzenden mündlich und werden ins Protokoll aufgenommen.

Inhalt der Entscheidungen
Art. 34. Jede Entscheidung des Gerichts muss Folgendes enthalten: Zeit und Ort
des Erlasses, das Gericht der Entscheidung, die Sache, über die entschieden wird,
das Aktenzeichen des Verfahrens, die Namen der Mitglieder der Kammer, des
Staatsanwalts und des Protokollführers, die Urteilsgründe, die Urteilsformel und
die Unterschriften der Mitglieder der Kammer.

Abschnitt II: Zuständigkeit

Strafsachen, für die das Kreisgericht oder das Bezirksgericht
in erster Instanz zuständig sind

Art. 35. (1) Für alle Strafsachen, für die das Bezirksgericht nicht zuständig ist, ist
das Kreisgericht zuständig.2

(2) Für Straftaten, die in Art. 95–110 [Straftaten gegen die Republik], Art. 115
[Totschlag], Art. 116 [qualifizierter Mord], Art. 118 [Totschlag im Affekt],
Art. 119 [Totschlag unter Überschreitung der Notwehr], Art. 123 [Tötung in Aus-
übung des Berufs], Art. 124 [Körperverletzung mit Todesfolge], Art. 131 Abs. 2
Ziff. 1 und 2 [schwere und mittelschwere Körperverletzung gegen einen Richter,

___________
1 Das Rechtsmittel des Staatsanwalts.
2 Vgl. entsprechende Vorschrift in Art. 28 der aufgehobenen StPO im Anhang.
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Staatsanwalt, Justizermittler oder Beamten des Innenministeriums], Art. 142,
Art. 149 Abs. 5 [qualifizierte unzüchtige Handlungen], Art. 152 Abs. 4 [qualifi-
zierte Vergewaltigung], Art. 196a [besonders schwerer Diebstahl], Art. 199
[Raub], Art. 203 [Unterschlagung im Amt], Art. 206 Abs. 4 [besonders schwere
Unterschlagung], Art. 212 Abs. 5 [besonders schwerer Betrug mittels gefälschter
Urkunde], Art. 213a Abs. 3 und 4 und Art. 214 Abs. 2 [qualifizierte Erpressung],
Art. 219 [fahrlässige und vorsätzliche Wirtschaftsverbrechen allgemeiner Art],
Art. 224 [Wirtschafts- und Industriespionage], Art. 225b, Art. 225c, Art. 242,
Art. 243–246, Art. 248–250, Art. 252–260 [Geldwäsche], Art. 278–278c, Art. 282–
283b [Straftaten im Zusammenhang mit der Privatisierung von Staatseigentum],
Art. 287a [Irreführung eines Justizorgans], Art. 301–307a [Vorteilsnahme und
Bestechlichkeit], Art. 319a–319f, Art. 321 [kriminelle Vereinigung], Art. 321a [kri-
minelle Erpressungsvereinigung], Art. 330 Abs. 2 und 3 [gemeingefährliche Straf-
taten: qualifizierter Brand], Art. 333, Art. 334 [Überschwemmung], Art. 340–342
[Straftaten im Verkehr: Beschädigung von Verkehrsmitteln, insbesondere Flugzeu-
gen, Sichbemächtigen von Flugzeugen, indirekte vorsätzliche und qualifizierte
fahrlässige Tötung im Verkehr], Art. 343 Abs. 1c, Abs. 3b und Abs. 4, Art. 349
Abs. 2 und 3 [gemeingefährliche Vergiftung], Art. 350 Abs. 2 [gemeingefährliche
Vergiftung von Nahrungsmitteln], Art. 354a Abs. 1 und 2, Art. 354b [Betäubungs-
mittelstraftaten: Herstellen, Transport, Verkauf, Verleiten zum Konsum usw.],
Art. 354c Abs. 2–4, Art. 356f–356i [mit Kernenergie verbundene Straftaten],
Art. 357–360 [Verletzung von Staatsgeheimnissen] und Art. 407–419 [Verbrechen
gegen die Menschlichkeit und den Frieden, Kriegsverbrechen] des Strafgesetz-
buchs enthalten sind, ist das Bezirksgericht in erster Instanz zuständig.3

(3) Bei Offizialdelikten, die von Personen, die Immunität genießen, oder von Mit-
gliedern des Ministerrats begangen werden, entscheidet in erster Instanz das Stadt-
gericht Sofia.
(4) Nachträglich eingetretene Umstände, die die Strafbarkeit vermindern, haben
keinen Einfluss auf die Zuständigkeit.

Gerichtsstand des Tatorts
Art. 36. (1) Für die Sache ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Straftat
begangen worden ist.
(2) Wurde die Straftat in einem Bezirk begonnen und in einem anderen fortgesetzt,
ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Straftat vollendet wurde.
(3) Kann der Tatort nicht festgestellt werden, oder wurde die Beschuldigung we-
gen mehrerer Straftaten erhoben, die in den Bezirken mehrerer Gerichte begangen
worden sind, ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk das vorgerichtliche Ver-
fahren abgeschlossen wurde.

___________
3 Die von der Übersetzerin in eckige Klammern gesetzten Begriffe dienen der Erklärung

des Inhalts der vorstehend bezeichneten Artikel.
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Zuständigkeit bei im Ausland begangenen Straftaten
Art. 37. (1) Für eine im Ausland begangene Straftat sind zuständig
1. das Gericht des Wohnsitzes der Person, wenn sie die bulgarische Staatsangehö-

rigkeit besitzt und, sofern kein Wohnsitz im Lande bekannt ist, das Gericht, in
dessen Bezirk das vorgerichtliche Verfahren abgeschlossen wurde,

2. die Gerichte in Sofia, wenn die Person Ausländer ist.
(2) Wurde die Straftat auf einem bulgarischen Schiff oder in einem bulgarischen
Flugzeug außerhalb der Staatsgrenzen begangen, ist das Gericht zuständig, in des-
sen Bezirk der Hafen oder Flughafen liegt, bei dem das Schiff oder das Flugzeug
zugelassen sind.
(3) Für Verfahren wegen Straftaten, die von Angehörigen der Streitkräfte oder
Einsatzkräften des Innenministeriums bei internationalen militärischen oder poli-
zeilichen Einsätzen im Ausland begangen wurden, ist das Militärgericht Sofia zu-
ständig.

Zuständigkeit bei mehreren von derselben Person
begangenen Straftaten

Art. 38. Wird gegen dieselbe Person eine Beschuldigung wegen mehrerer Strafta-
ten, die einzeln die Zuständigkeit von Gerichten verschiedener Ordnung begründen
würden, erhoben, ist für alle Straftaten das höhere Gericht zuständig. Wären meh-
rere Gerichte derselben Ordnung zuständig, ist für die Strafsache das für die
schwerste Straftat zuständige Gericht berufen.

Zuständigkeit bei der Bildung einer nachträglichen Gesamtstrafe
Art. 39. (1) Ist eine Gesamtstrafe für mehrere Straftaten zu bilden, deretwegen
rechtskräftige Urteile mehrerer Gerichte vorliegen, ist das Gericht des zuletzt er-
gangenen Urteils zuständig.
(2) Wurde die Strafvollstreckung eines oder mehrerer Urteile nach Art. 64 Abs. 1
oder Art. 66 des Strafgesetzbuchs ausgesetzt, entscheidet das die Gesamtstrafe ver-
hängende Gericht auch über die Frage der Vollstreckung.
(3) In den Fällen der vorhergehenden Absätze entscheidet das Gericht auch über
die Bedingungen zu Beginn des Vollzugs der Freiheitsstrafe.

Zuständigkeit bei Tatbeteiligung
Art. 40. Werden mehrere Personen beschuldigt, als Mittäter eine oder mehrere
Straftaten begangen zu haben, und ist einer der Mittäter vor einem höheren Gericht
anzuklagen, ist für die Sache das höhere Gericht zuständig.
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Zuständigkeit bei einem Zusammenhang von Verfahren
Art. 41. (1) Besteht bei zwei oder mehreren Verfahren wegen verschiedener Straf-
taten gegen verschiedene Personen ein Zusammenhang, werden sie zusammenge-
führt, wenn die richtige Aufklärung dies erfordert.
(2) Ist für eines der Verfahren ein höheres Gericht zuständig, ist die Sache vor die-
sem anhängig zu machen. Sind für die Verfahren Gerichte derselben Ordnung zu-
ständig, ist nach der Zusammenführung die Sache von dem Gericht zu entscheiden,
das für die schwerste Tat zuständig ist.
(3) Bis zum Beginn der gerichtlichen Beweisaufnahme kann das Gericht zwei oder
mehrere Verfahren wegen verschiedener Straftaten gegen denselben Angeklagten
zusammenführen. Ist für eines der Verfahren ein höheres Gericht zuständig, ist die
Sache vor diesem anhängig zu machen.

Zuständigkeitsbestimmung und Verweisung
der Strafsache an das zuständige Organ

Art. 42. (1) Das Gericht entscheidet über die Frage der Zuständigkeit aufgrund des
Tatbestands der Beschuldigung.
(2) Entscheidet das Gericht, dass ein anderes Gericht derselben Ordnung für die
Sache zuständig ist, stellt es das gerichtliche Verfahren ein und verweist die Sache
an dieses Gericht. Entscheidet das Gericht, dass für die Sache ein Gericht höherer
Ordnung oder ein Militärgericht zuständig ist, stellt es das gerichtliche Verfahren
ein und verweist die Sache an den zuständigen Staatsanwalt.
(3) Entscheidet das Gericht, dass für die Sache kein Gericht, sondern eine andere
Behörde zuständig ist, stellt es das Verfahren ein und verweist die Sache an die
zuständige Behörde.

Verweisung von Strafsachen an ein anderes Gericht
derselben Ordnung

Art. 43. Das Oberste Kassationsgericht kann die Sache an ein anderes Gericht
derselben Ordnung verweisen, wenn
1. mehrere Beschuldigte oder Zeugen im Bezirk dieses Gerichts wohnhaft sind,
2. der Angeklagte oder der Verletzte als Richter, Staatsanwalt oder Justizermittler

im Bezirk des zuständigen Gerichts tätig sind,
3. das zuständige Gericht keine Kammer bilden kann.

Streit über die Zuständigkeit
Art. 44. (1) Zuständigkeitsstreitigkeiten werden vom Obersten Kassationsgericht
entschieden.
(2) Während eines Zuständigkeitsstreits dürfen die Organe, bei denen das Verfah-
ren anhängig ist, nur unaufschiebbare Handlungen vornehmen.
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Zuständigkeit des Berufungs- und Kassationsgerichts
Art. 45. (1) Strafsachen, die in erster Instanz von dem Kreisgericht entschieden
wurden, werden in der Berufungsinstanz vom Bezirksgericht entschieden. Straf-
sachen, die in erster Instanz von dem Bezirksgericht entschieden wurden, werden
in der Berufungsinstanz vom Appellationsgericht entschieden.
(2) Für das Kassationsverfahren in Strafsachen ist das Oberste Kassationsgericht
zuständig.

5. Kapitel: Der Staatsanwalt

Funktionen des Staatsanwalts im Strafverfahren
Art. 46. (1) Der Staatsanwalt erhebt und vertritt die öffentliche Klage bei Offizial-
delikten.
(2) Zur Erfüllung der im vorstehenden Absatz bezeichneten Aufgaben
1. leitet der Staatsanwalt das vorgerichtliche Verfahren und übt als überwachen-

der Staatsanwalt ständige Aufsicht über dessen rechtmäßige sowie fristgerechte
Durchführung aus,

2. kann der Staatsanwalt in den in diesem Gesetz bezeichneten Fällen selbst Er-
mittlungs- sowie andere Verfahrenshandlungen vornehmen,

3. beteiligt er sich am Gerichtsverfahren als öffentlicher Kläger,
3. trifft er nach den in diesem Gesetz vorgesehenen Verfahrensregeln Maßnah-

men zur Beseitigung von Gesetzwidrigkeiten und übt die Gesetzesaufsicht bei
der Durchführung von Zwangsmaßnahmen aus.

(3) Der vorgesetzte Staatsanwalt und der Staatsanwalt der übergeordneten Staats-
anwaltschaft können schriftlich die Verfügungen der ihnen unmittelbar nachgeord-
neten Staatsanwälte aufheben und ändern. Ihre schriftlich erteilten Weisungen sind
verbindlich. In solchen Fällen kann er die erforderlichen Ermittlungs- sowie ande-
ren Verfahrenshandlungen auch selbst vornehmen.
(4) Dem Generalstaatsanwalt der Republik Bulgarien obliegt die Aufsicht über die
Gesetzmäßigkeit der Tätigkeit aller Staatsanwälte und deren methodische Führung.

Gründe und Verfahrensregeln für die Ablehnung des Staatsanwalts
Art. 47. (1) In den Fällen des Art. 29 Abs. 1 Ziff. 1, 4–8 und Abs. 2 können die
Betroffenen den Staatsanwalt ablehnen.
(2) In den im vorhergehenden Absatz bezeichneten Fällen muss der Staatsanwalt
sich selbst ablehnen.
(3) Ablehnung und Selbstablehnung sind zu begründen.
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(4) Im vorgerichtlichen Verfahren entscheidet ein Staatsanwalt der übergeordneten
Staatsanwaltschaft über die Ablehnung und Selbstablehnung, im gerichtlichen Ver-
fahren entscheidet darüber das für das Verfahren zuständige Gericht.

Eintreten des Staatsanwalts in Verfahren wegen Straftaten,
die auf Privatklage des Verletzten verfolgt werden

Art. 48. (1) Kann der Verletzte wegen Hilflosigkeit oder seiner Abhängigkeit vom
Täter seine Rechte und rechtmäßigen Interessen nicht wahrnehmen, kann der
Staatsanwalt in jedem Stand in ein Verfahren eintreten, das aufgrund einer Privat-
klage des Verletzten eingeleitet wurde und die Klage übernehmen. In diesen Fällen
kann das Strafverfahren nicht nach Art. 24 Abs. 4 Ziff. 3–5 eingestellt werden, der
Verletzte aber die Klage als Nebenkläger zusammen mit dem Staatsanwalt verfol-
gen.
(2) Zieht sich der Staatsanwalt aus dem Verfahren zurück, kann der Verletzte die
Klage als Privatkläger weiter verfolgen.

Einleitung eines Strafverfahrens durch den Staatsanwalt wegen
einer Straftat, die auf Privatklage des Verletzten hin verfolgt wird

Art. 49. (1) In außerordentlichen Fällen kann der Staatsanwalt von Amts wegen
das Strafverfahren einleiten, wenn der durch ein Privatdelikt Verletzte wegen Hilf-
losigkeit oder seiner Abhängigkeit vom Täter seine Rechte und rechtmäßigen Inte-
ressen nicht wahrnehmen kann, sofern die Frist nach Art. 81 Abs. 3 nicht abgelau-
fen ist und keine Hindernisse für die Einleitung nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1–8, 10
und 11 vorliegen.
(2) Das eingeleitete Strafverfahren verläuft nach den allgemeinen Regeln und darf
nicht aufgrund des Art. 24 Abs. 4 eingestellt werden.
(3) Der Verletzte kann sich am Strafverfahren als Neben- oder Zivilkläger beteili-
gen.
(4) Wenn der Staatsanwalt sich aus dem Verfahren zurückzieht, kann der Verletzte
die Klage als Privatkläger weiter verfolgen.

Weiterführung des Verfahrens bei Privatdelikten
Art. 50. Ergibt sich im vorgerichtlichen Verfahren, dass ein Privatdelikt vorliegt,
wird das Strafverfahren nicht eingestellt, sofern der Staatsanwalt entscheidet, dass
die im vorhergehenden Artikel bezeichneten Voraussetzungen vorliegen.

Erhebung der Zivilklage durch den Staatsanwalt
Art. 51. Der Staatsanwalt kann Zivilklage zugunsten des Verletzten erheben, falls
dieser wegen Minderjährigkeit oder geistiger und körperlicher Gebrechen seine
Rechte und rechtmäßigen Interessen nicht selbst wahrnehmen kann.
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6. Kapitel: Die Ermittlungsorgane

Ermittlungsorgane
Art. 52. (1) Ermittlungsorgane sind die Justizermittler4 und die polizeilichen Er-
mittler.
(2) Polizeiliche Ermittler sind die dazu ernannten Beamten des Innenministeriums.
(3) Die Tätigkeit der Ermittlungsorgane steht unter der Leitung und Aufsicht des
Staatsanwalts.

Gründe und Verfahrensregeln für die
Ablehnung von Ermittlungsorganen

Art. 53. (1) Die Bestimmungen des Art. 47 Abs. 1–3 finden für die Ermittlungsor-
gane entsprechende Anwendung.
(2) Über die Begründetheit der Ablehnung und Selbstablehnung entscheidet der
Staatsanwalt.
(3) Bis zur Entscheidung über die Ablehnung darf das abgelehnte Organ nur un-
aufschiebbare Handlungen vornehmen.

7. Kapitel: Der Beschuldigte

Abschnitt I: Allgemeine Vorschriften

Personen, die die Eigenschaft eines Beschuldigten haben
Art. 54. Beschuldigter ist eine Person, gegen die unter den Voraussetzungen und
nach dem Verfahren, die in diesem Gesetz vorgesehen sind, eine Beschuldigung
erhoben worden ist.

Rechte des Beschuldigten
Art. 55. (1) Der Beschuldigte hat folgende Rechte: zu erfahren, worin die Be-
schuldigung besteht und auf welchen Beweisen sie beruht, Erklärungen zur Be-
schuldigung abzugeben oder die Aussage zu verweigern, die Akte einschließlich
der durch den Einsatz spezieller Aufklärungsmittel erhobenen Informationen ein-
zusehen und notwendige Auszüge davon anzufertigen, Beweise vorzulegen, sich
am Strafverfahren zu beteiligen, Anträge, Bemerkungen und Einwendungen anzu-
bringen, sich als Letzter zu äußern, die Entscheidungen des Gerichts und der Orga-
ne des vorgerichtlichen Verfahrens, die seine Rechte und rechtmäßigen Interessen
verletzen, anzufechten und sich eines Verteidigers zu bedienen. Der Verteidiger des
Beschuldigten ist bei der Vornahme aller Ermittlungs- sowie anderer Verfahrens-
___________

4 Bulgarisch „Sledowatel“ = Ermittler sui generis (Justizermittler). Er genießt funk-
tionsbezogene Immunität und ist als Magistrat unabhängig und unversetzbar.
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handlungen, an denen der Beschuldigte sich beteiligt, anwesend, es sei denn, er hat
ausdrücklich auf dieses Recht verzichtet.
(2) Der Angeklagte hat auch das Recht auf das letzte Wort.

Abschnitt II: Maßnahmen zur Sicherung des termingerechten Erscheinens
des Beschuldigten und andere prozessuale Zwangsmaßnahmen

Maßnahme zur Sicherung des termingerechten
Erscheinens des Beschuldigten

Art. 56. (1) Gegen den eines Offizialdelikts Beschuldigten kann eine Maßnahme
zur Sicherung seines termingerechten Erscheinens getroffen werden, sofern auf-
grund der Beweise die begründete Vermutung naheliegt, dass er die Straftat began-
gen hat und eine Voraussetzung nach Art. 57 vorliegt.
(2) Wird die Beschuldigung unter den Voraussetzungen des Art. 269 Abs. 3 Ziff. 2
und 3 erhoben, wird die Maßnahme zur Sicherung nach dem Auffinden des Be-
schuldigten getroffen.
(3) Bei der Bestimmung der Maßnahmen zur Sicherung des termingerechten Er-
scheinens des Beschuldigten sind der Grad der Gemeingefährlichkeit der Straftat,
die Beweise gegen den Beschuldigten, sein gesundheitlicher Zustand, seine Fami-
lienverhältnisse, sein Beruf, Alter und andere Angaben zur Person zu berücksich-
tigen.

Ziel der Maßnahmen zur Sicherung
des termingerechten Erscheinens des Beschuldigten

Art. 57. Die Maßnahmen zur Sicherung des termingerechten Erscheinens des Be-
schuldigten werden getroffen, um zu verhindern, dass dieser sich dem Verfahren
entzieht, eine Straftat begeht oder die Vollstreckung des rechtskräftigen Urteils
vereitelt.

Maßnahmen zur Sicherung
des termingerechten Erscheinens des Beschuldigten

Art. 58. Die Maßnahmen zur Sicherung des termingerechten Erscheinens des Be-
schuldigten sind
1. Meldeauflage,
2. Sicherheitsleistung,
3. Hausarrest,
4. Haft.
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Entscheidung über die Maßnahmen zur Sicherung
des termingerechten Erscheinens des Beschuldigten

Art. 59. (1) In der Entscheidung, mit der die Maßnahme zur Sicherung des ter-
mingerechten Erscheinens des Beschuldigten getroffen wird, sind Zeit und Ort des
Erlasses, das erlassende Organ, das Strafverfahren, in dem man sie erlässt, die drei
Namen des Beschuldigten, die ihm zur Last gelegte Straftat und eine Begründung
der getroffenen Maßnahme anzuführen.
(2) Die Entscheidung ist dem Beschuldigten bekannt zu geben und er wird ange-
wiesen, seinen Wohnsitz nicht zu verändern, ohne das zuständige Organ über seine
neue Anschrift schriftlich zu unterrichten.

Meldeauflage
Art. 60. Bei einer Meldeauflage verpflichtet sich der Beschuldigte, seinen Wohn-
ort nicht ohne Erlaubnis des zuständigen Organs zu verlassen.

Sicherheitsleistung
Art. 61. (1) Die Sicherheitsleistung kann aus Geld oder Wertpapieren bestehen.
(2) Bei Festsetzung der Sicherheit werden auch die Vermögensverhältnisse des
Beschuldigten berücksichtigt.
(3) Wurde die Kaution durch ein Organ des vorgerichtlichen Verfahrens angeord-
net, kann sie vom Beschuldigten oder seinem Verteidiger vor dem zuständigen Ge-
richt der ersten Instanz innerhalb der für die Sicherheitsleistung festgesetzte Frist
angefochten werden. Das Gericht entscheidet unverzüglich in schriftlicher Ver-
handlung und erlässt einen Beschluss, der unanfechtbar ist.
(4) Die Sicherheit kann durch den Beschuldigten oder einen Dritten geleistet wer-
den. Bei der ursprünglichen Festsetzung der Kaution oder wenn die Meldeauflage
in eine Kaution umgewandelt wird, setzt das zuständige Organ eine Frist für die
Leistung fest, die nicht kürzer als drei oder länger als 15 Tage sein darf.
(5) Wird die Sicherheit innerhalb der festgesetzten Frist nicht geleistet, kann das
Gericht eine schwerere Zwangsmaßnahme gegenüber dem Beschuldigten treffen.
Im vorgerichtlichen Verfahren kann der Staatsanwalt einen Antrag nach Art. 62
Abs. 2 oder Art. 64 Abs. 1 stellen.
(6) Wird eine schwerere Zwangsmaßnahme in eine Kaution umgewandelt, wird
der Beschuldigte nach Leistung der Sicherheit entlassen.
(7) Es ist nicht zulässig, die Sicherheit zurückzunehmen.
(8) Die Sicherheitsleistung wird freigegeben, wenn der Beschuldigte von straf-
rechtlicher Verantwortlichkeit oder der Verbüßung der Strafe befreit wird, wenn er
freigesprochen wird, zu einer Strafe, die leichter als Freiheitsentzug ist, verurteilt
wird oder zum Zweck des Vollzugs der Freiheitsstrafe festgenommen wird.
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Hausarrest
Art. 62. (1) Der Hausarrest ist die Anweisung an den Beschuldigten, die Wohnung
nicht ohne Erlaubnis des zuständigen Organs zu verlassen.
(2) Im Vorverfahren wird die Maßnahme „Hausarrest“ von dem Richter nach den
Verfahrensvorschriften des Art. 64 und 65 getroffen und überprüft.

Untersuchungshaft
Art. 63. (1) Die Untersuchungshaft darf gegen den Beschuldigten angeordnet wer-
den, wenn ein begründeter Verdacht der Begehung einer Straftat besteht, die mit
einem Freiheitsentzug oder einer schwereren Strafe bedroht ist, und aufgrund der
vorliegenden Beweise eine konkrete Flucht- oder Wiederholungsgefahr festgestellt
wird.
(2) Sofern die Beweise nichts anderes ergeben, ist bei der ursprünglichen Fest-
nahme die in Abs. 1 bezeichnete konkrete Gefahr gegeben, wenn
1. die Person einer Tat beschuldigt wurde, die als gefährlicher Rückfall oder wie-

derholt begangen wurde,
2. die Person einer schweren vorsätzlichen Tat beschuldigt wurde und der Be-

schuldigte schon einmal wegen eines anderen schweren vorsätzlichen Offizial-
delikts zu Freiheitsentzug von nicht weniger als einem Jahr ohne Aussetzung
der Vollstreckung zur Bewährung nach Art. 66 des Strafgesetzbuchs verurteilt
wurde,

3. die Person wegen einer Tat beschuldigt wurde, die mit nicht weniger als zehn
Jahren Freiheitsentzug oder einer schwereren Strafe bedroht ist.

(3) Ist die Flucht- oder Wiederholungsgefahr nicht mehr gegeben, wird die Unter-
suchungshaft in eine leichtere Sicherungsmaßnahme umgewandelt.
(4) Im vorgerichtlichen Verfahren darf die Untersuchungshaft nicht länger dauern
als ein Jahr bei einer schweren vorsätzlichen Tat und zwei Jahre, wenn die Be-
schuldigung eine Tat betrifft, für die eine Freiheitsentzug von mehr als 15 Jahren
oder lebenslange Haft vorgesehen ist. In allen anderen Fällen darf die Untersu-
chungshaft im vorgerichtlichen Verfahren nicht länger als zwei Monate dauern.
(5) Nach Ablauf der in Abs. 4 bezeichneten Fristen ist der Untersuchungsgefan-
gene durch eine Verfügung des Staatsanwalts unverzüglich freizulassen.
(6) Wird im vorgerichtlichen Verfahren festgestellt, dass die Voraussetzungen des
Abs. 3 vorliegen, so kann der Staatsanwalts von Amts wegen die Untersuchungs-
haft in eine leichtere Maßnahme umwandeln.
(7) Die Anordnung der Untersuchungshaft wird unverzüglich mitgeteilt
1. der Familie des Beschuldigten,
2. dem Arbeitgeber des Beschuldigten, es sei denn, er wünscht dies nicht,
3. dem Außenministerium, falls der nicht auf freiem Fuß Befindliche ein auslän-

discher Staatsangehöriger ist.
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(8) Die Kinder des Beschuldigten werden durch die entsprechende Gemeinde oder
das Bürgermeisteramt in einem Kindergarten oder Internat untergebracht, falls An-
gehörige sie nicht versorgen können.

Durchführung der Untersuchungshaft im vorgerichtlichen Verfahren
Art. 64. (1) Im vorgerichtlichen Verfahren wird die Untersuchungshaft vom Ge-
richt der ersten Instanz auf Antrag des Staatsanwalts angeordnet.
(2) Die unverzügliche Vorführung des Beschuldigten vor das Gericht wird vom
Staatsanwalt gesichert, der nötigenfalls dessen Festnahme für nicht mehr als 72
Stunden bis zu seiner Vorführung vor das Gericht anordnen kann.
(3) Der Einzelrichter entscheidet unverzüglich in öffentlicher Verhandlung in An-
wesenheit des Staatsanwalts, des Beschuldigten und seines Verteidigers.
(4) Das Gericht ordnet Untersuchungshaft an, wenn die Voraussetzungen des
Art. 63 Abs. 1 vorliegen. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, kann von
einer Maßnahme zur Sicherung des termingerechten Erscheinens abgesehen oder
eine leichtere Maßnahme angeordnet werden.
(5) Das Gericht erlässt einen Beschluss, der in der Verhandlung den Beteiligten
vorgelesen und unverzüglich vollstreckt wird. Wurde Beschwerde oder Protest ein-
gelegt, setzt das Gericht nach dem Verlesen einen Termin für die Verhandlung vor
dem Berufungsgericht innerhalb von sieben Tagen fest.
(6) Der Beschluss kann innerhalb von drei Tagen vor dem zuständigen Berufungs-
gericht angefochten werden.
(7) Das Berufungsgericht entscheidet mit drei Richtern in öffentlicher Verhand-
lung unter Beteiligung des Staatsanwalts, des Beschuldigten und seines Verteidi-
gers. Das Ausbleiben des Beschuldigten ohne triftige Gründe verhindert die Ver-
handlung nicht.
(8) Das Berufungsgericht erlässt einen Beschluss, der den Beteiligten in der Ver-
handlung verkündet werden muss. Der Beschluss ist nicht anfechtbar.
(9) Ordnet der rechtskräftige Beschluss eine Sicherheitsleistung an, ist der nicht
auf freiem Fuß befindliche Beschuldigte nach Leistung der Sicherheit freizulassen.

Haftprüfung im vorgerichtlichen Verfahren
Art. 65. (1) Der Beschuldigte oder sein Verteidiger können in jeder Lage des vor-
gerichtlichen Verfahrens eine Änderung der Untersuchungshaft beantragen.
(2) Der Antrag des Beschuldigten oder seines Verteidigers ist beim Staatsanwalt
zu stellen, der die Akte unverzüglich dem Gericht zuzuleiten hat.
(3) Die öffentliche Verhandlung muss spätestens drei Tage nach Eingang der Akte
in Anwesenheit des Staatsanwalts, des Beschuldigten und seines Verteidigers
durchgeführt werden. Die Verhandlung wird in Abwesenheit des Beschuldigten
durchgeführt, wenn er auf die Anwesenheit verzichtet oder der Vorführung Krank-
heit als Hindernis, das nicht zu beseitigen ist, entgegensteht.
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(4) Das Gericht zieht alle Umstände in Betracht, die mit der Rechtmäßigkeit der
Verhaftung zusammenhängen und erlässt einen Beschluss, der den Beteiligten in
der Verhandlung verkündet werden muss. Wurde Beschwerde oder Protest einge-
legt, setzt das Gericht nach der Verlesung einen Termin für die Verhandlung vor
dem Berufungsgericht innerhalb von sieben Tagen fest.
(5) Der Beschluss ist unverzüglich nach Ablauf der Beschwerdefrist zu vollstre-
cken, es sei denn, es wurde ein Protest zum Nachteil des Beschuldigten eingelegt.
(6) Hat der Beschuldigte oder sein Verteidiger einen Antrag gestellt und bestätigt
der Beschluss nach Abs. 4. die Anordnung der Untersuchungshaft, kann das Ge-
richt eine Frist festsetzen, innerhalb derer ein weiterer Änderungsantrag unzulässig
ist. Diese Frist darf nicht länger als zwei Monate betragen, nachdem der Beschluss
rechtskräftig wurde und gilt dann nicht, wenn der Antrag mit einer plötzlichen Er-
krankung des Beschuldigten begründet wird.
(7) Der Beschluss kann innerhalb von drei Tagen vor dem zuständigen Beru-
fungsgericht angefochten werden.
(8) Das mit drei Richtern besetzte Berufungsgericht entscheidet in öffentlicher
Verhandlung unter Beteiligung des Staatsanwalts, des Beschuldigten und seines
Verteidigers. Die Verhandlung wird in Abwesenheit des Beschuldigten durchge-
führt, wenn er auf die Anwesenheit verzichtet oder der Vorführung Krankheit als
Hindernis, das nicht zu beseitigen ist, entgegensteht.
(9) Das Berufungsgericht erlässt einen Beschluss, der den Beteiligten in der Ver-
handlung verkündet werden muss. Der Beschluss ist nicht anfechtbar.
(10) Ordnet der Beschluss eine Sicherheitsleistung an, ist der nicht auf freiem Fuß
befindliche Beschuldigte nach Leistung der Sicherheit freizulassen.
(11) Die Abs. 1–10 sind in den Fällen entsprechend anzuwenden, in denen der
Beschuldigte festgenommen wurde, weil er die von dem Gericht bestimmte Sicher-
heit nicht geleistet hat.

Folgen der Nichterfüllung der Pflichten, die mit den Maßnahmen
zum termingerechten Erscheinen verbunden sind

Art. 66. (1) Wenn der Beschuldigte ohne triftigen Grund vor dem entsprechenden
Organ nicht erscheint oder seinen Wohnort ändert, ohne dieses davon in Kenntnis
zu setzen, wird eine Maßnahme zur Sicherung des termingerechten Erscheinens
angeordnet oder diese in eine härtere Zwangsmaßnahme nach den Verfahrensre-
geln dieses Gesetzes umgewandelt.
(2) Wurde als Zwangsmaßnahme die Zahlung einer Kaution angeordnet, so wer-
den das Geld oder die Wertpapiere zugunsten des Staats eingezogen. In diesen Fäl-
len kann auch eine höhere Kaution auferlegt werden.
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Aufenthaltsverbot in der Nähe des Verletzten
Art. 67. (1) Das zuständige Gericht kann auf Vorschlag des Staatsanwalts mit
Einverständnis oder auf Antrag des Verletzten dem Beschuldigten untersagen, sich
in unmittelbarer Nähe des Verletzten aufzuhalten.
(2) Das Gericht entscheidet über den Vorschlag oder den Antrag unverzüglich in
öffentlicher Verhandlung unter Anhörung des Staatsanwalts, des Beschuldigten
und des Verletzten. Der Beschluss des Gerichts ist nicht anfechtbar.
(3) Das Verbot entfällt nach dem rechtskräftigen Abschluss der Sache oder bei
Einstellung des Verfahrens aus anderen Gründen.
(4) Der Verletzte kann zu jedem Zeitpunkt die Aufhebung des Verbots beim Ge-
richt beantragen. Das Gericht entscheidet nach den Verfahrensvorschriften des
Abs. 2.

Verbot, die Republik Bulgarien zu verlassen
Art. 68. (1) Wird im vorgerichtlichen Verfahren eine Beschuldigung wegen einer
vorsätzlichen Straftat erhoben, die mit Freiheitsstrafe oder einer schwereren Strafe5
bedroht ist, kann der Staatsanwalt dem Beschuldigten verbieten, die Grenzen der
Republik Bulgarien ohne seine Genehmigung zu überschreiten. Die Grenzkontroll-
stellen werden unverzüglich über das erteilte Verbot benachrichtigt.
(2) Der Staatsanwalt muss innerhalb von drei Tagen über den Antrag des Beschul-
digten nach Abs. 1 entscheiden.
(3) Die ablehnende Entscheidung des Staatsanwalts kann vor dem zuständigen
Bericht der ersten Instanz angefochten werden.
(4) Über die Beschwerde entscheidet der Einzelrichter unverzüglich im schrift-
lichen Verfahren. Er erlässt einen Beschluss, der die Ablehnung des Staatsanwalts
bestätigt oder dem Beschuldigten erlaubt, für einen bestimmten Zeitraum aus der
Republik Bulgarien auszureisen. Der Beschluss ist nicht anfechtbar.
(5) Wird keine Fluchtgefahr im Ausland festgestellt, kann das Gericht auf Antrag
des Beschuldigten oder seines Verteidigers das im Abs. 1 bezeichnete Verbot nach
den Verfahrensvorschriften des Abs. 4 aufheben.
(6) Im Hauptverfahren übt das erkennende Gericht die Befugnisse nach Abs. 1 und
5 aus. Gegen den Beschluss kann Beschwerde oder Protest eingelegt werden.6

Tätigkeitsverbot
Art. 69. (1) Wurde die Beschuldigung wegen eines vorsätzlichen Offizialdelikts
erhoben, das im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit des Beschuldigten
begangen wurde, und liegen genügend Gründe vor, die die Überzeugung stützen,
dass die Funktion des Beschuldigten die objektive, umfassende und volle Aufklä-
___________

5 Gemeint ist die lebenslange Freiheitsstrafe, die die (abgeschaffte) Todesstrafe ersetzt.
6 Vgl. entsprechende Vorschrift in Art. 153a der aufgehobenen StPO im Anhang.
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rung des Sachverhalts behindern wird, kann das Gericht auf Antrag des Staatsan-
walts den Beschuldigten aus seiner Funktion entfernen.
(2) Im vorgerichtlichen Verfahren entscheidet ein Einzelrichter des zuständigen
Gerichts der ersten Instanz auf Antrag des Staatsanwalts in öffentlicher Verhand-
lung unter Beteiligung des Staatsanwalts, des Beschuldigten und seines Verteidi-
gers.
(3) Gegen den Beschluss des Gerichts kann Beschwerde oder Protest vor dem Be-
rufungsgericht innerhalb von drei Tagen eingelegt werden.
(4) Das mit drei Richtern besetzte Berufungsgericht entscheidet in öffentlicher
Verhandlung unter Beteiligung des Staatsanwalts, des Beschuldigten und seines
Verteidigers. Das Ausbleiben des Beschuldigten ohne triftige Gründe verhindert
die Verhandlung nicht.
(5) Entfällt die Notwendigkeit der getroffenen Maßnahme, so wird das Tätigkeits-
verbot im vorgerichtlichen Verfahren vom Staatsanwalt oder vom Gericht auf An-
trag des Beschuldigten oder seines Verteidigers nach den Verfahrensvorschriften
der Abs. 1 und 2 aufgehoben.
(6) Im Hauptverfahren übt das erkennende Gericht die Befugnisse nach Abs. 1 aus.

Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt zur Beobachtung
Art. 70. (1) Im vorgerichtlichen Verfahren können das zuständige Gericht der ers-
ten Instanz in der Besetzung mit einem Richter und zwei Schöffen auf Antrag des
Staatsanwalts und in der Hauptverhandlung das erkennende Gericht auf Antrag der
Beteiligten oder von Amts wegen die Unterbringung des Beschuldigten zur Be-
obachtung in einem psychiatrischen Krankenhaus für nicht mehr als 30 Tage an-
ordnen.
(2) Das Gericht erlässt unverzüglich in öffentlicher Verhandlung nach Anhörung
eines psychiatrischen Sachverständigen und des Unterzubringenden einen Be-
schluss. Die Mitwirkung des Staatsanwalts und des Verteidigers ist zwingend vor-
geschrieben.
(3) Der Beschluss, der im vorgerichtlichen Verfahren erlassen wird, ist vor dem
zuständigen Berufungsgericht innerhalb von drei Tagen anzufechten.
(4) Das Berufungsgericht entscheidet in der Besetzung mit drei Richtern in öffent-
licher Verhandlung unter Teilnahme des Staatsanwalts, des Beschuldigten und sei-
nes Verteidigers. Das unentschuldigte Ausbleiben des Beschuldigten verhindert die
Verhandlung nicht.
(5) Stellt sich heraus, dass die vom Gericht bestimmte Untersuchungsdauer nicht
ausreicht, kann sie einmal um nicht mehr als 30 Tage nach den in Abs. 1–4 be-
stimmten Verfahrensregeln verlängert werden.
(6) Die Dauer der Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus gilt als Unter-
suchungshaft.
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Zwangsweise Vorführung
Art. 71. (1) Erscheint der Beschuldigte unentschuldigt nicht zur Vernehmung,
wird er zwangsweise vorgeführt, wenn seine Anwesenheit zwingend vorgeschrie-
ben ist oder das zuständige Organ dies für erforderlich hält.
(2) Der Beschuldigte kann ohne vorherige Ladung zwangsweise vorgeführt wer-
den, wenn er sich verborgen hält oder keinen festen Wohnsitz hat.
(3) Die zwangsweise Vorführung wird zur Tageszeit durchgeführt, es sei denn, sie
ist unaufschiebbar.
(4) Die zwangsweise Vorführung wird durch die Organe des Justizministeriums
und – falls sie von einem Polizeiermittler angeordnet wurde – durch die Organe des
Innenministeriums vorgenommen.
(5) Die zwangsweise Vorführung von Strafgefangenen wird bei der Verwaltung
des entsprechenden Gefängnisses oder der Jugendstrafanstalt beantragt.
(6) Angehörige der Streitkräfte werden durch die zuständigen Militärorgane vorge-
führt.
(7) Die Entscheidung, mit der die zwangsweise Vorführung angeordnet wird, ist
dem Vorzuführenden bekannt zu machen.

Maßnahmen zur Sicherung der Geldstrafe, des Verfalls und der Einziehung
Art. 72. (1) Auf Antrag des Staatsanwalts ordnet ein Einzelrichter des zuständigen
Gerichts in erster Instanz im schriftlichen Verfahren Maßnahmen zur Sicherung der
Geldstrafe, des Verfalls und der Einziehung nach den Verfahrensregeln der Zivil-
prozessordnung an.
(2) Im gerichtlichen Verfahren trifft das Gericht die Maßnahmen nach Abs. 1 auf
Antrag des Staatsanwalts.

Sicherung des zivilrechtlichen Anspruchs
Art. 73. (1) Das Gericht und die Organe des vorgerichtlichen Verfahrens sind ver-
pflichtet, den Verletzten darauf hinzuweisen, dass er wegen des durch die Straftat
verursachten Schadens im gerichtlichen Verfahren eine Zivilklage erheben kann.
(2) Ein Einzelrichter des zuständigen Gerichts der ersten Instanz trifft im vorge-
richtlichen Verfahren auf Antrag des Verletzten oder seiner Erben sowie der ge-
schädigten juristischen Person Maßnahmen zur Sicherung des künftigen Anspruchs
nach der Zivilprozessordnung im schriftlichen Verfahren.
(3) In den Fällen des Art. 51 werden die Maßnahmen nach Abs. 2 auf Antrag des
Staatsanwalts getroffen.
(4) Im gerichtlichen Verfahren entscheidet das erkennende Gericht über Anträge
gemäß Abs. 2 und 3.
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8. Kapitel: Der Verletzte

Abschnitt I: Allgemeine Bestimmungen

Der Verletzte
Art. 74. (1) Die Person, die materielle oder immaterielle Schäden durch die Straf-
tat erlitten hat, hat die Stellung eines Verletzten.
(2) Nach dem Tod der Person geht dieses Recht auf ihre Erben über.
(3) Der Beschuldigte kann die Rechte eines Verletzten im Rahmen des Verfahrens
nicht ausüben.

Rechte des Verletzten
Art. 75. (1) Abgesehen von den Befugnissen, die er im gerichtlichen Verfahren als
Nebenkläger, Privatkläger oder Zivilkläger erlangt, hat der Verletzte folgende
Rechte: über seine Rechte im Strafverfahren informiert zu werden; Recht auf per-
sönlichen Schutz sowie Schutz seiner Angehörigen; über den Gang des Strafver-
fahrens informiert zu werden, falls er dies ausdrücklich beantragt hat und eine An-
schrift für Zustellungen im Land angegeben hat; sich nach den Bestimmungen
dieses Gesetzes am Strafverfahren zu beteiligen; Entscheidungen, die die vorläufi-
ge oder endgültige Einstellung des Strafverfahrens anordnen, anzufechten; einen
Prozessbevollmächtigten zu bestellen.
(2) Das Gericht und die Organe des vorgerichtlichen Verfahrens sind verpflichtet,
den Verletzten über seine Rechte aufzuklären und ihm die Möglichkeit zu gewäh-
ren, sie unter den Voraussetzungen dieses Gesetzes geltend zu machen.

Abschnitt II: Nebenkläger

Person, die sich als Nebenkläger beteiligen kann
Art. 76. Die Person, die durch eine Straftat, die nach allgemeinen Verfahrens-
regeln verfolgbar ist, materielle oder immaterielle Schäden erlitten hat, hat das
Recht, sich als Nebenkläger am gerichtlichen Verfahren zu beteiligen. Nach dem
Tod der Person geht dieses Recht auf ihre Erben über.

Antrag auf Beteiligung als Nebenkläger
Art. 77. (1) Der Antrag auf Beteiligung als Nebenkläger am gerichtlichen Verfah-
ren kann schriftlich oder mündlich gestellt werden.
(2) Der Antrag muss Angaben über den Antragsteller und die Umstände, auf denen
der Antrag beruht, enthalten.
(3) Der Antrag muss spätestens bis zum Beginn der gerichtlichen Beweisaufnahme
in erster Instanz gestellt werden.
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Funktion des Nebenklägers
Art. 78. (1) Der Nebenkläger vertritt neben dem Staatsanwalt die Anklage vor
dem Gericht.
(2) Der Nebenkläger kann die Anklage weiter verfolgen, auch nachdem der Staats-
anwalt erklärt hat, dass er sie nicht weiter verfolgt.

Rechte des Nebenklägers
Art. 79. Der Nebenkläger hat folgende Rechte: die Akte einzusehen und notwen-
dige Auszüge davon anzufertigen; Beweise vorzulegen; sich am gerichtlichen Ver-
fahren zu beteiligen; Anträge, Bemerkungen und Einwendungen anzubringen und
die Entscheidungen des Gerichts, die seine Rechte und rechtmäßigen Interessen
verletzen, anzufechten.

Abschnitt III: Privatkläger

Personen, die sich als Privatkläger beteiligen können
Art. 80. Die Person, die durch eine Straftat verletzt wurde, welche mit einer Pri-
vatklage verfolgt werden kann, darf die Beschuldigung als Privatkläger erheben
und verfolgen. Nach dem Tod dieser Person geht dieses Recht auf deren Erben
über.

Die Privatklage
Art. 81. (1) Die Privatklage muss schriftlich erhoben werden und Angaben über
den Privatkläger, über die Person, gegen die sich die Privatklage richtet und über
den Sachverhalt der Straftat enthalten. Ein Nachweis über die bezahlte Gebühr ist
beizufügen.
(2) Die Privatklage ist vom Kläger zu unterzeichnen.
(3) Die Privatklage ist innerhalb von sechs Monaten ab dem Tag, an dem der Ver-
letzte von der Straftat Kenntnis erlangt oder eine Mitteilung über die Einstellung
des Strafverfahrens aufgrund der Erforderlichkeit einer Privatklage erhalten hat, zu
erheben.

Rechte des Privatklägers
Art. 82. (1) Der Privatkläger hat folgende Rechte: die Akte einzusehen und die
notwendigen Auszüge davon anzufertigen; Beweise vorzulegen; sich am Strafver-
fahren zu beteiligen; Anträge, Bemerkungen und Einwendungen anzubringen; die
Entscheidungen des Gerichts, die seine Rechte und rechtmäßigen Interessen verlet-
zen, anzufechten und die Privatklage zurückzunehmen.
(2) Der Privatkläger kann sich in den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen und
nach dessen Verfahrensregeln am gerichtlichen Verfahren auch als Zivilkläger
beteiligen.
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Unterstützung durch die Organe des Innenministeriums
Art. 83. Der Verletzte und der Angeklagte können zur Erlangung von Informatio-
nen, die sie sich selbst nicht verschaffen können, die Mitwirkung der Organe des
Innenministeriums beantragen.

Abschnitt IV: Zivilkläger

Person, die sich als Zivilkläger beteiligen kann
Art. 84. (1) Der Verletzte oder seine Erben sowie juristische Personen, welche
durch die Straftat Schaden erlitten haben, können im gerichtlichen Verfahren eine
Zivilklage auf Schadenersatz erheben und sich als Zivilkläger anschließen.
(2) Die Zivilklage kann nicht im gerichtlichen Verfahren erhoben werden, wenn
sie bereits in einem Verfahren nach der Zivilprozessordnung anhängig gemacht
worden ist.

Antrag auf Zulassung der Zivilklage
Art. 85. (1) Der Antrag auf Zulassung der Zivilklage muss enthalten: den Namen
des Antragstellers und der Person, gegen die der Antrag gerichtet ist; das Strafver-
fahren, im Rahmen dessen der Antrag gestellt wird; die Straftat, durch die der
Schaden verursacht wurde sowie Art und Umfang des Schadens, dessen Ersatz be-
antragt wird.
(2) Der Antrag kann mündlich oder schriftlich gestellt werden.
(3) Die Zivilklage ist spätestens bis zum Beginn der gerichtlichen Beweisauf-
nahme in erster Instanz zu erheben.

Personen, gegen die eine Zivilklage erhoben werden kann
Art. 86. Im gerichtlichen Verfahren kann eine Zivilklage gegen den Beschuldigten
sowie gegen andere Personen erhoben werden, die die zivilrechtliche Verantwort-
lichkeit für den durch die Straftat verursachten Schaden tragen.

Rechte des Zivilklägers
Art. 87. (1) Der Zivilkläger hat folgende Rechte: sich am gerichtlichen Verfahren
zu beteiligen; die Sicherung des zivilrechtlichen Anspruchs zu beantragen; die Akte
einzusehen und die notwendigen Auszüge davon anzufertigen; Beweise vorzu-
legen; Anträge, Bemerkungen und Einwendungen anzubringen sowie die Entschei-
dungen des Gerichts, die seine Rechte und rechtmäßigen Interessen verletzen, an-
zufechten.
(2) Der Zivilkläger übt die im vorhergehenden Absatz bezeichneten Rechte in dem
Umfang aus, der für den Nachweis der Zivilklage erforderlich ist.
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Verfahren über die Zivilklage
Art. 88. (1) Die Zivilklage im gerichtlichen Verfahren wird nach den Bestimmun-
gen dieses Gesetzes geführt. Fehlen die entsprechenden Bestimmungen, ist die Zi-
vilprozessordnung anzuwenden.
(2) Das Verfahren über die Zivilklage ist kein Grund für den Aufschub des Straf-
verfahrens.
(3) Wird das gerichtliche Verfahren eingestellt, kann die Zivilklage nicht weiterge-
führt, jedoch beim Zivilgericht erhoben werden.

9. Kapitel: Der Zivilbeklagte

Personen, die sich als Zivilbeklagte beteiligen dürfen
Art. 89. Personen, gegen die eine Zivilklage erhoben wurde, beteiligen sich am
gerichtlichen Verfahren als Zivilbeklagte, soweit es sich nicht um den Beschuldig-
ten selbst handelt.

Rechte des Zivilbeklagten
Art. 90. (1) Der Zivilbeklagte hat folgende Rechte: sich am gerichtlichen Verfah-
ren zu beteiligen; die Akte einzusehen und die notwendigen Auszüge davon anzu-
fertigen; Beweise vorzulegen; Anträge, Bemerkungen und Einwendungen anzu-
bringen sowie die Entscheidungen des Gerichts, die seine Rechte und rechtmäßigen
Interessen verletzen, anzufechten.
(2) Der Zivilbeklagte übt die im vorhergehenden Absatz bezeichneten Rechte in
dem Umfang aus, der für die Verteidigung gegen die Zivilklage erforderlich ist.

10. Kapitel: Der rechtliche Beistand

Abschnitt I: Verteidiger

Personen, die als Verteidiger des Beschuldigten mitwirken können
Art. 91. (1) Eine Person, die als Rechtsanwalt tätig ist, kann Verteidiger des Be-
schuldigten sein.
(2) Als Verteidiger dürfen auch der Ehegatte des Beschuldigten und seine Angehö-
rigen aufsteigender oder absteigender Linie mitwirken.
(3) Als Verteidiger ist ausgeschlossen, wer
1. Verteidiger eines anderen Beschuldigten ist oder war, wenn die Verteidigung

des anderen Beschuldigten widerspricht,
2. einen anderen Beschuldigten vertreten oder beraten hat, wenn der Verteidi-

gungsauftrag der Verteidigung des anderen Beschuldigten widerspricht,
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3. die Gegenseite vertreten oder beraten hat,
4. an dem Verfahren in anderer prozessualer Eigenschaft beteiligt war,
5. Ehegatte oder Angehöriger aufsteigender oder absteigender Linie mit einer

Person, die im selben Verfahren als Richter, Schöffe, Staatsanwalt oder Ermitt-
lungsorgan tätig ist: unbeschränkt; wer bis zum vierten Grad in der Seitenlinie
verwandt oder bis zum dritten Grad verschwägert mit einer dieser Personen ist:
beschränkt.

Ausschließung des Verteidigers
Art. 92. Personen, die als Verteidiger nicht mitwirken dürfen, müssen selbst ihren
Ausschluss erklären. Tun sie das nicht, schließt das zuständige Organ sie von Amts
wegen oder auf Antrag des Betroffenen von dem Strafverfahren aus.

Bevollmächtigung eines Verteidigers
Art. 93. (1) Mit Ausnahme der in diesem Gesetz vorgesehenen Fälle wird der Ver-
teidiger von dem Beschuldigten gewählt und bevollmächtigt.
(2) Die Vollmacht wird schriftlich erteilt und von dem Beschuldigten und dem
Verteidiger unterschrieben.
(3) Der Verteidiger darf Abschriften der Vollmacht beglaubigen und mit Zustim-
mung des Beschuldigten eine andere Person zum Verteidiger bestimmen.
(4) Die Vollmacht kann auch mündlich in der Verhandlung erteilt werden. In die-
sem Fall wird die Bevollmächtigung in das Protokoll aufgenommen, das vom Be-
schuldigten zu unterzeichnen ist.
(5) Wenn nichts anderes vereinbart wurde, ist die Vollmacht für das ganze Straf-
verfahren gültig.

Notwendige Verteidigung
Art. 94. (1) Die Mitwirkung eines Verteidigers im Strafverfahren ist notwendig,
wenn
1. der Beschuldigte nicht volljährig7 ist,
2. der Beschuldigte wegen geistiger oder körperlicher Mängel sich nicht selbst

verteidigen kann,
3. das Verfahren eine Straftat betrifft, die mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder

mit Freiheitsstrafe von nicht weniger als zehn Jahren oder einer schwereren
Strafe bedroht ist,

___________
7 Nach bulgarischem Recht besteht ein rechtlicher Unterschied zwischen Minderjähri-

gen (bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres) und Nichtvolljährigen (14.–18. Lebensjahr).
Eine Person, die ihr 14. Lebensjahr beendet hat und ihr 19. Lebensjahr nicht angefangen
hat, ist nach dem bulgarischen Gesetz unter bestimmten Voraussetzungen strafmündig.
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4. der Beschuldigte die bulgarische Sprache nicht beherrscht,
5. die Interessen der Beschuldigten einander widersprechen und einer von ihnen

einen Verteidiger hat,
6. ein Antrag nach Art. 64 gestellt oder der Beschuldigte festgenommen wurde,
7. das Verfahren beim Obersten Kassationsgericht anhängig ist,
8. das Verfahren in Abwesenheit des Beschuldigten stattfindet,
9. der Beschuldigte nicht in der Lage ist, einen Verteidiger zu bezahlen, jedoch

einen Verteidiger bestellen will und dies im Interesse der Rechtsfindung erfor-
derlich ist.

(2) In den Fällen der Ziff. 1, 4 und 5 ist die Verteidigung nicht notwendig, wenn
der Beschuldigte auf einen Verteidiger verzichtet.
(3) In den Fällen der notwendigen Verteidigung muss das zuständige Organ eine
Person, die als Rechtsanwalt tätig ist, als Verteidiger bestellen.
(4) Die Bestellung des notwendigen Verteidigers wird zurückgenommen, wenn der
Beschuldigte einen anderen Verteidiger bevollmächtigt.

Weigerung des Verteidigers, die übernommene Verteidigung zu führen
Art. 95. Mit Ausnahme der Fälle, in denen der Verteidiger aus von ihm nicht ab-
hängigen Gründen seine Pflichten nicht mehr erfüllen kann, darf er sich nicht wei-
gern, die übernommene Verteidigung zu führen. In diesem Fall ist er verpflichtet,
den Beschuldigten und das zuständige Organ rechtzeitig zu benachrichtigen.

Ablehnung der Verteidigung durch den Beschuldigten
und Wechsel des Verteidigers

Art. 96. (1) Mit Ausnahme der Fälle nach Art. 94 Abs. 1 Ziff. 1–3 und 6 kann der
Beschuldigte in jeder Lage des Verfahrens den Verteidiger ablehnen.
(2) Der Wechsel von einem Verteidiger zu einem anderen darf nur auf Antrag oder
mit Zustimmung des Beschuldigten erfolgen.

Beteiligung des Verteidigers am Strafverfahren
Art. 97. (1) Der Verteidiger darf sich ab Festnahme der Person oder ab Erhebung
der Beschuldigung gegen sie an dem Verfahren beteiligen.
(2) Das Organ des vorgerichtlichen Verfahrens muss den Beschuldigten über sein
Recht auf Verteidigung belehren und ihm die Möglichkeit geben, sich mit einem
Verteidiger in Verbindung zu setzen. Vor der Erfüllung dieser Pflichten darf es
überhaupt keine Ermittlungs- oder andere Verfahrenshandlungen mit Beteiligung
des Beschuldigten durchführen.
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Pflichten des Verteidigers
Art. 98. (1) Der Verteidiger ist verpflichtet, dem Beschuldigten rechtlichen Bei-
stand zu leisten und seine ganze Tätigkeit für die Aufklärung aller tatsächlichen
und rechtlichen Umstände, die für den Beschuldigten günstig sind, einzusetzen,
wobei er von seiner auf die Beweise des Verfahrens und das Gesetz gegründeten
inneren Überzeugung geleitet wird.
(2) Der Verteidiger muss die Hauptrichtung der Verteidigung mit dem Beschuldig-
ten abstimmen. Entscheidet der Verteidiger, dass die von dem Beschuldigten vor-
geschlagene Hauptrichtung der Verteidigung mit seinen Pflichten nicht überein-
stimmen, setzt er den Beschuldigten rechtzeitig darüber in Kenntnis und führt die
Verteidigung weiter, sofern er nicht in dem dafür vorgesehenen Verfahren von dem
Prozess ausgeschlossen wird.
(3) Der Verteidiger kann dem Beschuldigten eine Tätigkeit hinsichtlich einzelner
Punkte der Beschuldigung nicht unter dem Vorwand verweigern, dass dieser noch
einen weiteren Verteidiger hat.

Rechte des Verteidigers
Art. 99. (1) Der Verteidiger des Beschuldigten hat folgende Rechte: allein mit
dem Beschuldigten zusammenzutreffen; die Akten einzusehen und notwendige
Auszüge anzufertigen; Beweise vorzulegen; sich am Strafverfahren zu beteiligen;
Anträge, Bemerkungen und Einwendungen anzubringen und die Entscheidungen
des Gerichts sowie der Organe des vorgerichtlichen Verfahrens, die die Rechte und
rechtmäßigen Interessen des Beschuldigten verletzen, anzufechten. Der Verteidiger
ist berechtigt, bei allen Ermittlungshandlungen mit Beteiligung des Beschuldigten
anwesend zu sein, wobei sein Ausbleiben deren Durchführung nicht verhindert.
(2) Die Mitwirkung des Verteidigers hindert den Beschuldigten nicht, die Rechte
nach Art. 55 auszuüben.

Abschnitt II: Prozessbevollmächtigter und besonderer Vertreter

Prozessbevollmächtigter
Art. 100. (1) Der Nebenkläger, der Privatkläger, der Zivilkläger und der Zivil-
beklagte können einen Rechtsanwalt bestellen.
(2) Legen der Nebenkläger, der Privatkläger, der Zivilkläger oder der Zivilbeklagte
Beweise dafür vor, dass sie nicht in der Lage sind, die Kosten für einen Prozess-
bevollmächtigten zu tragen, jedoch einen Rechtsanwalt bestellen wollen und dies
im Interesse der Rechtsfindung erforderlich ist, bestellt ihnen das Gericht der ersten
Instanz einen Prozessbevollmächtigen.
(3) Die Vorschriften der Art. 91, 92 und 93 gelten entsprechend für den Prozess-
bevollmächtigten der Beteiligten.
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Besonderer Vertreter
Art. 101. (1) Wenn die Interessen eines minderjährigen oder nichtvolljährigen
Verletzten und diejenigen seiner Eltern, seines Vormunds oder Pflegers einander
widersprechen, muss das zuständige Organ einen Rechtsanwalt als besonderen
Vertreter bestellen.
(2) Ein besonderer Vertreter wird auch für den zurechnungsunfähigen Verletzten
bestellt, wenn seine Interessen und diejenigen seines Vormunds oder Pflegers ein-
ander widersprechen.
(3) Der besondere Vertreter nimmt als Prozessbevollmächtigter am gerichtlichen
Verfahren teil.
(4) Die Vorschriften der Art. 91 Abs. 3 und Art. 92 gelten entsprechend für den
besonderen Vertreter.

Zweiter Teil: Beweisaufnahme

11. Kapitel: Allgemeine Vorschriften

Gegenstand der Beweisaufnahme
Art. 102. Beweisbedürftige Tatsachen im Strafverfahren sind
1. die begangene Straftat und die Beteiligung des Beschuldigten an dieser,
2. Art und Umfang des durch die Straftat verursachten Schadens,
3. andere Umstände, die für die Strafbarkeit des Beschuldigten von Bedeutung

sind, einschließlich seiner familiären und wirtschaftlichen Verhältnisse.

Beweislast
Art. 103. (1) Bei Offizialdelikten tragen der Staatsanwalt und die Ermittlungs-
organe die Last, die Beschuldigung zu beweisen, bei Privatdelikten trägt diese Last
der Privatkläger.
(2) Der Beschuldigte ist nicht verpflichtet zu beweisen, dass er unschuldig ist.
(3) Aus dem Umstand, dass der Beschuldigte keine Angaben gemacht hat, es ab-
lehnt, Angaben zu machen oder seine Einwände nicht bewiesen hat, dürfen keine
ihn belastenden Schlussfolgerungen gezogen werden.

Beweise
Art. 104. Beweise im Strafverfahren können sachliche Feststellungen sein, die mit
den das Verfahren betreffenden Umständen zusammenhängen, zu ihrer Aufklärung
beitragen und nach den in diesem Gesetz bestimmten Verfahrensregeln erhoben
wurden.
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Beweismittel
Art. 105. (1) Die Beweismittel im Strafverfahren dienen zur Wiedergabe von Be-
weisen oder von anderen Beweismitteln.
(2) Beweismittel, die nicht nach den Bestimmungen dieses Gesetzes erhoben oder
ausgefertigt wurden, sind unzulässig.

Methoden der Beweisaufnahme
Art. 106. Die Beweisaufnahme im Strafverfahren ist nach den in diesem Gesetz
vorgesehenen Methoden durchzuführen.

Erhebung und Prüfung von Beweisen
Art. 107. (1) Die Organe des vorgerichtlichen Verfahrens sammeln Beweise von
Amts wegen oder auf Antrag der Betroffenen.
(2) Das Gericht erhebt Beweise auf Antrag der Beteiligten und von Amts wegen,
soweit es für die Erforschung der materiellen Wahrheit erforderlich ist.
(3) Das Gericht und die Organe des vorgerichtlichen Verfahrens erheben und prü-
fen die Beweise, die den Beschuldigten belasten oder seine Verantwortlichkeit er-
höhen sowie die Beweise, die den Beschuldigten entlasten oder seine Verantwort-
lichkeit mindern.
(4) Die Aufnahme von Beweisen darf nicht nur deswegen abgelehnt werden, weil
der Antrag nach Ablauf einer bestimmten Frist gestellt worden ist.
(5) Alle erhobenen Beweise müssen sorgfältig geprüft werden.

Vorgerichtliche und gerichtliche Ermittlungshandlungen
durch den beauftragten Richter oder in einem anderen Bezirk

Art. 108. (1) Müssen vorgerichtliche und gerichtliche Ermittlungshandlungen au-
ßerhalb des Bezirks des das Verfahren führenden Organs vorgenommen werden
und ist ihre Durchführung durch dieses Organ mit besonderen Schwierigkeiten
verbunden, ist ihre kommissarische Durchführung zulässig.
(2) Hat ein Richter den Auftrag erteilt, ist dieser von einem Kreisrichter, und hat
ihn ein Organ des vorgerichtlichen Verfahrens erteilt, von dem zuständigen Ermitt-
lungsorgan auszuführen.
(3) Hält das ermittelnde Organ dies für erforderlich, darf es einzelne Handlungen
gemäß Abs. 1 auch in dem Bezirk eines anderen Organs durchführen.
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12. Kapitel: Sachbeweise

Sachbeweise
Art. 109. Gegenstände, die für die Ausführung der Straftat vorgesehen oder be-
nutzt wurden, auf denen sich Spuren der Straftat befinden oder die Gegenstand der
Straftat waren und alle anderen Gegenstände, die zur Aufklärung des Sachverhalts
beitragen können, sind als Sachbeweise zu erheben und zu prüfen.

Beschreiben, aufnehmen und der Akte beifügen
Art. 110. (1) Sachbeweise müssen sorgfältig untersucht, ausführlich protokolliert
und möglicherweise aufgenommen werden.
(2) Sachbeweise werden der Akte beigefügt, wobei die erforderlichen Maßnahmen
getroffen werden, um sie nicht zu verändern oder zu beschädigen.
(3) Wird die Akte von einem Organ an ein anderes weitergeleitet, sind die Sach-
beweise zusammen mit der Akte zu übergeben.
(4) Sachbeweise, die wegen ihrer Ausmaße oder aus anderen Gründen der Akte
nicht beigefügt werden können, müssen nach Möglichkeit versiegelt und an den
von den zuständigen Organen bestimmten Stellen zur Verwahrung belassen wer-
den.
(5) Geld und andere Wertgegenstände werden einer dem Staatshaushalt dienenden
Handelsbank oder der Bulgarischen Nationalbank zur Verwahrung übergegeben.

Verwahrung der Sachbeweise
Art. 111. (1) Die Sachbeweise werden bis zum Abschluss des Strafverfahrens
verwahrt.
(2) Gegenstände, die als Sachbeweise beschlagnahmt wurden, können mit Geneh-
migung des Staatsanwalts vor Abschluss des Strafverfahrens dem Berechtigten
zurückgegeben werden, wenn dies die Aufklärung der Sachverhaltsumstände nicht
beeinträchtigt und sie nicht Gegenstand einer Ordnungswidrigkeit sind.
(3) Die ablehnende Entscheidung des Staatsanwalts nach Abs. 2 kann von dem
Berechtigten vor dem zuständigen Gericht der ersten Instanz angefochten werden.
Der Einzelrichter entscheidet über die Beschwerde im schriftlichen Verfahren in-
nerhalb von drei Tagen nach Eingang. Der ergangene Beschluss ist nicht anfecht-
bar.
(4) Schnell verderbliche Gegenstände, die den Berechtigten nicht zurückgegeben
werden können, werden mit Genehmigung des Staatsanwalts den entsprechenden
Behörden und juristischen Personen zur bestimmungsgemäßen Benutzung über-
geben oder werden verkauft, wobei der erlangte Betrag bei einer dem Staatshaus-
halt dienenden Handelsbank einbezahlt wird.
(5) Rauschgift, Substanzen zur Herstellung von Rauschgift und Rauschgift enthal-
tende Pflanzen können nach dem Gesetz über die Kontrolle von Rauschgift und
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Rauschgiftsubstanzen auch vor Abschluss des Strafverfahrens vernichtet werden.
In diesem Fall werden nur die Musterproben bis zum Abschluss des Strafverfah-
rens verwahrt.

Verfügung über sachliche Beweismittel
Art. 112. (1) Mit Ausnahme der Fälle des Art. 53 des Strafgesetzbuchs werden als
Sachbeweise sichergestellte Gegenstände zugunsten des Staats eingezogen, wenn
der Berechtigte nicht festgestellt worden ist und er innerhalb eines Jahres seit Ab-
schluss des Strafverfahrens nicht nach ihnen geforscht hat.
(2) Als Sachbeweise sichergestellte Gegenstände, deren Besitz verboten ist, sind
der zuständigen Behörde zu übergeben oder zu vernichten.
(3) Als Sachbeweise sichergestellte Briefe, Papiere oder andere Schriftstücke sind
der Akte beizufügen oder der betroffenen Behörde, den juristischen oder natür-
lichen Personen zu übergeben.

Rechtsstreitigkeiten über als Sachbeweise sichergestellte Gegenstände
Art. 113. Im Fall eines nach der Zivilprozessordnung durchzuführenden Rechts-
streits über Rechte an den als Sachbeweise sichergestellten Gegenständen, werden
die Gegenstände verwahrt, bis das Urteil des Zivilgerichts rechtskräftig ist.

13. Kapitel: Beweismittel

Abschnitt I: Allgemeine Vorschriften

Beweismittel
Art. 114. Beweise werden durch Aussagen, sachliche und schriftliche Beweismit-
tel erhoben.

Abschnitt II: Aussagen

Aussagen des Beschuldigten
Art. 115. (1) Der Beschuldigte macht seine Aussage mündlich und unmittelbar vor
dem zuständigen Organ.
(2) Der Beschuldigte kann nicht kommissarisch oder durch Videokonferenz ver-
nommen werden, es sei denn, er befindet sich im Ausland und die Erforschung der
materiellen Wahrheit wird dadurch nicht beeinträchtigt.
(3) Der Beschuldigte kann zu jedem Zeitpunkt der vorgerichtlichen oder gericht-
lichen Ermittlung Aussagen machen.
(4) Der Beschuldigte hat das Recht, die Aussage zu verweigern.
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Verwertbarkeit des Geständnisses des Beschuldigten als Beweis
Art. 116. (1) Die Anklage und das Urteil dürfen nicht ausschließlich auf dem Ge-
ständnis des Beschuldigten beruhen.
(2) Das Geständnis des Beschuldigten befreit die zuständigen Organe nicht von
ihrer Pflicht, andere Beweise zur Sache zu erheben.

Zeugenaussagen
Art. 117. Alle Tatsachen, die ein Zeuge wahrgenommen hat und die zur Aufklä-
rung der Sache beitragen können, können durch Zeugenaussagen festgestellt wer-
den.

Zeugnisunfähigkeit
Art. 118. (1) Personen, die sich in einer anderen prozessualen Eigenschaft an dem
Verfahren beteiligt haben, sind zeugnisunfähig, mit Ausnahme
1. des Mitbeschuldigten, gegen den das Verfahren eingestellt oder durch rechts-

kräftiges Urteil abgeschlossen wurde,
2. des Verletzten, Nebenklägers, Zivilklägers, Zivilbeklagten,
3. der Zeugen der Ermittlungshandlungen sowie der Beamten des Innenministe-

riums oder der Militärpolizei, die bei der Einnahme eines Augenscheins und
der damit verbundenen Durchsuchung und Beschlagnahme anwesend waren.

(2) Personen, die im vorgerichtlichen oder gerichtlichen Verfahren Ermittlungs-
handlungen durchgeführt haben, sind zeugnisunfähig, auch wenn keine Protokolle
über die von ihnen durchgeführten Handlungen unter den Voraussetzungen und
nach den Verfahrensregeln dieses Gesetzes angefertigt worden waren.
(3) Zeugnisunfähig sind auch Personen, die wegen geistiger oder körperlicher
Mängel unfähig sind, Tatsachen, die für die Sache von Bedeutung sind, richtig
wahrzunehmen oder über sie zuverlässig auszusagen.

Zeugnisverweigerungsrecht
Art. 119. Der Ehegatte, die Angehörigen aufsteigender und absteigender Linie, die
Geschwister und der Lebensgefährte des Beschuldigten können das Zeugnis ver-
weigern.

Pflichten des Zeugen
Art. 120. (1) Der Zeuge hat die Pflicht, auf Ladung vor dem zuständigen Organ zu
erscheinen, alles, was er zur Sache weiß, auszusagen, Fragen zu beantworten und
sich – solange wie erforderlich – zur Verfügung des Organs zu halten, das ihn vor-
geladen hat.
(2) Ein Zeuge, der wegen Erkrankung oder Gebrechlichkeit nicht erscheinen kann,
darf an seinem Aufenthaltsort vernommen werden.
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(3) Gegen einen Zeugen, der zu dem zeitlich und örtlich festgelegten Termin nicht
erscheint, wird ein Ordnungsgeld bis zu 100 BGN8 festgesetzt. Außerdem wird er
gemäß Art. 71 zwangsweise vorgeführt. Bringt der Zeuge triftige Gründe für sein
Ausbleiben vor, werden das Ordnungsgeld und die zwangsweise Vorführung auf-
gehoben.
(4) Gegen einen Zeugen, der mit Ausnahme der Fälle des Art. 119 und Art. 120
sich weigert, auszusagen, wird ein Ordnungsgeld von 500 BGN festgesetzt.

Zeugnisverweigerungsrecht
Art. 121. (1) Der Zeuge ist nicht verpflichtet, Auskunft auf solche Fragen zu ge-
ben, deren Beantwortung ihn, seine Angehörigen aufsteigender und absteigender
Linie, seine Geschwister, seinen Ehegatten sowie seinen Lebensgefährten einer
Straftat überführen könnten.
(2) Der Zeuge darf nicht über Umstände vernommen werden, die ihm als Vertei-
diger oder Anwalt anvertraut worden waren.

Rechte des Zeugen
Art. 122. (1) Der Zeuge hat folgende Rechte: Unterlagen über Zahlen, Angaben
u.a., die er bei sich trägt und die seine Aussage betreffen, zu benutzen, Entschädi-
gung für den verlorenen Arbeitstag und seine Auslagen zu verlangen sowie die
Entscheidungen, die seine Rechte und rechtmäßigen Interessen beeinträchtigen,
anzufechten.
(2) Der Zeuge hat das Recht, sich mit einem Rechtsanwalt zu beraten, falls er der
Meinung ist, dass die Beantwortung der gestellten Frage seine im Art. 121 vorge-
sehenen Rechte verletzt. Wurde ein entsprechender Antrag gestellt, hat das Ermitt-
lungsorgan oder das Gericht ihm diese Möglichkeit zu gewähren.

Zeugenschutz
Art. 123. (1) Liegen hinreichende Gründe für die Annahme vor, dass als Folge der
Zeugenaussage eine tatsächliche Gefahr für Leben, Gesundheit oder Vermögen des
Zeugen, seiner Angehörigen aufsteigender oder absteigender Linie, Geschwister,
Ehegatten oder mit ihm besonders eng verbundener Personen besteht oder künftig
eintreten kann, treffen der Staatsanwalt, der Berichterstatter oder das Gericht auf
Antrag oder mit Zustimmung des Zeugen sofortige Schutzmaßnahmen für den
Zeugen.
(2) Der Schutz des Zeugen ist befristet und wird durch folgende Maßnahmen ge-
währleistet:
1. persönliche Überwachung durch die Organe des Innenministeriums,
2. Wahrung des Geheimnisses seiner Identität.
___________

8 Die bulgarische Nationalwährung, 1 BGN (Lew) = 0,511 Euro.
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(3) Personenschutz für Angehörige aufsteigender oder absteigender Linie, Ge-
schwister, Ehegatten oder mit dem Zeugen besonders eng verbundene Personen
wird mit ihrer Zustimmung oder mit Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter an-
geordnet.
(4) Die Entscheidung des zuständigen Organs betreffend den Zeugenschutz muss
enthalten
1. das Entscheidungsorgan,
2. das Datum, die Zeit und den Ort des Erlasses,
3. die Umstände, die die Maßnahmen erforderlich machten,
4. die Bezeichnung der angeordneten Maßnahme,
5. Angaben über die Identität der geschützten Person,
6. die Identifizierungsnummer der Person, deren Identität verborgen wird und
7. die Unterschriften des Entscheidungsorgans und der betroffenen Person.
(5) Die zuständigen Organe des vorgerichtlichen Verfahrens und das Gericht ha-
ben unmittelbaren Zugang zu dem geschützten Zeugen. Das Gleiche gilt für den
Verteidiger und den Prozessbevollmächtigten, wenn diese den Zeugen benannt
haben.
(6) Die Zeugenschutzmaßnahmen nach Abs. 2 werden auf Antrag der betroffenen
Person oder bei Wegfall ihrer Erforderlichkeit durch eine Entscheidung des in
Abs. 1 bezeichneten Organs aufgehoben.
(7) Zum Schutz des Lebens, der Gesundheit oder des Vermögens von in Abs. 1
bezeichneten Personen und mit ihrem schriftlichen Einverständnis können beson-
dere Aufklärungsmittel eingesetzt werden.
(8) Innerhalb von 30 Tagen seit Anordnung einer Maßnahme nach Abs. 2 können
der Staatsanwalt oder der Berichterstatter die Anwendung von Schutzmaßnahmen
nach dem Gesetz über den Schutz von durch die Strafverfolgung gefährdeten Per-
sonen für den Zeugen, seine Angehörigen aufsteigender oder absteigender Linie,
Geschwister, Ehegatten oder mit ihm besonders eng verbundene Personen vor-
schlagen.

Beweiskraft der Aussagen des Zeugen mit verborgener Identität
Art. 124. Die Anklage und das Urteil dürfen nicht ausschließlich auf Zeugenaus-
sagen nach Art. 141 gestützt werden.

Abschnitt III: Sachliche Beweismittel

Herstellung und Akteninkorporation von sachlichen Beweismitteln
Art. 125. (1) Können die Beweisstücke von dem Ort, an dem sie gefunden wur-
den, nicht getrennt werden sowie in anderen in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen,
sind Fotos, Diapositive, Filmaufnahmen, Videoaufnahmen, Tonaufnahmen, Auf-
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nahmen auf EDV-Datenträgern, Pläne, Skizzen, Abgüsse oder Abdrücke anzufer-
tigen.
(2) In den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen können das Gericht und die Or-
gane des vorgerichtlichen Verfahrens auch die durch den Einsatz spezieller Aufklä-
rungsmittel erlangten objektiven Beweismittel erheben und überprüfen.
(5) Die in den vorstehenden Absätzen bezeichneten Beweismittel werden der Akte
beigefügt.

Personen, die sachliche Beweismittel anfertigen
Art. 126. (1) Nach Möglichkeit werden objektive Beweismittel von den Personen,
die vorgerichtliche und gerichtliche Ermittlungshandlungen durchführen, angefer-
tigt.
(2) Sind dafür besondere Kenntnisse und Ausbildung erforderlich, wird ein Spezia-
list für technische Hilfe zugezogen.
(3) Die in Art. 148 Abs. 1 bezeichneten Personen dürfen nicht als Spezialisten für
technische Hilfe zugezogen werden.
(4) Der Spezialist für technische Hilfe muss seinen Auftrag unter unmittelbarer
Aufsicht und Leitung des bestellenden Organs erfüllen.
(5) Im Fall des Nichterscheinens oder der Weigerung, ohne triftige Gründe den
Auftrag zu erfüllen, ist der Spezialist für technische Hilfe nach Art. 149 Abs. 5 wie
ein Sachverständiger verantwortlich.

Abschnitt IV: Schriftliche Beweismittel

Schriftliche Beweismittel
Art. 127. Schriftliche Beweismittel sind die Protokolle über vorgerichtliche und
gerichtliche Ermittlungshandlungen, über andere prozessuale Handlungen und über
die Herstellung sachlicher Beweismittel sowie andere Urkunden.

Erstellung des Protokolls
Art. 128. Über jede vorgerichtliche und gerichtliche Ermittlungshandlung ist am
Ort der Durchführung ein Protokoll aufzunehmen.

Inhalt des Protokolls
Art. 129. (1) Das Protokoll muss Folgendes enthalten: Zeit und Ort der vorgericht-
lichen oder gerichtlichen Ermittlungshandlungen, die Anfangs- und Abschlusszeit,
die Teilnehmer, die gestellten Anträge, Bemerkungen und Einwendungen, die vor-
genommenen Handlungen in ihrer Reihenfolge und die erhobenen Beweise.
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(2) Das Protokoll ist von dem Organ, das die vorgerichtlichen und gerichtlichen
Ermittlungshandlungen vorgenommen hat und in den im Gesetz vorgesehenen Fäl-
len von sonstigen Beteiligten am Strafverfahren zu unterschreiben.

Verbesserungen, Änderungen und Ergänzungen des Protokolls
Art. 130. Alle Verbesserungen, Änderungen und Ergänzungen des Protokolls sind
von den Personen, die das Protokoll unterschrieben haben, durch ihre Unterschrift
zu beglaubigen.

Protokolle als Beweismittel
Art. 131. Die in Übereinstimmung mit den Vorschriften dieses Gesetzes erstellten
Protokolle sind ein Beweismittel für die Durchführung der entsprechenden Hand-
lungen, das Verfahren, nach dem sie durchgeführt wurden und für die erhobenen
Beweise.

Protokolle über die Anfertigung objektiver Beweismittel
Art. 132. (1) Die Anfertigung der objektiven Beweismittel wird im Protokoll über
die entsprechende Ermittlungshandlung oder in einem besonderen, von dem Organ,
das die Handlungen durchgeführt hat, und dem Spezialisten für technische Hilfe
unterzeichneten Protokoll vermerkt.
(2) Die Anfertigung der objektiven Beweismittel durch den Einsatz besonderer
Aufklärungsmittel wird in einem Protokoll vermerkt, das vom Leiter der Behörde,
die das objektive Beweismittel angefertigt hat, zu unterzeichnen ist. Das Protokoll
muss
1. Zeit und Ort des Einsatzes des besonderen Aufklärungsmittels sowie der An-

fertigung des entsprechenden objektiven Beweismittels,
2. Angaben zur betroffenen Person,
3. die eingesetzten operativen und technischen Methoden sowie
4. eine wörtliche Beschreibung des Inhalts des objektiven Beweismittels
enthalten.
(3) Dem im Abs. 2 bezeichneten Protokoll werden der Antrag für den Einsatz des
besonderen Aufklärungsmittels, das schriftliche Einverständnis der Personen nach
Art. 123 Abs. 7, die Genehmigung des Einsatzes und die Verfügung des Innen-
ministers oder des ausdrücklich bevollmächtigten stellvertretenden Ministers nach
den Verfahrensregeln des Gesetzes über die besonderen Aufklärungsmittel beige-
fügt.
(4) Die objektiven Beweismittel, die der Akte beizufügen sind, sind ein untrenn-
barer Bestandteil des im Abs. 2 bezeichneten Protokolls.
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Beschaffung von Urkunden
Art. 133. (1) Auf Antrag des Betroffenen erstellt das Gericht oder das Organ des
vorgerichtlichen Verfahrens eine Bescheinigung, aufgrund derer staatliche oder
öffentliche Organe, juristische Personen sowie Kaufleute verpflichtet sind, ihm die
erforderlichen Urkunden im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu beschaffen.
(2) Im Fall der Nichterfüllung ohne triftige Gründe der im Abs. 1 bezeichneten
Pflicht wird gegen den entsprechenden Amtsträger ein Ordnungsgeld von 100 bis
zu 1000 BGN festgesetzt.

Urkunde in fremder Sprache
Art. 134. Wurde die Urkunde in einer Fremdsprache verfasst, muss eine von der
zuständigen Behörde nach den geltenden Verfahrensregeln beglaubigte bulgarische
Übersetzung beigefügt werden oder es ist ein Dolmetscher zuzuziehen.

Auf Papier aufgezeichnete EDV-Angaben
Art. 135. EDV-Daten sind gemäß Art. 163 Abs. 7 auf Papier aufzuzeichnen.

14. Kapitel: Methoden der Beweisaufnahme

Abschnitt I: Allgemeine Vorschriften

Methoden der Beweisaufnahme
Art. 136. (1) Die im Strafverfahren anwendbaren Methoden der Beweisaufnahme
sind Vernehmung, Gutachten, Augenschein, Durchsuchung, Beschlagnahme, Re-
konstruktion der Tat, Identifizierung von Personen und Gegenständen und beson-
dere Aufklärungsmittel.
(2) Beim Einsatz der in Abs. 1 bezeichneten Methoden gegenüber Rechtsanwälten
und Notaren sind die Vorschriften des Rechtsanwaltsgesetzes sowie des Notar-
gesetzes anzuwenden.

Zeugen der Ermittlungshandlung
Art. 137. (1) Im vorgerichtlichen Verfahren werden Augenschein, Durchsuchung,
Beschlagnahme, Rekonstruktion der Tat und Identifizierung von Personen und Ge-
genständen in Anwesenheit von Zeugen der Ermittlungshandlung durchgeführt.
(2) Das die Ermittlungshandlung durchführende Organ wählt die Zeugen unter
Personen aus, die am Verfahren nicht in einer anderen prozessualen Eigenschaft
beteiligt und an seinem Ausgang nicht interessiert sind.
(3) Die Zeugen der Ermittlungshandlung sind verpflichtet, auf Ladung zu erschei-
nen und zur Verfügung zu stehen, solange ihre Anwesenheit erforderlich ist. Ver-
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letzen die Zeugen der Ermittlungshandlung ihre Pflichten, sind sie dafür wie (all-
gemeine) Zeugen verantwortlich.
(4) Die Zeugen der Ermittlungshandlung haben folgende Rechte: Bemerkungen
und Einwendungen im Zusammenhang mit vorliegenden Mängeln und Gesetzes-
verletzungen anzubringen, Korrekturen, Änderungen und Ergänzungen des Proto-
kolls zu beantragen, das Protokoll unter abweichender Meinung zu unterzeichnen,
wobei sie ihre Begründung dafür schriftlich darlegen, Entscheidungen, die ihre
Rechte und rechtmäßigen Interessen verletzen, anzufechten, und Entschädigung
sowie ihre Auslagen zu verlangen.
(5) Das die Ermittlungshandlung durchführende Organ belehrt die Zeugen der Er-
mittlungshandlung über ihre im Abs. 4 bezeichneten Rechte.

Abschnitt II: Vernehmung

Vernehmung des Beschuldigten
Art. 138. (1) Der Beschuldigte wird am Tage vernommen, es sei denn, es ist un-
möglich, die Vernehmung aufzuschieben.
(2) Vor der Vernehmung stellt das zuständige Organ die Identität des Beschuldig-
ten fest.
(3) Die Vernehmung des Beschuldigten beginnt mit der Frage, ob er die Beschul-
digung versteht. Danach wird er aufgefordert, alles, was er zur Sache weiß, frei
vorzutragen, sofern er dazu bereit ist.
(4) Dem Beschuldigten können Fragen zu dem Zweck gestellt werden, seine Aus-
sage zu ergänzen oder Unklarheiten, Unvollständigkeiten und Widersprüche aufzu-
klären.
(5) Die Fragen müssen klar und konkret sein sowie mit der Sache im Zusammen-
hang stehen. Sie dürfen keine Antworten suggerieren oder zu einer bestimmten
Antwort verleiten.
(6) Werden mehrere Personen beschuldigt, sind diese von dem Ermittlungsorgan
getrennt zu vernehmen.
(7) Der Beschuldigte kann nicht kommissarisch oder durch Videokonferenz ver-
nommen werden, es sei denn, er befindet sich im Ausland und die Erforschung der
materiellen Wahrheit wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Vernehmung des Zeugen
Art. 139. (1) Vor der Vernehmung wird der Zeuge über seine Identität und seine
Beziehungen zu dem Beschuldigten und den anderen Verfahrensbeteiligten befragt.
In den Fällen des Art. 123 Abs. 2 Ziff. 2 wird die Identifikationsnummer des Zeu-
gen im Protokoll anstelle der Angaben zur Person festgehalten.
(2) Das die Vernehmung durchführende Organ fordert den Zeugen auf, gewissen-
hafte Angaben zu machen und gemahnt ihn an seine Verantwortung vor dem Ge-
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setz, falls er sich weigert, dem Folge zu leisten, falsche Angaben macht oder
bestimmte Umstände verschweigt, wobei es den Zeugen auf sein in Art. 121 vorge-
sehenes Recht hinweist.
(3) Der Zeuge verspricht, gewissenhaft auszusagen und alles, was ihm zur Sache
bekannt ist, mitzuteilen.
(4) Die in Art. 119 bezeichneten Personen sind über ihr Zeugnisverweigerungs-
recht zu belehren.
(5) Der Zeuge schildert in freier Rede alles, was ihm über die Sache bekannt ist.
(6) Die Vorschriften der Art. 115 Abs. 1 und 138 Abs. 4 und 5 sind bei der Ver-
nehmung des Zeugen entsprechend anzuwenden.
(7) In Übereinstimmung mit den Vorschriften dieses Gesetzes und unter den Vor-
aussetzungen eines internationalen Abkommens, dem die Republik Bulgarien bei-
getreten ist, kann die Vernehmung des Zeugen im Ausland durch Video- oder Tele-
fonkonferenz durchgeführt werden.

Vernehmung eines minderjährigen oder nichtvolljährigen Zeugen
Art. 140. (1) Ein minderjähriger Zeuge wird in Anwesenheit eines Pädagogen
oder Psychologen und erforderlichenfalls in Anwesenheit eines Elternteils oder des
Vormunds vernommen.
(2) Hält das zuständige Organ es für erforderlich, wird ein nichtvolljähriger Zeuge
in Anwesenheit der im vorstehenden Absatz bezeichneten Personen vernommen.
(3) Mit Zustimmung des die Vernehmung durchführenden Organs dürfen die in
Abs. 1 bezeichneten Personen dem Zeugen Fragen stellen.
(4) Das die Vernehmung durchführende Organ ermahnt den minderjährigen Zeu-
gen, wahrheitsgemäße Angaben zu machen, ohne ihn auf seine Verantwortlichkeit
hinzuweisen.

Vernehmung eines Zeugen mit geheimer Identität
Art. 141. (1) Die Organe des vorgerichtlichen Verfahrens und das Gericht ver-
nehmen den Zeugen geheim und treffen Maßnahmen zur Wahrung des Geheimnis-
ses seiner Identität, auch wenn die Zeugenvernehmung im Ausland durch Video-
oder Telefonkonferenz durchgeführt wird.
(2) Abschriften des Vernehmungsprotokolls ohne die Unterschrift des Zeugen sind
unverzüglich dem Beschuldigten und seinem Verteidiger, im gerichtlichen Verfah-
ren den Beteiligten, die schriftlich dem Zeugen Fragen stellen können, bekannt zu
machen.
(3) Nach den Verfahrensvorschriften der Abs. 1 und 2 ist die Vernehmung eines
verdeckten Ermittlers sowie die Vernehmung von Personen, die in ein Programm
nach Art. 6 Abs. 1 Ziff. 3, 4 und 5 des Gesetzes über den Schutz von durch die
Strafverfolgung gefährdeten Personen einbezogen sind, durchzuführen.
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Vernehmung durch Dolmetscher
oder Gebärdendolmetscher für gehörlose und stumme Personen

Art. 142. (1) Einem der bulgarischen Sprache nicht mächtigen Beschuldigten oder
Zeugen wird ein Dolmetscher bestellt.
(2) Die in Art. 148 Abs. 1 Ziff. 1–3 bezeichneten Personen können nicht als Dol-
metscher bestellt werden.
(3) Erscheint der Dolmetscher nicht oder weigert er sich, den Auftrag auszuführen,
ist er nach Art. 149 Abs. 5 verantwortlich.
(4) Einem gehörlosen oder stummen Beschuldigten oder Zeugen ist ein Gebärden-
dolmetscher für gehörlose und stumme Personen zu bestellen.
(5) Die Vorschriften der Abs. 2 und 3 sind auch auf die Gebärdendolmetscher für
gehörlose und stumme Personen anzuwenden.

Gegenüberstellung
Art. 143. (1) Mit Ausnahme der Fälle des Art. 123 Abs. 2 Ziff. 2 kann bei wesent-
lichen Widersprüchen zwischen den Aussagen verschiedener Beschuldigter oder
den Aussagen des Beschuldigten und der Zeugen eine Gegenüberstellung durchge-
führt werden.
(2) Die einander Gegenübergestellten werden vor der Vernehmung befragt, ob sie
sich kennen und welche Beziehungen sie zueinander haben.
(3) Mit Genehmigung des zuständigen Organs können die gegenübergestellten
Personen einander Fragen stellen.
(4) Mit Ausnahme der Fälle des Art. 123 Abs. 2 Ziff. 2 sind Abs. 1–3 auch bei
wesentlichen Widersprüchen zwischen den Aussagen verschiedener Zeugen anzu-
wenden.

Abschnitt III: Gutachten

Fälle, in denen die Einholung eines Gutachtens angeordnet wird
Art. 144. (1) Werden für die Aufklärung des Sachverhalts Kenntnisse in den Be-
reichen der Wissenschaft, der Kunst oder der Technik benötigt, ordnet das Gericht
oder das Organ des vorgerichtlichen Verfahrens die Einholung eines Gutachtens
an.
(2) Ein Gutachten ist zwingend vorgeschrieben, wenn es Zweifel gibt über
1. die Todesursache,
2. die Art der Körperverletzung,
3. die Zurechnungsfähigkeit des Beschuldigten oder des Verdächtigen,
4. die Fähigkeit des Beschuldigten, im Hinblick auf seinen körperlichen und psy-

chischen Zustand die das Verfahren betreffenden Tatsachen richtig wahrzu-
nehmen und über sie glaubhaft auszusagen,
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5. die Fähigkeit des Zeugen, im Hinblick auf seinen körperlichen und psychi-
schen Zustand die das Verfahren betreffenden Tatsachen richtig wahrzuneh-
men und über sie glaubhaft auszusagen.

Inhalt der Entscheidung über die Anordnung des Gutachtens
Art. 145. (1) Die Entscheidung über die Anordnung des Gutachtens muss enthal-
ten: die Gründe, die die Begutachtung erforderlich machen, den Gegenstand und
die Aufgabe des Gutachtens, die dem Sachverständigen zur Verfügung gestellten
Materialien, den Namen, die Ausbildung und Spezialisierung, den wissenschaft-
lichen Grad und die Dienststellung des Sachverständigen oder den Namen der Be-
hörde, in der er tätig ist und den Namen der medizinischen Anstalt, in der die sta-
tionären Beobachtungen durchgeführt werden sollen.
(2) Wurde die Begutachtung im vorgerichtlichen Verfahren angeordnet, muss die
Entscheidung nach Abs. 1 auch eine Frist zur Vorlage des Gutachtens enthalten.

Herstellung von Proben für Vergleichsuntersuchungen
Art. 146. (1) Das die Begutachtung anordnende Organ darf vom Beschuldigten
oder vom Verdächtigen Proben für Vergleichsuntersuchungen anfordern, falls es
nicht möglich ist, sie auf eine andere Art und Weise zu besorgen.
(2) Der vorhergehende Absatz ist auch gegenüber Zeugen anzuwenden, soweit
festgestellt werden muss, ob sie Spuren am Tatort oder auf sachlichen Beweismit-
teln hinterlassen haben.
(3) Die in Abs. 1 und 2 bezeichneten Personen sind verpflichtet, für Vergleichs-
untersuchungen angeforderte Proben zur Verfügung zu stellen. Im Fall der Weige-
rung sind die Proben zwangsweise mit Genehmigung des zuständigen Gerichts der
ersten Instanz zu entnehmen.
(4) Sind die Vergleichsuntersuchungen mit der Entnahme einer Blutprobe oder
anderen ähnlichen Körpereingriffen verbunden, ist die Herstellung von Proben von
einem Arzt vorzunehmen und hat nach den Regeln der ärztlichen Kunst zu erfol-
gen, ohne die Gesundheit der Betroffenen zu gefährden.

Personen, denen die Begutachtung aufgetragen wird
Art. 147. Mit der Begutachtung werden Spezialisten im jeweiligen Bereich der
Wissenschaft, Kunst oder Technik beauftragt.

Personen, die nicht als Sachverständige zugezogen werden dürfen
Art. 148. (1) Als Sachverständige dürfen nicht bestimmt werden
1. Personen, die die Voraussetzungen des Art. 29 Abs. 1 Ziff. 1–5 und 7–8 und

Abs. 2 erfüllen,
2. die Zeugen im Verfahren,
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3. Personen, die dienstlich oder in anderer Weise von dem Beschuldigten oder
seinen Verteidigern, dem Verletzten, dem Privatkläger, dem Zivilkläger, dem
Zivilbeklagten oder ihren Prozessbevollmächtigten abhängig sind,

4. Personen, die die Revision, deren Ergebnisse als Begründung für die Einleitung
der Ermittlung dienten, durchgeführt haben,

5. Personen, die keine berufliche Zulassung besitzen, soweit eine solche Berech-
tigung erforderlich ist.

(2) In den Fällen des vorhergehenden Absatzes muss der Sachverständige selbst
einen Antrag auf Ablehnung stellen.
(3) Die Betroffenen stellen den Ablehnungsantrag vor dem Organ, das die Begut-
achtung angeordnet hat.

Pflichten des Sachverständigen
Art. 149. (1) Der Sachverständige ist im Fall seiner Vorladung verpflichtet, vor
dem zuständigen Organ zu erscheinen, um sein Gutachten mündlich zu erläutern.
(2) Der Sachverständige darf die Begutachtung nur verweigern, wenn die gestell-
ten Fragen außerhalb seiner Sachkunde liegen oder die zur Verfügung gestellten
Materialien für eine begründete Begutachtung nicht ausreichen.
(3) Im vorgerichtlichen Verfahren legt der Sachverständige sein Gutachten inner-
halb einer vom Organ des vorgerichtlichen Verfahrens zu bestimmenden Frist, im
gerichtlichen Verfahren spätestens fünf Tage vor dem Tag der Verhandlung vor.
(4) Der Sachverständige legt sein Gutachten zusammen mit Abschriften für die
Beteiligten dem Gericht vor.
(5) Im Fall des Nichterscheinens oder der Weigerung ohne triftige Gründe, ein
Gutachten zu erstatten, wird gegen den Sachverständigen ein Ordnungsgeld bis zu
200 BGN festgesetzt. Die Festsetzung des Ordnungsgeldes unterbleibt, wenn das
Ausbleiben innerhalb von sieben Tagen seit der Mitteilung über die Festsetzung
vom Sachverständigen genügend entschuldigt wird.
(6) Erfordern es die Umstände, kann die Vernehmung eines sich im Ausland auf-
haltenden Sachverständigen durch Video- oder Telefonkonferenz vorgenommen
werden.

Rechte des Sachverständigen
Art. 150. (1) Der Sachverständige hat folgende Rechte: die die Begutachtung
betreffenden Akten einzusehen, zusätzliche Materialien anzufordern, der Durchfüh-
rung einzelner Ermittlungshandlungen und gerichtlicher Untersuchungshandlungen
beizuwohnen, soweit das für die Erfüllung seiner Aufgabe erforderlich ist, für seine
Arbeit bezahlt und entschädigt zu werden und die Entscheidungen, die seine Rech-
te und rechtmäßigen Interessen verletzen, anzufechten.
(2) Wurden mehr als ein Sachverständiger ernannt, haben sie das Recht, sich zu
beraten, bevor sie das Gutachten erstatten. Im Fall einer Übereinstimmung können
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die Sachverständigen einen von ihnen beauftragen, vor dem zuständigen Organ das
gemeinsame Gutachten zu erstatten; weichen die Auffassungen voneinander ab, so
muss jeder von ihnen sein eigenes Gutachten erstatten.

Prüfung der Voraussetzungen, denen der Sachverständige entsprechen muss,
und Aushändigung der Entscheidung über seine Ernennung

Art. 151. (1) Das die Begutachtung anordnende Organ lädt die Sachverständigen
vor, prüft ihre Identität, ihre Spezialisierung und Sachkunde, ihre Beziehung zu
dem Beschuldigten und dem Verletzten sowie das Vorliegen von Ablehnungsgrün-
den.
(2) Die Entscheidung über die Anordnung der Begutachtung wird dem Sachver-
ständigen ausgehändigt, danach wird er über seine Rechte und Pflichten belehrt
und auf seine Verantwortlichkeit im Fall der Erstattung eines falschen Gutachtens
hingewiesen.

Gutachten des Sachverständigen
Art. 152. (1) Nachdem der Sachverständige die erforderlichen Untersuchungen
durchgeführt hat, erstellt er ein Gutachten, das seinen Namen, den Grund der
Durchführung der Begutachtung, der Ort der Durchführung der Begutachtung, den
Gutachtensauftrag, die benutzten Materialien, die durchgeführten Untersuchungen,
die dafür verwendeten wissenschaftlichen und technischen Mittel, die erlangten
Ergebnisse und Schlussfolgerungen des Gutachtens enthält.
(2) Das Gutachten wird von dem Sachverständigen unterzeichnet.
(3) Werden im Laufe der Begutachtung neue Materialien, die für die Sache von
Bedeutung sind, aber von der Aufgabe des Sachverständigen nicht umfasst waren,
entdeckt, ist er verpflichtet, im Gutachten darauf hinzuweisen.

Zusätzliche und neue Begutachtung
Art. 153. Ist das Gutachten des Sachverständigen unvollständig und nicht hinrei-
chend klar, wird eine zusätzliche Begutachtung, wenn es unbegründet ist und Zwei-
fel über seine Richtigkeit bestehen, eine wiederholte Begutachtung angeordnet.

Beweiskraft des Sachverständigengutachtens
Art. 154. (1) Das Sachverständigengutachten ist für das Gericht und die Organe
des vorgerichtlichen Verfahrens nicht verbindlich.
(2) Stimmt das zuständige Organ dem Sachverständigengutachten nicht zu, muss
es seine Gründe dafür darlegen.
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Abschnitt IV: Augenschein

Ziel des Augenscheins
Art. 155. (1) Das Gericht und die Organe des vorgerichtlichen Verfahrens nehmen
Augenschein von Orten, Räumen, Gegenständen und Personen ein, um Spuren der
Tat und andere für die Aufklärung des Sachverhalts erforderliche Tatsachen aufzu-
decken, unmittelbar zu untersuchen und in Übereinstimmung mit den Verfahrens-
regeln dieses Gesetzes zu erhalten.
(2) Bis zur Einnahme des Augenscheins werden Maßnahmen getroffen, um die
Spuren der Tat nicht zu vernichten.

Einnahme des Augenscheins
Art. 156. (1) Die Einnahme des Augenscheins wird in Anwesenheit von Zeugen
durchgeführt, es sei denn, sie geschieht in der gerichtlichen Verhandlung.
(2) Nötigenfalls wird der Augenschein in Anwesenheit eines Sachverständigen
oder eines Spezialisten für technische Hilfe durchgeführt.
(3) Bei der Einnahme des Augenscheins wird alles untersucht, so wie es gefunden
wurde, danach werden die erforderlichen Veränderungen vorgenommen.
(4) Der Augenschein wird am Tage durchgeführt, mit Ausnahme der Fälle, die
keinen Aufschub dulden.

Leichenschau
Art. 157. (1) Die Leichenschau wird nach Möglichkeit am Leichenfundort in An-
wesenheit eines gerichtsmedizinischen Sachverständigen oder, wenn es keinen sol-
chen Sachverständigen gibt, eines anderen Arztes vorgenommen.
(2) Die Bestattung der Leiche, die Gegenstand der Leichenschau war, wird erst
nach Genehmigung durch den Staatsanwalt vorgenommen.
(3) Die Exhumierung einer Leiche ist auf Anordnung des Richters oder des Staats-
anwalts in Anwesenheit eines gerichtsmedizinischen Sachverständigen zulässig.
(4) Die Bestattung der Leiche wird nach Genehmigung des Organs, das die Aus-
grabung angeordnet hat, zugelassen.

Körperliche Untersuchung
Art. 158. (1) Während der körperlichen Untersuchung sind Handlungen, die die
Würde der Person verletzen oder für ihre Gesundheit schädlich sind, nicht zulässig.
(2) Ist es erforderlich, die untersuchte Person zu entkleiden, müssen die Zeugen
der Untersuchung von demselben Geschlecht sein. Ist das die Untersuchung durch-
führende Organ anderen Geschlechts, wird die Untersuchung von einem Arzt
durchgeführt.
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(3) Im vorgerichtlichen Verfahren wird die körperliche Untersuchung auf Antrag
des Staatsanwalts nach schriftlicher Zustimmung der Person und ohne diese Zu-
stimmung mit Genehmigung eines Richters des zuständigen Gerichts der ersten
Instanz oder des für den Bezirk, in dem die Handlung vorgenommen wird, zustän-
digen Gerichts der ersten Instanz durchgeführt.
(4) Wenn dies die einzige Möglichkeit für die Erhebung und Aufbewahrung der
Beweise ist, dürfen die Organe des vorgerichtlichen Verfahrens in unaufschieb-
baren Fällen eine Untersuchung ohne vorhergehende Genehmigung vornehmen, wo-
bei das Protokoll dem Richter vom Staatsanwalt zur Genehmigung unverzüglich,
spätestens aber innerhalb von 24 Stunden zur Bestätigung vorgelegt werden muss.

Abschnitt V: Durchsuchung und Beschlagnahme

Herausgabepflicht betreffend Gegenstände, Schriftstücke, Computerdaten,
Daten über Abonnenten einer Computerdatendienstleistung

und verkehrsbezogene Daten
Art. 159. Alle Behörden, juristischen Personen, Amtsträger und Bürger sind ver-
pflichtet, auf Verlangen des Gerichts oder der Organe des vorgerichtlichen Verfah-
rens alle für das Verfahren bedeutsamen und in ihrem Gewahrsam befindlichen
Gegenstände, Schriftstücke, Computerdaten, einschließlich verkehrsbezogener
Computerdaten zur Verfügung zu halten und herauszugeben.

Grund und Ziel der Durchsuchung
Art. 160. (1) Begründen bestimmte Tatsachen den hinreichenden Verdacht, dass
sich in einem Raum oder am Körper einer Person Gegenstände, Schriftstücke oder
EDV-Systeme befinden, die für das Verfahren von Bedeutung sein können, wird
eine Durchsuchung zum Zweck ihrer Auffindung und Beschlagnahme vorge-
nommen.
(2) Eine Durchsuchung darf auch zum Zweck der Auffindung einer Person oder
einer Leiche vorgenommen werden.

Organe, die die Durchsuchung und Beschlagnahme anordnen können
Art. 161. (1) Im vorgerichtlichen Verfahren werden Durchsuchung und Beschlag-
nahme auf Antrag des Staatsanwalts mit Genehmigung eines Richters des zustän-
digen Gerichts der ersten Instanz oder des für den Bezirk, in dem die Handlung
vorgenommen wird, zuständigen Gerichts der ersten Instanz durchgeführt.
(2) Bei Gefahr im Verzug und wenn dies die einzige Möglichkeit für die Erhebung
und Sicherung von Beweismitteln ist, können die Organe des vorgerichtlichen Ver-
fahrens auch ohne die in Abs. 1 bezeichnete Genehmigung durchsuchen und be-
schlagnahmen. Das Protokoll über die durchgeführte Ermittlungshandlung ist dem
Richter vom überwachenden Staatsanwalt unverzüglich, aber nicht später als 24
Stunden zur Genehmigung vorzulegen.
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(3) Im gerichtlichen Verfahren werden Durchsuchung und Beschlagnahme durch
Entscheidung des erkennenden Gerichts vorgenommen.

Personen, die bei der Durchsuchung und
Beschlagnahme anwesend sind

Art. 162. (1) Durchsuchung und Beschlagnahme sind in Anwesenheit von Zeugen
und desjenigen, der die Wohnung nutzt oder eines volljährigen Mitglieds seiner
Familie durchzuführen.
(2) Kann weder der Wohnungsinhaber noch ein Mitglied seiner Familie anwesend
sein, werden Durchsuchung und Beschlagnahme in Anwesenheit des Hausverwal-
ters oder eines Vertreters der Gemeinde oder des Bürgermeisteramts durchgeführt.
(3) Durchsuchung und Beschlagnahme in einem Raum, der dienstlich oder öffent-
lich benutzt wird, sind in Anwesenheit eines Vertreters der Dienststelle durchzu-
führen.
(4) Durchsuchung und Beschlagnahme in einem Raum, der von einer juristischen
Person benutzt wird, sind in Anwesenheit eines Vertreters der juristischen Person
vorzunehmen. Kann ein Vertreter nicht anwesend sein, werden Durchsuchung und
Beschlagnahme in Anwesenheit eines Vertreters der Gemeinde oder des Bürger-
meisteramts durchgeführt.
(5) Durchsuchung und Beschlagnahme in ausländischen Vertretungen und Vertre-
tungen internationaler Organisationen oder in Wohnungen ihrer Beamten, die ge-
genüber der Strafgerichtsbarkeit der Republik Bulgarien Immunität genießen, wer-
den mit Zustimmung des Leiters der Vertretung und in Anwesenheit eines
Staatsanwalts und eines Vertreters des Außenministeriums durchgeführt.
(6) Beziehen sich Durchsuchung und Beschlagnahme auf EDV-Systeme und
Software, sind die Handlungen in Anwesenheit eines Spezialisten für technische
Hilfe durchführen.

Durchführung der Durchsuchung und Beschlagnahme
Art. 163. (1) Mit Ausnahme von unaufschiebbaren Fällen werden Durchsuchung
und Beschlagnahme am Tage durchgeführt.
(2) Vor Beginn der Durchsuchung und Beschlagnahme legt das zuständige Organ
die Genehmigung hierfür vor und verlangt, dass ihm die gesuchten Gegenstände,
Schriftstücke und die Computerdaten enthaltenden EDV-Systeme vorgelegt wer-
den.
(3) Das durchsuchende Organ ist berechtigt, den Anwesenden zu untersagen, sich
mit anderen Personen oder untereinander in Verbindung zu setzen sowie den Raum
vor Abschluss der Durchsuchung zu verlassen.
(4) Während der Durchsuchung und Beschlagnahme dürfen keine Handlungen
vorgenommen werden, die für den Durchsuchungszweck nicht erforderlich sind.
Die zwangsweise Öffnung von Lager- und anderen Räumen ist erst erlaubt, nach-
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dem ihre Öffnung verweigert wurde und ist unter Vermeidung unnötiger Schäden
durchzuführen.
(5) Treten im Verlauf der Durchsuchung und Beschlagnahme Umstände aus dem
persönlichen Leben von Bürgern zu Tage, sind die zur Verhinderung ihrer Veröf-
fentlichung notwendigen Maßnahmen zu treffen.
(6) Die beschlagnahmten Gegenstände, Schriftstücke und die Computerdaten ent-
haltenden EDV-Systeme werden den Zeugen und anderen Anwesenden vorgelegt.
Erforderlichenfalls sind sie am Ort der Beschlagnahme zu verpacken und zu ver-
siegeln.
(7) Die Beschlagnahme von Computerdaten erfolgt durch Aufnahme auf Papier-
und andere Träger. Wurde ein Papierträger benutzt, ist jede Seite von den in
Art. 132 Abs. 1 bezeichneten Personen zu unterzeichnen. In sonstigen Fällen ist der
Träger zu versiegeln und mit einem Vermerk zu versehen, der das beschlagnah-
mende Organ, das Verfahren, das Datum und die Namen aller Personen enthält,
deren Anwesenheit gemäß Art. 132 Abs. 1 notwendig ist und die zur Unterzeich-
nung verpflichtet sind.
(8) Die Öffnung des nach den Verfahrensvorschriften des Abs. 7 angefertigten
Trägers zu Ermittlungszwecken ist nur mit Genehmigung des Staatsanwalts zuläs-
sig und wird in Anwesenheit von Zeugen und einem Spezialisten für technische
Hilfe vorgenommen. Im gerichtlichen Verfahren wird die Öffnung nach Entschei-
dung des Gerichts durch einen Spezialisten für technische Hilfe vorgenommen.

Körperliche Durchsuchung
Art. 164. (1) Im vorgerichtlichen Verfahren ist eine körperliche Durchsuchung
ohne Genehmigung eines Richters des Gerichts der ersten Instanz oder des für den
Bezirk, in dem die Handlung vorgenommen wird, zuständigen Gerichts der ersten
Instanz zulässig
1. bei der Festnahme,
2. sofern hinreichende Gründe für die Annahme vorliegen, dass die bei der

Durchsuchung anwesenden Personen Gegenstände oder Schriftstücke versteckt
halten, die von Bedeutung für das Verfahren sind.

(2) Die körperliche Durchsuchung wird von einer Person desselben Geschlechts in
Anwesenheit von Zeugen desselben Geschlechts vorgenommen.
(3) Das Protokoll über die durchgeführte Ermittlungshandlung ist dem Richter
unverzüglich, aber nicht später als 24 Stunden zur Genehmigung vorzulegen.

Postbeschlagnahme
Art. 165. (1) Die Beschlagnahme von Postsendungen ist nur zulässig, wenn dies
zur Aufdeckung und Verhinderung schwerer Straftaten erforderlich ist.
(2) Im vorgerichtlichen Verfahren ist die Postbeschlagnahme auf Antrag des
Staatsanwalts nur aufgrund der Genehmigung eines Richters des Gerichts der ers-
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ten Instanz oder des für den Bezirk, in dem die Handlung vorgenommen wird, zu-
ständigen Gerichts der ersten Instanz zulässig.
(3) Im gerichtlichen Verfahren wird Postbeschlagnahme aufgrund einer Entschei-
dung des erkennenden Gerichts vorgenommen.
(4) Die Beschlagnahme von Postsendungen wird nach den Verfahrensvorschriften
des Art. 162 Abs. 1–4 durchgeführt.
(5) Die Vorschriften der Absätze 1–4 finden auch bei der Auffindung und Be-
schlagnahme von E-Mail-Nachrichten Anwendung.

Abschnitt VI: Rekonstruktion der Tat

Ziel der Rekonstruktion der Tat
Art. 166. Das Gericht oder die Organe des vorgerichtlichen Verfahrens dürfen die
Tat nachstellen, um die durch die Vernehmung des Beschuldigten, des Verdäch-
tigen oder der Zeugen oder durch eine andere vorgerichtliche oder gerichtliche Er-
mittlungshandlung gewonnenen Erkenntnisse zu überprüfen und zu präzisieren.

Voraussetzungen betreffend die Zulässigkeit
der Rekonstruktion der Tat

Art. 167. Eine Rekonstruktion der Tat ist nur zulässig, sofern sie die Würde der
Beteiligten nicht verletzt und ihrer Gesundheit nicht schadet.

Verfahrensregeln betreffend die Rekonstruktion der Tat
Art. 168. (1) Mit Ausnahme der Fälle, in denen die Tat in einer gerichtlichen Ver-
handlung nachgestellt wird, ist die Rekonstruktion in Anwesenheit von Zeugen
vorzunehmen.
(2) Nötigenfalls ist bei der Rekonstruktion ein Sachverständiger oder ein Spezialist
für technische Hilfe zuzuziehen.

Abschnitt VII: Identifizierung von Personen und Gegenständen

Grund und Ziel der Identifizierung
Art. 169. (1) Ist es zur Aufklärung des Sachverhalts erforderlich, die Identität von
Personen und Gegenständen zu bestätigen, wird eine Identifizierung vorgenom-
men.
(2) Die Organe des vorgerichtlichen Verfahrens oder im gerichtlichen Verfahren
das erkennende Gericht fordern den Beschuldigten oder den Zeugen auf, Personen
oder Gegenstände zu identifizieren.
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Vernehmung vor der Identifizierung
Art. 170. Unmittelbar vor der Identifizierung werden der Beschuldigte und die
Zeugen befragt, ob sie die Person oder den Gegenstand, die zu identifizieren sind,
kennen, über die Eigenschaften, die sie identifizierbar machen, über die Umstände,
unter denen sie die Gegenstände oder Personen wahrgenommen haben sowie über
den Zustand, in dem sie sich während der Wahrnehmung des Gegenstands oder der
Person, die zu identifizieren sind, befanden.

Identifizierungsverfahren
Art. 171. (1) Die Identifizierung wird in Anwesenheit von Zeugen vorgenommen,
sofern sie nicht in einer gerichtlichen Verhandlung stattfindet.
(2) Eine Person wird bei der Identifizierung zusammen mit drei oder mehreren –
nach Möglichkeit ihr äußerlich ähnlichen – Personen in Augenschein genommen,
wobei Maßnahmen getroffen werden, dass sie zuvor zu dem Identifizierenden kei-
nen direkten Kontakt hat.
(3) Nach dem Ermessen des die Identifizierung durchführenden Organs kann die
Identifizierung so vorgenommen werden, dass der Identifizierende keinen unmit-
telbaren Kontakt zu dem zu Identifizierenden hat. Ein Zeuge mit geheimer Identität
kann sich an einer Identifizierung nur als Identifizierender beteiligen.
(4) Falls es unmöglich ist, die Person selbst in Augenschein zu nehmen, wird ihre
Lichtbildaufnahme zusammen mit den Aufnahmen von drei oder mehreren – nach
Möglichkeit ihr äußerlich ähnlichen – Personen vorgelegt.
(5) Gegenstände werden zur Identifizierung zusammen mit drei oder mehreren
anderen gleichartigen Gegenständen vorgelegt.
(6) Müssen Personen oder Gegenstände von mehreren Beschuldigten oder Zeugen
identifiziert werden, sind diese jedem Identifizierenden getrennt zu zeigen, wobei
Maßnahmen getroffen werden, zwischen den Identifizierenden den unmittelbaren
Kontakt zu verhindern. Die gleichzeitige Identifizierung durch mehrere Personen
ist unzulässig.
(7) Der Beschuldigte oder Zeuge wird aufgefordert, auf die Person oder den Ge-
genstand, die seine Aussage betreffen, zu weisen und zu erklären, wie er sie identi-
fiziert hat.

Abschnitt VIII: Besondere Aufklärungsmittel

Sachliche Beweismittel, die durch den Einsatz
besonderer Aufklärungsmittel angefertigt wurden

Art. 172. (1) Die Organe des vorgerichtlichen Verfahrens können besondere Auf-
klärungsmittel einsetzen: technische Mittel – elektronische sowie mechanische An-
lagen und Stoffe, die zur Dokumentation der Tätigkeit von kontrollierten Personen
und Gegenständen dienen –, sowie operative Methoden – Observation, Überwa-
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chung, Betreten, Markierung und Überwachung von Korrespondenz und EDV-
Angaben, kontrollierte Lieferung, Scheinkauf und verdeckte Ermittler.
(2) Spezielle Aufklärungsmittel werden eingesetzt, wenn dies zur Ermittlung
schwerer vorsätzlicher Straftaten nach Kapitel 1 [Straftaten gegen die Republik],
Kapitel 2, Abschnitt I–II [Mord und Körperverletzung], Abschnitt IV–V [Entfüh-
rung und gesetzwidriger Freiheitsentzug, Zwang und Geiselnahme, Drohung], Ab-
schnitt VIII [Unzucht], Abschnitt IX, Kapitel 5, Abschnitt I–VII [Straftaten gegen
das Eigentum: Diebstahl, Raub, Unterschlagung, Betrug, Erpressung, Hehlerei],
Kapitel 6, Abschnitt II–IV [Wirtschaftskriminalität: Schmuggel, Geld- und Wert-
zeichenfälschung, kriminelle Überweisungen], Kapitel 8 [Straftaten im Amt, gegen
die Justiz, Bestechung und Bestechlichkeit], Kapitel 9a, Kapitel 11, Abschnitt I–IV
[gemeingefährliche Straftaten: allgemeine, im Verkehr usw.], Kapitel 12, 13 und
14 sowie nach Art. 219 Abs. 4 Satz 2, Art. 220 Abs. 2, Art. 253, Art. 308 Abs. 2, 3
und 5 Satz 2, Art. 321, 321a, Art. 356k und Art. 393 des Besonderen Teils des
Strafgesetzbuchs erforderlich ist, sofern die entsprechenden Tatsachen in einer an-
deren Art und Weise nicht erhoben werden können oder ihre Erhebung mit außer-
gewöhnlichen Schwierigkeiten verbunden ist.9

(3) Die Anbieter von EDV-Dienstleistungen sind verpflichtet, das Gericht und die
Organe des vorgerichtlichen Verfahrens bei Erhebung und Aufzeichnung von EDV-
Angaben durch Anwendung besonderer technischer Mittel zu unterstützen, soweit
dies zur Aufklärung von den in Abs. 2 bezeichneten Straftaten erforderlich ist.
(4) Kontrollierte Lieferung und Scheinkauf können zum Zweck der Erhebung von
Sachbeweisen eingesetzt werden. Der verdeckte Ermittler wird als Zeuge vernom-
men.
(5) Die in den vorstehenden Absätzen bezeichneten Beweismittel werden der Akte
beigefügt.

Antrag auf den Einsatz besonderer Aufklärungsmittel
Art. 173. (1) Der überwachende Staatsanwalt stellt einen begründeten schrift-
lichen Antrag auf den Einsatz besonderer Aufklärungsmittel für die Zwecke eines
bestimmten vorgerichtlichen Verfahrens beim Gericht.
(2) Der Antrag muss enthalten
1. Angaben über die Straftat, für deren Ermittlung der Einsatz besonderer Aufklä-

rungsmittel erforderlich ist,
2. eine Beschreibung der bisher durchgeführten Handlungen und deren Ergeb-

nisse,
3. Angaben über die betroffenen Personen und Objekte,
4. die einzusetzenden operativen Methoden,

___________
9 Die von der Übersetzerin in eckige Klammern gesetzten Begriffe dienen der Erklärung

des Inhalts der vorstehend bezeichneten Artikel.
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5. die Dauer des Einsatzes.
(3) Wird der Einsatz eines verdeckten Ermittlers beantragt, ist dem Antrag eine
von dem Ermittler unterzeichnete schriftliche Erklärung beizufügen, dass ihm seine
Pflichten und die mit der konkreten Ermittlung verbundenen Aufgaben bekannt
sind.
(4) Bei Gefahr im Verzug und wenn dies die einzige Möglichkeit zur Durchfüh-
rung der Ermittlung ist, kann auch der überwachende Staatsanwalt den Einsatz
eines verdeckten Ermittlers anordnen. Der Einsatz wird beendet, wenn die Geneh-
migung des zuständigen Gerichts innerhalb von 24 Stunden nicht erteilt wird. Das
Gericht entscheidet auch über die Verwahrung oder Vernichtung der erhobenen
Information.
(5) In den Fällen des Art. 123 Abs. 7 ist auch das schriftliche Einverständnis der
Person beizufügen, gegenüber der die speziellen Aufklärungsmittel eingesetzt
werden.

Genehmigung des Einsatzes besonderer Aufklärungsmittel
Art. 174. (1) Der Einsatz spezieller Aufklärungsmittel muss zuvor von dem Präsi-
denten des Bezirkgerichts oder einem von ihm ausdrücklich bevollmächtigten Vize-
präsidenten genehmigt werden.
(2) Der Einsatz spezieller Aufklärungsmittel in Bezug auf Mitglieder der Streit-
kräfte wird zuvor von dem Präsidenten des zuständigen Militärgerichts oder einem
von ihm ausdrücklich bevollmächtigten Vizepräsidenten genehmigt.
(3) Das in Abs. 1 und 2 bezeichnete Organ erteilt unverzüglich nach Eingang des
schriftlichen Antrags eine begründete schriftliche Verfügung.
(4) Unter den Voraussetzungen der Abs. 1 und 2 kann auch der Präsident des zu-
ständigen Appellationsgerichts oder ein von ihm ausdrücklich bevollmächtigter
Vizepräsident den Einsatz besonderer Aufklärungsmittel erlauben, falls das in
Abs. 1 und 2 bezeichnete Organ dies abgelehnt hat.
(5) Die Verfügung über den Einsatz eines verdeckten Ermittlers muss die Straftat
bezeichnen, wegen der der Einsatz genehmigt wird sowie Angaben über die Identi-
tät des Ermittlers, die zur Verdeckung dienende Identität und die Identifikations-
nummer enthalten.
(6) Bei dem zuständigen Gericht wird ein besonderes, nichtöffentliches Register
über die gemäß Abs. 1 und 2 gestellten Anträge sowie erteilten Genehmigungen
geführt.

Dauer und Verfahren des Einsatzes der besonderen Aufklärungsmittel
für die Zwecke des Strafverfahrens

Art. 175. (1) Die besonderen Aufklärungsmittel werden von den zuständigen Ab-
teilungen des Innenministeriums nach den Verfahrensregeln des Gesetzes über die
besonderen Aufklärungsmittel eingesetzt.
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(2) Der Innenminister erteilt aufgrund der Genehmigung nach Art. 174 eine
schriftliche Anordnung über den Einsatz besonderer Aufklärungsmittel durch die in
Abs. 1 bezeichneten Abteilungen.
(3) Die Dauer des Einsatzes der speziellen Aufklärungsmittel darf zwei Monate
nicht übersteigen.
(4) Nötigenfalls kann die Frist nach Abs. 3 um weitere vier Monate nach den Ver-
fahrensvorschriften des Art. 174 verlängert werden.
(5) Der Einsatz der besonderen Aufklärungsmittel ist zu beenden, wenn
1. das vorgesehene Ziel erreicht wurde,
2. der Einsatz zu keinen Ergebnissen führt,
3. die Frist der Genehmigung abgelaufen ist.
(6) Bei der Beendigung des Einsatzes der speziellen Aufklärungsmittel wird
schriftlich und begründet das Organ, das die Genehmigung erteilt hat, davon be-
nachrichtigt. In den in Abs. 5 Ziff. 2 bezeichneten Fällen ordnet es die Vernichtung
des ursprünglichen Trägers, der die erhobene Information enthält, an.

Anfertigung von durch den Einsatz besonderer Aufklärungsmittel
erlangten sachlichen Beweismitteln

Art. 176. Im Fall eines Einsatzes besonderer Aufklärungsmittel werden die sach-
lichen Beweismittel in zwei Exemplaren angefertigt, die zu versiegeln und dem
Staatsanwalt, der den Antrag gestellt hat sowie dem Gericht, das die Genehmigung
erteilt hat, innerhalb von 24 Stunden nach der Anfertigung zu übergeben sind.

Beweiskraft der durch den Einsatz besonderer Aufklärungsmittel
erlangten Angaben

Art. 177. (1) Die Beschuldigung und das Urteil können nicht ausschließlich auf
durch den Einsatz spezieller Aufklärungsmittel erlangte objektive Beweismittel
sowie auch nicht allein auf solche Beweise und Aussagen von Zeugen geheimer
Identität gestützt werden.
(2) Informationen, die außerhalb des Umfangs des gestellten Antrags gemäß
Art. 173 erlangt wurden, können im Strafverfahren nicht benutzt werden, es sei
denn, sie enthalten Angaben über eine andere, in Art. 172 Abs. 2 bezeichnete
schwere vorsätzliche Straftat.
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15. Kapitel: Zustellung von Ladungen, Mitteilungen und
Schriftstücken. Fristen und Kosten

Abschnitt I: Zustellung von Ladungen, Mitteilungen und Schriftstücken

Organe und Personen, welche die Ladungen, Mitteilungen
und Schriftstücke zustellen

Art. 178. (1) Ladungen, Mitteilungen und Schriftstücke werden durch einen Be-
amten des entsprechenden Gerichts, ein Organ des vorgerichtlichen Verfahrens, der
Gemeinde oder des Bürgermeisteramts zugestellt.
(2) Kann die Zustellung nicht nach dem vorhergehenden Absatz erfolgen, wird sie
von den Organen des Innenministeriums oder des Justizministeriums durchgeführt.
(3) Zustellungen an Mitglieder der Streitkräfte erfolgen durch die entsprechende
Militäreinheit oder Behörde.
(4) Zustellungen an Angestellte und Arbeiter können über deren Arbeitgeber oder
einen vom Arbeitgeber mit der Annahme von Zustellungen beauftragten Angestell-
ten erfolgen.
(5) Zustellungen an Minderjährige erfolgen über ihre gesetzlichen Vertreter.
(6) Zustellungen an Personen in Straf- oder Untersuchungshaft erfolgen durch die
entsprechende Behörde.
(7) Zustellungen an natürliche und juristische Personen sowie an Behörden, die
sich im Ausland befinden, werden gemäß dem Rechtshilfeabkommen mit dem je-
weiligen Staat durchgeführt. Besteht kein Abkommen, erfolgt die Zustellung durch
das Außenministerium.
(8) Bei Gefahr im Verzug können Zustellungen durch Telefon, Telefax oder Fern-
schreiber erfolgen. Die Zustellung durch Telefon oder Fax wird von dem Beamten,
der sie durchgeführt hat, schriftlich bestätigt. Die fernschriftliche Zustellung wird
durch die schriftliche Mitteilung ihres Eingangs bestätigt. Zustellungen an den Be-
schuldigten können nach diesen Verfahrensregeln nicht erfolgen.
(9) Der Staatsanwalt sorgt für die Anwesenheit der Zeugen gemäß Art. 141.

Inhalt von Ladungen und Mitteilungen
Art. 179. (1) Die Ladung muss enthalten: die Bezeichnung der anordnenden Be-
hörde, das Aktenzeichen, das Jahr der Einleitung des Verfahrens, Namen und An-
schrift der geladenen Person, die Eigenschaft, in der sie geladen wird, Ort, Tag und
Stunde, zu der sie erscheinen muss und die Folgen des Ausbleibens.
(2) Die dem Beschuldigten zugestellte Ladung muss einen Hinweis auf sein Recht
enthalten, zusammen mit einem Verteidiger zu erscheinen.
(3) Die an den Privatkläger oder an die Person, die sich als Neben-, Zivilkläger
oder Zivilbeklagter beteiligen kann, zugestellte Ladung muss einen Hinweis auf
das Recht enthalten, zusammen mit einem Prozessbevollmächtigten zu erscheinen.
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(4) In der Mitteilung muss die prozessuale Handlung, die durchgeführt wurde oder
die von der Person durchzuführen ist, bezeichnet sein.
(5) Die Ladungen und Mitteilungen werden vom zuständigen Beamten unterzeich-
net.

Aushändigung von Ladungen, Mitteilungen und Schriftstücken
Art. 180. (1) Ladungen, Mitteilungen und Schriftstücke werden gegen unter-
schriftliche Bestätigung dem Zustellungsempfänger ausgehändigt.
(2) Bei Abwesenheit des Zustellungsempfängers werden sie einem volljährigen
Mitglied seiner Familie ausgehändigt, und ist kein volljähriges Familienmitglied
anwesend, werden sie dem Hausverwalter, Hausmeister oder Pförtner oder einem
Mitbewohner oder Nachbarn, der sich zur Aushändigung verpflichtet, übergeben.
(3) Sind die Ladungen, Mitteilungen und Schriftstücke für einen abwesenden Be-
schuldigten, Privatkläger, Nebenkläger, Zivilkläger oder -beklagten bestimmt und
ist ihre Zustellung an die im Abs. 2 bezeichneten Personen unmöglich, können sie
auch an den Verteidiger oder Prozessbevollmächtigten zugestellt werden, sofern
diese zustimmen.
(4) Wenn der Zustellungsempfänger oder die im Abs. 2 oder 3 bezeichneten Per-
sonen die Empfangsbestätigung nicht unterzeichnen können oder wollen, fertigt der
Zusteller hierüber einen Vermerk in Anwesenheit mindestens einer Person an, die
diesen Vermerk unterzeichnet.
(5) Die Zustellung an eine Behörde oder juristische Person erfolgt gegen Unter-
schrift des Amtsträgers, der mit der Annahme von Schriftstücken beauftragt ist.
(6) Die Person, über die die Zustellung erfolgt, unterzeichnet die Empfangsbestäti-
gung und verpflichtet sich, die Ladung, Mitteilung oder das Schriftstück dem Zu-
stellungsempfänger zu übergeben.
(7) Der Zusteller vermerkt in der Bestätigung Namen und Anschrift der Person,
über die die Zustellung erfolgt, und ihre Beziehung zu dem Zustellungsempfänger.

Empfangsbestätigung
Art. 181. (1) Der zustellende Beamte leitet die Empfangsbestätigung rechtzeitig
zurück. Sie wird der Akte beigefügt.
(2) In der Empfangsbestätigung werden der Tag der Zustellung sowie Name und
Dienststellung der zustellenden Person vermerkt.

Folgen der Nichterfüllung von Pflichten betreffend die Zustellung
Art. 182. (1) Ein Beamter, der seine die Zustellung betreffenden Pflichten verletzt,
wird mit Geldbuße bis zu 500 BGN bestraft.
(2) Dieselbe Strafe wird auch der Person gemäß Art. 180 Abs. 2, 3 und 5 auferlegt,
die ihre die Zustellung betreffenden Pflichten nicht erfüllt.
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Abschnitt II: Fristen

Berechnung der Fristen
Art. 183. (1) Die Fristen werden nach Tagen, Wochen, Monaten und Jahren be-
stimmt.
(2) Die nach Tagen bestimmte Frist beginnt an dem folgenden Tag und endet mit
Ablauf des letzten Tages.
(3) Die nach Wochen oder Monaten bestimmte Frist endet mit Ablauf des entspre-
chenden Tages der letzten Woche oder des entsprechend datierten Tages des letzten
Monats. Wenn der letzte Monat kein entsprechendes Datum hat, läuft die Frist am
letzten Tag des Monats ab.
(4) Wenn der letzte Tag der Frist kein Werktag ist, endet die Frist am nächsten
Werktag.

Fristwahrung
Art. 184. Die Frist gilt als gewahrt, wenn vor ihrem Ablauf der Antrag, die Be-
schwerde oder sonstige Schriftstücke bei der entsprechenden Behörde, der Post,
einem anderen Gericht, einer Staatsanwaltschaft oder einem Ermittlungsorgan, bei
der Haftanstalt, in der die Person eine Freiheitsstrafe verbüßt oder sich in Untersu-
chungshaft befindet, der Militäreinheit, bei der sie als Soldat dient, oder, wenn die
Person sich im Ausland befindet, bei der Botschaft oder dem Konsulat eingereicht
wurden.

Verlängerung der Frist
Art. 185. (1) Eine Frist, die das Gericht oder die Organe des vorgerichtlichen Ver-
fahrens bestimmt haben, kann bei Vorliegen triftiger Gründe verlängert werden,
wenn der Antrag vor Ablauf der Frist gestellt worden ist.
(2) Liegen triftige Gründe für die Versäumung der Frist nach dem vorhergehenden
Absatz vor, kann das entsprechende Organ eine neue Frist bestimmen.

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
Art. 186. (1) Wenn die gesetzliche Frist aus triftigen Gründen versäumt worden
ist, kann Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt werden.
(2) Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist bei dem Gericht oder dem Organ des vor-
gerichtlichen Verfahrens innerhalb von sieben Tagen nach dem Tag, an dem die
Gründe für die Versäumung entfallen sind, zu stellen.
(3) Die versäumte Handlung ist gleichzeitig mit der Einreichung des Antrags vor-
zunehmen.
(4) Auf Antrag eines Betroffenen kann die Durchführung der versäumten Hand-
lung vorläufig aufgeschoben werden.
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(5) Über den Wiedereinsetzungsantrag wird innerhalb von sieben Tagen nach sei-
nem Eingang entschieden.
(6) Das Gericht entscheidet über die Wiedereinsetzung in einer Verhandlung unter
Ladung der Beteiligten.

Abschnitt III: Kosten und Auslagen

Kostenerstattung
Art. 187. (1) Mit Ausnahme der in diesem Gesetz vorgesehenen Fälle sind die
Kosten des Strafverfahrens aus den im Budget der entsprechenden Behörde dafür
bestimmten Mitteln zu zahlen.
(2) Bei Verfahren betreffend Straftaten, die auf Privatklage des Verletzten verfolg-
bar sind, hat der Betroffene einen Kostenvorschuss zu leisten. Leistet er einen sol-
chen nicht, wird ihm eine Frist von sieben Tagen für die Einzahlung gesetzt.
(3) Bei Verfahren betreffend Privatklagedelikte werden die Kosten der vom Ange-
klagten gestellten Beweisanträge aus dem Budget des Gerichts bezahlt.

Kostenfestsetzung
Art. 188. (1) Die Höhe der Kosten wird durch das Gericht oder das Organ des
vorgerichtlichen Verfahrens festgesetzt.
(2) Die Auslagen der Zeugen, die als Arbeiter oder Angestellte tätig sind, werden
durch das Gericht festgesetzt.

Kostenentscheidung
Art. 189. (1) Das Gericht entscheidet über die Kosten im Urteil oder durch einen
Beschluss.
(2) Dolmetscherkosten werden im vorgerichtlichen Verfahren vom zuständigen
Organ und im gerichtlichen Verfahren vom Gericht übernommen.
(3) Wird der Angeklagte schuldig gesprochen, werden ihm durch das Gericht die
Kosten des Verfahrens auferlegt, einschließlich der Auslagen des Prozessbevoll-
mächtigten und des notwendigen Verteidigers sowie des Nebenklägers und des
Zivilklägers, soweit ein entsprechender Antrag gestellt worden war. Bei mehreren
Verurteilten werden die Teile, die jeder erstatten muss, durch das Gericht festge-
setzt.
(4) Soweit der Angeklagte in einzelnen Anklagepunkten freigesprochen wird, er-
legt ihm das Gericht nur die Kosten der Anklageteile auf, deretwegen er verurteilt
wurde.
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Auferlegung der Kosten
Art. 190. (1) Wenn der Angeklagte freigesprochen oder das Verfahren gegen ihn
eingestellt wird, werden die Kosten des Verfahrens bei einem Offizialdelikt der
Staatskasse und bei einem Privatdelikt dem Privatkläger auferlegt.
(2) Das Gericht der ersten Instanz erteilt über die auferlegten Kosten einen Voll-
streckungsbescheid.

Dritter Teil: Vorgerichtliches Verfahren

16. Kapitel: Allgemeine Vorschriften10

Strafsachen, in denen ein vorgerichtliches Verfahren durchgeführt wird
Art. 191. In Verfahren wegen Offizialdelikten wird ein vorgerichtliches Verfahren
durchgeführt.

Stadien des vorgerichtlichen Verfahrens
Art. 192. Das vorgerichtliche Verfahren besteht aus dem Ermittlungsverfahren
und den Handlungen des Staatsanwalts nach Abschluss der Ermittlungen.

Organe des vorgerichtlichen Verfahrens
Art. 193. Die Organe des vorgerichtlichen Verfahrens sind der Staatsanwalt und
die Ermittlungsorgane.

Verteilung der vorgerichtlichen Verfahren zwischen den Ermittlungsorganen
Art. 194. (1) Die Ermittlung ist durch Justizermittler durchzuführen bei
1. Offizialdelikten nach Art. 95–110, 357–360 und 407–419 des Strafgesetz-

buchs,
2. Straftaten, die von Personen, welche Immunität genießen, von Mitgliedern des

Ministerrats und von Beamten des Innenministeriums begangen wurden sowie
3. im Ausland begangenen Straftaten.
(2) Mit Ausnahme der Fälle des Abs. 1 ist die Ermittlung durch polizeiliche Er-
mittler durchzuführen.

___________
10 Vgl. die Rechtslage nach Kapitel 12 der aufgehobenen StPO im Anhang.
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Ermittlungsbezirk, in dem das vorgerichtliche Verfahren
durchgeführt wird

Art. 195. (1) Das vorgerichtliche Verfahren ist im Bezirk des Gerichts durchzu-
führen, das in erster Instanz für die Sache zuständig ist.
(2) Das vorgerichtliche Verfahren kann in dem Bezirk durchgeführt werden, in
dem die Straftat entdeckt wurde oder in dem der Beschuldigte, die meisten Be-
schuldigten oder die meisten der Zeugen ihren Wohnsitz haben, wenn
1. die Beschuldigung mehrere Straftaten betrifft, welche in den Bezirken ver-

schiedener Gerichte begangen wurden,
2. dies geboten ist, um eine schnelle, sachliche, umfassende und vollständige Er-

mittlung zu gewährleisten.
(3) Über die im vorstehenden Absatz bezeichneten Fragen entscheidet der zustän-
dige Staatsanwalt des Bezirks, in dem die vorgerichtliche Untersuchung begonnen
hat. Bis zur Entscheidung des Staatsanwalts sind nur unaufschiebbare Ermittlungs-
handlungen durchzuführen.
(4) Neben den in Abs. 2 bezeichneten Fällen kann das vorgerichtliche Verfahren
auch im Interesse der vollständigen Aufklärung der Straftat mit Genehmigung des
Generalstaatsanwalts in einem anderen Bezirk durchgeführt werden.

Leitung und Aufsicht des Staatsanwalts über das Ermittlungsverfahren
Art. 196. (1) Bei der Ausübung der Leitung und Aufsicht kann der Staatsanwalt
1. das Ermittlungsverfahren ununterbrochen kontrollieren, wobei er alle mit dem

Ermittlungsverfahren zusammenhängenden Materialien untersucht und über-
prüft,

2. Weisungen betreffend die Ermittlung erteilen,
3. an einzelnen Ermittlungshandlungen teilnehmen oder Ermittlungshandlungen

vornehmen,
4. das Ermittlungsorgan absetzen, wenn dieses einen Gesetzesverstoß begangen

hat oder die ordnungsgemäße Durchführung der Ermittlung nicht gewährleisten
kann,

5. das Ermittlungsverfahren dem Ermittlungsorgan entziehen und ein anderes
damit beauftragen,

6. die zuständigen Organe des Innenministeriums mit der Durchführung einzelner
Ermittlungshandlungen zur Aufklärung der Straftat beauftragen,

7. Entscheidungen des Ermittlungsorgans von Amts wegen oder auf Beschwerde
der Betroffenen aufheben.

(2) Abgesehen von seinen im Abs. 1 bezeichneten Befugnissen kontrolliert der
überwachende Staatsanwalt unmittelbar die rechtmäßige Durchführung der Ermitt-
lung und ihren Abschluss innerhalb der bestimmten Frist.
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Verbindliche Weisungen des Staatsanwalts
Art. 197. Die schriftlichen Weisungen des Staatsanwalts an das Ermittlungsorgan
sind verbindlich und unanfechtbar.

Bekanntgabe der Unterlagen der Ermittlung
Art. 198. (1) Die Materialien der Ermittlung dürfen nicht ohne Genehmigung des
Staatsanwalts bekannt gemacht werden.
(2) Erforderlichenfalls weist das Ermittlungsorgan die bei der Vornahme von Er-
mittlungshandlungen gegenwärtigen Personen schriftlich und gegen Unterschrifts-
leistung darauf hin, dass sie ohne Genehmigung die Unterlagen der Ermittlung
nicht bekannt geben dürfen und widrigenfalls nach Art. 360 des Strafgesetzbuchs
verantwortlich sind.

Verfügungen der Organe des vorgerichtlichen Verfahrens
Art. 199. (1) Im vorgerichtlichen Verfahren entscheiden der Staatsanwalt und die
Ermittlungsorgane durch Verfügungen.11

(2) Jede Verfügung enthält Angaben über Zeit und Ort ihres Erlasses, das Ent-
scheidungsorgan und die von der Entscheidung betroffene Strafsache sowie eine
Begründung, den Tenor und die Unterschrift des Entscheidungsorgans.

Beschwerdeverfahren
Art. 200. Die Verfügungen des Ermittlungsorgans können beim Staatsanwalt, die
Verfügungen des Staatsanwalts, die vor Gericht nicht anfechtbar sind, bei der über-
geordneten Staatsanwaltschaft angefochten werden. Die Verfügung des Staatsan-
walts der übergeordneten Staatsanwaltschaft ist unanfechtbar.

Beschwerde gegen die Verfügungen
Art. 201. (1) Die Beschwerde gegen die Verfügungen der Organe des vorgericht-
lichen Verfahrens kann schriftlich oder mündlich erfolgen. Die schriftliche Be-
schwerde muss von dem Absender unterzeichnet sein. Über die mündliche Be-
schwerde wird ein Protokoll erstellt, das von der sie erhebenden und der sie
entgegennehmenden Person unterzeichnet wird.
(2) Die Beschwerde ist bei dem Entscheidungsorgan oder unmittelbar bei dem für
die Entscheidung über die Beschwerde zuständigen Staatsanwalt zu erheben. Im
ersteren Fall wird die Beschwerde unverzüglich dem zuständigen Staatsanwalt mit
einer schriftlichen Stellungnahme vorgelegt.

___________
11 Vgl. die Rechtslage nach Art. 180–183 der aufgehobenen StPO im Anhang.
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Wirkung der Beschwerde und Frist für
die Entscheidung über die Beschwerde

Art. 202. (1) Durch die Beschwerde wird die Durchführung der Verfügung nicht
aufgeschoben, es sei denn, der zuständige Staatsanwalt ordnet dies an.
(2) Der Staatsanwalt muss innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der Beschwerde
darüber entscheiden.

Pflicht zur Gewährung eines rechtmäßigen
und zeitgerechten Ermittlungsverfahrens

Art. 203. (1) Die Ermittlungsorgane treffen alle Maßnahmen zur Sicherung der
zeitgerechten, rechtmäßigen und erfolgreichen Durchführung der Ermittlungen.
(2) Das Ermittlungsorgan ist verpflichtet, die erforderlichen Beweise innerhalb
kürzester Frist zu erheben, wobei es vom Gesetz, seiner inneren Überzeugung und
den Weisungen des Staatsanwalts geleitet wird.
(3) Das Ermittlungsorgan berichtet dem Staatsanwalt regelmäßig über den Gang
des Ermittlungsverfahrens und bespricht mit ihm die möglichen Versionen sowie
alle anderen Fragen, die für den rechtmäßigen und erfolgreichen Abschluss der
Ermittlungen von Bedeutung sind.
(4) Das Ermittlungsorgan nimmt Ermittlungs- und andere Verfahrenshandlungen
auch während der Zeit vor, in der sich die Akte beim Gericht zur Entscheidung
über eine Zwangsmaßnahme befindet.

Mitwirkung der Öffentlichkeit
Art. 204. Die Organe des vorgerichtlichen Verfahrens bedienen sich der Mitwir-
kung der Öffentlichkeit zur Aufdeckung der Straftat sowie zur Aufklärung des
Sachverhalts.

Anzeigepflicht von Bürgern und Amtsträgern
Art. 205. (1) Bürger, die von einem Offizialdelikt Kenntnis erlangen, sind ver-
pflichtet, dies den Organen des vorgerichtlichen Verfahrens oder einem anderen
staatlichen Organ unverzüglich mitzuteilen.
(2) Amtsträger, die von einem Offizialdelikt Kenntnis erlangen, haben das Organ
des vorgerichtlichen Verfahrens unverzüglich zu unterrichten und die erforder-
lichen Maßnahmen zu treffen, um die die Straftat betreffenden Umstände und Er-
kenntnisse festzuhalten.
(3) In den Fällen der Abs. 1 und 2 übt das Organ des vorgerichtlichen Verfahrens
seine Befugnisse zur Einleitung eines Strafverfahrens unverzüglich aus.
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Ermittlungsverfahren in Abwesenheit des Beschuldigten
Art. 206. Sofern es die Erforschung der materiellen Wahrheit nicht beeinträchtigt,
kann das Ermittlungsverfahren unter den Voraussetzungen des Art. 269 Abs. 3 in
Abwesenheit des Beschuldigten durchgeführt werden.

17. Kapitel: Ermittlung

Abschnitt I: Einleitung und Durchführung des Ermittlungsverfahrens

Voraussetzungen für die Einleitung des Ermittlungsverfahrens
Art. 207. (1) Ein Ermittlungsverfahren wird eingeleitet, sofern ein gesetzlicher
Anlass und genügend Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen.
(2) In den im Besonderen Teil des Strafgesetzbuchs vorgesehenen Fällen ist ein
Ermittlungsverfahren einzuleiten, sofern der Verletzte einen Strafantrag beim
Staatsanwalt gestellt hat. Das nach diesen Verfahrensregeln eingeleitete Ermitt-
lungsverfahren kann aufgrund des Art. 24 Abs. 1 Ziff. 9 nicht eingestellt werden.
(3) Der Strafantrag muss Angaben über den Antragsteller enthalten und von ihm
unterzeichnet sein.
(4) Bei der Einreichung des Strafantrags muss keine Gerichtsgebühr gezahlt werden.

Gesetzliche Anlässe
Art. 208. Die gesetzlichen Anlässe für die Einleitung des Ermittlungsverfahrens
sind
1. bei den Organen des vorgerichtlichen Verfahrens eingehende Anzeigen über

eine begangene Straftat,
2. Medienberichte oder gedruckte Artikel betreffend eine Straftat,
3. ein Geständnis des vor den Organen des vorgerichtlichen Verfahrens selbst

erschienenen Täters,
4. unmittelbare Wahrnehmung von Anzeichen einer begangenen Straftat durch

Organe des vorgerichtlichen Verfahrens.

Privatanzeige über eine Straftat
Art. 209. (1) Die Privatanzeige muss Angaben über den Anzeigeerstatter enthal-
ten. Eine anonyme Anzeige bildet keinen gesetzlichen Anlass für die Einleitung
eines Ermittlungsverfahrens.
(2) Die Anzeige kann mündlich oder schriftlich erfolgen. Schriftliche Anzeigen
können nur als gesetzlicher Anlass gelten, wenn sie unterschrieben sind. Bei münd-
lichen Anzeigen wird ein Protokoll erstellt, das von dem Anzeigeerstatter und dem
Empfangsorgan zu unterschreiben ist.
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Geständnis des Täters
Art. 210. Beim Erscheinen des Täters muss das Organ des vorgerichtlichen Ver-
fahrens dessen Identität feststellen und ein das Geständnis ausführlich beschreiben-
des Protokoll erstellen. Das Protokoll ist von dem geständigen Täter und dem Emp-
fangsorgan zu unterschreiben.

Genügend Anhaltspunkte für die Einleitung des Ermittlungsverfahrens
Art. 211. (1) Genügend Anhaltspunkte für die Einleitung des Ermittlungsverfah-
rens liegen vor, sobald eine begründete Vermutung besteht, dass eine Straftat be-
gangen wurde.
(2) Für die Einleitung einer Ermittlung sind keine Angaben erforderlich, aus denen
Schlussfolgerungen für die Identität des Täters oder die rechtliche Qualifizierung
der Straftat gezogen werden können.

Einleitung des Ermittlungsverfahrens
Art. 212. (1) Das Ermittlungsverfahren wird vom Staatsanwalt mit einer Verfü-
gung eingeleitet.
(2) Das vorgerichtliche Verfahren gilt seit Erstellung der Aufzeichnung über die
erste Ermittlungshandlung als eingeleitet, wenn ein Augenschein am Tatort und die
damit verbundene Durchsuchung und Beschlagnahme, Identifizierung von Perso-
nen und Gegenständen und Vernehmung von Augenzeugen vorgenommen wurde,
sofern die unverzügliche Durchführung dieser Maßnahmen die einzige Möglichkeit
zur Erhebung und Sicherung von Beweisen ist.
(3) Das durchführende Organ muss darüber den Staatsanwalt unverzüglich, aber
nicht später als 24 Stunden unterrichten.

Ablehnung der Einleitung eines vorgerichtlichen Verfahrens
durch den Staatsanwalt

Art. 213. (1) Der Staatsanwalt kann die Einleitung eines Strafverfahrens ablehnen,
worüber er den Verletzten oder dessen Erben, die geschädigte juristische Person
sowie den Anzeigeerstatter zu benachrichtigen hat.
(2) Auf Beschwerde der in Abs. 1 bezeichneten Personen oder von Amts wegen
kann ein Staatsanwalt der übergeordneten Staatsanwaltschaft die Verfügung nach
Abs. 1 aufheben und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens sowie den Beginn
der Ermittlungen anordnen.

Inhalt der Verfügung über die Einleitung des Ermittlungsverfahrens
Art. 214. (1) Wurde das Ermittlungsverfahren mit einer Verfügung des Staatsan-
walts eingeleitet, muss diese Zeit und Ort ihres Erlasses, das Entscheidungsorgan,
den gesetzlichen Anlass und die die Einleitung begründenden Angaben sowie das
Entscheidungsorgan enthalten.
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(2) Wurde das Ermittlungsverfahren nach den Verfahrensvorschriften des Art. 212
Abs. 2 eingeleitet, muss das Protokoll über die erste Ermittlungshandlung den ge-
setzlichen Anlass und die Angaben über die begangene Straftat enthalten.

Ermittlungsverfahren gegen einen unbekannten Täter
Art. 215. (1) Wird ein Ermittlungsverfahren gegen einen unbekannten Täter einge-
leitet, muss der Staatsanwalt neben den durchzuführenden Ermittlungshandlungen
auch die zuständigen Organe des Innenministeriums anweisen, nach dem Täter zu
fahnden.
(2) Falls in den Fällen des Abs. 1 die entsprechenden Organe des Innenministe-
riums zu dem Ergebnis kommen, dass sie genügend Angaben haben, um eine be-
stimmte Person einer Straftat zu überführen, übergeben sie die erhobenen Materia-
lien dem zuständigen Ermittlungsorgan und informieren unverzüglich den
Staatsanwalt.

Trennung des Ermittlungsverfahrens
Art. 216. (1) Werden im Laufe des Verfahrens Feststellungen über die Beteiligung
mehrerer Täter an der Straftat getroffen, kann der Staatsanwalt die Akten, die un-
bekannte und nicht auffindbare Täter betreffen, als selbstständige Verfahren ab-
trennen.
(2) Werden im Laufe des Verfahrens Feststellungen über mehrere Straftaten ge-
troffen, die von derselben Person begangen wurden, kann der Staatsanwalt das Ver-
fahren über einzelne Straftaten als selbstständige Verfahren abtrennen.

Verbindung von Verfahren
Art. 217. (1) Besteht zwischen zwei oder mehreren Verfahren wegen verschiede-
ner Straftaten gegen verschiedene Täter ein Zusammenhang, kann der Staatsanwalt
sie verbinden, wenn dies zur Erforschung der materiellen Wahrheit erforderlich ist.
(2) Der Staatsanwalt kann zwei oder mehrere Verfahren wegen verschiedener
Straftaten gegen denselben Beschuldigten verbinden.

Unterstützung anderer Behörden
Art. 218. (1) Falls es erforderlich ist, kann das Ermittlungsorgan ein anderes Un-
tersuchungsorgan anweisen, einzelne Ermittlungshandlungen selbst durchzuführen.
(2) Fordert das Ermittlungsorgan die Organe des Innenministeriums hierzu auf,
sind sie verpflichtet, ihm bei der Durchführung einzelner Ermittlungshandlungen
Unterstützung zu gewähren.
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Erhebung und Offenlegung der Beschuldigung
Art. 219. (1) Werden genügend Beweise dafür erhoben, dass eine Person eines
Offizialdelikts schuldig ist und liegen keine Gründe für die Einstellung des Ermitt-
lungsverfahrens vor, unterrichtet das Ermittlungsorgan den Staatsanwalt und erlässt
eine Verfügung, durch die die Beschuldigung erhoben wird.
(2) Das Ermittlungsorgan kann durch Erstellung des Protokolls über die erste ge-
gen die Person durchgeführte Ermittlungshandlung Beschuldigung erheben, wobei
es den Staatsanwalt darüber unterrichtet.
(3) Die Verfügung über die Erhebung der Beschuldigung und das in Abs. 2 be-
zeichnete Protokoll müssen
1. Zeit und Ort ihres Erlasses,
2. das Entscheidungsorgan,
3. den Namen des Beschuldigten, die Straftat, derer man ihn beschuldigt und die

rechtliche Qualifizierung,
4. die die Beschuldigung begründenden Beweise, sofern dies die weitere Ermitt-

lung nicht beeinträchtigt,
5. die Maßnahme zur Sicherung des termingerechten Erscheinens, falls dies an-

geordnet wurde,
6. einen Hinweis auf die in Art. 55 bezeichneten Rechte, das Recht, die Aussage

zu verweigern sowie das Recht, einen Verteidiger zu bestellen oder einen not-
wendigen Verteidiger zu beantragen,

enthalten.
(4) Die Offenlegung der Beschuldigung erfolgt, indem das Ermittlungsorgan dem
Beschuldigten und seinem Verteidiger die Möglichkeit einräumt, den vollen Inhalt
der Verfügung über die Erhebung der Beschuldigung zur Kenntnis zu nehmen und
auch, indem es nötigenfalls zusätzliche Erklärungen abgibt. Dem Beschuldigten ist
gegen unterschriftliche Bestätigung eine Abschrift der Verfügung über die Erhe-
bung der Beschuldigung auszuhändigen.
(5) Hat der Beschuldigte keinen Verteidiger bevollmächtigt und stellt er den ent-
sprechenden Antrag, schiebt das Organ des vorgerichtlichen Verfahrens die Offen-
legung der Beschuldigung und die Vernehmung des Beschuldigten auf und setzt
einen neuen Termin innerhalb von 72 Stunden unter erneuter Vorladung an.
(6) Erscheint der Beschuldigte erneut ohne Verteidiger, führt das Organ des vorge-
richtlichen Verfahrens die Offenlegung der Beschuldigung durch, wobei es in den
Fällen des Art. 94 Abs. 1 einen Pflichtverteidiger bestellt.
(7) Das Organ des vorgerichtlichen Verfahrens kann keine Ermittlungshandlungen
vornehmen, die eine Beteiligung des Beschuldigten erfordern, bevor es seine
Pflichten nach Abs. 1–6 erfüllt hat.
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Handlungen betreffend eine Immunität genießende Person
Art. 220. (1) Genießt eine Person Immunität, kann gegen sie keine Beschuldi-
gungsverfügung ergehen. Sofern keine anderen Hindernisse vorliegen, wird die
strafrechtliche Verfolgung gegen diese Person wegen derselben Straftat eingeleitet,
nachdem die Immunität weggefallen ist.
(2) Erlangt der Beschuldigte Immunität, ist das Strafverfahren vorläufig einzustel-
len und die gegen ihn angeordneten Zwangsmaßnahmen werden aufgehoben. In
diesem Fall kann das Strafverfahren gegen die anderen Beschuldigten weiterge-
führt werden, soweit dies die Erforschung der materiellen Wahrheit nicht beein-
trächtigt.

Vernehmung des Beschuldigten
Art. 221. Nach Offenlegung der Beschuldigung ist das Organ des vorgerichtlichen
Verfahrens verpflichtet, den Beschuldigten unverzüglich nach den Verfahrensvor-
schriften des Art. 138 zu vernehmen.

Vernehmung des Beschuldigten vor dem Richter
Art. 222. (1) Nach dem Ermessen des Organs des vorgerichtlichen Verfahrens
wird die Vernehmung vor einem Richter des Gerichts der ersten Instanz oder des
für den Bezirk zuständigen Gerichts der ersten Instanz, in dem die Handlung vor-
genommen wird, und unter Beteiligung eines vorhandenen Verteidigers durchge-
führt. In diesem Fall wird die Ermittlungsakte dem Richter nicht vorgelegt.
(2) Das zuständige Organ sichert das Erscheinen des Beschuldigten und seines
Verteidigers für die Vernehmung nach Abs. 1.
(3) Soweit keine besonderen Verfahrensregeln anzuwenden sind, ist die im Abs. 1
bezeichnete Vernehmung nach den Verfahrensregeln über die gerichtliche Beweis-
aufnahme durchzuführen.

Richterliche Vernehmung des Zeugen
Art. 223. (1) Im Fall der Gefahr, dass der Zeuge wegen einer schweren Erkran-
kung, einer dauernden Abwesenheit im Ausland oder aus anderen Gründen vor
dem Gericht nicht erscheinen wird sowie im Fall, dass es erforderlich ist, die Ver-
nehmung eines Zeugen zu bestätigen, die von außerordentlicher Bedeutung für die
Erforschung der materiellen Wahrheit ist, wird die Vernehmung vor einem Richter
des zuständigen Gerichts der ersten Instanz oder des für den Bezirk, in dem die
Handlung vorgenommen wird, zuständigen Gerichts der ersten Instanz durchge-
führt. In diesem Fall wird die Ermittlungsakte dem Richter nicht vorgelegt.
(2) Das Organ des vorgerichtlichen Verfahrens muss das Erscheinen des Zeugen
und die Teilnahme des Beschuldigten und seines bestellten Verteidigers an der
Vernehmung ermöglichen.
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(3) Soweit keine besonderen Verfahrensregeln anzuwenden sind, ist die Verneh-
mung nach den Verfahrensregeln über die gerichtliche Beweisaufnahme durchzu-
führen.
(4) Der Beschuldigte oder sein Verteidiger sind berechtigt, einen Antrag auf die
Vernehmung eines Zeugen nach den Verfahrensvorschriften des Abs. 1 vor dem
Organ des vorgerichtlichen Verfahrens zu stellen. Die ablehnende Entscheidung ist
in das Protokoll aufzunehmen, das von dem zuständigen Organ, dem Beschuldigten
und dem Verteidiger zu unterzeichnen ist.

Anwesenheit bei der Durchführung von Ermittlungshandlungen
Art. 224. Sieht dieses Gesetz die Anwesenheit des Beschuldigten, seines Verteidi-
gers, des Verletzten oder seines Prozessbevollmächtigten bei den entsprechenden
Ermittlungshandlungen nicht vor, kann das Organ des vorgerichtlichen Verfah-
rens ihnen die Anwesenheit gestatten, sofern es die Ermittlung nicht erschweren
wird.

Erneute Erhebung der Beschuldigung
Art. 225. Ergeben sich im Ermittlungsverfahren Gründe, ein Gesetz für eine
schwerere Straftat anzuwenden, verändert sich der Sachverhalt in wesentlichen
Punkten oder müssen neue Straftaten oder neue Personen in die Beschuldigung
einbezogen werden, teilt das Ermittlungsorgan dies dem Staatsanwalt mit und er-
hebt erneut die Beschuldigung.

Handlungen vor Offenlegung des Ermittlungsverfahrens
Art. 226. (1) Kommt das Ermittlungsorgan zu dem Ergebnis, dass alle zur Erfor-
schung der materiellen Wahrheit erforderlichen Ermittlungshandlungen durchge-
führt worden sind, hat es die Akte dem Staatsanwalt vorzulegen.
(2) Der Staatsanwalt prüft, ob das Ermittlungsverfahren rechtmäßig, objektiv, um-
fassend und vollständig durchgeführt wurde.
(3) Stellt der Staatsanwalt fest, dass im Ermittlungsverfahren eine wesentliche
Verletzung von Verfahrensregeln erfolgt ist, zur Erforschung der materiellen Wahr-
heit erforderliche Beweise nicht erhoben wurden oder eine Beschuldigung erneut
erhoben werden muss, führt er die erforderlichen Handlungen selbst durch oder
weist das Ermittlungsorgan an, sie vorzunehmen.

Offenlegung des Ermittlungsverfahrens
Art. 227. (1) Nach Durchführung der im Art. 226 bezeichneten Handlungen ist die
Ermittlung durch das Ermittlungsorgan offen zu legen.
(2) Der Beschuldigte und sein Verteidiger werden zur Offenlegung geladen.
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(3) Der Verletzte und sein Prozessbevollmächtigter sind ebenfalls zur Offenlegung
zu laden, sofern ein entsprechender Antrag gestellt wurde.
(4) Wenn der Beschuldigte oder sein Verteidiger nicht erscheint, ist im Fall einer
notwendigen Verteidigung oder wenn der Beschuldigte nicht rechtzeitig einen Ver-
teidiger bevollmächtigen konnte und einen entsprechenden Antrag gestellt hat, ein
anderer Termin innerhalb von 72 Stunden anzusetzen.
(5) Erscheint der Beschuldigte erneut ohne Verteidiger, führt das Ermittlungsorgan
die Offenlegung des Ermittlungsverfahrens durch, wobei es in den Fällen des
Art. 94 Abs. 1 einen Pflichtverteidiger bestellt.
(6) Das Ausbleiben des gesetzmäßig geladenen Verletzten oder seines Prozessbe-
vollmächtigten ist kein Grund für die Bestimmung eines neuen Termins für die
Offenlegung. Kann der Verletzte an der von ihm angegebenen Anschrift im Land
nicht geladen werden, wird ihm das Ermittlungsverfahren nicht offen gelegt.
(7) Bevor das Ermittlungsorgan mit der Offenlegung beginnt, muss es den erschie-
nenen Personen ihre Rechte erklären.
(8) Bei der Offenlegung des Ermittlungsverfahrens stellt das Organ des vorgericht-
lichen Verfahrens den anwesenden Personen alle Materialien des Verfahrens zur
Verfügung, damit sie Kenntnis davon nehmen können.
(9) Hat der Staatsanwalt selbst die Handlungen gemäß Art. 226 Abs. 3 durchge-
führt, kann er das Ermittlungsverfahren offen legen. In diesem Fall verfasst der
Staatsanwalt keinen Schlussbericht.

Kenntnisnahme des Beweismaterials
Art. 228. (1) Das Ermittlungsorgan setzt für die Kenntnisnahme der Ermittlungs-
materialien eine Frist, die abhängig ist von der sachlichen und rechtlichen Komple-
xität sowie dem Umfang der Akten oder anderen Umständen, die für die Dauer der
Kenntnisnahme von Bedeutung sein können.
(2) Kann eine der erschienenen Personen die Materialien nicht selbst prüfen, ist
das Ermittlungsorgan des vorgerichtlichen Verfahrens verpflichtet, sie ihr zu erklä-
ren oder sie nötigenfalls vorzulesen.
(3) Lehnt es eine der erschienenen Personen ab, die Materialien zu prüfen, werden
die Ablehnung und deren Gründe im Protokoll vermerkt.

Anträge, Anmerkungen und Einwendungen
Art. 229. (1) Nachdem sie die Materialien eingesehen haben, können die entspre-
chenden Personen Anträge, Bemerkungen und Einwendungen vorbringen.
(2) Die schriftlichen Anträge, Bemerkungen und Einwendungen sind der Ermitt-
lungsakte beizufügen, die mündlichen werden im Protokoll über die Offenlegung
des Ermittlungsverfahrens vermerkt.
(3) Der überwachende Staatsanwalt entscheidet über die Anträge, Bemerkungen
und Einwendungen nach Abs. 2.
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Zusätzliche Ermittlungshandlungen
Art. 230. (1) Bei der Durchführung zusätzlicher Ermittlungshandlungen können
auch die Personen anwesend sein, die sie beantragt haben.
(2) Nach Durchführung der zusätzlichen Ermittlungshandlungen muss das Ermitt-
lungsorgan erneut die Ermittlungen offen legen.

Schlussbericht des Ermittlungsorgans
Art. 231. Nach dem endgültigen Abschluss der Ermittlungen erstellt das Ermitt-
lungsorgan einen Schlussbericht.

Schlussbericht zur Anklageerhebung
Art. 232. (1) Kommt das Ermittlungsorgan zu dem Ergebnis, dass die begangene
Straftat und die Beteiligung des Beschuldigten daran nachgewiesen wurden, erstellt
es einen Schlussbericht, um die Anklage zu erheben.
(2) Im sachlichen Teil des die Anklage erwägenden Schlussberichts sind kurz die
vom Beschuldigten begangene Straftat, Zeit, Ort und Art, auf die sie begangen
wurde, der Verletzte und die Höhe des Schadens, Angaben zur Person des Be-
schuldigten, Beweise und die rechtliche Qualifizierung der Straftat anzuführen.
(3) Im Abschlussteil des Schlussberichts betreffend die Erhebung der Anklage
werden die Staatsanwaltschaft, der die Akte zugeleitet wird, Zeit und Ort der Er-
stellung und der Name und die Dienststellung des Entscheidungsorgans angegeben.
(4) Dem Schlussbericht über die Erhebung einer Anklage sind beizufügen: die
Liste der zur gerichtlichen Verhandlung zu ladenden Personen, Angabe über die
getroffene Maßnahme zur Sicherung des termingerechten Erscheinens des Be-
schuldigten, die im Fall der Untersuchungshaft oder des Hausarrests den Tag der
Festnahme nennt, eine Angabe der Unterlagen und der Sachbeweise, der Kosten
und der angeordneten Sicherungsmaßnahmen sowie der Unterbringung der betrof-
fenen Kinder in den Fällen des Art. 63 Abs. 8.

Schlussbericht über die vorläufige oder endgültige
Einstellung des Strafverfahrens

Art. 233. (1) Kommt das Ermittlungsorgan zu dem Ergebnis, dass Gründe dafür
vorliegen, erlässt es einen Schlussbericht über die vorläufige oder endgültige Ein-
stellung des Ermittlungsverfahrens.
(2) In dem Schlussbericht nach Abs. 1 werden die Straftat, wegen der Beschuldi-
gung erhoben wurde, die Einstellungsgründe, Zeit und Ort des Erlasses sowie der
Name und die Dienststellung des Entscheidungsorgans angegeben.
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Fristen zur Durchführung des Ermittlungsverfahrens.
Dauer der Zwangsmaßnahmen

Art. 234. (1) Das Ermittlungsverfahren muss spätestens innerhalb von zwei Mona-
ten nach der Einleitung des Strafverfahrens durchgeführt und die Akte dem Staats-
anwalt zugeleitet werden.
(2) Der Staatsanwalt kann eine kürzere Frist bestimmen. Erweist sich diese Frist
als ungenügend, kann er sie bis zum Ablauf der Frist des vorhergehenden Absatzes
verlängern.
(3) Ist die Sache rechtlich oder sachlich kompliziert, kann ein Staatsanwalt der
übergeordneten Staatsanwaltschaft auf Antrag des Staatsanwalts die Frist nach
Abs. 1 um bis zu vier Monate verlängern. In außerordentlichen Fällen kann der
Generalstaatsanwalt diese Frist verlängern.
(4) Der Antrag auf Verlängerung wird nicht später als 15 Tage vor Ablauf der
Frist gemäß Abs. 1 oder 2 gestellt. Der Antrag muss die durchgeführten Ermitt-
lungshandlungen und die Gründe, aus denen die Ermittlung innerhalb der Frist
nicht abgeschlossen wurde, sowie die durchzuführenden Ermittlungshandlungen
angeben.
(5) Der Staatsanwalt der übergeordneten Staatsanwaltschaft oder der General-
staatsanwalt können auch eine kürzere Frist als diejenige, die das Ermittlungsorgan
beantragt hat, bestimmen. In diesem Fall kann die bestimmte Frist nach den Ver-
fahrensvorschriften der Abs. 2 und 3 verlängert werden.
(6) Der Staatsanwalt, der eine Verlängerung der Frist genehmigt, entscheidet
auch über die prozessualen Zwangsmaßnahmen.
(7) Ermittlungshandlungen, die außerhalb der in Abs. 1–3 bezeichneten Fristen
vorgenommen wurden, haben keine Rechtswirkung und die erhobenen Beweise
sind bei Gericht als Grundlage des Urteils nicht verwertbar.
(8) Die gegen den Beschuldigten angeordneten Zwangsmaßnahmen sind nach
Ablauf von zwei Jahren in den Fällen einer schweren Straftat und einem Jahr in
allen anderen Fällen aufzuheben.
(9) Erfüllt der Staatsanwalt seine in Abs. 8 bezeichnete Pflicht nicht, sind die
Zwangsmaßnahmen auf Antrag des Beschuldigten oder seines Verteidigers durch
das zuständige Gericht erster Instanz aufzuheben.
(10) Der Einzelrichter entscheidet im schriftlichen Verfahren und erlässt einen
Beschluss, der innerhalb von drei Tagen vor dem Berufungsgericht angefochten
werden kann.
(11) Das Berufungsgericht entscheidet in der Besetzung mit drei Richtern im
schriftlichen Verfahren. Der erlassene Beschluss ist unanfechtbar.

Zuleitung der Ermittlungsakte an den Staatsanwalt
Art. 235. Das Ermittlungsorgan muss unverzüglich nach Abfassung des Schluss-
berichts dem Staatsanwalt die Ermittlungsakte zuleiten.
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Abschnitt II: Protokolle über die Ermittlungshandlungen.
Tonband- und Videoaufnahmen

Eröffnung und Aushändigung der Ermittlungsprotokolle
Art. 236. (1) Das Organ des vorgerichtlichen Verfahrens muss die Ermittlungspro-
tokolle den beteiligten Personen zur Kenntnisnahme offen legen oder, falls sie es
beantragen, diese verlesen.
(2) Das Organ des vorgerichtlichen Verfahrens muss jeden Betroffenen auf sein
Recht hinweisen, Änderungen, Verbesserungen und Ergänzungen des Protokolls zu
beantragen. Entsprechende Anträge werden im Protokoll vermerkt.
(3) Wenn einer der Teilnehmer an den Ermittlungshandlungen es ablehnt oder kei-
ne Möglichkeit hat, das Protokoll zu unterschreiben, muss das Organ des vorge-
richtlichen Verfahrens diesen Umstand und die Gründe dafür vermerken.
(4) Eine Abschrift des Protokolls der Durchsuchung, Beschlagnahme und körper-
lichen Untersuchung wird der betroffenen Person ausgehändigt.

Vernehmungsprotokoll
Art. 237. (1) Das Vernehmungsprotokoll hat folgende Angaben über den Ver-
nommenen zu enthalten: seine drei Namen, Datum und Ort seiner Geburt, Staats-
angehörigkeit, Volkszugehörigkeit, Ausbildung, Familienstand, Beruf, Arbeits- und
Dienststelle, Wohnsitz, Vorstrafen und andere Angaben, die für die Sache von Be-
deutung sein können. In den Fällen des Art. 123 Abs. 2 Ziff. 2 sind die Angaben
über die Identität im Protokoll nicht aufzunehmen.
(2) Die Erklärungen und Aussagen werden in der ersten Person und so wörtlich
wie möglich aufgenommen.
(3) Erforderlichenfalls werden die Fragen und die Antworten getrennt aufgenom-
men.
(4) Die Unterschrift des Vernommenen bestätigt, dass seine Erklärungen oder
Aussagen richtig aufgenommen wurden. Enthält das Protokoll mehrere Seiten, so
hat der Vernommene jede Seite zu unterzeichnen.
(5) Auf Verlangen ist der Vernommene berechtigt, seine Erklärungen oder Aus-
sagen eigenhändig niederzulegen. In diesem Fall kann das Organ des vorgericht-
lichen Verfahrens zusätzliche Fragen stellen.

Tonbandaufnahme
Art. 238. (1) Auf Antrag des Vernommenen oder aufgrund der Entscheidung des
Organs des vorgerichtlichen Verfahrens kann eine Tonbandaufnahme angefertigt
werden. Der zu Vernehmende ist darüber vor Beginn der Vernehmung zu unter-
richten.
(2) Die Tonbandaufnahme hat die in Art. 129 Abs. 1 und Art. 237 bezeichneten
Angaben zu enthalten.
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(3) Die Tonbandaufnahme eines Teils der Vernehmung oder die Wiederholung
eines Teils der Vernehmung allein zum Zweck der Tonbandaufnahme ist nicht zu-
lässig.
(4) Nach Abschluss der Vernehmung wird die Tonbandaufnahme dem Vernom-
menen vollständig vorgespielt. Zusätzliche Erklärungen oder Aussagen sind gleich-
falls auf dem Tonband festzuhalten.
(5) Die Tonbandaufnahme ist durch eine Erklärung des Vernommenen, dass die
aufgenommenen Erklärungen oder Aussagen richtig sind, abzuschließen.

Vernehmungsprotokoll auch bei Anfertigung einer Tonbandaufnahme
Art. 239. (1) Das Organ des vorgerichtlichen Verfahrens stellt auch in den Fällen,
in denen eine Tonbandaufnahme angefertigt wurde, ein Vernehmungsprotokoll her.
(2) Das Protokoll hat die wesentlichen Umstände der Vernehmung, die Entschei-
dung über die Anfertigung einer Tonbandaufnahme und die Benachrichtigung des
Vernommenen darüber, die Bemerkungen des Vernommenen bezüglich der Ton-
bandaufnahme, ihr Vorspielen vor dem Vernommenen und die Bestätigung der
Richtigkeit der Tonbandaufnahme durch das Organ des Ermittlungsverfahrens und
den Vernommenen zu enthalten.
(3) Die Tonbandaufnahme ist versiegelt zusammen mit einem Vermerk, der das
Vernehmungsorgan, das Verfahren, den Namen des Vernommenen und das Datum
der Vernehmung zu enthalten hat, dem Protokoll beizufügen. Der Vermerk ist vom
Organ des vorgerichtlichen Verfahrens und vom Vernommenen zu unterzeichnen.
(4) Die Versiegelung der Tonbandaufnahme kann zum Zweck der Ermittlung nur
mit Genehmigung des Staatsanwalts und in Anwesenheit des Vernommenen geöff-
net werden. Beim Vorspielen der Tonbandaufnahme muss auch der Vernommene
anwesend sein.
(5) Nach dem Vorspielen ist die Tonbandaufnahme erneut nach den Verfahrens-
vorschriften des Abs. 3 zu versiegeln.

Videoaufnahme
Art. 240. Die Bestimmungen der Art. 237–239 finden bei der Anfertigung einer
Videoaufnahme entsprechende Anwendung.

Tonband- und Videoaufnahmen anderer Ermittlungshandlungen
Art. 241. Tonband- und Videoaufnahmen anderer Ermittlungshandlungen können
gleichfalls angefertigt werden. Art. 237–239 sind anzuwenden.
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18. Kapitel: Tätigkeiten des Staatsanwalts nach Abschluss
des Ermittlungsverfahrens

Befugnisse des Staatsanwalts
Art. 242. (1) Nach Erhalt der Ermittlungsakte kann der Staatsanwalt das Strafver-
fahren endgültig oder vorläufig einstellen, die Akte beim Gericht mit einem Vor-
schlag auf Befreiung von strafrechtlicher Verantwortlichkeit durch die Verhängung
einer Verwaltungsstrafe oder über eine Vereinbarung einreichen oder durch Ankla-
geschrift Anklage erheben, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen.
(2) Hat das Ermittlungsorgan bei der Offenlegung des Ermittlungsverfahrens we-
sentliche Verfahrensregeln verletzt, weist der Staatsanwalt es an, die Verletzungen
zu beheben oder behebt sie selbst.12

(3) Der Staatsanwalt übt seine in Abs. 1 und 2 bezeichneten Befugnisse innerhalb
kürzester Frist, aber spätestens innerhalb eines Monats nach Erhalt der Akte aus.

Einstellung des Strafverfahrens durch den Staatsanwalt
Art. 243. (1) Der Staatsanwalt stellt das Strafverfahren ein
1. in den Fällen des Art. 24 Abs. 1,
2. wenn er zu dem Ergebnis kommt, dass die Beteiligung des Beschuldigten an

der Straftat nicht zu beweisen war.
(2) In der Verfügung entscheidet der Staatsanwalt auch über die Frage der Sach-
beweise und hebt die gegen den Beschuldigten getroffenen Zwangsmaßnahmen
sowie die Maßnahme zur Sicherung der Zivilklage auf, sofern die Voraussetzungen
deren Verhängung weggefallen sind.
(3) Abschriften der Einstellungsverfügung werden dem Beschuldigten, dem Ver-
letzten oder seinen Erben und der geschädigten juristischen Person zugeleitet. Diese
können innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt der Abschrift Beschwerde bei dem
zuständigen Gericht der ersten Instanz einlegen.
(4) Der Einzelrichter entscheidet in schriftlicher Verhandlung innerhalb von sieben
Tagen nach Eingang der Akte und erlässt einen Beschluss über die Begründetheit
und die Gesetzmäßigkeit der Einstellungsverfügung.
(5) Das Gericht kann
1. die Verfügung bestätigen,
2. die Verfügung bezüglich der Gründe der Einstellung des Strafverfahrens oder

der Sachbeweise ändern,
3. die Verfügung aufheben und die Akte zusammen mit verbindlichen Weisungen

über die Anwendung des Gesetzes an den Staatsanwalt zurückleiten.

___________
12 Vgl. die Rechtslage nach Art. 236 der aufgehobenen StPO im Anhang.
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(6) Der Beschluss nach Abs. 5 kann vom Staatsanwalt, dem Beschuldigten, seinem
Verteidiger, dem Verletzten oder seinen Erben sowie von der geschädigten juristi-
schen Person innerhalb von sieben Tagen nach der Mitteilung beim zuständigen
Berufungsgericht angefochten werden.
(7) Das Berufungsgericht entscheidet in der Besetzung mit drei Richtern in schrift-
licher Verhandlung. Der erlassene Beschluss ist unanfechtbar.
(8) Im Fall einer erneuten Beschuldigung gegen dieselbe Person wegen derselben
Straftat ist keine Verfügung über die teilweise Einstellung des Strafverfahrens zu
erlassen.
(9) Waren die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht gegeben, kann ein Staatsanwalt
der übergeordneten Staatsanwaltschaft von Amts wegen die vom Verletzten oder
seinen Erben, vom Beschuldigten oder von der geschädigten juristischen Person
nicht angefochtene Einstellungsverfügung aufheben.

Vorläufige Einstellung des Strafverfahrens durch den Staatsanwalt
Art. 244. (1) Der Staatsanwalt stellt das Strafverfahren vorläufig ein
1. in den in Art. 25 und 26 bezeichneten Fällen,
2. wenn der Täter nicht ermittelt wurde,
3. bei dauerhafter Abwesenheit des einzigen Augenzeugen außerhalb der Staats-

grenzen, sofern seine Vernehmung für die Erforschung der Wahrheit unab-
dingbar ist, es sei denn, er kann im Wege der Rechtshilfe oder durch Telefon-
oder Videokonferenz vernommen werden.

(2) Wurde in den Fällen der Abs. 1 und 2 Beschuldigung erhoben, ist das Strafver-
fahren gegen den Beschuldigten einzustellen.
(3) Im Fall der vorläufigen Einstellung leitet der Staatsanwalt dem Beschuldigten
und dem Verletzten oder seinen Erben eine Abschrift der Einstellungsverfügung
zu.
(4) Nach Wiederaufnahme eines vorläufig eingestellten Verfahrens wird die Er-
mittlung innerhalb der in Art. 234 bezeichneten Fristen durchgeführt.
(5) Die Verfügung nach Abs. 1 kann von dem Beschuldigten und dem Verletzten
oder seinen Erben innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt der Abschrift vor dem
zuständigen Gericht der ersten Instanz angefochten werden. Der Einzelrichter ent-
scheidet durch Beschluss im schriftlichen Verfahren innerhalb von sieben Tagen
nach Eingang der Akte. Der erlassene Beschluss ist unanfechtbar.
(6) Eine erneute Beschwerde gegen die vorläufige Einstellung des Strafverfahrens
kann frühestens nach sechs Monaten ab Erlass der Verfügung gemäß Abs. 5 einge-
legt werden.
(7) In den Fällen des Abs. 1 Ziff. 3 wird das Strafverfahren für nicht länger als ein
Jahr vorläufig eingestellt.
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Handlungen im Rahmen eines vorläufig eingestellten Strafverfahrens
Art. 245. (1) Wurde das Strafverfahren vorläufig eingestellt, weil der Täter nicht
ermittelt wurde, leitet der Staatsanwalt die Akte dem Ermittlungsorgan zu weiteren
Ermittlungen zu. Das Ermittlungsorgan unterrichtet den Staatsanwalt über die Er-
gebnisse der Ermittlungen und legt ihm die erhobenen Materialien vor.
(2) Der Staatsanwalt ordnet die Wiederaufnahme des vorläufig eingestellten Straf-
verfahrens an, sobald der Grund für die Einstellung weggefallen ist oder die Durch-
führung zusätzlicher Ermittlungshandlungen erforderlich ist.
(3) Nach Wiederaufnahme eines vorläufig eingestellten Verfahrens wird die Er-
mittlung innerhalb der in Art. 234 bezeichneten Fristen durchgeführt. Die Dauer
der vorläufigen Einstellung wird nicht hinzugerechnet.

Anklageschrift
Art. 246. (1) Der Staatsanwalt verfasst eine Anklageschrift, wenn er zu dem Er-
gebnis kommt, dass die für die Erforschung der materiellen Wahrheit und die
Erhebung der Anklage vor Gericht erforderlichen Beweise erhoben sind, keine
Voraussetzungen für die endgültige oder vorläufige Einstellung des Strafverfahrens
gegeben sind und kein behebbarer Verstoß gegen die Verfahrensregeln erfolgt ist.
(2) Der Sachverhaltsteil der Anklageschrift enthält: die vom Beschuldigten began-
gene Straftat, Zeit und Ort sowie Art und Weise ihrer Begehung, den Verletzten
und die Schadenshöhe, vollständige Angaben über die Person des Beschuldigten,
eine Feststellung über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Anwendung von
Art. 53 des Strafgesetzbuchs,13 die Umstände, die die Verantwortlichkeit des Be-
schuldigten erhöhen oder mindern und die Beweismaterialien, aus denen sich die
bezeichneten Umstände herleiten.
(3) Der Schlussteil der Anklageschrift enthält: Angaben über die Identität des Be-
schuldigten, die rechtliche Qualifizierung der Straftat, eine Feststellung über das
Vorliegen der Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 53 des Strafgesetz-
buchs, eine Feststellung über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Übernah-
me des Strafverfahrens und das in Frage kommende internationale Übereinkom-
men, Zeit und Ort der Abfassung der Anklageschrift und den Namen und die
Dienststellung des Staatsanwalts.
(4) Der Anklageschrift werden beigefügt: eine Liste der zur Gerichtsverhandlung
zu ladenden Personen, Angabe der zur Sicherung des termingerechten Erscheinens
des Beschuldigten getroffenen Maßnahme, die den Tag der Festnahme nennt, wenn
die Maßnahme Untersuchungshaft oder Hausarrest ist, Angabe der Urkunden und
Beweismaterialien, Angabe der angefallenen Kosten, Angabe der zur Sicherung
getroffenen Maßnahmen sowie Angabe der Unterbringung der Kinder nach Art. 63
Abs. 8.

___________
13 Beschlagnahme der Mittel der Straftat, des Gegenstands der Straftat, des durch die

Straftat Erlangten.
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Vierter Teil: Hauptverfahren

19. Kapitel: Vorbereitung der Hauptverhandlung

Abschnitt I: Übergabe an das Gericht

Einleitung des Hauptverfahrens in erster Instanz
Art. 247. (1) Das Hauptverfahren in erster Instanz wird aufgrund
1. einer Anklageschrift oder
2. einer Privatklage des Verletzten durch Verfügung des Gerichtspräsidenten ein-

geleitet.
(2) Die eine Einleitung des Hauptverfahrens ablehnende Verfügung des Gerichts-
präsidenten nach Abs. 1 Ziff. 2 ist nach den Verfahrensvorschriften des Kapitels 22
anfechtbar.
(3) Anklageschrift und Privatklage sind in einer der Zahl der Beschuldigten ent-
sprechenden Anzahl von Abschriften bei Gericht einzureichen.

Fragen, die der Berichterstatter entscheidet
Art. 248. (1) Nach Einleitung des Strafverfahrens bestimmt der Präsident des Ge-
richts einen Berichterstatter.
(2) Der Berichterstatter prüft, ob
1. das Gericht für die Sache zuständig ist,
2. Voraussetzungen für eine vorläufige oder endgültige Einstellung des Strafver-

fahrens vorliegen,
3. im vorgerichtlichen Verfahren behebbare Verletzungen von Verfahrensregeln

erfolgt sind, die die prozessualen Rechte des Beschuldigten oder seines Vertei-
digers, des Verletzten oder seiner Erben eingeschränkt haben,

4. Voraussetzungen für die Durchführung des Verfahrens nach den Verfahrens-
vorschriften des 24., 25., 27., 28. oder 29. Kapitels vorliegen.

Einstellung des gerichtlichen Verfahrens durch den Berichterstatter
Art. 249. (1) Der Berichterstatter stellt das gerichtliche Verfahren in den in
Art. 248 Abs. 2 Ziff. 1 und 3 bezeichneten Fällen14 ein.
(2) Stellt der Berichterstatter das Verfahren nach Art. 248 Abs. 2 Ziff. 3 ein, leitet
er die Akte dem Staatsanwalt zu weiteren Ermittlungen zurück. In der Verfügung
sind die erfolgten Verstöße zu bezeichnen.

___________
14 Unzuständigkeit des Gerichts, wesentliche verfahrensrechtliche Fehler.
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Einstellung des Strafverfahrens durch den Berichterstatter
Art. 250. (1) Der Berichterstatter stellt das Strafverfahren ein
1. in den in Art. 24 Abs. 1 Ziff. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 und 10 bezeichneten Fällen,
2. wenn die in der Anklageschrift angegebene Tat keine Straftat ist.
(2) Stellt der Berichterstatter das Strafverfahren ein, entscheidet er über die Sach-
beweise und hebt die gegen den Beschuldigten verhängten Zwangsmaßnahmen
sowie die Maßnahme zur Sicherung der Zivilklage auf, wenn die Voraussetzungen
für ihre Verhängung entfallen sind.
(3) Eine Abschrift der Einstellungsverfügung ist dem Beschuldigten, dem Staats-
anwalt sowie dem Verletzten, falls er unter der von ihm angegebenen Anschrift zu
finden ist, auszuhändigen.
(4) Die Verfügung kann nach den Verfahrensvorschriften des 21. Kapitels ange-
fochten werden.

Vorläufige Einstellung des Strafverfahrens durch den Berichterstatter
Art. 251. (1) Der Berichterstatter stellt das Strafverfahren in den in Art. 25 und 26
bezeichneten Fällen vorläufig ein.
(2) Der Berichterstatter entscheidet über die Maßnahme zur Sicherung des termin-
gerechten Erscheinens, das Verbot, die Grenzen der Republik Bulgarien zu über-
schreiten und das Tätigkeitsverbot.
(3) Der Berichterstatter hebt auch die Maßnahme zur Sicherung der Zivilklage auf,
wenn der Grund dafür entfallen ist.
(4) Die Verfügung kann nach den Verfahrensvorschriften des 22. Kapitels ange-
fochten werden.

Anberaumung der Hauptverhandlung
Art. 252. (1) Liegen die Voraussetzungen für die Durchführung einer Hauptver-
handlung vor, ist sie innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Akte beim Ge-
richt anzuberaumen.
(2) Ist die Sache rechtlich oder sachlich schwierig sowie in anderen außerordentli-
chen Fällen kann der Präsident des Gerichts schriftlich gestatten, dass die Hauptver-
handlung innerhalb einer von ihm zu bestimmenden längeren Frist anberaumt wird.

Beteiligte des gerichtlichen Verfahrens
Art. 253. Am gerichtlichen Verfahren sind beteiligt
1. der Staatsanwalt,
2. der Angeklagte und der Verteidiger,
3. der Privatkläger und der Nebenkläger,
4. der Zivilkläger und der Zivilbeklagte.
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Abschnitt II: Vorbereitung der Hauptverhandlung

Zustellung der Anklageschrift oder der Privatklage
an den Angeklagten

Art. 254. (1) Dem Angeklagten werden durch Verfügung des Berichterstatters
Abschriften der Anklageschrift zugestellt.
(2) Wurde das gerichtliche Verfahren aufgrund der Privatklage des Verletzten er-
öffnet, sind Abschriften des Strafantrags und der Verfügung über die Zulassung der
Privatklage dem Angeklagten zu übermitteln.
(3) Mit Ausnahme der im 24., 25. und 28. Kapitel vorgesehenen Fälle kann der
Angeklagte innerhalb von sieben Tagen nach Zustellung der Abschriften nach
Abs. 1 und 2 eine Stellungnahme einreichen, in der er seine Einwendungen darlegt
und neue Anträge stellt.

Mitteilungen über die Anberaumung der gerichtlichen Verhandlung
Art. 255. (1) Die Anberaumung der gerichtlichen Verhandlung ist dem Verletzten
oder seinen Erben sowie der geschädigten juristischen Person mitzuteilen.
(2) Mit Ausnahme der im 24., 25. und 28. Kapitel vorgesehenen Fälle können der
Verletzte oder seine Erben innerhalb von sieben Tagen nach Zustellung der Mittei-
lung Anträge auf Zulassung als Neben- und Zivilkläger, die geschädigte juristische
Person als Zivilkläger stellen.

Vorbereitung der gerichtlichen Verhandlung
Art. 256. (1) Als Vorbereitung der Durchführung der gerichtlichen Verhandlung
entscheidet der Berichterstatter über
1. die Verhandlung im nicht öffentlichen Verfahren, die Bestellung von Ergän-

zungsrichtern oder Hilfsschöffen, die Bestellung eines Verteidigers, Sachver-
ständigen, Dolmetschers oder Gebärdendolmetschers sowie die kommissa-
rische Durchführung von Ermittlungshandlungen,

2. die Maßnahme zur Sicherung des termingerechten Erscheinens, ohne das Vor-
liegen einer begründeten Vermutung für eine Straftat zu berücksichtigen,

3. die Maßnahmen zur Sicherung der Zivilklage, der Einziehung, der Geldstrafe
und des Verfalls,

4. die Verfahrensregeln, nach denen das Verfahren durchzuführen ist,
5. die zu ladenden Personen.
(2) Die Verfügung des Berichterstatters gemäß Abs. 1 Ziff. 2 und 3 kann nach den
Verfahrensvorschriften des 22. Kapitels angefochten werden.
(3) Das Gericht entscheidet über Anträge betreffend die Maßnahme zur Sicherung
des termingerechten Erscheinens in öffentlicher Verhandlung unter Beteiligung des
Staatsanwalts, des Angeklagten und seines Verteidigers. Das Gericht entscheidet



20. Kapitel: Hauptverhandlung 107

über das Vorliegen von Voraussetzungen für die Änderung oder Aufhebung der
Maßnahme, ohne das Vorliegen einer begründeten Vermutung für eine Straftat zu
berücksichtigen.
(4) Der Beschluss nach Abs. 3 kann nach den Verfahrensvorschriften des 22. Ka-
pitels angefochten werden.

Aufgaben des Berichterstatters
Art. 257. Der Berichterstatter ordnet die Ladung der in der Liste bezeichneten
Personen zur Hauptverhandlung an und trifft die erforderlichen Maßnahmen, um
dem Angeklagten und seinem Verteidiger, dem Verletzten oder seinen Erben sowie
der geschädigten juristischen Person die Möglichkeit zu eröffnen, sich mit den Ma-
terialien zur Sache vertraut zu machen und die erforderlichen Auszüge davon anzu-
fertigen.

20. Kapitel: Hauptverhandlung

Abschnitt I: Allgemeine Bestimmungen

Gleiche Besetzung des Gerichts
Art. 258. (1) Das Verfahren wird von der Eröffnung der Hauptverhandlung bis zu
ihrem Abschluss in ein und derselben Gerichtsbesetzung durchgeführt.
(2) Kann ein Mitglied des Spruchkörpers nicht weiter mitwirken und ist es deswe-
gen zu ersetzen, muss die Hauptverhandlung erneut begonnen werden.

Ununterbrochene Hauptverhandlung
Art. 259. Nach den Schlussvorträgen und dem letzten Wort des Angeklagten dür-
fen die Mitglieder des Spruchkörpers bis zur Urteilsfindung in keiner anderen
Sache verhandeln.

Ergänzungsrichter und Schöffen
Art. 260. (1) Ist zu erwarten, dass sich die Verhandlung über längere Zeit erstre-
cken wird, kann ein Ergänzungsrichter oder Hilfsschöffe zugezogen werden.
(2) Der Ergänzungsrichter oder Hilfsschöffe ist von Beginn der Verhandlung der
Sache an anwesend und hat die Befugnisse eines Mitglieds des Spruchkörpers mit
Ausnahme des Rechts, sich an den Beratungen und den Entscheidungen zur Sache
zu beteiligen.
(3) Ist ein Mitglied des Spruchkörpers gehindert, an der Verhandlung der Sache
weiter mitzuwirken, wird es durch das Ergänzungsmitglied ersetzt, das nunmehr
voll berechtigtes Mitglied des Spruchkörpers ist. Das Verfahren wird fortgesetzt.
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Maßnahmen zur Sicherung der erzieherischen Wirkung
der Hauptverhandlung

Art. 261. Das Gericht trifft die zur Sicherstellung der erzieherischen Wirkung der
Hauptverhandlung erforderlichen Maßnahmen.

Anberaumung der Hauptverhandlung an einem Ort
außerhalb des Gerichtsgebäudes

Art. 262. Erforderlichenfalls können die Hauptverhandlung oder einzelne Pro-
zesshandlungen außerhalb des Gerichtsgebäudes stattfinden.

Nichtöffentliche Verhandlung
Art. 263. (1) Die Hauptverhandlung oder einzelne Prozesshandlungen werden
nicht öffentlich durchgeführt, wenn dies zur Wahrung von Staatsgeheimnissen oder
der Sittlichkeit erforderlich ist sowie in den Fällen des Art. 123 Abs. 2 Ziff. 2.
(2) Die Bestimmung des vorhergehenden Absatzes findet auch dann Anwendung,
wenn dies zur Verhinderung der Offenbarung von Umständen aus dem Privatleben
der Bürger erforderlich ist.
(3) Die Verkündung des Urteils ist in jedem Fall öffentlich.

Personen, die bei einer nichtöffentlichen Verhandlung
anwesend sein dürfen

Art. 264. (1) In nichtöffentlichen Verhandlungen können Personen anwesend sein,
denen der Vorsitzende dies gestattet, sowie je eine von jedem Angeklagten be-
stimmte Person.
(2) Bei Gefahr der Offenbarung eines Staats- oder eines anderen vom Gesetz ge-
schützten Geheimnisses und in den Fällen des Art. 123 Abs. 2 Ziff. 2 findet die
Bestimmung des Abs. 1 keine Anwendung.

Personen, deren Anwesenheit in der Verhandlung untersagt ist
Art. 265. In der Hauptverhandlung dürfen nicht anwesend sein
1. Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wenn sie weder

Beteiligte am Verfahren noch Zeugen sind,
2. waffentragende Personen, sofern sie nicht zum Wachpersonal gehören.

Aufgaben des Gerichtsvorsitzenden
Art. 266. (1) Der Vorsitzende der Kammer leitet die Hauptverhandlung in der
Weise, dass eine objektive, umfassende und volle Aufklärung des Sachverhalts und
eine genaue Anwendung des Gesetzes gewährleistet sind.
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(2) Der Vorsitzende der Kammer sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung im
Sitzungssaal, wobei er bei groben Verletzungen gegen jede anwesende Person ein
Ordnungsgeld bis zu 500 BGN festsetzen kann.
(3) Die Anordnungen des Vorsitzenden sind für alle im Sitzungssaal anwesenden
Personen verbindlich.
(4) Die Kammer kann die Anordnungen des Vorsitzenden aufheben.

Entfernung aus dem Sitzungssaal
Art. 267. (1) Verletzen der Angeklagte, Nebenkläger, Privatkläger, Zivilkläger
oder Zivilbeklagte die Ordnung in der Sitzung, weist sie der Vorsitzende darauf
hin, dass sie im Wiederholungsfall aus dem Sitzungssaal entfernt werden. Verlet-
zen sie erneut die Ordnung, kann das Gericht sie für eine bestimmte Zeit aus dem
Sitzungssaal entfernen.
(2) Nach Rückkehr der ausgeschlossenen Person unterrichtet sie der Vorsitzende
durch Verlesung des Gerichtsprotokolls über die während ihrer Abwesenheit er-
folgten Handlungen.
(3) Verletzen der Staatsanwalt, der Verteidiger oder der Prozessbevollmächtigte
nach einem Hinweis des Vorsitzenden erneut die Ordnung im Sitzungssaal, kann
das Gericht die Hauptverhandlung unterbrechen, wenn es nicht möglich ist, die
betreffende Person ohne Beeinträchtigung des Verfahrens zu ersetzen. Der Vorsit-
zende unterrichtet das zuständige Organ über die erfolgte Störung.
(4) Verletzen andere Personen die Ordnung der Sitzung, kann sie der Vorsitzende
aus dem Sitzungssaal verweisen.

Zwingend vorgeschriebene Mitwirkung des Staatsanwalts
Art. 268. In Hauptverhandlungen über Offizialdelikte ist die Mitwirkung des
Staatsanwalts zwingend vorgeschrieben.

Anwesenheit des Angeklagten in der Hauptverhandlung
Art. 269. (1) Wurde Anklage wegen schwerer Straftaten erhoben, ist die Anwe-
senheit des Angeklagten in der Hauptverhandlung zwingend vorgeschrieben.
(2) Auch in Verfahren, in denen seine Anwesenheit nicht zwingend vorgeschrie-
ben ist, kann das Gericht anordnen, dass der Angeklagte zu erscheinen hat, falls
dies zur Erforschung der materiellen Wahrheit erforderlich ist.
(3) Wird die Erforschung der materiellen Wahrheit dadurch nicht beeinträchtigt,
kann das Verfahren auch in Abwesenheit des Angeklagten durchgeführt werden,
wenn
1. er unter der von ihm angegebenen Anschrift nicht gefunden wurde oder er seine

Anschrift geändert hat, ohne dies dem zuständigen Organ mitzuteilen,
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2. sein Aufenthalt im Inland nicht bekannt ist und auch nach eingehender Nach-
forschung nicht festgestellt werden konnte,

3. er sich außerhalb der Grenzen der Republik Bulgarien aufhält und
a) sein Wohnsitz unbekannt ist,
b) er aus anderen Gründen nicht geladen werden kann oder
c) er trotz gesetzmäßiger Ladung keine triftigen Gründe für sein Ausbleiben

vorgetragen hat.

Entscheidung in der Hauptverhandlung über die Maßnahme
zur Sicherung des termingerechten Erscheinens des Angeklagten

und andere Zwangsmaßnahmen
Art. 270. (1) Die Frage nach einer Änderung der Maßnahme zur Sicherung des
termingerechten Erscheinens kann zu jedem Zeitpunkt der Hauptverhandlung ge-
stellt werden. Ein erneuter Antrag auf Änderung der Maßnahme zur Sicherung des
termingerechten Erscheinens kann in derselben Instanz nur gestellt werden, wenn
veränderte Umstände vorliegen.
(2) Das Gericht entscheidet in öffentlicher Verhandlung durch Beschluss, ohne
darin über das Vorliegen einer begründeten Vermutung für eine Straftat zu ent-
scheiden.
(3) Das Gericht entscheidet nach den Verfahrensvorschriften der Abs. 1 und 2
auch über die Anträge bezüglich des gegen den Angeklagten angeordneten Ver-
bots, die Grenzen der Republik Bulgarien zu überschreiten, sowie das Tätigkeits-
verbot.
(4) Der Beschluss nach Abs. 2 und 3 kann nach den Verfahrensvorschriften des
22. Kapitels angefochten werden.

Abschnitt II: Behandlung von Verfahrensfragen in der Hauptverhandlung

Entscheidung über die Zulässigkeit der Hauptverhandlung
Art. 271. (1) Nach Eröffnung der Hauptverhandlung prüft der Vorsitzende, ob alle
geladenen Personen erschienen sind und, falls einige ihr ferngeblieben sind, die
Gründe hierfür.
(2) Die Hauptverhandlung wird ausgesetzt beim Ausbleiben
1. des Staatsanwalts,
2. des Angeklagten, abgesehen von den in Art. 269 Abs. 3 bezeichneten Fällen,

sofern seine Anwesenheit zwingend vorgeschrieben ist, oder
3. des Verteidigers, sofern es nicht möglich ist, ihn ohne Verletzung des Rechts

auf Verteidigung durch einen anderen zu ersetzen.
(3) Wurden mehrere Verteidiger bevollmächtigt, ist das Ausbleiben eines von
ihnen kein Grund für den Aufschub des Verfahrens.
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(4) Ist der Privatkläger unentschuldigt nicht erschienen, wendet das Gericht
Art. 24 Abs. 4 Ziff. 5 an.
(5) Wurden der Verletzte oder seine Erben unter der von ihnen angegebenen An-
schrift im Lande nicht gefunden, ist dies kein Grund für den Aufschub der gericht-
lichen Verhandlung.
(6) Das Gericht entscheidet über die gestellten Anträge auf Zulassung neuer Betei-
ligter am Strafverfahren. Der die Zulassung eines Nebenklägers ablehnende Be-
schluss kann nach den Verfahrensvorschriften des 22. Kapitels angefochten werden.
(7) Sind der Nebenkläger, der Zivilkläger, der Zivilbeklagte oder deren Prozess-
bevollmächtigter unentschuldigt nicht erschienen, führt das Gericht die Hauptver-
handlung in ihrer Abwesenheit durch. Ist ihr Ausbleiben hinreichend entschuldigt,
wird die Hauptverhandlung ausgesetzt, sofern kein ausdrücklicher Antrag auf ihre
Fortsetzung gestellt wurde.
(8) Das Ausbleiben eines Zeugen oder Sachverständigen ist kein Grund für die
Aussetzung der Hauptverhandlung, wenn das Gericht zu dem Ergebnis kommt,
dass der Sachverhalt auch ohne sie aufgeklärt werden kann.
(9) In allen Fällen des Ausbleibens einer geladenen Person hört das Gericht die
Beteiligten zur Frage, ob die Hauptverhandlung stattfinden kann.
(10) In allen Fällen des Aufschubs des Verfahrens wird die Verhandlung innerhalb
einer angemessenen Frist, aber nicht später als drei Monate, anberaumt.
(11) Wird die Hauptverhandlung wegen des unentschuldigten Ausbleibens eines
Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen ausgesetzt, setzt das Gericht gegen ihn
ein Ordnungsgeld bis zu 500 BGN fest.

Überprüfung der Identität der erschienenen Personen
Art. 272. (1) Der Vorsitzende prüft die Identität des Angeklagten, wobei er ihn
über seine drei Namen, seinen Geburtsort, sein Geburtsdatum, seine Nationalität,15
seine Staatsangehörigkeit, seinen Wohnsitz, seine Ausbildung, seinen Familien-
stand, seine Identitätsnummer16 sowie über seine Vorstrafen befragt.
(2) Bestehen Zweifel über die Identität des Angeklagten, kann diese aufgrund von
Lichtbildaufnahmen oder Angaben, die von Personen bekannter Identität über den
ihnen bekannten Angeklagten gemacht wurden, festgestellt werden.
(3) Anschließend überprüft der Vorsitzende die Identität der anderen erschienenen
Personen. In den in Art. 123 Abs. 2 Ziff. 217 bezeichneten Fällen geschieht dies in
einer Form, die die Offenbarung der Identität der Zeugen verhindert.

___________
15 Nationalität bedeutet ethnische Zugehörigkeit. Beispiel: Bulgarischer Staatsangehö-

riger türkischer Nationalität.
16 Jeder bulgarische Staatsangehörige verfügt über eine Identitätsnummer, die aus zehn

Ziffern besteht. Die ersten sechs Ziffern entsprechen dem Geburtsdatum.
17 Geschützte Zeugen.
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(4) Der Vorsitzende prüft, ob die Abschriften und Mitteilungen gemäß Art. 254
und 255 zugestellt worden sind.

Entfernung der Zeugen aus dem Sitzungssaal
Art. 273. (1) Die Zeugen entfernen sich bis zu ihrer Vernehmung aus dem Sit-
zungssaal, sofern sie nicht als Nebenkläger, Zivilkläger und Zivilbeklagte am Ver-
fahren beteiligt sind.
(2) In den Fällen gemäß Art. 123 Abs. 2 Ziff. 2 sind die Zeugen im Sitzungssaal
nicht anwesend.

Ablehnungen
Art. 274. (1) Der Vorsitzende unterrichtet die Beteiligten über ihr Recht, die Mit-
glieder der Kammer, den Staatsanwalt, den Verteidiger, den Protokollführer, den
Dolmetscher und den Gebärdendolmetscher abzulehnen sowie Einwendungen ge-
gen die Vernehmung einzelner Zeugen zu erheben.
(2) Nachdem das Gericht über die Ablehnungen und Einwendungen entschieden
hat, unterrichtet der Vorsitzende die Beteiligten über ihre in diesem Gesetz vorge-
sehenen Rechte.

Neue Anträge
Art. 275. (1) Die Beteiligten können neue Beweisanträge und Anträge zum Ver-
lauf der gerichtlichen Beweisaufnahme18 stellen.
(2) Das Gericht entscheidet über die neuen Anträge nach Anhörung der Beteilig-
ten.

Abschnitt III: Gerichtliche Beweisaufnahme

Leitung der gerichtlichen Beweisaufnahme
Art. 276. (1) Der Vorsitzende des Spruchkörpers leitet die gerichtliche Beweis-
aufnahme, welche bei Offizialdelikten mit der Verlesung der Anklageschrift durch
den Staatsanwalt und bei Privatdelikten mit der Verlesung der Privatklage durch
den Privatkläger beginnt.
(2) Wurde Zivilklage erhoben, ist diese durch den Zivilkläger zu verlesen.
(3) Der Vorsitzende fragt den Angeklagten, ob er verstanden hat, was ihm zur Last
gelegt wird.

___________
18 Der wörtliche Begriff lautet „gerichtliche Ermittlung“. Dazu gehören die Verneh-

mung des Angeklagten und die Beweisaufnahme.
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Vernehmung des Angeklagten
Art. 277. (1) Der Vorsitzende fordert den Angeklagten auf, sich zur Anklage zu
äußern.
(2) Der Angeklagte kann sich bei jedem Stand der gerichtlichen Beweisaufnahme
äußern.
(3) Der Angeklagte wird zuerst vom Staatsanwalt oder Privatkläger, danach vom
Nebenkläger und seinem Prozessbevollmächtigten, vom Zivilkläger und seinem
Prozessbevollmächtigten, vom Zivilbeklagten und seinem Prozessbevollmächtig-
ten, von den anderen Mitangeklagten und ihren Verteidigern und von seinem Ver-
teidiger befragt.
(4) Haben die Beteiligten keine Fragen mehr, können der Vorsitzende und die an-
deren Mitglieder des Spruchkörpers den Angeklagten befragen.

Vernehmung des Angeklagten in Abwesenheit
der anderen Mitangeklagten

Art. 278. (1) Die Vernehmung des Angeklagten in Abwesenheit der anderen Mit-
angeklagten ist zulässig, sofern dies für die Erforschung der materiellen Wahrheit
erforderlich ist.
(2) Nach Rückkehr des Angeklagten in den Sitzungssaal hat ihn der Vorsitzende
durch Verlesung des Gerichtsprotokolls über die in seiner Abwesenheit erfolgten
Aussagen zu unterrichten.

Verlesung der Aussagen des Beschuldigten oder des Angeklagten
Art. 279. (1) Aussagen, die der Angeklagte in derselben Sache vor einem Richter
im vorgerichtlichen Verfahren oder vor einem anderen Spruchkörper des Gerichts
gemacht hat, werden verlesen, wenn
1. der Angeklagte verstorben ist und die Hauptverhandlung gegenüber den ande-

ren Angeklagten eröffnet wurde,
2. die Verhandlung in Abwesenheit des Angeklagten durchgeführt wird,
3. zwischen den Aussagen des Angeklagten im vorgerichtlichen Verfahren und

vor Gericht ein wesentlicher Widerspruch besteht,
4. der Angeklagte sich weigert auszusagen oder vorbringt, er könne sich an etwas

nicht erinnern.
(2) Vor der Verlesung der Aussagen des Angeklagten ist das Abspielen einer Ton-
band- oder Videoaufnahme nicht zulässig.

Zeugenvernehmung
Art. 280. (1) Zuerst werden die Zeugen der Anklage, danach die übrigen Zeugen
vernommen. Erforderlichenfalls kann das Gericht diese Reihenfolge ändern.
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(2) Fragen an den Zeugen werden in der in Art. 277 Abs. 3 und 4 bezeichneten
Reihenfolge gestellt. Der Beteiligte, der den Zeugen benannt hat, stellt seine Fra-
gen vor den anderen Beteiligten.
(3) Vor Abschluss der gerichtlichen Beweisaufnahme dürfen die vernommenen
Zeugen den Sitzungssaal ohne eine nach Anhörung der Beteiligten erteilte Geneh-
migung des Gerichts nicht verlassen. In den Fällen des Art. 123 Abs. 2 Ziff. 2
[Zeugenschutz unter Wahrung des Geheimnisses der Identität des Zeugen, Anm.
der Übers.] verbleibt der Zeuge in einem dafür geeigneten Raum außerhalb des
Sitzungssaals zur Verfügung des Gerichts.
(4) Nichtvolljährige Zeugen entfernen sich nach ihrer Aussage aus dem Sitzungs-
saal, sofern das Gericht nichts anderes anordnet.
(5) In den Fällen des Art. 123 Abs. 2 Ziff. 2 [Zeugenschutz unter Wahrung des
Geheimnisses der Identität des Zeugen, Anm. der Übers.] werden die Zeugen in der
Weise vernommen, dass die Offenbarung ihrer Identität unterbleibt.

Verlesung der Aussage eines Zeugen
Art. 281. (1) Die Aussage eines Zeugen vor einem Richter im vorgerichtlichen
Verfahren oder vor einem anderen Spruchkörper des Gerichts wird verlesen, wenn
1. zwischen dieser und den vor Gericht gemachten Aussagen ein wesentlicher

Widerspruch besteht,
2. der Zeuge sich weigert auszusagen oder vorbringt, er könne sich an etwas nicht

erinnern,
3. der rechtmäßig vorgeladene Zeuge dauerhaft oder auf unbestimmte Zeit nicht

vor Gericht erscheinen kann und seine Vernehmung durch einen beauftragten
Richter nicht erforderlich oder nicht möglich ist,

4. der Zeuge wegen Unauffindbarkeit nicht geladen werden kann oder verstorben
ist,

5. der Zeuge nicht erscheint und die Beteiligten der Verlesung zugestimmt haben.
(2) Die im Verfahren gemachten Aussagen des Beschuldigten, der nach Art. 118
Abs. 1 Ziff. 1 vernommen wird, können nach den im vorhergehenden Absatz be-
zeichneten Verfahrensregeln [Beschuldigter oder Angeklagter, gegen den das Ver-
fahren eingestellt oder durch ein Urteil abgeschlossen wurde, Anm. der Übers.]
verlesen werden.
(3) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 Ziff. 1–5 können die Aussagen eines
Zeugen vor einem Organ des vorgerichtlichen Verfahrens mit Zustimmung des
Angeklagten und seines Verteidigers, des Zivilklägers, Zivilbeklagten und ihrer
Prozessbevollmächtigten verlesen werden. Hat der Angeklagte keinen Verteidiger,
bestellt ihm das Gericht auf seinen Antrag für diese Ermittlungshandlung einen und
weist ihn darauf hin, dass die verlesenen Aussagen dem Urteil zugrunde gelegt
werden können.
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(4) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 Ziff. 1–5 können die vor einem Organ
des vorgerichtlichen Verfahrens gemachten Zeugenaussagen auf Antrag des Ange-
klagten oder seines Verteidigers verlesen werden, sofern ihr Antrag nach Art. 223
Abs. 4 abgelehnt wurde.
(5) Vor Verlesung der Aussagen des Zeugen ist das Abspielen einer Tonband-
oder Videoaufnahme nicht zulässig.
(6) Wurde der Zeuge durch einen beauftragten Richter vernommen, ist das Ver-
nehmungsprotokoll zu verlesen.

Vernehmung des Sachverständigen
Art. 282. (1) Nach Verlesung des Gutachtens werden dem Sachverständigen Fra-
gen gestellt.
(2) Die Fragen werden in der in Art. 277 Abs. 3 und 4 bestimmten Reihenfolge
gestellt.
(3) Mit Zustimmung der Beteiligten kann die Vernehmung des Sachverständigen
unterbleiben, falls dieser nicht erscheint.

Verlesung von Protokollen und anderen Unterlagen
Аrt. 283. Protokolle des Augenscheins, der körperlichen Untersuchung, der Durch-
suchung und Beschlagnahme, der Rekonstruktion der Tat, der Identifizierung von
Personen und Gegenständen sowie andere der Akte beigefügte Unterlagen werden
durch das Gericht verlesen, sofern sie Tatsachen enthalten, die für die Aufklärung
des Sachverhalts von Bedeutung sind.

Vorlage der Sachbeweise
Art. 284. Sachbeweise werden den Beteiligten und erforderlichenfalls auch dem
Sachverständigen und den Zeugen vorgelegt.

Augenschein
Art. 285. Der Augenschein wird bei vollständiger Gerichtsbesetzung in Anwesen-
heit der Beteiligten, erforderlichenfalls auch in Anwesenheit des Sachverständigen
und der Zeugen eingenommen.

Abschluss der gerichtlichen Beweisaufnahme
Art. 286. (1) Nach Durchführung aller Ermittlungshandlungen fragt der Vorsit-
zende die Beteiligten, ob sie Anträge auf Durchführung neuer Ermittlungshandlun-
gen stellen wollen, die für die objektive, umfassende und vollständige Aufklärung
des Sachverhalts erforderlich sind.
(2) Stellen die Beteiligten keine Anträge oder sind die gestellten Anträge unbegrün-
det, erklärt der Vorsitzende die gerichtliche Beweisaufnahme für abgeschlossen.
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Änderung der Anklage
Art. 287. (1) Der Staatsanwalt erhebt eine neue Anklage, wenn durch die gericht-
liche Beweisaufnahme Umstände, die den Organen des vorgerichtlichen Verfah-
rens nicht bekannt waren und eine wesentliche Änderung der Umstände der Ankla-
ge oder die Anwendung eines Gesetzes betreffend eine schwerere Tat begründen,
festgestellt werden.
(2) Das Gericht stellt die Hauptverhandlung ein und leitet das Verfahren an den
zuständigen Staatsanwalt zurück, wenn die neu zu erhebende Anklage eine Tat
betrifft, für die ein höheres Gericht oder ein Militärgericht zuständig ist.
(3) Mit Ausnahme der in Abs. 2 vorgesehenen Fälle wird die Gerichtsverhandlung
ausgesetzt, wenn die Beteiligten eine Frist zur Vorbereitung auf die neue Anklage
beantragen.
(4) Hatten sich die Umstände der Anklage in wesentlichen Punkten geändert, sind
die Vorschriften des Art. 279 nicht anwendbar, soweit sie vor Erhebung der neuen
Anklage gemachte Aussagen betreffen.
(5) Stellen der Staatsanwalt oder der Nebenkläger während der gerichtlichen Be-
weisaufnahme fest, dass ein Privatdelikt vorliegt, und wurde das Strafverfahren vor
Ablauf der in Art. 81 Abs. 3 bezeichneten Frist eingeleitet, kann der Staatsanwalt
nach Art. 48 oder der Nebenkläger beantragen, dass das Gericht im Urteil auch
über das Privatdelikt entscheidet.
(6) Wurde das Strafverfahren aufgrund einer Privatklage des Verletzten eingeleitet
und durch die gerichtliche Beweisaufnahme eine wesentliche Änderung der Um-
stände der Klage festgestellt, kann der Privatkläger eine neue Klage erheben, sofern
die Frist des Art. 81 Abs. 3 nicht abgelaufen ist. In diesem Fall setzt das Gericht die
Verhandlung aus, wenn die Beteiligten eine Frist zur Vorbereitung auf die neue
Anklage beantragen.
(7) Wurde das Strafverfahren aufgrund einer Privatklage eingeleitet und durch die
gerichtliche Beweisaufnahme festgestellt, dass ein Offizialdelikt vorliegt, stellt das
Gericht das Strafverfahren ein und leitet die Akte an den zuständigen Staatsanwalt
zurück.

Einstellung der Hauptverhandlung und Rückleitung
der Akte an den zuständigen Staatsanwalt

Art. 288. (1) Das Gericht stellt das Verfahren ein und leitet die Akte an den zu-
ständigen Staatsanwalt zurück, wenn
1. eine behebbare wesentliche Verletzung von Verfahrensregeln vorliegt, sodass

die prozessualen Rechte des Beschuldigten oder seines Verteidigers einge-
schränkt waren,

2. die gerichtliche Beweisaufnahme ergibt, dass ein höheres Gericht oder ein Mili-
tärgericht für die Tat zuständig ist.
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Einstellung des Strafverfahrens
in der Hauptverhandlung

Art. 289. (1) Das Gericht stellt das Strafverfahren in den in Art. 24 Abs. 1 Ziff. 2–10
und Abs. 4 vorgesehenen Fällen ein.
(2) Wurden die in Art. 24 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 bezeichneten Voraussetzungen wäh-
rend der gerichtlichen Verhandlung festgestellt und beantragt der Angeklagte die
Fortführung des Verfahrens, hat das Gericht ein Urteil zu erlassen.
(3) Stellt das Gericht das Strafverfahren ein, hat es über die Sachbeweise zu ent-
scheiden und hebt die gegen den Angeklagten angeordneten prozessualen
Zwangsmaßnahmen und die Maßnahme zur Sicherung der Zivilklage auf, sofern
die Voraussetzungen für ihre Verhängung weggefallen sind.
(4) Der Beschluss ist nach den Verfahrensvorschriften des 21. Kapitels anfechtbar.

Vorläufige Einstellung des Strafverfahrens in der Hauptverhandlung
Art. 290. (1) In den Fällen der Art. 25 und 26 stellt das Gericht das Strafverfahren
vorläufig ein.
(2) Der Beschluss ist nach den Verfahrensvorschriften des 22. Kapitels anfechtbar.

Abschnitt IV: Schlussvorträge

Reihenfolge der Schlussvorträge
Art. 291. (1) Nach Abschluss der Verhandlung zur Sache hört das Gericht die
Schlussvorträge.
(2) Sie beginnen mit dem Vortrag des Staatsanwalts oder des Privatklägers. Da-
nach erhalten der Nebenkläger, der Zivilkläger, der Zivilbeklagte und deren Pro-
zessbevollmächtigte, der Verteidiger und der Angeklagte in dieser Reihenfolge das
Wort.

Umstände, auf denen die Vorträge nicht beruhen dürfen
Art. 292. Die an den Schlussvorträgen Beteiligten dürfen ihre Ausführungen nur
auf Umstände stützen, die während der gerichtlichen Beweisaufnahme nach den
Verfahrensregeln dieses Gesetzes erhoben und geprüft wurden.

Erklärung des Staatsanwalts, dass er die Anklage
nicht mehr aufrechterhält

Art. 293. Die Erklärung des Staatsanwalts, das Strafverfahren einzustellen oder
freizusprechen, entbindet das Gericht nicht von der Pflicht, nach seiner inneren
Überzeugung zu entscheiden.
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Wiederaufnahme der gerichtlichen Beweisaufnahme
Art. 294. (1) Die Beteiligten können die Durchführung neuer Ermittlungshandlun-
gen beantragen.
(2) Hält das Gericht den Antrag für begründet, unterbricht es die Schlussvorträge,
ordnet die Wiederaufnahme der gerichtlichen Beweisaufnahme an und hört nach
Durchführung der weiteren Ermittlungshandlungen erneut die Schlussvorträge.

Recht auf Erwiderung
Art. 295. (1) Jeder Beteiligte hat das Recht zur Erwiderung auf Behauptungen und
Erwägungen der Mitbeteiligten.
(2) Der Verteidiger und der Angeklagte dürfen als Letzte erwidern.

Verbot, die Schlussvorträge zeitlich zu beschränken
Art. 296. (1) Das Gericht darf die Schlussvorträge zeitlich nicht beschränken.
(2) Der Vorsitzende darf die Beteiligten nur unterbrechen, falls sie offensichtlich
von der Sache abweichende Umstände erörtern.

Abschnitt V: Letztes Wort des Angeklagten

Gewährung des letzen Worts an den Angeklagten
Art. 297. (1) Nach Ende der Schlussvorträge erteilt der Vorsitzende dem Ange-
klagten das letzte Wort.
(2) Das Gericht hat dem Angeklagten umfassende Gelegenheit zu geben, sich im
Schlusswort abschließend zur Anklage zu äußern.
(3) Während des Schlussworts darf der Angeklagte nicht vernommen werden.

Verbot, das letzte Wort zeitlich zu beschränken
Art. 298. (1) Das Gericht darf das Schlusswort des Angeklagten zeitlich nicht be-
schränken.
(2) Der Vorsitzende darf den Angeklagten nur unterbrechen, wenn er offensicht-
lich von der Sache abweichende Umstände erörtert.

Wiederaufnahme der gerichtlichen Beweisaufnahme
Art. 299. Bringt der Angeklagte während des Schlussworts neue Umstände vor,
die für die Sache von Bedeutung sind, ordnet das Gericht die Wiederaufnahme der
gerichtlichen Beweisaufnahme an und hört danach erneut die Schlussvorträge so-
wie das letzte Wort des Angeklagten.
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Abschnitt VI: Urteilsfindung

Beratung des Gerichts
Art. 300. Nach dem letzen Wort des Angeklagten zieht sich das Gericht zur ge-
heimen Beratung über die Urteilsfindung zurück.

Fragen, über die das Gericht bei der Urteilsfindung entscheidet
Art. 301. (1) Bei der Urteilsfindung erwägt und entscheidet das Gericht darüber,
1. ob eine Tat begangen – durch den Angeklagten begangen – und schuldhaft

begangen wurde,
2. ob die Tat eine Straftat ist und ihre rechtliche Qualifizierung,
3. ob der Angeklagte zu bestrafen, welche Strafe zu verhängen und welche Ge-

samtstrafe in den in Art. 23–25 und 27 des Strafgesetzbuchs bezeichneten Fäl-
len auszusprechen ist,

4. ob die in Art. 61 Abs. 1 und Art. 78a Abs. 1 des Strafgesetzbuchs bezeichneten
Voraussetzungen für die Befreiung von strafrechtlicher Verantwortlichkeit vor-
liegen,

5. ob die Vollstreckung der Strafe auszusetzen, welche Bewährungszeit festzuset-
zen und welche Erziehungsmaßnahme in den in Art. 64 Abs. 1 des Strafgesetz-
buchs bezeichneten Fällen aufzuerlegen ist,

6. welche Bedingungen zu Beginn des Vollzugs der Freiheitsstrafe festzusetzen
sind,

7. wer im Fall der Strafaussetzung zur Bewährung mit der Erziehung des Ange-
klagten zu beauftragen ist,

8. ob die in Art. 68 und 69 des Strafgesetzbuchs bezeichneten Voraussetzungen
vorliegen und welche Strafe der Angeklagte zu verbüßen hat,

9. ob die in Art. 53 des Strafgesetzbuchs bezeichneten Voraussetzungen vorliegen,
10. ob und in welchem Umfang der Zivilklage stattzugeben ist,
11. wie mit den Sachbeweisen zu verfahren ist,19

12. wer die Kosten zu tragen hat.
(2) Wurde der Angeklagte wegen mehrerer Straftaten angeklagt oder haben meh-
rere Personen bei der Begehung einer oder mehrerer Straftaten mitgewirkt, berät
und entscheidet das Gericht getrennt über jede Person und jede Tat.
(3) Versäumt es das Gericht, über die Zivilklage zu entscheiden, erkennt es dar-
über innerhalb der Berufungsfrist in einem Ergänzungsurteil.

___________
19 Asservate.
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Wiederaufnahme der gerichtlichen Beweisaufnahme
Art. 302. Kommt das Gericht während der Beratung zu dem Ergebnis, dass der
Sachverhalt nicht hinreichend aufgeklärt wurde, ordnet es die Wiedereröffnung der
gerichtlichen Beweisaufnahme an.

Schuldspruch
Art. 303. (1) Das Urteil darf nicht auf Vermutungen beruhen.
(2) Das Gericht spricht den Angeklagten schuldig, wenn ihm die Tat zweifelsfrei
nachgewiesen wurde.

Freispruch
Art. 304. Das Gericht spricht den Angeklagten frei, wenn nicht erwiesen ist, dass
die Tat begangen – vom Angeklagten begangen – oder schuldhaft begangen wurde,
sowie wenn die Tat keine Straftat ist.

Inhalt des Urteils
Art. 305. (1) Das Urteil ergeht im Namen des Volkes.
(2) Der einleitende Teil des Urteils enthält: das Datum des Erlasses, das erkennen-
de Gericht, Namen und Besetzung der Gerichtskammer, des Protokollführers und
des Staatsanwalts, die Strafsache, über die entschieden wurde, den Namen des An-
geklagten und die Straftat, wegen der Beschuldigung erhoben wurde.
(3) Die Urteilsgründe enthalten die für erwiesen erachteten Tatsachen, die Be-
weiswürdigung und die rechtliche Würdigung des Urteils. Bei sich widersprechen-
den Beweisen ist zu erörtern, warum bestimmte von ihnen für glaubhaft erachtet
und andere verworfen wurden.
(4) Die Urteilsformel enthält die Angaben zur Identität des Angeklagten und die
Entscheidungen des Gerichts betreffend die in Art. 301 bezeichneten Fragen. Dar-
über hinaus ist das Gericht, vor dem das Urteil angefochten werden kann, sowie die
Anfechtungsfrist zu bezeichnen.
(5) In den in Art. 24 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 in Verbindung mit Art. 289 Abs. 2 be-
zeichneten Fällen spricht das Gericht den Angeklagten schuldig und wendet die
Vorschriften über die Amnestie oder die Verjährung an. In den Fällen des Art. 61
Abs. 2 Satz 1 des Strafgesetzbuchs spricht das Gericht den Angeklagten schuldig,
befreit ihn von strafrechtlicher Verantwortlichkeit und ordnet eine Erziehungsmaß-
nahme an. In den in Art. 78a des Strafgesetzbuchs bezeichneten Fällen spricht das
Gericht den Angeklagten schuldig, befreit ihn von strafrechtlicher Verantwortlich-
keit und verhängt eine Verwaltungsstrafe.
(6) Der Freispruch darf keine Hinweise enthalten, die Zweifel an der Unschuld des
Freigesprochenen lassen.
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Entscheidungen, die das Gericht auch durch Beschluss treffen kann
Art. 306. (1) Über folgende Umstände kann das Gericht auch durch Beschluss
entscheiden:
1. die Verhängung einer Gesamtstrafe aufgrund der Art. 25 und 27 sowie die

Anwendung von Art. 53 des Strafgesetzbuchs,
2. die Bedingungen zu Beginn des Vollzugs der Freiheitsstrafe, wenn eine ent-

sprechende Entscheidung im Urteil unterblieben ist,
3. das Vorliegen der Voraussetzungen der Art. 68, 69, 69a und 70 Abs. 7 des

Strafgesetzbuchs sowie die von dem Angeklagten zu verbüßende Strafe,
4. die Sachbeweise und die Kosten des Verfahrens.
(2) In den in Abs. 1 Ziff. 1–3 bezeichneten Fällen entscheidet das Gericht in öf-
fentlicher Verhandlung nach Ladung des Verurteilten.
(3) Der gemäß Abs. 1 Ziff. 1–3 erlassene Beschluss kann nach den Verfahrensvor-
schriften des 21. Kapitels, der Beschluss gemäß Abs. 1 Ziff. 4 des 22. Kapitels an-
gefochten werden.

Entscheidung über die Zivilklage
Art. 307. Das Gericht entscheidet über die Zivilklage auch dann, wenn es den An-
geklagten freispricht, die strafrechtliche Verantwortung für erloschen erklärt oder
zu dem Ergebnis kommt, dass der Angeklagte von strafrechtlicher Verantwortung
zu befreien ist.

Frist zur Anfertigung der Urteilsgründe
Art. 308. (1) Die Urteilsgründe können auch nach der Verkündung angefertigt
werden, jedoch nicht später als 15 Tage danach.
(2) In rechtlich oder sachlich schwierigen Verfahren können die Urteilsgründe
auch nach der Verkündung angefertigt werden, jedoch nicht später als 30 Tage da-
nach.

Entscheidungen über die Maßnahmen zur Sicherung des termingerechten
Erscheinens und der Zivilklage, der Geldstrafe und der Einziehung

Art. 309. (1) Nach der Urteilsfindung entscheidet das Gericht auch über die Maß-
nahme zur Sicherung des termingerechten Erscheinens des Angeklagten.
(2) Wurde der Angeklagte von strafrechtlicher Verantwortung befreit, die Strafe
zur Bewährung ausgesetzt, eine mildere Strafe als Freiheitsstrafe verhängt oder der
Angeklagte freigesprochen, ist die Untersuchungshaft durch die mildeste im Gesetz
vorgesehene Maßnahme zu ersetzen und der Inhaftierte bereits im Sitzungssaal auf
freien Fuß zu setzen.



122 Vierter Teil: Hauptverfahren

(3) Wurde der Angeklagte freigesprochen, entscheidet das Gericht auch über die
Maßnahme zur Sicherung des zivilrechtlichen Anspruchs, der Geldstrafe und der
Einziehung.
(4) Der Beschluss nach Abs. 2 oder 3 ist nach den Verfahrensvorschriften des
22. Kapitels anfechtbar.

Unterzeichnung und Verkündung des Urteils
Art. 310. (1) Der Vorsitzende verkündet das Urteil unverzüglich nach Unterzeich-
nung durch alle Mitglieder des Spruchkörpers.
(2) Wurde die Anfertigung der Gründe zurückgestellt, verkündet der Vorsitzende
nur die von allen Mitgliedern des Spruchkörpers unterzeichnete Urteilsformel.
Wurde das Urteil zusammen mit einer abweichenden Meinung unterzeichnet, müs-
sen die Gründe von den Schöffen unterzeichnet werden.
(3) Eine abweichende Meinung ist bei der Unterzeichnung des Urteils bezie-
hungsweise der Urteilsformel zu vermerken und innerhalb der in Art. 308 bestimm-
ten Frist schriftlich niederzulegen.
(4) Wurde gegen den Angehörigen eines Staats, mit dem die Republik Bulgarien
ein Übereinkommen zur Überstellung von verurteilten Personen abgeschlossen hat,
eine Freiheitsstrafe verhängt, unterrichtet das Gericht den Verurteilten über die
Möglichkeit, bei dem Generalstaatsanwalt einen Antrag auf Auslieferung zur
Strafverbüßung in seinem Heimatstaat zu stellen.

Abschnitt VII: Verhandlungsprotokoll

Inhalt des Protokolls
Art. 311. (1) Über den in Art. 129 Abs. 1 bezeichneten Inhalt hinaus muss das
Protokoll folgende Angaben enthalten:
1. die Namen der nicht erschienenen Personen und die Gründe ihres Ausbleibens,
2. Angaben über die Person des Angeklagten und das Datum der an den Ange-

klagten erfolgten Zustellung der Abschriften der Anklageschrift beziehungs-
weise der Verfügung oder des Beschlusses betreffend die Verweisung an das
Gericht,20

3. die Aussagen des Angeklagten, der Zeugen und der Sachverständigen,
4. alle Verfügungen des Vorsitzenden und Beschlüsse des Gerichts,
5. die verlesenen Schriftstücke und Protokolle sowie die vorgespielten Film-,

Tonband- und Videoaufnahmen,
6. eine kurze Inhaltsangabe der Schlussvorträge und des letzten Worts des Ange-

klagten,

___________
20 Entspricht dem deutschen Eröffnungsbeschluss.
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7. die Verkündung des Urteils nach den vorgeschriebenen Verfahrensregeln und
die Rechtsmittelbelehrung durch den Vorsitzenden.

(2) Das Verhandlungsprotokoll ist von dem Vorsitzenden und dem Protokollführer
zu unterzeichnen.
(3) Das Gericht kann die Anfertigung einer Tonband- oder Videoaufnahme der
gerichtlichen Verhandlung unter den Voraussetzungen der Art. 237–239 anordnen.

Berichtigungen und Ergänzungen des Protokolls
Art. 312. (1) Die Beteiligten können innerhalb von drei Tagen nach Fertigstellung
des Verhandlungsprotokolls schriftlich Ergänzungen und Änderungen beantragen.
(2) Der Vorsitzende entscheidet über die Anträge. Lehnt der Vorsitzende die An-
träge ab, entscheidet die Gerichtskammer in schriftlicher Verhandlung.

21. Kapitel: Berufung

Abschnitt I: Allgemeine Bestimmungen

Gegenstand der Berufung
Art. 313. Das Berufungsgericht überprüft die Richtigkeit des nicht rechtskräftigen
Urteils.

Umfang der Berufung
Art. 314. (1) Das Berufungsgericht nimmt eine vollständige Prüfung der Richtig-
keit des Urteils vor, unabhängig von den durch die Beteiligten vorgebrachten Be-
schwerdepunkten.
(2) Liegen Gründe dafür vor, hebt das Berufungsgericht die nicht angefochtenen
Teile des Urteils auf oder ändert diese mit Wirkung auch für die Personen, die keine
Beschwerde eingelegt haben.

Beweise, die im Berufungsverfahren zulässig sind
Art. 315. Im Berufungsverfahren sind alle Beweise zulässig, die nach den in die-
sem Gesetz vorgesehenen Verfahrensregeln erhoben werden können.

Feststellung neuer Tatsachen
Art. 316. Das Berufungsgericht kann neue Tatsachen feststellen.

Anwendung der Bestimmungen der ersten Instanz
Art. 317. Soweit dieses Kapitel keine besonderen Vorschriften enthält, sind die
Bestimmungen des Verfahrens der ersten Instanz anzuwenden.
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Abschnitt II: Einleitung des Verfahrens vor dem Berufungsgericht

Recht auf Beschwerde oder Protest21

Art. 318. (1) Die Verhandlung in zweiter Instanz wird mit einem Protest des
Staatsanwalts oder einer Beschwerde der Beteiligten eingeleitet.
(2) Der Staatsanwalt legt Protest ein, wenn er das ergangene Urteil für unrichtig
erachtet. Entspricht das Urteil den von ihm gestellten Anträgen, kann der Staatsan-
walt keinen Protest einlegen.
(3) Der Angeklagte kann alle Teile des Urteils anfechten. Er kann auch nur die
Begründung des Urteils oder die Gründe des Freispruchs anfechten.
(4) Der Privatkläger und der Nebenkläger können das Urteil anfechten, soweit ihre
Rechte und rechtmäßigen Interessen verletzt sind. Entspricht das Urteil den von
ihnen gestellten Anträgen, können sie keine Beschwerde einlegen.
(5) Der Zivilkläger und der Zivilbeklagte können das Urteil nur bezüglich der
Zivilklage anfechten, soweit ihre Rechte und rechtmäßigen Interessen verletzt sind.
(6) Auch Verteidiger und Prozessbevollmächtigte können Beschwerde einlegen.

Frist und Verfahren der Einlegung der Beschwerde und des Protests
Art. 319. (1) Die Beschwerde oder der Protest müssen binnen 15 Tagen nach Ver-
kündung des Urteils eingelegt werden.
(2) Die Beschwerde oder der Protest sind bei dem Gericht einzulegen, welches das
Urteil erlassen hat.

Form und Inhalt der Beschwerde oder des Protests
Art. 320. (1) Die Beschwerde oder der Protest sind schriftlich einzulegen. Sie
müssen das Gericht, bei dem sie eingelegt werden, den Beschwerdeführer und das
Beschwerdebegehren enthalten. In der Beschwerde oder dem Protest sind die un-
aufgeklärten Umstände und die Beweise aufzuführen, die von dem Berufungsge-
richt erhoben und geprüft werden sollen.
(2) Die Beschwerde oder der Protest sind vom Beschwerdeführer zu unterzeichnen.
(3) In der Verhandlung können die Beteiligten bis zum Abschluss der Klärung der
Zulässigkeitsfragen zusätzliche schriftliche Ausführungen zur Ergänzung ihres
Beschwerdevorbringens vortragen.
(4) Der Beschwerde oder dem Protest sind der Zahl der Betroffenen entsprechende
Abschriften beizufügen.
(5) Jeder der als Mittäter Angeklagten kann sich vor Erledigung der Zulässigkeits-
fragen durch einen schriftlich oder mündlich gestellten Antrag der Beschwerde
anschließen.

___________
21 Das Rechtsmittel des Staatsanwalts.
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Mitteilung über die Einlegung von Beschwerde oder Protest
Art. 321. Die Betroffenen sind von dem angerufenen Gericht unverzüglich durch
Zustellung von Abschriften über die Beschwerde zu unterrichten.

Schriftliche Einwendungen der Beteiligten
Art. 322. Die Beteiligten können bis zur Erledigung der Zulässigkeitsfragen durch
das Berufungsgericht schriftlich Einwendungen erheben.

Verwerfung der Beschwerde oder des Protests
Art. 323. (1) Die Beschwerde wird durch einen Richter des Gerichts der ersten
Instanz verworfen, wenn
1. sie nicht den Anforderungen des Art. 320 Abs. 1 und 2 genügt und der Mangel

oder Fehler nicht innerhalb von sieben Tagen nach der Aufforderung zu dessen
Beseitigung behoben wurde,

2. sie nicht innerhalb der in Art. 319 Abs. 1 vorgesehenen Frist eingelegt wurde,
3. sie nicht von einer zur Anfechtung berechtigten Person eingelegt wurde.
(2) Die Verwerfung ist nach den in diesem Kapitel bestimmten Verfahrensregeln
anfechtbar.

Zurücknahme des Rechtsmittels
Art. 324. (1) Der Beschwerdeführer oder der Staatsanwalt, der sich an der Ver-
handlung in der Berufungsinstanz beteiligt, kann bis zum Beginn der gerichtlichen
Beweisaufnahme oder, wenn eine solche nicht stattfindet, bis zum Beginn der
Schlussvorträge das Rechtsmittel zurücknehmen. Der Staatsanwalt, der das
Rechtsmittel eingelegt hat, kann bis zur Einleitung des Verfahrens vor dem Beru-
fungsgericht das Rechtsmittel zurücknehmen.
(2) Der Verteidiger kann nicht ohne Zustimmung des Angeklagten, die Prozess-
bevollmächtigten können nicht ohne Zustimmung ihrer Mandanten das Rechtsmit-
tel zurücknehmen.

Aktenvorlage an das Berufungsgericht
Art. 325. Nach Ablauf der in Art. 319 Abs. 1 vorgesehenen Frist ist die Akte zu-
sammen mit den eingelegten Rechtsmitteln und Einwendungen dem Berufungsge-
richt zu übersenden.

Entscheidung über die Sache im schriftlichen Verfahren
Art. 326. In den in Art. 324 bezeichneten Fällen entscheidet das Berufungsgericht
im schriftlichen Verfahren.
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Zulassung von Beweisen
Art. 327. (1) Über die Zulassung von Beweisen wird im schriftlichen Verfahren
durch das erkennende Gericht entschieden.
(2) Das Gericht entscheidet über die Erforderlichkeit der Vernehmung des Ange-
klagten.
(3) In erster Instanz vernommene Zeugen und Sachverständige werden vor dem
Berufungsgericht zugelassen, wenn das Gericht ihre erneute Vernehmung für er-
forderlich erachtet, oder ihre Aussagen und Gutachten neu aufgetretene Umstände
betreffen.
(4) Neue Zeugen oder Sachverständige werden zugelassen, wenn das Gericht zu
dem Ergebnis kommt, dass ihre Aussagen oder Gutachten für eine rechtmäßige
Entscheidung der Sache von Bedeutung sein werden.
(5) Die Beteiligten können bis zur Erledigung der Zulässigkeitsfragen in der Ver-
handlung neue schriftliche Beweise und Sachbeweise vorlegen.

Abschnitt III: Entscheidungsverfahren

Ladung
Art. 328. Wurde der Verhandlungstermin den Beteiligten und den anderen Perso-
nen, die im Berufungsverfahren mitwirken, von dem Gericht der ersten Instanz
nicht mitgeteilt, werden diese nach den in Art. 178–182 bezeichneten Verfahrens-
vorschriften geladen.

Mitwirkung der Beteiligten
Art. 329. (1) Bei Offizialdelikten ist die Mitwirkung des Staatsanwalts in der
Hauptverhandlung zwingend vorgeschrieben.
(2) Das Ausbleiben anderer Beteiligter ohne triftige Gründe ist kein Hindernis für
die Durchführung des Verfahrens.

Verfahren über die Zulässigkeit
Art. 330. Nach Beginn der Verhandlung hört das Gericht die Stellungnahme der
Beteiligten bezüglich der Zulässigkeit der Verhandlung und entscheidet über die
eingebrachten Anträge, Bemerkungen und Einwendungen.

Vortrag des Berichterstatters
Art. 331. (1) Über das Rechtsmittel wird in einer Verhandlung entschieden.
(2) Die Verhandlung beginnt mit dem Vortrag des Berichterstatters.
(3) Der Vortrag enthält eine Zusammenfassung des Inhalts des Urteils, der Rechts-
mittel und Einwendungen sowie der zugelassenen Beweise.
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Gerichtliche Beweisaufnahme
Art. 332. Während der gerichtlichen Beweisaufnahme kann das Gericht alle Mittel
zur Erhebung und Prüfung der Beweise benutzen.

Schlussvorträge und letztes Wort des Angeklagten
Art. 333. (1) In den Schlussvorträgen werden in der in Art. 291 Abs. 2 bezeichne-
ten Reihenfolge Argumente vorgetragen, welche das erlassene Urteil und den Ge-
genstand der Anklage betreffen.
(2) Nach Abschluss der Schlussvorträge erteilt der Vorsitzende dem Angeklagten
das letzte Wort.

Befugnisse des Berufungsgerichts
Art. 334. Das Berufungsgericht kann
1. das Urteil aufheben und die Sache an den Staatsanwalt oder das Gericht der

ersten Instanz zur erneuten Entscheidung zurückverweisen,
2. das Urteil des Gerichts der ersten Instanz aufheben und in der Sache selbst

durch Urteil erkennen,
3. das Urteil des Gerichts der ersten Instanz abändern,
4. in den in Art. 24 Abs. 1 Ziff. 2 bis 8 und 10 und Abs. 4 vorgesehenen Fällen

das Urteil aufheben und das Strafverfahren einstellen, falls das Gericht der ers-
ten Instanz seine Befugnisse nach Art. 369 Abs. 4 nicht ausgeübt hat,

5. in den in Art. 25 vorgesehenen Fällen das Strafverfahren vorläufig einstellen,
6. das Urteil der ersten Instanz bestätigen.

Aufhebung des Urteils und Zurückverweisung
zur erneuten Entscheidung

Art. 335. (1) Das Berufungsgericht hebt das Urteil auf und verweist die Sache zur
erneuten Entscheidung an den Staatsanwalt zurück, wenn
1. im vorgerichtlichen Verfahren eine behebbare Verletzung von Verfahrens-

regeln erfolgt ist, die die prozessualen Rechte des Beschuldigten oder seines
Verteidigers eingeschränkt hat,

2. festgestellt wird, dass die Straftat, deretwegen auf Antrag des Privatklägers ein
Verfahren eingeleitet wurde, ein Offizialdelikt ist.

(2) Das Berufungsgericht hebt in den in Art. 348 Abs. 3 vorgesehenen Fällen das
Urteil auf und verweist die Sache an das Gericht der ersten Instanz zurück, es sei
denn, es kann die erfolgten Verstöße selbst beseitigen oder sie wären bei einer er-
neuten Verhandlung nicht zu heilen.
(3) Haben weder der Staatsanwalt noch der Privatkläger oder Nebenkläger ent-
sprechende Rechtsmittel eingelegt, kann das Berufungsgericht das Urteil nicht
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wegen der in Abs. 1 Ziff. 2 bezeichneten Umstände oder den Freispruch wegen der
in Abs. 1 und 2 bezeichneten Umstände aufheben.

Aufhebung des Urteils und erneute Urteilsfindung
Art. 336. (1) Das Berufungsgericht hebt das Urteil auf und erkennt in der Sache
selbst, sofern es erforderlich ist,
1. eine schwerere Strafbestimmung anzuwenden, die bereits in der in erster

Instanz erhobenen Anklage bezeichnet worden war,
2. einen freigesprochenen Angeklagten zu verurteilen, wenn in erster Instanz eine

entsprechende Anklage erhoben worden war,
3. den in erster Instanz Verurteilten freizusprechen.
(2) Die in Abs. 1 Ziff. 1 und 2 bezeichneten Befugnisse werden ausgeübt, sofern
das entsprechende Rechtsmittel durch den Staatsanwalt, den Privatkläger oder den
Nebenkläger eingelegt wurde.

Abänderung des Ersturteils
Art. 337. (1) Das Berufungsgericht kann
1. die Strafe mindern,
2. dasselbe oder ein leichteres Strafgesetz anwenden,
3. die Strafverbüßung des Angeklagten gemäß Art. 64 Abs. 1 oder Art. 66 des

Strafgesetzbuchs aussetzen,
4. den Angeklagten gemäß Art. 78 und Art. 78a des Strafgesetzbuchs von straf-

rechtlicher Verantwortlichkeit befreien.22

(2) Wurde das entsprechende Rechtsmittel durch den Staatsanwalt, den Privatklä-
ger oder den Nebenkläger eingelegt, kann das Berufungsgericht
1. die Strafe erhöhen,
2. die Aussetzung der Strafverbüßung des Angeklagten gemäß Art. 64 Abs. 1

oder Art. 66 des Strafgesetzbuchs widerrufen.
(3) Das Berufungsgericht kann auch nur über die Begründung des Urteils, die
Gründe des Freispruchs oder die Zivilklage entscheiden.

Bestätigung des Urteils
Art. 338. Das Berufungsgericht bestätigt das Urteil, wenn keine Gründe für eine
Aufhebung oder Änderung vorliegen.

___________
22 In diesem Fall wird das Strafverfahren eingestellt und gegen den Angeklagten eine

Verwaltungsstrafe verhängt.
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Inhalt des Berufungsurteils
Art. 339. (1) Das Berufungsurteil enthält: den Rechtsmittelführer, den wesent-
lichen Inhalt des Ersturteils und des Rechtsmittels, eine kurze Wiedergabe der in
der Verhandlung von den Beteiligten vorgetragenen Argumente und die Entschei-
dung über das Rechtsmittel.
(2) Bestätigt das Berufungsgericht das Urteil, hat es die Gründe für die Ablehnung
der zur Unterstützung des Rechtsmittels vorgetragenen Argumente darzulegen.
(3) Erlässt das Berufungsgericht ein anderes Urteil, sind die in Art. 305 bezeichne-
ten Voraussetzungen zu beachten.

Frist zur Ausfertigung und Verkündung des Urteils
Art. 340. (1) Das Berufungsurteil ist mit der Begründung spätestens 30 Tage nach
dem Tag der gerichtlichen Verhandlung auszufertigen, in der die Sache für ent-
scheidungsreif erklärt wurde.
(2) Das Urteil mit Begründung wird entweder in gerichtlicher Verhandlung nach
Ladung der Beteiligten verkündet oder den Beteiligten wird schriftlich mitgeteilt,
dass es ausgefertigt worden ist.

22. Kapitel: Beschwerdeverfahren vor dem Berufungsgericht
zur Überprüfung von Beschlüssen und Verfügungen

Zulässigkeit der Beschwerde
Art. 341. (1) Die die Strafverfolgung einstellenden Beschlüsse und Verfügungen
sowie die Beschlüsse gemäß Art. 306 Abs. 1 Ziff. 1–3, Art. 431, Art. 436 und
Art. 457 Abs. 2 sind nach den im 21. Kapitel bezeichneten Verfahrensregeln zu
überprüfen.
(2) Die Beschlüsse und Verfügungen, für die dies ausdrücklich in diesem Gesetz
vorgesehen ist, sind nach den Verfahrensregeln dieses Kapitels zu überprüfen.
(3) Gegen alle anderen Beschlüsse und Verfügungen ist eine von der Anfechtung
des Urteils unabhängige Beschwerde vor dem Berufungsgericht nicht zulässig.

Frist zur Einlegung der Beschwerde oder des Protests
sowie zur Erhebung von Einwendungen

Art. 342. (1) Die Beschwerde gegen eine Entscheidung nach Art. 341 Abs. 2 ist
binnen sieben Tagen nach ihrem Erlass einzulegen. Wurde die Entscheidung im
schriftlichen Verfahren erlassen, ist die Beschwerde binnen sieben Tagen nach Zu-
stellung der Abschrift einzulegen.
(2) Der Angeklagte ist über den vom Staatsanwalt eingelegten Protest zu unterrich-
ten und kann binnen sieben Tagen nach der Unterrichtung Einwendungen erheben.
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Wirkungen der Beschwerde oder der Protests
Art. 343. Die Fortsetzung des Verfahrens und der Vollzug der Entscheidung wer-
den durch die Einlegung der Beschwerde oder des Protests nicht gehemmt. Das
Gericht der ersten oder der zweiten Instanz kann etwas anderes anordnen.

Aufhebung des Beschlusses durch das ihn erlassende Gericht
Art. 344. Das Gericht, dessen Beschluss angefochten wurde, kann ihn im schrift-
lichen Verfahren aufheben oder ändern. Andernfalls ist die Akte zusammen mit der
Beschwerde oder dem Protest dem Berufungsgericht vorzulegen.

Beschwerdeverfahren
Art. 345. (1) Das Berufungsgericht entscheidet über die Beschwerde oder den Pro-
test im schriftlichen Verfahren. Die Entscheidung ergeht in gerichtlicher Verhand-
lung nach Ladung der Beteiligten, falls das Gericht dies für erforderlich hält. Die
Verhandlung ist innerhalb einer angemessenen Frist, aber nicht später als einen
Monat anzuberaumen.
(2) Hebt das Berufungsgericht den Beschluss auf, entscheidet es selbst über die
Frage der Beschwerde oder des Protests.
(3) Enthält dieses Kapitel keine besonderen Verfahrensregeln, sind die im 21. Ka-
pitel bezeichneten Bestimmungen anzuwenden.

23. Kapitel: Kassationsverfahren

Zulässigkeit
Art. 346. Das Kassationsverfahren ist zulässig gegen
1. neue Urteile und Entscheidungen23 des Appellationsgerichts, mit Ausnahme

der Fälle, in denen Art. 78a des Strafgesetzbuchs angewandt wurde, sowie den
Fällen gemäß Art. 334 Ziff. 1,

2. neue Berufungsurteile des Bezirksgerichts, mit Ausnahme derjenigen, die ge-
mäß Art. 78a des Strafgesetzbuchs den Täter von strafrechtlicher Verantwort-
lichkeit befreien und eine Verwaltungsstrafe verhängen,

3. Beschlüsse des Appellations- oder Bezirksgerichts gemäß Art. 306 Abs. 1, die
im Fall eines neuen Urteils erlassen wurden,

4. das Strafverfahren vorläufig oder endgültig einstellende sowie hemmende Ent-
scheidungen oder Beschlüsse des Appellations- oder Bezirksgerichts.

___________
23 Das Gericht entscheidet durch Urteil nur über die Schuld und Verantwortlichkeit des

Angeklagten, ansonsten durch Beschluss oder Verfügung (Art. 40).



23. Kapitel: Kassationsverfahren 131

Gegenstand der Überprüfung der Kassation
Art. 347. (1) Der Überprüfung durch das Kassationsgericht unterliegen nur die
angefochtenen Teile des Urteils bezüglich der Personen, die Kassationsbeschwerde
erhoben haben. Die Entscheidung ist innerhalb von zwei Monaten zu erlassen.
(2) Das Kassationsgericht hebt das Urteil auch bezüglich der Angeklagten auf, die
keine Kassationsbeschwerde erhoben haben, wenn die Gründe hierfür zu ihren
Gunsten wirken.

Kassationsgründe
Art. 348. (1) Das Urteil oder die Entscheidung können im Kassationsverfahren
aufgehoben oder abgeändert werden, wenn
1. das Gesetz verletzt wurde,
2. eine wesentliche Verletzung von Verfahrensregeln vorliegt oder
3. die verhängte Strafe offenkundig ungerecht ist.
(2) Eine Verletzung des Gesetzes liegt vor, wenn das Gesetz nicht richtig oder ein
nicht anwendbares Gesetz angewendet wurde.
(3) Die Verletzung von Verfahrensregeln ist wesentlich, wenn
1. sie Verfahrensrechte des Beschuldigten oder anderer Beteiligter eingeschränkt

hat und die Verletzung nicht behoben wurde,
2. keine Begründung oder kein Verhandlungsprotokoll der ersten oder der Beru-

fungsinstanz vorliegt,
3. das Urteil oder die Entscheidung in gesetzwidriger Gerichtsbesetzung ergangen

ist,
4. bei der Urteilsfindung das Beratungsgeheimnis verletzt wurde.
(4) Eine Verletzung von Verfahrensregeln, die auch in einem erneuten Verfahren
nicht behoben werden könnte, ist kein Grund für die Aufhebung des Urteils.
(5) Die verhängte Strafe ist offenkundig ungerecht, wenn
1. sie der gesellschaftlichen Gefährlichkeit der Tat und des Täters, den strafmil-

dernden und straferschwerenden Umständen sowie den in Art. 36 des Strafge-
setzbuchs bezeichneten Zielen offensichtlich nicht entspricht,

2. Strafaussetzung zur Bewährung zu Unrecht gewährt oder versagt wurde.

Recht auf Kassationsbeschwerde
Art. 349. (1) Das Kassationsverfahren wird aufgrund eines Protests des Staatsan-
walts oder einer Kassationsbeschwerde der anderen Beteiligten eingeleitet.
(2) Der Staatsanwalt kann den Protest zugunsten der Anklage sowie des Angeklag-
ten einlegen.
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(3) Andere Beteiligte können Kassationsbeschwerde einlegen, soweit ihre Rechte
und rechtmäßigen Interessen verletzt wurden.

Form und Frist
Art. 350. (1) Kassationsbeschwerde oder Protest gegen das Berufungsurteil sind
innerhalb der in Art. 319 Abs. 1 bezeichneten Fristen einzulegen.
(2) Kassationsbeschwerde oder Protest gegen die Berufungsentscheidung sind bin-
nen 15 Tagen nach der Verkündung gemäß Art. 340 Abs. 2 einzulegen.
(3) Kassationsbeschwerde oder Protest sind bei dem Gericht einzulegen, das die
Berufungsentscheidung oder das Urteil erlassen hat.
(4) Der Kassationsbeschwerde oder dem Protest sind der Zahl der Betroffenen
entsprechende Abschriften beizufügen.

Inhalt der Kassationsbeschwerde oder des Protests
Art. 351. (1) Die Kassationsbeschwerde oder der Protest müssen den Beschwerde-
führer, das angefochtene Urteil oder die angefochtene Entscheidung, die Angabe,
in welchem Umfang diese angefochten werden, den Kassationsgrund und die Be-
weise, auf denen er beruht, sowie das Beschwerdebegehren enthalten.
(2) Beschwerde oder Protest sind vom Beschwerdeführer zu unterzeichnen.
(3) Bis zur Erledigung der Zulässigkeitsfragen können Einwendungen gegen die
Beschwerde oder den Protest sowie Ergänzungen hierzu schriftlich vorgebracht
werden.
(4) Beschwerde oder Protest werden durch einen Richter des Berufungsgerichts
verworfen, wenn
1. sie den Anforderungen gemäß Abs. 1 und 2 nicht entsprechen und die Unter-

lassung oder der Fehler nicht innerhalb der vom Gericht festgesetzten sieben-
tägigen Frist behoben worden sind,

2. sie nicht innerhalb der vorgesehenen Frist oder von einer nicht zur Anfechtung
berechtigten Person eingelegt worden sind,

3. ein Kassationsverfahren nicht zulässig ist.
(5) Die Verwerfung der Kassationsbeschwerde oder des Protests ist vor dem
Obersten Kassationsgericht anfechtbar. Die Entscheidung ergeht im schriftlichen
Verfahren.

Zurücknahme der Kassationsbeschwerde oder des Protests
Art. 352. (1) Personen, die Kassationsbeschwerde oder Protest eingelegt haben,
können das Rechtsmittel bis zur Erledigung der Zulässigkeitsfragen in der Ver-
handlung zurücknehmen.
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(2) Der Verteidiger kann das Rechtsmittel nicht ohne Zustimmung des Angeklag-
ten, die Prozessbevollmächtigten können es nicht ohne Zustimmung ihrer Mandan-
ten zurücknehmen.

Verfahren über die Kassationsbeschwerde oder den Protest
Art. 353. (1) Das Kassationsgericht entscheidet über die Kassationsbeschwerde
oder den Protest in gerichtlicher Verhandlung nach Ladung der Beteiligten.
(2) Die Mitwirkung eines Staatsanwalts ist zwingend vorgeschrieben.
(3) Das Ausbleiben anderer Beteiligter ohne triftige Gründe hindert das Verfahren
nicht. Das Verfahren wird in Abwesenheit eines Beteiligten durchgeführt, wenn
dieser nicht unter der von ihm angegebenen Anschrift zu finden war.
(4) Der Vortrag des Berichterstatters enthält den Sachverhalt, den Inhalt des ange-
fochtenen Urteils oder der angefochtenen Entscheidung und die Kassationsrügen.
(5) Eine gerichtliche Beweisaufnahme findet nicht statt.
(6) Die Beteiligten werden in der vom Gericht bestimmten Reihenfolge gehört.

Entscheidungsbefugnisse des Kassationsgerichts
Art. 354. (1) Das Kassationsgericht kann
1. das Urteil oder die Entscheidung bestätigen,
2. in den gesetzlich vorgesehenen Fällen das Urteil oder die Entscheidung auf-

heben und das Strafverfahren vorläufig oder endgültig einstellen oder in den
Fällen des Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1 den Angeklagten freisprechen,

3. das Urteil oder die Entscheidung abändern,
4. das Urteil oder die Entscheidung ganz oder teilweise aufheben und die Sache

zur erneuten Entscheidung zurückverweisen.
(2) Das Kassationsgericht ändert das Urteil ab, wenn es es für erforderlich hält,
1. die Strafe zu mildern,
2. gesetzliche Bestimmungen auf eine mit gleicher oder niedrigerer Strafe be-

drohte Tat anzuwenden,
3. die Vorschriften der Art. 64. Abs. 1 oder Art. 66 des Strafgesetzbuchs anzu-

wenden,
4. sofern keine Erhöhung der Strafe erforderlich ist, gesetzliche Bestimmungen

über eine mit höherer Strafe bedrohte Tat anzuwenden, falls deswegen bereits
in erster Instanz Anklage erhoben worden war,

5. im Fall von Gesetzesverletzungen die Zivilklage für begründet oder unbegrün-
det zu erklären die festgesetzte Entschädigung des nicht vermögensrechtlichen
Schadens zu erhöhen beziehungsweise zu mindern oder das Zivilverfahren ein-
zustellen.
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(3) Das Kassationsgericht hebt das Urteil ganz oder teilweise auf und verweist die
Sache zur erneuten Entscheidung zurück, wenn es es für erforderlich hält,
1. die Strafe zu erhöhen,
2. wesentliche Verletzungen von Verfahrensregeln zu beheben,
3. die bei einem Freispruch erfolgten wesentlichen Verletzungen des materiellen

Rechts zu beheben.
(4) Die Kassationsentscheidung ist nach den in Art. 339 Abs. 1 und 2 bezeichneten
Bestimmungen anzufertigen und spätestens 30 Tage nach der letzten Verhandlung
zu verkünden. Diese Entscheidung ist unanfechtbar.

Verbindliche Weisungen des Kassationsgerichts und Voraussetzungen
für Änderungen zum Nachteil des Angeklagten

Art. 355. (1) Bei der erneuten Entscheidung sind die Weisungen des Kassations-
gerichts verbindlich, soweit sie
1. den Verfahrensstand, bei dem das erneute Verfahren zu beginnen hat,
2. die Anwendung des Gesetzes, abgesehen von den Fällen, in denen neue Tat-

sachen festgestellt werden, sowie
3. die Behebung wesentlicher Verletzungen von Verfahrensregeln
betreffen.
(2) Das Gericht, an das die Sache zurückverwiesen wird, kann eine höhere Strafe
verhängen oder gesetzliche Bestimmungen über eine mit höherer Strafe bedrohte
Tat anwenden, wenn das Urteil aufgrund eines Protests des Staatsanwalts oder ei-
ner Beschwerde des Privatklägers beziehungsweise des Nebenklägers aufgehoben
wurde, welche Änderungen zum Nachteil des Angeklagten begehren.
(3) Das Gericht, an das die Sache zurückverwiesen wird, kann den freigesproche-
nen Angeklagten verurteilen, wenn das Urteil aufgrund eines Protests des Staats-
anwalts oder einer Beschwerde des Privatklägers beziehungsweise des Nebenklä-
gers aufgehoben wurde, welche einen Schuldspruch begehren.

Fünfter Teil: Besondere Verfahren

24. Kapitel: Beschleunigtes Verfahren

Zulässigkeit
Art. 356. (1) Ein beschleunigtes Verfahren wird durchgeführt, wenn
1. die Person auf frischer Tat ertappt wurde,
2. am Körper oder den Kleidern der Person offensichtliche Spuren der Tat ent-

deckt wurden,
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3. der Täter vor den zuständigen Organen des Innenministeriums, dem Staatsan-
walt oder dem Ermittlungsorgan selbst erscheint und die begangene Straftat ge-
steht,

4. ein Augenzeuge den Straftäter benennt.
(2) Das Ermittlungsorgan ist verpflichtet, unverzüglich den Staatsanwalt zu be-
nachrichtigen.
(3) Mit der Erstellung der Aufzeichnung über die erste Ermittlungshandlung gilt
das Verfahren als eingeleitet.
(4) Die Person, für die eine begründete Vermutung besteht, dass sie eine Straftat
begangen hat, gilt mit der Erstellung des Protokolls über die erste gegen sie vorge-
nommene Ermittlungshandlung als Beschuldigter.
(5) Das Ermittlungsorgan schließt die Ermittlung innerhalb von sieben Tagen nach
der Feststellung der in Abs. 1 bezeichneten Voraussetzungen. Der Verletzte wird
zur Offenlegung der Ermittlungen nicht geladen.

Handlungen des Staatsanwalts
Art. 357. (1) Der überwachende Staatsanwalt muss innerhalb von drei Tagen nach
Abschluss der Ermittlung über die Sache entscheiden, indem er
1. das Verfahren in den Fällen des Art. 24 Abs. 1 einstellt,
2. das Strafverfahren in den Fällen der Art. 25 und 26 vorläufig einstellt,
3. durch eine Anklageschrift die Anklage erhebt und die Akte dem Gericht vor-

legt,
4. die Akte dem Gericht mit einer Verfügung über die Befreiung von strafrecht-

licher Verantwortung mit Verwaltungsstrafe oder mit einem Vorschlag auf
Vereinbarung vorlegt,

5. die Durchführung weiterer Ermittlungen zur Erhebung von neuen Beweisen
oder zur Beseitigung von wesentlichen Verletzungen anordnet. In diesen Fällen
setzt der Staatsanwalt eine Frist für die Durchführung dieser Handlungen, die
nicht länger als sieben Tage beträgt.

(2) Ist die Sache rechtlich oder sachlich kompliziert, ordnet der überwachende
Staatsanwalt die Durchführung der Ermittlung nach den allgemeinen Verfahrensre-
geln an.
(3) In den Fällen des Abs. 1 Ziff. 5 kann der überwachende Staatsanwalt die zu-
sätzlichen Ermittlungshandlungen selbst innerhalb einer kürzeren Frist, die nicht
mehr als sieben Tagen beträgt, vornehmen.

Handlungen des Berichterstatters
Art. 358. (1) In den Fällen des Art. 357 Abs. 1 Ziff. 3 kann der Berichterstatter
1. das Strafverfahren in den Fällen und nach den Verfahrensvorschriften des

Art. 250 einstellen,
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2. das Strafverfahren in den Fällen und nach den Verfahrensvorschriften des
Art. 251 vorläufig einstellen,

3. das gerichtliche Verfahren einstellen und die Akte dem überwachenden Staats-
anwalt zurückleiten, soweit eine behebbare wesentliche Verletzung der prozes-
sualen Regeln vorliegt,

4. einen Termin für die Hauptverhandlung innerhalb von sieben Tagen nach Ein-
gang der Akte festsetzen.

(2) In den Fällen des Abs. 1 Ziff. 4 ordnet der Berichterstatter die unverzügliche
Zustellung einer Abschrift der Anklageschrift an den Angeklagten und die Siche-
rung seines Erscheinens sowie des Erscheinens der Zeugen und Sachverständigen
zur Hauptverhandlung durch den überwachenden Staatsanwalt an.
(3) Der Angeklagte kann innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der Anklageschrift
eine Stellungnahme abgeben, in der er seine Einwendungen vorträgt und neue An-
träge stellt.

Verfahren in erster Instanz
Art. 359. (1) Liegen die Voraussetzungen des Art. 358 Abs. 1 Ziff. 1–3 vor, erlässt
das Gericht das Urteil mit gleichzeitiger Begründung. Ist der Fall rechtlich oder
sachlich kompliziert, kann die Begründung spätestens sieben Tage nach Verkün-
dung des Urteils angefertigt werden.
(2) In diesem Verfahren ist eine Zivilklage nicht zulässig.

Beschwerdefrist
Art. 360. In den Fällen des Art. 359 Abs. 1 sind die Beschwerde oder der Protest
innerhalb von sieben Tagen nach Verkündung des Urteils, falls die Anfertigung der
Begründung ausgesetzt wurde, innerhalb von 15 Tagen einzulegen.

Anwendung der allgemeinen Vorschriften
Art. 361. Sofern dieser Abschnitt keine besonderen Verfahrensregeln enthält, sind
die allgemeinen Verfahrensregeln anzuwenden.

25. Kapitel: Unverzügliches Verfahren

Handlungen des Ermittlungsorgans
Art. 362. (1) Wurde die Person auf frischer Tat ertappt und unmittelbar nach der
Tat von einem Augenzeugen als Täter benannt, ist ein unverzügliches gerichtliches
Verfahren durchzuführen.
(2) Das Ermittlungsorgan ist verpflichtet, den Staatsanwalt unverzüglich zu unter-
richten.
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(3) Mit der Erstellung der Urkunde über die erste Ermittlungshandlung gilt das
Verfahren als eingeleitet.
(4) Die Person, für die eine begründete Vermutung besteht, eine Straftat begangen
zu haben, gilt als Beschuldigter mit der Erstellung der Urkunde über die erste ge-
gen sie vorgenommene Ermittlungshandlung.
(5) Das Ermittlungsorgan schließt die Ermittlung innerhalb von drei Tagen nach
der Feststellung der in Abs. 1 bezeichneten Voraussetzungen ab. Der Verletzte
wird zur Offenlegung der Ermittlungen nicht geladen.

Handlungen des Staatsanwalts
Art. 363. (1) Der überwachende Staatsanwalt entscheidet unverzüglich, indem er
1. das Strafverfahren aufgrund des Art. 24 Abs. 1 einstellt,
2. das Strafverfahren unter den Voraussetzungen der Art. 25 und 26 vorläufig

einstellt,
3. durch Anklageschrift Anklage erhebt und die Akte beim Gericht einreicht,
4. mit einer Verfügung über die Befreiung von strafrechtlicher Verantwortlichkeit

mit der Verhängung einer Verwaltungsstrafe oder mit einem Vorschlag auf
Vereinbarung die Akte beim Gericht einreicht,

5. die Durchführung weiterer Ermittlungen zur Erhebung neuer Beweise oder zur
Behebung von wesentlichen Verletzungen prozessualer Regeln anordnet, wo-
bei er eine Frist von nicht mehr als fünf Tagen bestimmt.

(2) Ist der Fall rechtlich oder sachlich kompliziert, ordnet der Staatsanwalt die
Durchführung der Ermittlungen nach den allgemeinen Verfahrensregeln an.
(3) In den Fällen des Abs. 1 Ziff. 5 kann der Staatsanwalt die zusätzlichen Ermitt-
lungshandlungen auch selbst innerhalb einer kürzeren Frist, die nicht mehr als fünf
Tage beträgt, durchführen.

Einreichung der Akte beim Gericht
Art. 364. In den Fällen des Art. 363 Abs. 1 Ziff. 3 verfasst der Staatsanwalt unver-
züglich die Anklageschrift, händigt sie dem Beschuldigten und seinem Verteidiger
aus und reicht die Akte beim Gericht ein.

Verfahren in erster Instanz
Art. 365. (1) Liegen die Voraussetzungen des Art. 358 Abs. 1 Ziff. 1–3 nicht vor,
findet die gerichtliche Verhandlung am Tag des Eingangs der Akte statt. Der über-
wachende Staatsanwalt hat die Anwesenheit des Angeklagten, der Zeugen und
Sachverständigen zu sichern.
(2) Das Gericht entscheidet über die Sache und erlässt ein Urteil mit gleichzeitiger
Begründung. Ist die Sache rechtlich oder sachlich kompliziert, kann die Begründung
innerhalb von sieben Tagen nach der Verkündung des Urteils angefertigt werden.
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(3) In diesem Verfahren ist eine Zivilklage nicht zulässig.
(4) An diesem Verfahren darf sich ein Nebenkläger nicht beteiligen.

Frist zur Einlegung der Beschwerde oder des Protests
Art. 366. In den Fällen des Art. 365 werden die Beschwerde oder der Protest in-
nerhalb von sieben Tagen nach Verkündung des Urteils eingelegt. Wurde die An-
fertigung der Begründung ausgesetzt, beträgt die Frist 15 Tage.

Anwendung der allgemeinen Verfahrensregeln
Art. 367. Soweit dieser Abschnitt keine besonderen Verfahrensregeln enthält, fin-
den die allgemeinen Verfahrensregeln Anwendung.

26. Kapitel: Gerichtsverfahren auf Antrag des Beschuldigten

Antrag des Beschuldigten beim Gericht
Art. 368. (1) Sind im vorgerichtlichen Verfahren mehr als ein Jahr seit Erhebung
der Beschuldigung, in den Fällen einer Beschuldigung wegen einer schweren Straf-
tat mehr als zwei Jahre verstrichen, kann der Beschuldigte die Verhandlung der
Sache im gerichtlichen Verfahren beantragen.
(2) In den Fällen des Abs. 1 kann der Beschuldigte einen Antrag beim zuständigen
Gericht der ersten Instanz stellen. Das Gericht fordert unverzüglich die Zuleitung
der Ermittlungsakte.

Entscheidung über die Sache
Art. 369. (1) Der Einzelrichter entscheidet innerhalb von sieben Tagen über den
Antrag in schriftlicher Verhandlung. Liegen nach seinem Ermessen die Vorausset-
zungen des Art. 368 Abs. 1 vor, leitet er die Akte an den Staatsanwalt zurück und
bestimmt eine zweimonatige Frist für die Vorlage der Akte bei Gericht mit einer
Anklageschrift, einem Vorschlag über die Befreiung des Beschuldigten von straf-
rechtlicher Verantwortlichkeit durch die Verhängung einer Verwaltungsstrafe,
einer Vereinbarung oder für die Einstellung des Strafverfahrens, wobei er das Ge-
richt darüber benachrichtigen muss.
(2) Übt der Staatsanwalt innerhalb der zweimonatigen Frist seine Befugnisse ge-
mäß Abs. 1 nicht aus oder wird die Vereinbarung über die Einstellung des Strafver-
fahrens durch das Gericht nicht genehmigt, verlangt das Gericht die Zuleitung der
Akte und der Einzelrichter stellt das Strafverfahren im schriftlichen Verfahren
durch Beschluss ein. Nach Erlass des Beschlusses wird das Strafverfahren gegen
die Mitbeschuldigten und wegen anderer Straftaten gegen denselben Beschuldigten
fortgesetzt.
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(3) Übt der Staatsanwalt seine Befugnisse nach Abs. 1 aus, sind aber im vorge-
richtlichen Verfahren wesentliche Verletzungen der Verfahrensregeln erfolgt, stellt
der Einzelrichter das gerichtliche Verfahren im schriftlichen Verfahren ein und
leitet die Akte zur Behebung der Verfahrensmängel und Vorlage bei Gericht inner-
halb eines Monats an den Staatsanwalt zurück.
(4) Legt der Staatsanwalt innerhalb der Frist nach Abs. 3 die Akte nicht vor, wer-
den die wesentlichen Verfahrensmängel nicht behoben oder treten neue Verfah-
rensmängel auf, stellt der Einzelrichter im schriftlichen Verfahren durch Beschluss
das Strafverfahren ein.
(5) Die Entscheidungen des Gerichts nach Abs. 2 sowie Abs. 4 sind nicht anfecht-
bar.

27. Kapitel: Abgekürzte gerichtliche Beweisaufnahme
in erster Instanz

Entscheidung über vorläufige rechtliche Anhörung der Beteiligten
Art. 370. (1) Das Gericht entscheidet über die Durchführung des vorläufigen
rechtlichen Gehörs der Beteiligten von Amts wegen oder auf Antrag des Angeklag-
ten.
(2) Das Gericht ordnet die Durchführung des vorläufigen rechtlichen Gehörs der
Beteiligten ohne Ladung von Zeugen oder Sachverständigen an.

Fragen, über die anlässlich des vorläufigen rechtlichen Gehörs
der Beteiligten entschieden werden kann

Art. 371. Beim vorläufigen rechtlichen Gehör der Beteiligten kann
1. der Angeklagte und sein Verteidiger, der Zivilkläger, der Nebenkläger und die

Prozessbevollmächtigten auf die Vernehmung von einigen oder allen Zeugen
sowie Sachverständigen verzichten und ihr Einverständnis damit erklären, dass
die entsprechenden Protokolle oder Gutachten des vorgerichtlichen Verfahrens
unmittelbar zur Urteilsfindung verwendet werden,

2. der Angeklagte ein Geständnis bezüglich des gesamten in der Anklageschrift
dargestellten Sachverhalts ablegen und auf eine Beweisaufnahme über diese
Tatsachen verzichten.

Verfahren
Art. 372. (1) Das Gericht weist den Angeklagten darauf hin, dass seine Zustim-
mung nach Art. 371, keine Zeugen- oder Sachverständigenvernehmung durchzu-
führen, sowie das abgelegte Geständnis und der Verzicht auf Beweisaufnahme be-
züglich des in der Anklageschrift dargestellten Sachverhalts gemäß Art. 371 Ziff. 2
zur Urteilsfindung verwendet werden.
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(2) Hat der Angeklagte keinen Verteidiger, wird ein solcher durch das Gericht be-
stellt.
(3) In den Fällen des Art. 371 Ziff. 1 genehmigt das Gericht die Zustimmung
durch Beschluss, falls die entsprechenden Ermittlungshandlungen in Übereinstim-
mung mit den Voraussetzungen und Verfahrensregeln dieses Gesetzes durchge-
führt wurden.
(4) Kommt das Gericht in den Fällen des Art. 371 Abs. 2 zu dem Ergebnis, dass
das Geständnis durch die im vorgerichtlichen Verfahren erhobenen Beweise ge-
stützt wird, entscheidet es durch Beschluss über die Verwertbarkeit des Geständ-
nisses ohne Beweisaufnahme bei der Urteilsfindung bezüglich des in der Anklage-
schrift aufgeführten Sachverhalts.

Folgen des vorläufigen rechtlichen Gehörs der Beteiligten
Art. 373. (1) In den Fällen des Art. 372 Abs. 3 werden bei der gerichtlichen Be-
weisaufnahme in erster Instanz Zeugen sowie Sachverständige nicht vernommen,
soweit die hierfür erklärte Zustimmung durch das Gericht genehmigt wurde, wobei
die entsprechenden Vernehmungsprotokolle und Sachverständigengutachten nach
den Verfahrensvorschriften des Art. 283 zu verlesen sind.
(2) In den Fällen des Art. 372 Abs. 4 werden bei der gerichtlichen Beweisaufnah-
me der Angeklagte, die Zeugen und Sachverständigen über den in der Anklage-
schrift aufgeführten Sachverhalt nicht vernommen, wobei das Gericht im Fall einer
Verurteilung eine Strafe nach Art. 55 des Strafgesetzbuchs auch dann bestimmt,
wenn weder außerordentliche Umstände noch eine Vielzahl von strafmildernden
Umständen vorliegen.
(3) In den Fällen des Art. 372 Abs. 4 erklärt das Gericht in der Urteilsbegründung
den in der Anklageschrift aufgeführten Sachverhalt aufgrund des abgelegten Ge-
ständnisses und der im vorgerichtlichen Verfahren erhobenen Beweise, durch die
das Geständnis gestützt wird, als festgestellt.

Anwendung der allgemeinen Vorschriften
Art. 374. Sofern dieser Abschnitt keine besonderen Verfahrensregeln enthält, sind
die allgemeinen Verfahrensregeln anzuwenden.

28. Kapitel: Befreiung von strafrechtlicher Verantwortlichkeit
durch die Verhängung einer Verwaltungsstrafe

Vorschlag des Staatsanwalts über die Befreiung des Beschuldigten
von strafrechtlicher Verantwortlichkeit durch die Verhängung

einer Verwaltungsstrafe
Art. 375. Stellt der Staatsanwalt fest, dass die in Art. 78a des Strafgesetzbuchs
bezeichneten Voraussetzungen vorliegen, reicht er die Akte beim zuständigen
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Gericht der ersten Instanz zusammen mit einer begründeten Verfügung ein, die
einen Vorschlag über die Befreiung des Beschuldigten von strafrechtlicher Ver-
antwortlichkeit durch die Verhängung einer Verwaltungsstrafe enthält.

Festsetzung eines Termins für die Verhandlung
Art. 376. (1) Kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen für
die Durchführung einer gerichtlichen Verhandlung vorliegen, setzt es einen Termin
für die Verhandlung innerhalb eines Monats fest.
(2) Eine Abschrift der Verfügung wird dem Beschuldigten zugestellt, der innerhalb
von sieben Tagen nach der Zustellung Einwendungen vorbringen und neue Anträge
stellen kann.
(3) In diesem Verfahren ist eine Zivilklage nicht zulässig.
(4) An diesem Verfahren kann ein Nebenkläger nicht mitwirken.

Einstellung des gerichtlichen Verfahrens und Zurückleitung
der Akte an den Staatsanwalt

Art. 377. Liegen die in Art. 78a des Strafgesetzbuchs bezeichneten Voraussetzun-
gen nicht vor, stellt das Gericht das gerichtliche Verfahren ein und leitet die Akte
an den Staatsanwalt zurück.

Verfahren vor dem Gericht der ersten Instanz
Art. 378. (1) Der Einzelrichter entscheidet in öffentlicher Verhandlung unter La-
dung des Staatsanwalts und des Beschuldigten. Das Ausbleiben der rechtmäßig
geladenen Beteiligten hindert die Durchführung des Verfahrens nicht.
(2) In der Verhandlung können die im Strafverfahren erhobenen Beweise gewür-
digt sowie neue Beweise erhoben werden.
(3) Bei der Entscheidung ist das Gericht auf die in der Verfügung enthaltenen tat-
sachlichen Umstände beschränkt. Werden neue Tatsachen festgestellt, stellt das
Gericht das Verfahren ein und leitet die Akte an den Staatsanwalt zurück.
(4) Das Gericht erlässt eine Entscheidung, durch die es
1. den Beschuldigten von strafrechtlicher Verantwortlichkeit befreit und ihm eine

Verwaltungsstrafe auferlegt,
2. den Beschuldigten freispricht,
3. in den im Gesetz vorgesehenen Fällen das Strafverfahren einstellt.
(5) Die Entscheidung des Gerichts kann nach den Verfahrensvorschriften des
21. Kapitels angefochten werden.
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Anwendung des Ordnungswidrigkeitengesetzes
Art. 379. Bei der Entscheidung über die Sache finden auch die Vorschriften der
Art. 17–21 des Ordnungswidrigkeitengesetzes Anwendung.

Wiederaufnahme des Verfahrens
Art. 380. (1) Der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens nach diesem Kapitel
wird durch den Staatsanwalt am Appellationsgericht beziehungsweise den Staats-
anwalt am Militärappellationsgericht innerhalb der im Ordnungswidrigkeitengesetz
vorgesehenen Fristen gestellt.
(2) Erachtet das Gericht den Antrag als begründet, entscheidet es auch über die
Sache und erhebt neue Beweise, sofern dies erforderlich ist.

29. Kapitel: Verfahrensbeendigung durch Vereinbarung

Vereinbarung über die Beendigung des Strafverfahrens
im vorgerichtlichen Verfahren

Art. 381. (1) Nach Abschluss der Ermittlungen und auf Vorschlag des Staats-
anwalts oder des Verteidigers kann zwischen ihnen eine Vereinbarung über die
Beendigung des Strafverfahrens getroffen werden. Hat der Beschuldigte oder der
Verdächtige keinen Verteidiger bevollmächtigt, bestellt ein Richter des zuständigen
Gerichts der ersten Instanz auf Antrag des Staatsanwalts einen Verteidiger, mit
dem der Staatsanwalt die Vereinbarung erörtert.
(2) Bei schweren vorsätzlichen Straftaten nach Kapitel 1 [Straftaten gegen die
Republik], Kapitel 2 [Straftaten gegen die Person] Abschnitt I und VIII, Kapitel 8
[Straftaten gegen die Tätigkeit der Staatsorgane und öffentlichen Organisationen]
Abschnitt IV, Kapitel 11 [gemeingefährliche Straftaten] Abschnitt V, Kapitel 12
[Straftaten gegen die Wehrfähigkeit der Republik], Kapitel 13 Abschnitt VI und
VII [Militärstraftaten] und Kapitel 14 [Straftaten gegen den Frieden und die
Menschlichkeit] des Strafgesetzbuchs ist eine Vereinbarung unzulässig.24

(3) Wurde durch die Straftat ein Vermögensschaden verursacht, ist die Verein-
barung nur nach Entschädigung oder Sicherheitsleistung zulässig.
(4) Durch Vereinbarung kann eine Strafe nach Art. 55 des Strafgesetzbuchs auch
dann bestimmt werden, wenn weder außerordentliche noch mehrere strafmildernde
Umstände vorliegen.
(5) Die Vereinbarung ergeht schriftlich und muss Übereinstimmung in folgenden
Punkten enthalten:

___________
24 Die von der Übersetzerin in eckige Klammern gesetzten Begriffe dienen der Erklä-

rung des Inhalts der vorstehend bezeichneten Artikel.
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1. wurde eine Tat begangen, wurde sie von dem Beschuldigten begangen und
wurde sie schuldhaft begangen, ist die Tat eine Straftat und wie ist sie rechtlich
zu qualifizieren,

2. Art und Höhe der Strafe,
3. die Bedingungen zu Beginn des Vollzugs der Freiheitsstrafe, falls Art. 66 des

Strafgesetzbuchs keine Anwendung findet,
4. bei Strafaussetzung zur Bewährung, wem die Erziehungsaufgabe übertragen

wird,
5. in den Fällen des Art. 64 Abs. 1 des Strafgesetzbuchs, welche Erziehungsmaß-

nahme gegen den nichtvolljährigen Beschuldigten zu verhängen ist,
6. eine Entscheidung über die Sachbeweise, sofern diese für das Strafverfahren

bezüglich anderer Personen und anderer Straftaten nicht von Bedeutung sind
sowie über die Auferlegung der Prozesskosten.

(6) Die Vereinbarung ist vom Staatsanwalt und dem Verteidiger zu unterzeichnen.
Der Beschuldigte oder der Verdächtige unterschreibt die Vereinbarung, falls er
damit einverstanden ist und erklärt hat, dass er auf die Durchführung eines allge-
meinen Gerichtsverfahrens verzichtet.
(7) In Verfahren gegen mehrere Personen oder wegen mehrerer Straftaten kann die
Vereinbarung einzelne Personen oder Straftaten betreffen.
(8) Hat der Beschuldigte durch eine Tat mehrere Straftaten begangen oder hat ein
Beschuldigter mehrere selbstständige Straftaten begangen, sind Art. 23 und 25 des
Strafgesetzbuchs durch die Vereinbarung anzuwenden.

Entscheidung des Gerichts über die Vereinbarung
Art. 382. (1) Die Vereinbarung und die Akte werden unverzüglich nach ihrer An-
fertigung durch den Staatsanwalt dem zuständigen Gericht der ersten Instanz zuge-
leitet.
(2) Das Gericht setzt innerhalb von sieben Tagen nach Eingang der Akte einen Ter-
min für die Verhandlung fest und entscheidet in der Besetzung mit einem Richter.
(3) An der Verhandlung nehmen der Staatsanwalt, der Verteidiger und der Be-
schuldigte teil.
(4) Das Gericht fragt den Beschuldigten oder den Verdächtigen, ob er die Beschul-
digung versteht, seine Schuld einräumt, die Auswirkungen der Vereinbarung über-
blickt, damit einverstanden ist und die Vereinbarung freiwillig unterzeichnet hat.
(5) Das Gericht kann Änderungen der Vereinbarung vorschlagen, die mit dem
Staatsanwalt und dem Verteidiger zu erörtern sind. Zuletzt wird der Beschuldigte
gehört.
(6) Das Gerichtsprotokoll enthält die endgültige Fassung der Vereinbarung, die von
dem Staatsanwalt, dem Verteidiger und dem Beschuldigten zu unterzeichnen ist.
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(7) Das Gericht genehmigt die Vereinbarung, sofern sie dem Gesetz und den sitt-
lichen Vorstellungen nicht widerspricht.
(8) Genehmigt das Gericht die Vereinbarung nicht, leitet es die Akte an den
Staatsanwalt zurück. In diesem Fall ist das nach Abs. 4 vor dem Gericht abgelegte
Geständnis des Beschuldigten oder Verdächtigen nicht verwertbar.
(9) Der Beschluss des Gerichts ist unanfechtbar.
(10) Der Beschluss des Abs. 7 wird dem Verletzten zusammen mit dem Hinweis
mitgeteilt, dass er eine Zivilklage wegen seines Nichtvermögensschadens vor dem
Zivilgericht erheben kann.

Folgen der Verfahrensbeendigung durch Vereinbarung
Art. 383. (1) Die vom Gericht genehmigte Vereinbarung über die Beendigung des
Strafverfahrens hat die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils.
(2) Betrifft die Vereinbarung eine unter den Voraussetzungen des Art. 68 Abs. 1
des Strafgesetzbuchs begangene Tat, hat das Gericht über die Vollstreckung der
ausgesetzten Strafe entsprechend Art. 306 Abs. 1 Ziff. 3 zu entscheiden.
(3) Betrifft die Vereinbarung eine unter den Voraussetzungen des Art. 68 Abs. 2
des Strafgesetzbuchs begangene Tat, wird die ausgesetzte Strafe nicht vollstreckt.

Vereinbarung über die Verfahrensbeendigung
in der Verhandlung vor dem Gericht der ersten Instanz

Art. 384. (1) Unter den Voraussetzungen der vorstehenden Bestimmungen dieses
Kapitels kann das Gericht der ersten Instanz eine Vereinbarung über die Beendi-
gung des Strafverfahrens, die nach Beginn des gerichtlichen Verfahrens und vor
Abschluss der Beweisaufnahme getroffen wurde, genehmigen.
(2) Hat der Angeklagte keinen Verteidiger bevollmächtigt, bestellt das Gericht
einen solchen.
(3) In diesem Fall kann die Vereinbarung nur nach Zustimmung aller Beteiligten
genehmigt werden.

30. Kapitel: Besonderes Verfahren betreffend Straftaten
Nichtvolljähriger

Vorgerichtliches Verfahren
Art. 385. In Verfahren über Straftaten Nichtvolljähriger ist das Vorverfahren von
bestimmten, entsprechend ausgebildeten Ermittlungsorganen durchzuführen.
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Maßnahmen zur Sicherung des termingerechten
Erscheinens des Beschuldigten

Art. 386. (1) Gegen Nichtvolljährige können folgende Maßnahmen zur Sicherung
des termingerechten Erscheinens des Beschuldigten angeordnet werden:
1. Aufsicht durch die Eltern oder den Pfleger,
2. Aufsicht durch die Verwaltung des Erziehungsheims, in dem der Nichtvolljäh-

rige untergebracht ist,
3. Aufsicht durch den Inspektor der kinderpädagogischen Einrichtung25 oder ein

Mitglied der örtlichen Kommission zur Bekämpfung antisozialen Verhaltens
Minderjähriger und Nichtvolljähriger,26

4. Haft.
(2) Haft ist nur in außergewöhnlichen Fällen anzuordnen.
(3) Die Übernahme der Aufsicht über den Nichtvolljährigen durch die in Abs. 1
Ziff. 1–3 bezeichneten Personen oder Behörden erfolgt durch deren Unterschrift,
mit der sie sich verpflichten, die Erziehungsaufsicht auszuüben, das Verhalten des
Nichtvolljährigen zu überwachen und sein Erscheinen vor dem Ermittlungsorgan
und dem Gericht sicherzustellen. Bei schuldhafter Nichterfüllung dieser Pflichten
kann eine Geldbuße bis zu 500 BGN verhängt werden.
(4) Bei vorläufiger Festnahme oder Haft sind die Nichtvolljährigen in dafür geeig-
neten Räumen getrennt von Erwachsenen unterzubringen, wobei ihre Eltern, Pfle-
ger und – falls der sich nicht auf freiem Fuß Befindliche Schüler ist – der Schuldi-
rektor unverzüglich davon zu unterrichten sind.

Erhebung von Erkenntnissen über die
Persönlichkeit des Nichtvolljährigen

Art. 387. Während des Vorverfahrens und der gerichtlichen Beweisaufnahme sind
Angaben über Tag, Monat und Jahr der Geburt des Nichtvolljährigen, seine Aus-
bildung und Lebensverhältnisse sowie Angaben darüber zu erheben, ob die Straftat
nicht unter dem Einfluss einer erwachsenen Person begangen wurde.

Beteiligung eines Pädagogen oder Psychologen an der
Vernehmung des Nichtvolljährigen

Art. 388. Wenn dies erforderlich ist, nimmt an der Vernehmung des nichtvolljäh-
rigen Beschuldigten ein Pädagoge oder ein Psychologe teil, der diesem mit Ge-
nehmigung des Ermittlungsorgans Fragen stellen kann. Der Pädagoge oder Psycho-
loge hat das Recht, sich mit dem Vernehmungsprotokoll vertraut zu machen und
Bemerkungen zu dessen Genauigkeit und Vollständigkeit anzubringen.

___________
25 Eine durch Gesetz mit der Betreuung straffälliger Kinder beauftragte Institution.
26 Eine ähnliche, gesetzlich bestimmte Institution.
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Offenlegung der Ermittlungen
Art. 389. (1) Die Eltern oder Pfleger des Nichtvolljährigen müssen über die Offen-
legung der Ermittlungen benachrichtigt werden.
(2) Auf Antrag können auch die Eltern oder der Pfleger des Nichtvolljährigen bei
der Offenlegung der Ermittlungen anwesend sein.

Besetzung des Gerichts und Verweisung der Sache
an ein anderes Gericht

Art. 390. (1) In den Fällen des Art. 28 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 entscheidet in Verfah-
ren gegen Nichtvolljährige eine Gerichtskammer, die mit einem Richter und zwei
Schöffen und in den Fällen des Art. 28 Abs. 1 Ziff. 3 mit zwei Richtern und drei
Schöffen besetzt ist.
(2) Als Schöffen sind Lehrer oder Erzieher zu ernennen.
(3) Ist der Nichtvolljährige Angehöriger der Streitkräfte, wird das Verfahren nach
den Regeln des 31. Kapitels durchgeführt.

Gerichtsverhandlung
Art. 391. (1) Die Verhandlung gegen Nichtvolljährige ist nicht öffentlich, es sei
denn, das Gericht beschließt, dass sie im Interesse der Gesellschaft öffentlich
durchzuführen ist.
(2) Es steht im Ermessen des Gerichts, den Inspektor der kinderpädagogischen
Einrichtung und einen Vertreter der Lehranstalt, in der der Nichtvolljährige unter-
richtet wird, zur Verhandlung zu laden.

Am Verfahren beteiligte Personen
Art. 392. (1) Zur Verhandlung von Sachen gegen Nichtvolljährige müssen die
Eltern und Pfleger geladen werden. Sie haben das Recht, bei der Erhebung und
Prüfung von Beweisen mitzuwirken sowie Anträge, Bemerkungen und Einwen-
dungen anzubringen.
(2) Das Ausbleiben der Eltern oder des Pflegers ist kein Hindernis für das Verfah-
ren, es sei denn, das Gericht hält ihre Teilnahme für erforderlich.
(3) In Verfahren gegen Nichtvolljährige ist die Mitwirkung des Staatsanwalts
zwingend vorgeschrieben.
(4) An diesen Verfahren darf sich kein Nebenkläger beteiligen.

Zeitweilige Entfernung des Nichtvolljährigen aus dem Sitzungssaal
Art. 393. Ist die Aufklärung von Umständen erforderlich, die den nichtvolljäh-
rigen Angeklagten nachteilig beeinflussen können, kann das Gericht ihn zeitweise
aus dem Sitzungssaal entfernen, nachdem es den Verteidiger, die Eltern oder den
Pfleger sowie den Staatsanwalt gehört hat.
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Verhandlung nach den allgemeinen Regeln in Verfahren
wegen Straftaten Nichtvolljähriger

Art. 394. (1) Wurde die Beschuldigung gegen einen Erwachsenen wegen einer
Straftat erhoben, die er als Nichtvolljähriger begangen hat, ist das Verfahren nach
allgemeinen Verfahrensregeln durchzuführen.
(2) Wurde die Straftat von einem Nichtvolljährigen unter Teilnahme eines Er-
wachsenen begangen, wird die Beschuldigung gegen den Nichtvolljährigen nicht
abgetrennt und das Verfahren nach allgemeinen Regeln durchgeführt.

Urteilsvollstreckung
Art. 395. (1) Setzt das Gericht die Strafvollstreckung gegen den Nichtvolljährigen
aus, unterrichtet es die zuständige örtliche Kommission zur Bekämpfung von Ver-
fehlungen Minderjähriger und Nichtvolljähriger, damit sie die erforderlichen Er-
ziehungsmaßnahmen vorbereiten kann.
(2) Verhängt das Gericht eine Erziehungsmaßnahme, leitet es der zuständigen ört-
lichen Kommission eine Abschrift des Urteils zu.
(3) Über den nach Erlass des Urteils gestellten Antrag des Staatsanwalts oder der
örtlichen Kommission zur Bekämpfung von Minderjährigen und Nichtvolljährigen
begangenen Verfehlungen, die Unterbringung in einer Erziehungsanstalt durch eine
andere Erziehungsmaßnahme gemäß Art. 64 Abs. 2 des Strafgesetzbuchs zu erset-
zen, wird in gerichtlicher Verhandlung unter Ladung des Nichtvolljährigen und
seines Verteidigers entschieden.

31. Kapitel: Besondere Bestimmungen für Verfahren,
für die Militärgerichte zuständig sind

Zuständigkeit von Militärgerichten
Art. 396. (1) Militärgerichte sind zuständig für Verfahren wegen Straftaten, die
von
1. Soldaten im Sinne des Gesetzes über die Verteidigung und die Streitkräfte der

Republik Bulgarien,
2. Generälen, Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaften beim Innenministe-

rium oder anderen Ministerien und Behörden,
3. Reservisten während eines Schulungs- oder praktischen Lehrgangs sowie bei

der Erfüllung eines aktiven Dienstes bei der ständigen Reserve,
4. Mitarbeitern der Organe der in Ziff. 1 und 2 bezeichneten Behörden im Zu-

sammenhang mit oder bei der Ausführung ihrer Aufträge,
5. in den Streitkräften, im Verteidigungs- oder Innenministerium, in den dem

Verteidigungsminister untergeordneten Behörden sowie im Nationalen Bewa-
chungsdienst und dem Nationalen Nachrichtendienst beschäftigten Zivil-
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bediensteten im Zusammenhang mit ihrem Dienst oder während seiner Ausfüh-
rung oder an ihrem Arbeitsplatz

begangen wurden.
(2) Die Militärgerichte sind auch für Straftaten, an denen Zivilpersonen beteiligt
waren, zuständig.

Zuständigkeit im Berufungs- und Kassationsverfahren
Art. 397. Für Strafsachen, die von den Militärgerichten entschieden wurden, ist in
der Berufungsinstanz das Militärappellationsgericht zuständig, im Kassationsver-
fahren das Oberste Kassationsgericht, das auch über Anträge auf Wiederaufnahme
von Strafverfahren der Militärgerichte entscheidet.

Streit über die Zuständigkeit
Art. 398. Zuständigkeitsstreitigkeiten zwischen den Militärgerichten der ersten
Instanz werden vom Militärappellationsgericht entschieden.

Organe des vorgerichtlichen Militärverfahrens
Art. 399. (1) Die Organe des vorgerichtlichen Militärverfahrens sind der Militär-
staatsanwalt und die Militärermittlungsorgane.
(2) Die Militärermittlungsorgane sind die Militärjustizermittler und die militär-
polizeilichen Ermittler.
(3) Die polizeilichen Ermittler im Militärverfahren sind durch Erlass des Verteidi-
gungsministers zu bestimmen.

Befugnisse der Organe der Militärpolizei
Art. 400. Die Organe der Militärpolizei haben die Befugnisse der entsprechenden
Organe des Innenministeriums gemäß Art. 196 Abs. 1 Ziff. 6, Art. 212 Abs. 2,
Art. 215, Art. 218, Art. 245 Abs. 1 und Art. 356 Abs. 1 Ziff. 3.

Maßnahmen zur Sicherung des termingerechten
Erscheinens des Beschuldigten

Art. 401. (1) Gegenüber den in Art. 396 Abs. 1 Ziff. 3 bezeichneten Personen27
wird eine der folgenden Maßnahmen zur Sicherung des termingerechten Erschei-
nens des Beschuldigten getroffen:
1. Anordnung der unmittelbaren Überwachung innerhalb der Einheit,
2. Untersuchungshaft in den Kasernenräumen oder den allgemeinen Strafvoll-

zugsanstalten.

___________
27 Geändert StGBl. Nr. 46 vom 12.6.2007, tritt in Kraft ab dem 1.1.2008.
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(2) Gegenüber Berufssoldaten und Zivilbediensteten des Verteidigungsministe-
riums oder der bulgarischen Armee sowie der dem Verteidigungsminister unterge-
ordneten Einheiten wird eine der in Art. 58 bezeichneten Maßnahmen zur Siche-
rung des termingerechten Erscheinens des Beschuldigten getroffen.

Anordnung von prozessualen Zwangsmaßnahmen
im vorgerichtlichen Militärverfahren

Art. 402. (1) Mit Ausnahme der vorläufigen Entfernung aus dem Dienst nach
Art. 403 werden prozessuale Zwangsmaßnahmen gemäß den im 7. Kapitel Ab-
schnitt II bezeichneten Verfahrensregeln angeordnet.
(2) Unmittelbare Überwachung innerhalb der Einheit wird vom Ermittlungsorgan
oder vom zuständigen Militärstaatsanwalt angeordnet.
(3) Der zuständige Minister wird unverzüglich von der Festnahme von Offizieren
oder Zivilbediensteten unterrichtet.

Vorläufige Entfernung aus dem Dienst
Art. 403. (1) Wurde gegenüber dem Beschuldigten Untersuchungshaft oder Haus-
arrest angeordnet, wird bis zu ihrem Ersatz durch eine leichtere Maßnahme auch
die vorläufige Entfernung aus dem Dienst ausgesprochen.
(2) Wurde eine leichtere als die in Abs. 1 bezeichnete Maßnahme angeordnet,
kann der Beschuldigte auf begründeten Antrag des Vorgesetzten, des Militärstaats-
anwalts oder des Ermittlungsorgans durch Beschluss des Militärgerichts vorläufig
aus dem Dienst entfernt werden.

Unterstützung beim Vollzug der angeordneten Maßnahme
zur Sicherung des termingerechten Erscheinens

Art. 404. Das Ermittlungsorgan oder der Militärstaatsanwalt unterrichtet über die
angeordnete Maßnahme den entsprechenden Vorgesetzten, der verpflichtet ist, bei
ihrem Vollzug Unterstützung zu leisten.

Verteilung der Verfahren zwischen den Militärermittlungsorganen
Art. 405. (1) Eine Justizermittlung ist durchzuführen
1. in den in Art. 194 Abs. 1 Ziff. 1 bezeichneten Fällen,
2. bei Straftaten von Offizieren.
(2) In allen anderen Fällen ist ein Polizeiermittlungsverfahren durchzuführen.
(3) Der zuständige Vorgesetzte ist unverzüglich von der Einleitung eines vorge-
richtlichen Verfahrens zu unterrichten.



150 Fünfter Teil: Besondere Verfahren

Übernahme von Ermittlungshandlungen, die von einem
nichtmilitärischen Organ durchgeführt wurden

Art. 406. Das Militärermittlungsorgan kann alle oder einen Teil der im Rahmen
einer nichtmilitärischen Ermittlung durchgeführten Ermittlungshandlungen über-
nehmen, muss aber Beschuldigung erheben und davon unverzüglich den Beschul-
digten in Kenntnis setzen, ihn vernehmen und die Ermittlungsergebnisse offen
legen.

Augenschein und körperliche Untersuchung
Art. 407. Innerhalb der militärischen Einheit werden Augenschein und körperliche
Untersuchung in Anwesenheit eines Vorgesetzten oder einer von ihm beauftragten
Person vorgenommen. In diesem Fall sind als Zeugen der Ermittlungshandlung
Militärangehörige hinzuzuziehen.

Abtrennung von Verfahren
Art. 408. (1) Soweit bei mehreren Straftaten die Ermittlung der schwersten Straf-
tat beendet ist, die leichteren Straftaten indessen noch längere Zeit zur Ermittlung
erfordern, schließt das Militärermittlungsorgan die Ermittlung der schwersten
Straftat ab und übersendet die Akte dem Militärstaatsanwalt. Die Ermittlung der
leichteren Straftaten führt er im Rahmen eines selbstständigen Ermittlungsverfah-
rens weiter.
(2) Der vorhergehende Absatz findet auch Anwendung, falls die Straftat von meh-
reren Personen begangen wurde. In diesem Fall wird das Ermittlungsverfahren ge-
trennt, soweit dies die Erforschung der materiellen Wahrheit nicht beeinträchtigt.

Einschränkung des Grundsatzes der Öffentlichkeit
der gerichtlichen Verhandlung

Art. 409. (1) Das Gericht kann von Verteidigern, Prozessbevollmächtigten, Zeu-
gen sowie anderen im Sitzungssaal anwesenden Personen die Zusicherung verlan-
gen, dass sie während der gerichtlichen Verhandlung bekannt gewordene Umstän-
de nicht offenbaren, sofern es sich um qualifizierte Informationen handelt.
(2) Bei Verhandlungen gegen Offiziere sind Mannschaften und Unteroffiziere im
Sitzungssaal nicht als Zuhörer zugelassen.

Sicherung der Vollstreckung der Urteile
Art. 410. Die Vollstreckung der Urteile, die gegen aktive Offiziere, Unteroffiziere
und Mannschaften ergangen sind, ist vom zuständigen Vorgesetzten zu unter-
stützen.
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Anwendung der allgemeinen Verfahrensregeln
Art. 411. Sofern dieses Kapitel keine besonderen Verfahrensregeln enthält, finden
die allgemeinen Verfahrensregeln Anwendung.

Sechster Teil: Vollstreckung rechtskräftiger
Gerichtsentscheidungen. Wiederaufnahme von Strafverfahren

32. Kapitel: Vollstreckung rechtskräftiger Gerichtsentscheidungen

Vollstreckbare Entscheidungen
Art. 412. (1) Urteile, Entscheidungen, Beschlüsse und Verfügungen werden voll-
streckt, nachdem sie rechtskräftig geworden sind.
(2) Urteile, Entscheidungen, Beschlüsse und Verfügungen werden rechtskräftig
1. mit dem Erlass, wenn keine Rechtsmittel gegen sie eingelegt werden dürfen,
2. mit dem Erlass der Entscheidung der Kassationsinstanz, wenn die Rechtsmittel

gegen sie als unzulässig oder unbegründet verworfen wurden oder das Urteil
abgeändert wurde,

3. mit Ablauf der Beschwerdefrist, wenn keine Beschwerde eingelegt wurde.

Bindungswirkung der Gerichtsentscheidungen
Art. 413. (1) Rechtskräftige Urteile, Entscheidungen, Beschlüsse und Verfügun-
gen sind für alle Behörden, juristische Personen, Amtsträger und Bürger bindend.
(2) Rechtskräftige Urteile und Entscheidungen sind für das Zivilgericht bindend
bezüglich der
1. Begehung der Tat,
2. Schuld des Täters,
3. Strafbarkeit der Tat.
(3) Die Vorschriften des Abs. 2 sind auch bei Entscheidungen des Kreisgerichts
nach dem 28. und 29. Kapitel anzuwenden.

Gerichtsentscheidung über die Vollstreckung
der Urteile und Beschlüsse

Art. 414. (1) Das Gericht, das das rechtskräftige Urteil oder den Beschluss erlas-
sen hat, entscheidet über
1. alle mit der Auslegung verbundenen Schwierigkeiten und Zweifel,
2. die Ersetzung der Probation durch Freiheitsstrafe und die Aufhebung der An-

wendung des Art. 66 des Strafgesetzbuchs,
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3. die Befreiung von der Verbüßung der wegen eines Privatdelikts verhängten
Strafe, wenn der Privatkläger dies vor Beginn der Vollstreckung beantragt hat.

(2) Die Entscheidungen gemäß Abs. 1 werden in einer Gerichtsverhandlung unter
Ladung des Verurteilten und in den Fällen der Ziff. 3 auch des Privatklägers getrof-
fen.
(3) Die Mitwirkung eines Staatsanwalts ist zwingend vorgeschrieben.

Strafaufschub
Art. 415. Der Bezirksstaatsanwalt oder der Kreisstaatsanwalt kann die Vollstre-
ckung der Freiheitsstrafe und der Probation aufschieben
1. bis zu sechs Monate im Fall einer schweren Erkrankung, die die Vollstreckung

der Strafe hindert. Nach Ablauf dieser Frist darf die Strafvollstreckung auf-
grund einer erneuten medizinischen Begutachtung für nochmals die gleiche
Frist aufgeschoben werden,

2. bis zu sechs Monate vor und einem Jahr nach der Geburt, bei Schwangerschaft
der Verurteilten oder Entbindung,

3. bis zu drei Monate, wenn wegen besonderer Umstände wie Brand, Naturkata-
strophen, schwerer Erkrankung, Tod des einzigen arbeitsfähigen Familienmit-
glieds und anderen gleichartigen Fällen die unverzügliche Vollstreckung des
Urteils zu schwerwiegenden Folgen für den Verurteilten oder seine Familie
führen würde,

4. bis zu drei Monate für nicht zu ersetzende Spezialisten in Betrieben, Behörden
oder Organisationen,

5. bis zu zwei Monate nach Abschluss des laufenden Studienjahrs oder des be-
gonnenen Fortbildungslehrgangs.

Vollstreckungshandlungen für Urteile oder Beschlüsse
Art. 416. (1) Eine Abschrift des Urteils, durch das der Angeklagte freigesprochen,
von strafrechtlicher Verantwortlichkeit oder von der Verbüßung der Strafe befreit
wurde sowie eine Abschrift des Beschlusses über die Einstellung des Strafverfah-
rens wird den zuständigen Organen für die Rückgabe beschlagnahmter Schrift-
stücke, Wert- und anderer Gegenstände sowie die Tilgung der Eintragung im poli-
zeilichen Register zugeleitet. Wurde eine Sicherungsmaßnahme aufgehoben, wird
den zuständigen Organen eine Abschrift des Urteils oder des Beschlusses über-
sandt.
(2) Eine Abschrift des Urteils, durch das eine Strafe gegen den Angeklagten ver-
hängt wird, wird dem Staatsanwalt zur Vollstreckung übersandt.
(3) Wenn das Urteil die Einziehung bestimmter Gegenstände oder den Verfall von
Gegenständen aufgrund Art. 53 des Strafgesetzbuchs anordnet, übersendet das Ge-
richt der Behörde für den Einzug staatlicher Forderungen eine Abschrift des Urteils
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zur Vollstreckung. Die Behörde unterrichtet das Gericht über den Verfall oder den
Einzug der Gegenstände innerhalb von sieben Tagen.
(4) Wenn mit dem Urteil eine Geldstrafe verhängt wird oder dem Staat Entschädi-
gungen, Gerichtskosten und Gebühren zuerkannt werden, erlässt das Gericht einen
Vollstreckungsbefehl und übersendet ihn dem zuständigen Organ zur Vollstre-
ckung.
(5) Die Handlungen nach Abs. 1–4 sind innerhalb von sieben Tagen nach Rechts-
kraft vorzunehmen.

Anrechnung von Haft und Nebenstrafen
Art. 417. Hat das Gericht Art. 59 des Strafgesetzbuchs nicht angewendet, ist er
durch den Staatsanwalt anzuwenden.

Organe, die den Verurteilten festnehmen
Art. 418. Die Festnahme des Verurteilten und seine Verbringung zum Ort der
Strafvollstreckung erfolgen durch die Organe des Justizministeriums.

33. Kapitel: Wiederaufnahme des Strafverfahrens

Entscheidungen, die einer Überprüfung unterliegen
Art. 419. (1) Nach den Verfahrensregeln dieses Kapitels können rechtskräftige
Urteile und Entscheidungen überprüft werden. Beschlüsse nach Art. 243 Abs. 5
Ziff. 1 und 2, Art. 382 Abs. 7 sowie Beschlüsse und Verfügungen nach Art. 341
Abs. 1 können auch nach den Verfahrensregeln dieses Kapitels überprüft werden.
(2) Beschlüsse des Gerichts nach Art. 369 Abs. 5 unterliegen einer Überprüfung
nach den Verfahrensregeln dieses Kapitels aufgrund Art. 422 Abs. 1 Ziff. 1–3 so-
wie bei wesentlichen Verletzungen von Verfahrensregeln.

Antragsberechtigte Personen
Art. 420. (1) Der Antrag auf Wiederaufnahme des Strafverfahrens gemäß Art. 422
Abs. 1 Ziff. 1–3 kann durch den Bezirksstaatsanwalt beziehungsweise durch den
Militärstaatsanwalt gemäß Art. 422 Abs. 1 Ziff. 4–6 und durch den Generalstaats-
anwalt gestellt werden.
(2) In den Fällen des Art. 422 Abs. 1 Ziff. 5 kann der wegen eines Offizialdelikts
Verurteilte, der von strafrechtlicher Verantwortlichkeit durch die Verhängung einer
Verwaltungsstrafe aufgrund Art. 78a des Strafgesetzbuchs nicht befreit wurde, den
Antrag auf Wiederaufnahme stellen.
(3) Der Antrag auf Wiederaufnahme hemmt die Vollstreckung des Urteils nicht,
sofern der Staatsanwalt oder das Oberste Kassationsgericht nichts anderes anordnet.
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(4) Sofern in den Fällen des Art. 422 Abs. 1 Ziff. 4 eine Entscheidung des Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte zugunsten des Verurteilten ergangen ist
sowie in den Fällen des Art. 422 Abs. 1 Ziff. 6 muss die Vollstreckung des Urteils
vorläufig eingestellt werden.

Antragsfrist
Art. 421. (1) Der Antrag auf Wiederaufnahme eines Strafverfahrens, das mit ei-
nem Freispruch oder mit einem Einstellungsbeschluss oder einer Verfügung abge-
schlossen wurde, und der Antrag, durch den eine Erhöhung der Strafe oder die
Anwendung eines Gesetzes über eine schwerere Straftat begehrt wird, kann spätes-
tens sechs Monate nach Rechtskraft des in Anwendung von Art. 422 Abs. 1 Ziff. 5
und Abs. 2 erlassenen Urteils oder seit Bekanntwerden der neuen Umstände ge-
stellt werden.
(2) Der Generalstaatsanwalt ist verpflichtet, in den Fällen des Art. 422 Abs. 1
Ziff. 4 innerhalb eines Monats nach Bekanntwerden der Entscheidung, in den Fäl-
len des Art. 422 Abs. 1 Ziff. 6 innerhalb einer Woche nach Kenntnisnahme der
zugelassenen Auslieferung den entsprechenden Antrag zu stellen.
(3) Der Verurteilte kann den Antrag nach Art. 422 Abs. 1 Ziff. 5 innerhalb von
sechs Monaten nach Rechtskraft der entsprechenden Entscheidung stellen.
(4) Das Strafverfahren kann auch nach dem Tod des Verurteilten wieder aufge-
nommen werden.

Gründe für die Wiederaufnahme
Art. 422. (1) Das Strafverfahren wird wieder aufgenommen, wenn
1. Beweise, auf denen das Urteil, die Entscheidung, der Beschluss oder die Ver-

fügung beruhen, falsch sind,
2. ein Richter, Schöffe, Staatsanwalt, Justiz- oder Polizeiermittler im Zusammen-

hang mit seiner Teilnahme am Strafverfahren eine Straftat begangen hat,
3. durch Ermittlungen Tatsachen oder Beweismittel festgestellt wurden, die dem

erkennenden Gericht nicht bekannt waren und von erheblicher Bedeutung für
die Sache sind,

4. durch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
eine Verletzung der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten festgestellt wird, die von erheblicher Bedeutung für die Sache ist,

5. in Urteilen, Entscheidungen oder Beschlüssen wesentliche Verletzungen von
Art. 348 Abs. 1 Ziff. 1–3 unterlaufen sind, sofern diese Entscheidungen nicht
in einem Kassationsverfahren überprüft wurden,

6. die Auslieferung im Fall einer Verurteilung in Abwesenheit aufgrund der vom
bulgarischen Staat zugesicherten Wiederaufnahme des Strafverfahrens zugelas-
sen wurde.
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(2) Die in den Abs. 1 Ziff. 1 und 2 des vorhergehenden Absatzes bezeichneten
Umstände sind durch ein rechtskräftiges Urteil oder, wenn ein solches nicht erge-
hen kann, durch Ermittlungen festzustellen.

Wiederaufnahme des Strafverfahrens auf Antrag
des in Abwesenheit Verurteilten

Art. 423. (1) Hatte der in Abwesenheit Verurteilte keine Kenntnis von dem gegen
ihn durchgeführten Strafverfahren einschließlich des Urteils, kann er innerhalb von
sechs Monaten nach Kenntnisnahme des rechtskräftigen Urteils Antrag auf Wie-
deraufnahme stellen.
(2) Der Antrag hemmt die Vollstreckung des Urteils nicht, sofern das Gericht
nichts Gegenteiliges anordnet.
(3) Erscheint der in Abwesenheit Verurteilte ohne Vorliegen triftiger Gründe nicht
zur Verhandlung, ist das Wiederaufnahmeverfahren einzustellen.
(4) Wurde der in Abwesenheit Verurteilte zur Vollstreckung des rechtskräftigen
Urteils in Haft genommen und nimmt das Gericht das Strafverfahren wieder auf,
entscheidet es zusammen mit der Wiederaufnahme auch über die Maßnahme zur
Sicherung des termingerechten Erscheinens des Verurteilten.
(5) Hat der in Abwesenheit Verurteilte, der von einem anderen Staat an die Repu-
blik Bulgarien aufgrund der zugesicherten Wiederaufnahme des Verfahrens ausge-
liefert wurde, den Antrag gestellt, ordnet das Gericht die Wiederaufnahme an, ohne
über die Kenntnis der Person von der gegen sie durchgeführten Strafverfolgung zu
entscheiden.

Zuständiges Gericht
Art. 424. (1) Über den Antrag auf Wiederaufnahme entscheidet das Oberste Kas-
sationsgericht.
(2) Der Antrag ist beim zuständigen Gericht der ersten Instanz zu stellen. Das Ge-
richt übersendet unverzüglich eine Abschrift des Antrags an den Staatsanwalt, Ver-
urteilten oder Freigesprochenen und leitet die Akte dem Obersten Kassationsge-
richt zu.
(3) Die Entscheidung ergeht in öffentlicher Verhandlung.

Befugnisse des Gerichts
Art. 425. (1) Hält das Gericht den Antrag auf Wiederaufnahme für begründet,
kann es
1. das Urteil, die Entscheidung, den Beschluss oder die Verfügung aufheben und

die Sache zur erneuten Verhandlung zurückverweisen, wobei es den Verfah-
rensstand festlegt, in welchem das erneute Verfahren zu beginnen hat,

2. das Urteil, die Entscheidung, den Beschluss oder die Verfügung aufheben und
das Strafverfahren vorläufig oder endgültig einstellen sowie in den Fällen des
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Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1 den Verurteilten im Rahmen der im Urteil enthaltenen
tatsächlichen Feststellungen freisprechen,

3. das Urteil, die Berufungsentscheidung oder das neue Urteil zugunsten des Ver-
urteilten abändern.

(2) In den in Art. 423 Abs. 1 bezeichneten Fällen wird das Strafverfahren wieder
aufgenommen und in den Stand zurückversetzt, in dem es in Abwesenheit begon-
nen hat.

Anwendung der Vorschriften über das Kassationsverfahren
Art. 426. Enthält dieser Abschnitt keine besonderen Vorschriften, finden die Re-
geln über das Kassationsverfahren Anwendung.

Siebter Teil: Besondere Verfahren

34. Kapitel: Anwendung medizinischer Zwangsmaßnahmen.
Tilgung

Abschnitt I: Anwendung medizinischer Zwangsmaßnahmen

Antrag auf Anwendung medizinischer Zwangsmaßnahmen
Art. 427. (1) Der Kreisstaatsanwalt oder in den Fällen, in denen der Vollzug der
Freiheitsstrafe unterbrochen wird, der Bezirksstaatsanwalt kann den Antrag auf
Anwendung medizinischer Zwangsmaßnahmen gemäß Art. 89 ff. stellen.
(2) Bevor der Staatsanwalt den Antrag stellt, ordnet er die Anfertigung eines Gut-
achtens an und beauftragt ein Ermittlungsorgan mit der Aufklärung des Verhaltens
der Person vor und während der Tat und der Frage, ob die Person als allgemein
gefährlich bezeichnet werden kann.

Zuständiges Gericht
Art. 428. Das für den Ort des Wohnsitzes der Person zuständige Kreisgericht so-
wie in den Fällen, in denen der Vollzug der Freiheitsstrafe unterbrochen wird, das
für den Ort der Strafverbüßung zuständige Bezirksgericht entscheidet über den An-
trag auf Anwendung medizinischer Zwangsmaßnahmen.

Schriftliches Verfahren
Art. 429. (1) Nach Einleitung des Verfahrens wird ein Berichterstatter bestimmt.
(2) Der Berichterstatter prüft, ob alle Voraussetzungen für die Entscheidung der
Sache in einer Gerichtsverhandlung vorliegen und beraumt eine Verhandlung in-
nerhalb von drei Tagen nach Eingang des Vorschlags an.
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Gerichtsverhandlung
Art. 430. (1) Für die Gerichtsverhandlung lädt der Staatsanwalt die von den medi-
zinischen Zwangsmaßnahmen betroffene Person, deren Eltern, Vormund oder Pfle-
ger sowie den Verletzten.
(2) Die Mitwirkung eines Staatsanwalts sowie eines Verteidigers der von den medi-
zinischen Maßnahmen betroffenen Person ist zwingend vorgeschrieben.
(3) Die Anwesenheit der von den medizinischen Zwangsmaßnahmen betroffenen
Person ist nicht zwingend vorgeschrieben, wenn deren gesundheitlicher Zustand
dies verhindert.
(4) In allen Fällen hört das Gericht die Stellungnahme eines psychiatrischen Sach-
verständigen.

Beschluss des Gerichts
Art. 431. (1) Der Einzelrichter entscheidet durch Beschluss.
(2) Der Beschluss nach Abs. 1 kann innerhalb von sieben Tagen nach Erlass nach
den Verfahrensvorschriften des 21. Kapitels angefochten werden.
(3) Hebt das Berufungsgericht den Beschluss auf, entscheidet es über die Sache
selbst.

Verlängerung, Ersetzung oder Einstellung
der medizinischen Zwangsmaßnahmen

Art. 432. (1) Nach Ablauf von sechs Monaten nach der Unterbringung für eine
zwangsweise Behandlung entscheidet das Gericht von Amts wegen über die Ver-
längerung, Ersetzung oder Einstellung der Zwangsbehandlung.
(2) Vor Ablauf der sechsmonatigen Frist nach Unterbringung zur Zwangsbehand-
lung sowie in den in Art. 89a des Strafgesetzbuchs bezeichneten Fällen kann das
Gericht auf Antrag des Staatsanwalts die Zwangsbehandlung ersetzen oder einstel-
len.
(3) Das Gericht entscheidet über die Verlängerung, die Ersetzung oder die Einstel-
lung der medizinischen Zwangsmaßnahmen in einer Gerichtsverhandlung, nach-
dem es die Stellungnahme des zuständigen Krankenhauses und das Gutachten eines
psychiatrischen Sachverständigen gehört hat.

Abschnitt II: Tilgung

Zuständiges Gericht
Art. 433. (1) Die Tilgungsentscheidung wird von dem Gericht getroffen, das das
Urteil in erster Instanz erlassen hat.
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(2) Wurde der Betroffene mehrfach durch verschiedene Gerichte verurteilt, ist das
Gericht zuständig, das auf die schwerste Strafe erkannt hat, soweit die Strafen
gleich schwer sind, das Gericht des letzten Urteils.

Tilgungsantrag
Art. 434. (1) Das Tilgungsverfahren beginnt aufgrund des schriftlichen Antrags
des Verurteilten.
(2) Dem Tilgungsantrag sind beizufügen
1. eine Abschrift des Urteils und – wenn die Akte vernichtet worden ist – eine

Abschrift des Strafregisters,
2. der Beweis, dass die Voraussetzungen des Art. 87 des Strafgesetzbuchs vor-

liegen.

Entscheidung über den Antrag
Art. 435. (1) Das Gericht entscheidet über den Tilgungsantrag in einer Verhand-
lung unter Ladung des Antragstellers.
(2) Die Mitwirkung eines Staatsanwalts ist zwingend vorgeschrieben.

Beschluss des Gerichts
Art. 436. (1) Das Gericht entscheidet durch Beschluss.
(2) Gegen den Beschluss kann innerhalb von sieben Tagen nach seinem Erlass
Beschwerde oder Protest nach den Verfahrensvorschriften des 21. Kapitels einge-
legt werden.
(3) Hebt das Berufungsgericht den Beschluss auf, entscheidet es in der Sache.
(4) Wird dem Tilgungsantrag nicht stattgegeben, ist ein erneuter Antrag nicht frü-
her als ein Jahr nach Erlass des Beschlusses statthaft.

35. Kapitel: Mit der Strafvollstreckung verbundene Verfahren

Abschnitt I: Aussetzung des Strafrests

Antrag auf Aussetzung des Strafrests
Art. 437. (1) Anträge auf Aussetzung des Strafrests gemäß Art. 70 und 71 des
Strafgesetzbuchs können stellen
1. der Bezirksstaatsanwalt beziehungsweise der Militärstaatsanwalt, der für den

Ort der Strafvollstreckung zuständig ist,
2. der in Art. 17 des Strafvollstreckungsgesetzes bezeichnete Ausschuss,
3. der Vorsitzende des zuständigen Probationsrats.
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(2) Dem Antrag sind die persönliche Akte der betroffenen Person, andere für die
richtige Entscheidung über die Sache bedeutsame Unterlagen und eine Liste der zu
ladenden Personen beizufügen.
(3) Die Anwesenheit des Verurteilten ist zwingend vorgeschrieben, es sei denn,
seine Vorführung ist aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich.

Zuständiges Gericht
Art. 438. Über den Antrag nach Art. 437 Abs. 1 entscheidet das Bezirksgericht
beziehungsweise das Militärgericht, das für den Ort der Strafvollstreckung zustän-
dig ist.

Verfahren bei der Entscheidung über den Antrag
Art. 439. (1) Der Einzelrichter entscheidet über den Antrag in mündlicher Ver-
handlung.
(2) Die Mitwirkung des Staatsanwalts und des Vorsitzenden des in Art. 17 des
Strafvollstreckungsgesetzes bezeichneten Ausschusses und des Vorsitzenden des
entsprechenden Probationsrats ist zwingend vorgeschrieben.
(3) Die Anwesenheit des Verurteilten ist zwingend vorgeschrieben.
(4) Nach Erhebung und Prüfung der Beweise erteilt das Gericht dem Antragsteller
das Wort.
(5) Ist der Staatsanwalt nicht der Antragsteller, gibt er eine Stellungnahme ab.
(6) Der Verurteilte hat das letzte Wort.

Beschluss des Gerichts
Art. 440. (1) Das Gericht erlässt einen begründeten Beschluss.
(2) Gegen den Beschluss kann der Staatsanwalt Protest einlegen, über den nach
den im 22. Kapitel bestimmten Verfahrensregeln zu entscheiden ist.

Neuer Antrag
Art. 441. Lehnt das Gericht den Antrag gemäß Art. 437 ab, kann ein neuer Antrag
frühestens drei Monate nach Erlass des Beschlusses gestellt werden.

Für die Verbüßung des Strafrests zuständiges Gericht
Art. 442. Begeht der vorzeitig auf Bewährung Freigelassene während der Bewäh-
rungszeit eine neue Straftat, erlässt das für die neue Straftat zuständige Gericht die
in Art. 70 Abs. 7 und 8 des Strafgesetzbuchs bezeichneten Entscheidungen.
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Abschnitt II: Aufhebung der Anrechnung der Arbeitstage

Vorschlag auf Aufhebung
Art. 443. Aufhebung der angerechneten Arbeitstage bei einer Freiheitsstrafe
gemäß Art. 41 Abs. 4 des Strafgesetzbuchs können vorschlagen
1. der Bezirksstaatsanwalt des Strafvollstreckungsbezirks,
2. der Leiter der Haftanstalt.

Verfahren über den Vorschlag
Art. 444. (1) Das Bezirksgericht des Orts der Vollstreckung der Freiheitsstrafe
entscheidet in der Besetzung mit einem Richter und zwei Schöffen über den Vor-
schlag.
(2) Der Beschluss des Gerichts kann innerhalb von sieben Tagen nach seinem Er-
lass angefochten werden. Über die Beschwerde ist nach den Verfahrensvorschriften
des 22. Kapitels zu entscheiden.
(3) Hebt das Berufungsgericht den Beschluss auf, entscheidet es in der Sache.
(4) Soweit dieser Abschnitt keine besonderen Bestimmungen enthält, sind die Vor-
schriften des Abschnitts I dieses Kapitels anzuwenden.

Abschnitt III: Erschwerende Änderung der Regeln
des Vollzugs der Freiheitsstrafe

Antrag auf Änderung
Art. 445. Eine erschwerende Abänderung der gerichtlich festgelegten Bedingun-
gen des Vollzugs der Freiheitsstrafe können vorschlagen
1. der für den Ort der Strafvollstreckung zuständige Bezirksstaatsanwalt,
2. der Leiter der Haftanstalt oder des Erziehungsheims,
3. die Überwachungskommission am Ort der Strafvollstreckung.

Verfahren bei der Entscheidung über den Vorschlag
Art. 446. (1) Das für den Ort der Strafvollstreckung zuständige Bezirksgericht
entscheidet über den Vorschlag in der Besetzung mit einem Richter und zwei
Schöffen.
(2) Der Beschluss des Gerichts kann innerhalb von sieben Tagen nach seinem Er-
lass nach den Verfahrensvorschriften des 22. Kapitels angefochten werden.
(3) Hebt das Berufungsgericht den Beschluss auf, entscheidet es in der Sache.
(4) Soweit dieser Abschnitt keine besonderen Regeln enthält, sind die Vorschriften
des Abschnitts I dieses Kapitels anzuwenden.
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Abschnitt IV: Unterbrechung der Vollstreckung der Freiheitsstrafe

Gründe für die Unterbrechung der Strafvollstreckung
Art. 447. Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe kann unterbrochen werden, wenn
1. die Verurteilte in der Haftanstalt oder im Erziehungsheim entbindet bis zur

Vollendung des ersten Lebensjahrs des Kindes,
2. außerordentliche familiäre oder öffentliche Gründe vorliegen, für nicht länger

als drei Monate,
3. der Verurteilte schwer erkrankt, bis zu seiner Genesung,
4. der Verurteilte sich einer Prüfung unterziehen muss, bis zu zehn Tagen.

Organ, das die Unterbrechung anordnet
Art. 448. (1) Der für den Ort der Verbüßung der Strafe zuständige Bezirksstaats-
anwalt kann die Strafvollstreckung unterbrechen.
(2) Auch der Leiter der Haftanstalt oder des Erziehungsheims kann Vorschläge auf
Unterbrechung stellen.

Abschnitt V: Umwandlung der lebenslangen Freiheitsstrafe
in Freiheitsstrafe

Vorschlag auf Umwandlung
Art. 449. Der für den Ort der Strafvollstreckung zuständige Bezirksstaatsanwalt
kann einen Antrag auf Umwandlung der lebenslangen Freiheitsstrafe in Freiheits-
strafe stellen.

Entscheidung über den Antrag
Art. 450. (1) Das für den Ort der Strafvollstreckung zuständige Bezirksgericht
entscheidet über den Antrag in der Besetzung mit zwei Richtern und drei Schöffen.
(2) Die Mitwirkung des Staatsanwalts, des Leiters der Haftanstalt und des Ver-
urteilten ist zwingend vorgeschrieben.
(3) Das Gericht erlässt einen zu begründenden Beschluss. Der den Ersatz der Stra-
fe ablehnende Beschluss ist nach den Verfahrensvorschriften des 22. Kapitels an-
fechtbar.
(4) Wird dem Antrag gemäß Art. 449 nicht stattgegeben, kann ein neuer Antrag
nicht früher als zwei Jahre nach Erlass des Beschlusses gestellt werden.
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Abschnitt VI: Umwandlung der Probation durch Freiheitsstrafe

Antrag auf Umwandlung
Art. 451. Antrag auf Umwandlung der Probation durch Freiheitsstrafe vor Gericht
können stellen
1. der für den Ort der Strafvollstreckung zuständige Bezirksstaatsanwalt,
2. der Vorsitzende des für den Ort der Strafvollstreckung zuständigen Probations-

rats.

Verfahren über den Antrag
Art. 452. (1) Das für den Ort der Vollstreckung der Probation zuständige Bezirks-
gericht entscheidet über den Antrag in der Besetzung mit einem Richter und zwei
Schöffen.
(2) Die Mitwirkung des Staatsanwalts, des Vorsitzenden des Probationsrats und
des Verurteilten ist zwingend vorgeschrieben.
(3) Das Gericht erlässt einen Beschluss, der innerhalb von sieben Tagen nach Er-
lass nach den Verfahrensvorschriften des 22. Kapitels angefochten werden kann.
(4) Sofern dieser Abschnitt keine besonderen Bestimmungen enthält, sind die Vor-
schriften des Abschnitts I dieses Kapitels anzuwenden.

36. Kapitel: Verfahren im Rahmen der internationalen Rechtshilfe

Abschnitt I: Überstellung verurteilter Personen

Zuständiges Organ
Art. 453. (1) Über die Überstellung von Personen, die von einem bulgarischen
Gericht verurteilt wurden, zur Strafverbüßung in ihrem Heimatstaat und die Über-
stellung bulgarischer Staatsangehöriger, die von einem ausländischen Gericht ver-
urteilt wurden, zur Strafverbüßung in der Republik Bulgarien entscheidet der Gene-
ralstaatsanwalt im Einvernehmen mit dem zuständigen Organ des anderen Staats,
sofern das schriftliche Einverständnis des Verurteilten vorliegt.
(2) Die Entscheidung über die Überstellung des Verurteilten kann auch nach Be-
ginn der Strafvollstreckung getroffen werden.

Überstellung ohne Zustimmung der Person
Art. 454. (1) Das Einverständnis eines von einem ausländischen Gericht verurteil-
ten bulgarischen Staatsangehörigen oder eines von einem bulgarischen Gericht
verurteilten ausländischen Staatsangehörigen ist für die Überstellung nicht erfor-
derlich, wenn
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1. das Urteil oder die nachfolgende Verwaltungsentscheidung des Staats, in dem
das Urteil ergangen ist, eine Ausweisungs- oder andere Anordnung enthält,
aufgrund derer sich die Person nach ihrer Entlassung aus der Haftanstalt im
ausländischen Staatsgebiet nicht weiter aufhalten darf,

2. der Verurteilte vor dem Ende der Strafverbüßung aus dem Staat, in dem er ver-
urteilt wurde, in seinen Heimatstaat geflüchtet ist.

(2) In den Fällen des Abs. 1 Ziff. 1 ist vor der Entscheidung über die Überstellung
die Stellungnahme des Verurteilten zu berücksichtigen.

Entscheidung über Ort, Zeit und Verfahren
der Auslieferung und Einlieferung des Verurteilten

Art. 455. Ort, Zeit und Verfahren der Auslieferung und Einlieferung des Verurteil-
ten werden zwischen dem Generalstaatsanwalt und dem zuständigen ausländischen
Organ vereinbart.

Antrag auf Festnahme
Art. 456. (1) Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass der von einem bulgarischen
Gericht Verurteilte sich im Gebiet seines Heimatstaats aufhält, kann der General-
staatsanwalt bei den ausländischen Behörden die Festnahme dieser Person beantra-
gen, für die ein Antrag auf Annahme des Urteils zur Vollstreckung gestellt werden
wird, wobei er die Behörden über das gegen die Person ergangene rechtskräftige
Urteil informiert.
(2) Beantragt ein anderer Staat die Festnahme eines bulgarischen Staatsangehöri-
gen, finden Art. 64 und Art. 68 entsprechend Anwendung.

Gerichtliche Entscheidung über Fragen der Urteilsvollstreckung
Art. 457. (1) Nach Ankunft des Verurteilten in der Republik Bulgarien oder so-
bald festgestellt wurde, dass er sich im Staatsgebiet aufhält, wird das zum Zweck
der Vollstreckung erhaltene Urteil mit den ihm beigefügten Unterlagen und einem
Antrag auf Entscheidung über Fragen der Vollstreckung an das Stadtgericht Sofia
weitergeleitet.
(2) Das Gericht entscheidet über den Antrag durch Beschluss in einer Verhandlung
unter Teilnahme des Staatsanwalts und nach Ladung des Verurteilten.
(3) Im Beschluss werden Aktenzeichen und Datum des Erlasses des zur Vollstre-
ckung erhaltenen Urteils, das Verfahren, in dem das Urteil erging, die für die be-
gangene Tat im bulgarischen Gesetz vorgesehene Strafvorschrift und die Dauer der
von dem ausländischen Gericht verhängten Freiheitsstrafe bezeichnet sowie die
Bedingungen bei Beginn der Strafvollstreckung bestimmt.
(4) Ist nach bulgarischem Recht die höchste Freiheitsstrafe, mit der die begangene
Straftat bedroht ist, niedriger als die im Urteil verhängte Strafe, setzt das Gericht
die Strafe auf diese Dauer herab. Ist nach bulgarischem Recht die begangene Straf-
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tat nicht mit Freiheitsstrafe bedroht, verhängt das Gericht eine Strafe, die der im
Urteil auferlegten Strafe am Nächsten kommt.
(5) Die Untersuchungshaft und die im Staat der Verurteilung verbüßte Strafe sind
anzurechnen. Wurden Strafen verschiedener Art verhängt, ist dies bei der Straf-
zumessung zu berücksichtigen.
(6) Die im Urteil auferlegten zusätzlichen Strafen sind zu vollstrecken, sofern sol-
che Strafen in der entsprechenden Vorschrift des bulgarischen Gesetzes vorgesehen
sind und sie im Staat der Verurteilung nicht vollstreckt wurden.
(7) Der Beschluss des Gerichts ist vor dem Appellationsgericht Sofia anfechtbar.

Vollstreckung einer von einem ausländischen Gericht erlassenen
Entscheidung betreffend die Aufhebung oder Abänderung des Urteils

Art. 458. (1) Eine nach Überstellung des Verurteilten ergangene Entscheidung des
ausländischen Gerichts über die Abänderung des Urteils ist nach den Verfahrens-
vorschriften des Art. 457 zur Vollstreckung entgegenzunehmen.
(2) Eine nach Überstellung des Verurteilten ergangene Entscheidung des ausländi-
schen Gerichts über die Aufhebung des Urteils wird auf Anordnung des General-
staatsanwalts unverzüglich vollzogen.
(3) Wurde das Urteil des ausländischen Gerichts aufgehoben und eine erneute Er-
mittlung oder Gerichtsverhandlung angeordnet, entscheidet über die Einleitung
eines Strafverfahrens gegen die zur Strafverbüßung ausgelieferte Person die Gene-
ralstaatsanwaltschaft gemäß den bulgarischen Gesetzen.

Überprüfung des Urteils
Art. 459. (1) Das Urteil gegen eine nach diesem Abschnitt zur Strafverbüßung
ausgelieferte oder eingelieferte Person ist nur durch die zuständigen Organe des
Staats der Verurteilung zu überprüfen.
(2) Wurde das Urteil gegen eine zur Strafverbüßung an einen anderen Staat ausge-
lieferte Person aufgehoben oder abgeändert, übersendet die Oberste Kassations-
staatsanwaltschaft eine Abschrift der gerichtlichen Entscheidung dem zuständigen
Organ dieses Staats. Wurde eine erneute Ermittlung oder Gerichtsverhandlung an-
geordnet, sind auch die dafür notwendigen Unterlagen zu übersenden.

Einstellung der Strafvollstreckung aufgrund einer Amnestie
Art. 460. (1) Im Fall einer Amnestie in der Republik Bulgarien ist die Strafvoll-
streckung des zur Vollstreckung erhaltenen ausländischen Urteils nach den allge-
meinen Verfahrensregeln einzustellen.
(2) Im Fall einer Amnestie in dem Staat, in dem das zur Vollstreckung angenom-
mene Urteil erlassen wurde, wird die Strafvollstreckung unverzüglich auf Anord-
nung des Generalstaatsanwalts eingestellt.
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(3) Im Fall einer Amnestie in der Republik Bulgarien unterrichtet der General-
staatsanwalt unverzüglich das zuständige Organ des Staats, an den die Person zur
Strafverbüßung ausgeliefert wurde.

Kraft und Wirkung des Urteils
Art. 461. Das Urteil sowie die Entscheidungen über seine Abänderung oder Auf-
hebung, die nach den Verfahrensregeln dieses Abschnitts zum Zweck der Vollstre-
ckung angenommen wurden, haben die Kraft und Wirkung der von einem Gericht
der Republik Bulgarien erlassenen Urteile oder Entscheidungen.

Anwendung der Vorschriften dieses Abschnitts
Art. 462. Die Vorschriften dieses Abschnitts sind anzuwenden, sofern in einem
internationalen Abkommen, dem die Republik Bulgarien beigetreten ist, nichts
anderes vereinbart wurde.

Abschnitt II: Anerkennung und Vollstreckung des Urteils
eines ausländischen Gerichts

Voraussetzungen für die Anerkennung und Vollstreckung
des Urteils eines ausländischen Gerichts

Art. 463. Das rechtskräftige Urteil eines ausländischen Gerichts wird in Überein-
stimmung mit der Vorschrift des Art. 4 Abs. 3 durch die Organe der Republik Bul-
garien anerkannt und vollstreckt, wenn
1. die Tat, wegen der die Anerkennung und Vollstreckung beantragt wurde, eine

Straftat nach dem bulgarischen Gesetz ist,
2. der Täter nach dem bulgarischen Gesetz strafrechtlich verantwortlich ist,
3. das Urteil den Grundsätzen der Konvention zum Schutze der Menschenrechte

und Grundfreiheiten und den dazu gehörenden Protokollen, denen die Republik
Bulgarien beigetreten ist, voll entspricht,

4. die Tat, wegen der die Anerkennung und Vollstreckung beantragt wurde, nicht
als politisch oder mit einer politischen Straftat sowie einem Kriegsverbrechen
verbunden angesehen werden kann,

5. die Republik Bulgarien gegen denselben Täter wegen derselben Tat ein Urteil
eines anderen ausländischen Gerichts nicht anerkannt hat,

6. das Urteil den Grundlagen des bulgarischen Straf- oder Strafprozessrechts
nicht widerspricht.
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Voraussetzungen für die Ablehnung der Anerkennung und
Vollstreckung des Urteils eines ausländischen Gerichts

Art. 464. Das Ersuchen eines anderen Staats, ein Urteil aus seiner Gerichtsbarkeit
anzuerkennen und zu vollstrecken, wird abgelehnt, wenn
1. die verhängte Strafe nach dem bulgarischen Gesetz verjährt und deswegen

nicht vollstreckbar ist,
2. gegen den Verurteilten zur Tatzeit in der Republik Bulgarien kein Strafverfah-

ren eingeleitet werden durfte,
3. gegen dieselbe Person wegen derselben Straftat in der Republik Bulgarien ein

Strafverfahren anhängig ist, ein Urteil, eine Verfügung oder ein Beschluss über
die Einstellung des Verfahrens erlassen und rechtskräftig wurde,

4. hinreichende Gründe für die Annahme vorliegen, dass die Person wegen ihrer
Rasse, Religion, ethnischen Zugehörigkeit oder ihrer politischen Überzeugung
verurteilt oder deswegen ein härteres Urteil verhängt wurde,

5. die Vollstreckung den internationalen Verpflichtungen der Republik Bulgarien
zuwiderlaufen würde,

6. die Straftat außerhalb des Staatsgebiets begangen wurde.

Anerkennungsverfahren
Art. 465. (1) Ein Ersuchen, das Urteil eines ausländischen Gerichts in der Repu-
blik Bulgarien anzuerkennen, ist vom zuständigen Organ des anderen Staats an das
Ministerium der Justiz zu richten.
(2) Das Ministerium der Justiz leitet das Ersuchen, das Urteil und weitere Unterla-
gen an das für den Wohnsitz des Verurteilten zuständige Bezirksgericht. Ist der
Verurteilte in der Republik Bulgarien nicht wohnhaft, ist das Stadtgericht Sofia für
das Ersuchen zuständig.
(3) Das Gericht entscheidet über das Anerkennungsersuchen öffentlich in der Be-
setzung mit drei Richtern unter Beteiligung eines Staatsanwalts. Hat der Verurteilte
keinen Verteidiger bevollmächtigt, ist ein solcher zu bestellen.
(4) Nachdem das Gericht den Staatsanwalt, den Verurteilten und seinen Verteidi-
ger gehört hat, erlässt es innerhalb von zehn Tagen eine Entscheidung, die dem
Ersuchen, das Urteil eines ausländischen Gerichts in der Republik Bulgarien anzu-
erkennen, stattgibt oder es ablehnt.
(5) Die Entscheidung des Gerichts kann mit Beschwerde oder Protest vor dem
zuständigen Appellationsgericht innerhalb von sieben Tagen nach der Verkündung
angefochten werden.
(6) Das zuständige Appellationsgericht entscheidet über die Beschwerde oder den
Protest innerhalb von zehn Tagen nach Eingang. Die Entscheidung des Appella-
tionsgerichts ist unanfechtbar.
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(7) Eine beglaubigte Abschrift der rechtskräftigen Entscheidung wird dem Minis-
terium der Justiz zur Weiterleitung an die zuständigen Behörden des Staats, der die
Anerkennung des Urteils ersucht hat, übersandt. Falls der Verurteilte zum Zeit-
punkt der Entscheidung eine Freiheitsstrafe im Ausland verbüßt, stellt ihm das
Ministerium der Justiz eine Abschrift der Entscheidung zu.

Wirkung der Entscheidung, die das Urteil eines
ausländischen Gerichts anerkennt

Art. 466. (1) Die das Urteil eines ausländischen Gerichts anerkennende Entschei-
dung hat die Wirkung eines durch ein bulgarisches Gericht erlassenen Urteils.
(2) Wurden durch das Urteil Freiheitsstrafen gegen mehrere Personen verhängt,
gilt die Anerkennung nur für die Person, bezüglich deren die Anerkennung des
Urteils ersucht wurde.
(3) Bezieht sich das anerkannte Urteil nur auf einen im Ausland begangenen Teil
einer fortgesetzten Straftat, hindert die Anerkennung des Urteils nicht die straf-
rechtliche Verfolgung des Verurteilten wegen anderer im Gebiet der Republik Bul-
garien begangener Teile dieser fortgesetzten Straftat.

Verhaftung
Art. 467. (1) Das im Art. 465 Abs. 2 bezeichnete zuständige Gericht kann zur
Sicherung der Vollstreckung einer durch das ausländische Urteil verhängten Frei-
heitsstrafe zu jedem Zeitpunkt nach Einleitung des Verfahrens zur Anerkennung
und Vollstreckung des ausländischen Urteils bis zur Rechtskraft der Entscheidung
eine Maßnahme zur Sicherung des termingerechten Erscheinens gegen den sich im
Gebiet der Republik Bulgarien aufhaltenden Verurteilten anordnen.
(2) Der die Maßnahme zur Sicherung des termingerechten Erscheinens anordnende
Beschluss ist nach den allgemeinen Verfahrensregeln anfechtbar.

Vollstreckungsverfahren
Art. 468. (1) Das für den Wohnsitz des Verurteilten zuständige Bezirksgericht
oder, falls der Verurteilte in der Republik Bulgarien nicht wohnhaft ist, das Stadt-
gericht Sofia ist für die Anordnung der Vollstreckung der das ausländische Urteil
anerkennenden Entscheidung zuständig.
(2) Das im Abs. 1 bezeichnete Gericht ist auch für die Anordnung der Vollstre-
ckung der Entscheidung über das verfallene oder eingezogene Vermögen zustän-
dig.
(3) Das im Abs. 1 bezeichnete Gericht ist für alle Fragen des Vollstreckungsver-
fahrens zuständig, einschließlich der Entscheidung über den Tilgungsantrag für die
im ausländischen Urteil verhängte Freiheitsstrafe.
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(4) Das Gericht entscheidet über die Dauer der Verbüßung der Freiheitsstrafe, wo-
bei die Dauer der Untersuchungshaft und der Freiheitsstrafe im Ausland angerech-
net wird.
(5) Erlangt das Gericht durch den Staat, dessen Gericht das Urteil erlassen hat,
Kenntnis von einer Amnestie, einer Begnadigung oder anderen Gründen, aus denen
die weitere Vollstreckung des Urteils nicht zulässig ist, stellt es die Vollstreckung
der im anerkannten Urteil verhängten Freiheitsstrafe ein. Wurde aufgrund der Am-
nestie, der Begnadigung oder aus einem anderen Grund die verhängte Strafe ge-
mindert, entscheidet das Gericht über den zu verbüßenden Teil des Urteils. Die
Entscheidung des Gerichts ist nach den allgemeinen Verfahrensregeln anfechtbar.
(6) Die Strafvollstreckungsbestimmungen der Strafprozessordnung werden auch
für die Vollstreckung der Entscheidung, die ein ausländisches Urteil anerkennt,
angewendet.

Anerkennung und Vollstreckung anderer gerichtlicher Entscheidungen
Art. 469. Nach den Verfahrensregeln dieses Abschnitts sind auch andere Ent-
scheidungen ausländischer Gerichte, welche den Verfall oder die Einziehung der
Tatwerkzeuge, des durch die Straftat Erlangten oder seines Wertersatzes anordnen,
anzuerkennen und zu vollziehen.

Voraussetzungen für das Ersuchen an einen anderen Staat, das Urteil eines
bulgarischen Gerichts anzuerkennen und zu vollstrecken

Art. 470. Ein Ersuchen an einen anderen Staat, das Urteil eines bulgarischen Ge-
richts anzuerkennen, ist vom zuständigen bulgarischen Gericht zu stellen und durch
das Ministerium der Justiz zu übersenden, wenn
1. der Verurteilte sich dauernd im Gebiet des anderen Staats aufhält,
2. die Vollstreckung des Urteils im anderen Staat bessere Möglichkeiten zur Re-

sozialisierung des Verurteilten bietet,
3. die Person zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde und bereits eine andere

Freiheitsstrafe im anderen Staat verbüßt oder zu verbüßen hat,
4. der andere Staat der Herkunftsstaat des Verurteilten ist und sich bereit erklärt

hat, die Vollstreckung zu übernehmen,
5. die Strafe auch im Wege des Auslieferungsverfahrens in der Republik Bulga-

rien nicht vollstreckt werden kann.

Abschnitt III: Internationale Rechtshilfe in Strafverfahren

Voraussetzungen und Umfang der internationalen Rechtshilfe
Art. 471. (1) In Strafverfahren eines anderen Staats wird internationale Rechtshilfe
aufgrund eines internationalen Abkommens, dem die Republik Bulgarien beigetre-
ten ist, oder nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit geleistet. Internationale
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Rechtshilfe in Strafverfahren ist auch einem internationalen Gericht zu leisten, des-
sen Zuständigkeit von der Republik Bulgarien anerkannt wurde.
(2) Internationale Rechtshilfe ist die Vornahme folgender Handlungen:
1. Zustellung von Schriftstücken,
2. Ermittlungen,
3. Beweiserhebungen,
4. Erteilung von Auskünften,
5. andere Arten der Rechtshilfe, sofern sie in einem internationalen Übereinkom-

men, dem die Republik Bulgarien beigetreten ist, vorgesehen sind oder unter
den Voraussetzungen der Gegenseitigkeit geleistet werden.

Ablehnung der Rechtshilfe
Art. 472. Das internationale Rechtshilfeersuchen kann abgelehnt werden, sofern
durch seine Erledigung die Staatshoheit, die nationale Sicherheit, die öffentliche
Ordnung oder andere gesetzlich geschützte Interessen gefährdet werden könnten.

Erscheinen eines Zeugen oder Sachverständigen
vor einem ausländischen Gericht

Art. 473. (1) Das Erscheinen eines Zeugen oder Sachverständigen vor einer aus-
ländischen Gerichtsbarkeit ist nur zulässig, wenn zugesichert wird, dass die gela-
denen Personen, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, nicht wegen von ihnen
vor der Ladung begangener Taten strafrechtlich verfolgt werden. Gegen diese Per-
sonen können keine Zwangsmaßnahmen getroffen werden, falls sie sich weigern,
zu erscheinen.
(2) Die Überstellung von nicht auf freiem Fuß befindlichen Personen zur Verneh-
mung als Zeuge oder Sachverständiger ist nur in außergewöhnlichen Fällen durch
Ermessensentscheidung einer Kammer des zuständigen Bezirksgerichts und auf-
grund von dem fremden Staat oder dem internationalen Gericht vorgelegten Unter-
lagen zulässig, sofern sich der Betroffene mit der Überstellung einverstanden er-
klärt und sein Aufenthalt in dem fremden Staat die Dauer seiner Haft nicht
verlängern würde.

Vernehmung von Personen durch Video- oder Telefonkonferenz
Art. 474. (1) Ist dies in einem internationalen Abkommen, dem die Republik Bul-
garien beigetreten ist, vorgesehen, darf ein ausländisches Justizorgan sich in der
Republik Bulgarien aufhaltende Zeugen oder Sachverständige im Rahmen eines
Strafverfahrens durch Video- oder Telefonkonferenz vernehmen. Die Vernehmung
eines Beschuldigten oder Verdächtigen durch Videokonferenz kann nur mit seiner
Zustimmung durchgeführt werden, nachdem die beteiligten bulgarischen und aus-
ländischen Justizorgane die Art und Weise der Durchführung der Videokonferenz
vereinbart haben. Eine Vernehmung durch Video- oder Telefonkonferenz kann
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durchgeführt werden, soweit dies nicht den Grundsätzen des bulgarischen Rechts
widerspricht.
(2) Das ausländische Vernehmungsersuchen muss enthalten
1. den Grund, weshalb das persönliche Erscheinen der Person unmöglich oder

unerwünscht ist,
2. die Bezeichnung des ausländischen Justizorgans,
3. Angaben über die Vernehmungspersonen,
4. das Einverständnis des durch Video- oder Telefonkonferenz zu vernehmenden

Zeugen oder Sachverständigen,
5. das Einverständnis des durch Videokonferenz zu vernehmenden Beschuldigten

oder Verdächtigen.
(3) Ersuchen auf Vernehmungen durch Video- oder Telefonkonferenz werden von
den zuständigen bulgarischen Strafverfolgungsorganen erledigt. Im Vorverfahren
wird die Vernehmung durch Video- oder Telefonkonferenz von der Nationalen
Justizermittlungsbehörde vorgenommen. Im Hauptverfahren ist die Telefonver-
nehmung von dem für den Wohnsitz der Person zuständigen gleichstufigen Gericht
und die Videovernehmung von dem für den Wohnsitz der Person zuständigen
Appellationsgericht durchzuführen. Das zuständige bulgarische Gericht kann vom
ersuchenden Staat verlangen, die zur Durchführung der Vernehmung erforderlichen
technischen Mittel zur Verfügung zu stellen.
(4) Die Vernehmung ist unmittelbar vom Justizorgan des ersuchenden Staats oder
unter dessen Leitung in Übereinstimmung mit dessen Gesetzen durchzuführen.
(5) Vor der Vernehmung überprüft das zuständige bulgarische Organ die Identität
der zu vernehmenden Person. Das nach der Vernehmung zu erstellende Protokoll
muss enthalten
1. Zeit und Ort der Vernehmung,
2. Angaben über den Vernommenen und sein Einverständnis, sofern erforderlich,
3. Angaben über bulgarische Beteiligte an der Vernehmung,
4. die Erfüllung anderer von Bulgarien angenommener Bedingungen.
(6) Eine sich im Ausland aufhaltende Person kann durch Video- oder Telefonkon-
ferenz vom zuständigen bulgarischen Organ oder unter dessen Leitung vernommen
werden, sofern dies nach dem Gesetz des anderen Staats zulässig ist. Die Verneh-
mung ist in Übereinstimmung mit dem bulgarischen Gesetz und den internationa-
len Abkommen durchzuführen, welche die bezeichneten Vernehmungsarten regeln
und denen die Republik Bulgarien beigetreten ist.
(7) Eine Vernehmung durch Video- oder Telefonkonferenz gemäß Abs. 6 wird im
vorgerichtlichen Verfahren durch einen Justizermittler der Nationalen Justizermitt-
lungsbehörde und im gerichtlichen Verfahren vom Gericht vorgenommen.
(8) Die Bestimmungen der Abs. 1–5 sind bezüglich der Vernehmung von den in
Abs. 6 bezeichneten Personen entsprechend anzuwenden.
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Rechtshilfeersuchen an einen anderen Staat
oder ein internationales Gericht

Art. 475. (1) Das internationale Rechtshilfeersuchen muss Angaben über das ersu-
chende Organ, den Gegenstand und den Grund des Ersuchens, den Namen und die
Staatsangehörigkeit der betroffenen Person, den Namen und die Anschrift des Zu-
stellungsempfängers sowie, falls dies erforderlich ist, den Tatvorwurf und eine kurze
Darstellung des Sachverhalts enthalten.
(2) Das internationale Rechtshilfeersuchen ist an das Ministerium der Justiz zu
richten, sofern kein internationales Abkommen, dem die Republik Bulgarien beige-
treten ist, andere Verfahrensregeln vorsieht.

Erledigung des Rechtshilfeersuchens eines anderen Staats
oder eines internationalen Gerichts

Art. 476. (1) Internationale Rechtshilfeersuchen werden nach den in den bulgari-
schen Gesetzen oder dem internationalen Abkommen, dem die Republik Bulgarien
beigetreten ist, bestimmten Verfahrensregeln erledigt. Ein Rechtshilfeersuchen
kann auch nach den in dem Gesetz des anderen Staats oder in dem Statut des inter-
nationalen Gerichts vorgesehenen Verfahrensregeln erledigt werden, sofern dies
beantragt wurde und den bulgarischen Gesetzen nicht widerspricht. Der andere
Staat oder das internationale Gericht sind über Zeit und Ort der Erledigung des
Ersuchens zu unterrichten, wenn dies beantragt wurde.
(2) Rechtshilfeersuchen und alle anderen durch Fax oder E-Mail gesandten und
erhaltenen Mitteilungen eines zuständigen ausländischen Organs sind durch die
zuständigen bulgarischen Organe nach denselben Verfahrensregeln wie die durch
allgemeine Post eingegangenen entgegenzunehmen und zu erledigen. Die bulgari-
schen Organe können eine Bestätigung der Echtheit der zugeleiteten Unterlagen
sowie die Zusendung der Originale durch Expresspost verlangen.
(3) Die Oberste Kassationsstaatsanwaltschaft bildet zusammen mit anderen Staa-
ten gemeinsame Ermittlungsgruppen, an denen bulgarische Staatsanwälte und Er-
mittlungsorgane beteiligt sind. Die Tätigkeit, Besetzung und Dauer der gemeinsa-
men Ermittlungsgruppe sind durch die zuständigen Behörden der beteiligten
Staaten zu vereinbaren. Auf dem Territorium der Republik Bulgarien hat die ge-
meinsame Ermittlungsgruppe die Bestimmungen der internationalen Abkommen,
der Vereinbarung und der bulgarischen Gesetze einzuhalten.
(4) Die Oberste Kassationsstaatsanwaltschaft stellt Anträge auf Einsätze verdeck-
ter Ermittler, die Durchführung kontrollierter Lieferungen und grenzüberschreiten-
der Observation im Ausland und entscheidet über die entsprechenden Ersuchen
anderer Staaten.
(5) Unter den Voraussetzungen der Gegenseitigkeit darf das verdeckt ermittelnde
ausländische Organ im Gebiet der Republik Bulgarien in Übereinstimmung mit
seinen nationalen Gesetzen Beweise erheben.
(6) In dringenden Fällen einer Grenzüberschreitung zum Zweck einer internationa-
len Observation auf dem Territorium der Republik Bulgarien ist die Oberste Kassa-
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tionsstaatsanwaltschaft unverzüglich zu benachrichtigen. Diese entscheidet über
die Fortsetzung oder Beendigung der internationalen Observation unter den Vor-
aussetzungen und nach den Verfahrensregeln des Gesetzes über die besonderen
Aufklärungsmittel.
(7) Ausländische Ersuchen auf Durchführung kontrollierter Lieferungen und grenz-
überschreitender Observation sind durch das zuständige Ermittlungsorgan zu erle-
digen. Dieses kann die Unterstützung der Polizei-, Zoll- und anderer Verwaltungs-
behörden anfordern.

Kosten der Erledigung des Ersuchens
Art. 477. Die Kosten der Erledigung des Ersuchens werden in Übereinstimmung
mit den internationalen Abkommen, denen die Republik Bulgarien beigetreten ist,
oder nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit zwischen den Staaten geteilt.

Abschnitt IV: Übernahme von Strafverfahren

Übernahme eines Strafverfahrens aus dem Ausland
Art. 478. (1) Das Ersuchen um Übernahme eines Strafverfahrens aus dem Ausland
ist zu richten
1. an die Oberste Kassationsstaatsanwaltschaft im vorgerichtlichen Verfahren,
2. an das Ministerium der Justiz im gerichtlichen Verfahren.
(2) Das im Abs. 1 bezeichnete Organ nimmt das ausländische Ersuchen um Über-
nahme eines Strafverfahrens an, sofern
1. die Tat, auf die sich das Ersuchen bezieht, eine Straftat nach dem bulgarischen

Gesetz ist,
2. der Täter nach dem bulgarischen Gesetz strafrechtlich verantwortlich ist,
3. der Täter sich dauernd im Gebiet der Republik Bulgarien aufhält,
4. der Täter ein Staatsangehöriger der Republik Bulgarien ist,
5. die Tat, auf die sich das Ersuchen bezieht, nicht als politisch oder als mit einer

politischen Straftat oder einem Kriegsverbrechen verbunden angesehen werden
kann,

6. das Ersuchen nicht die Verfolgung oder Bestrafung der Person aufgrund ihrer
Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, ethnischen Zugehörigkeit sowie ihres
Geschlechts, Familienstands oder ihrer politischen Überzeugung zum Ziel hat,

7. der Täter wegen derselben oder einer anderen Straftat in der Republik Bulga-
rien strafrechtlich verfolgt wird,

8. die Übernahme des Strafverfahrens im Interesse der Erforschung der Wahrheit
ist und sich die wichtigen Beweismittel im Gebiet der Republik Bulgarien be-
finden,
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9. die Vollstreckung eines ergangenen Urteils bessere Möglichkeiten zur Resozia-
lisierung der verurteilten Person bietet,

10. das persönliche Erscheinen des Täters im Verfahren in der Republik Bulgarien
gewährleistet werden kann,

11. das ergangene Urteil in der Republik Bulgarien vollstreckt werden kann,
12. das Ersuchen den internationalen Verpflichtungen der Republik Bulgarien

nicht zuwiderläuft,
13. das Ersuchen den Grundlagen des bulgarischen Straf- oder Strafprozessrechts

nicht widerspricht.
(3) Gibt das im Abs. 1 bezeichnete Organ dem Ersuchen statt, leitet es dieses un-
verzüglich an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden in Übereinstimmung mit
den Vorschriften dieses Gesetzes.
(4) Jede prozessuale Handlung eines Organs des ersuchenden Staats, die seinen
nationalen Gesetzen entspricht, hat in der Republik Bulgarien dieselbe Beweiskraft
wie die durch die bulgarischen Organe vorgenommene.

Übernahme eines Strafverfahrens ins Ausland
Art. 479. (1) Wurde in der Republik Bulgarien ein Strafverfahren gegen einen
ausländischen Staatsangehörigen oder eine sich dauernd im Ausland aufhaltende
Person eingeleitet, können die im Abs. 2 bezeichneten Organe ein Ersuchen um
Übernahme des Strafverfahrens durch diesen Staat stellen.
(2) Ersuchen um Übernahme eines Strafverfahrens durch einen anderen Staat auf-
grund eines Vorschlags des zuständigen bulgarischen Strafverfolgungsorgans sind
zu stellen von
1. der Obersten Kassationsstaatsanwaltschaft im vorgerichtlichen Verfahren,
2. dem Ministerium der Justiz im gerichtlichen Verfahren.
(3) Um Übernahme eines Strafverfahrens durch einen anderen Staat kann ersucht
werden, falls
1. die Auslieferung des Täters vom ersuchten Staat nicht möglich, nicht erlaubt

oder aus anderen Gründen nicht beantragt worden ist,
2. die Durchführung des Strafverfahrens im ersuchten Staat für Tatsachenfeststel-

lungen, die Strafzumessung oder -vollstreckung zweckmäßig ist,
3. der Täter in den ersuchten Staat ausgeliefert wurde oder wird oder sein persön-

liches Erscheinen im Strafverfahren in diesem Staat aus anderen Gründen mög-
lich ist,

4. die Auslieferung des vom bulgarischen Gericht zu Freiheitsstrafe rechtskräftig
Verurteilten nicht möglich oder im ersuchten Staat nicht erlaubt oder die Voll-
streckung des Urteils in diesem Staat nicht möglich ist.

(4) Lässt der ersuchte Staat die Übernahme des Strafverfahrens zu, darf dieses ge-
gen den Täter im Gebiet der Republik Bulgarien nicht fortgesetzt sowie ein Urteil
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nach Absatz 3 Ziff. 4, das wegen der Straftat erlassen wurde, für die die Übernah-
me des Strafverfahrens durchgeführt wurde, nicht vollstreckt werden.
(5) Die Organe des vorgerichtlichen Verfahrens oder das Gericht setzen die Straf-
verfolgung fort oder übersenden das Urteil zur Vollstreckung, falls der ersuchte
Staat
1. kein Strafverfahren einleitet, nachdem er das Übernahmeersuchen angenom-

men hat,
2. in der Folge die Entscheidung über die Übernahme des Strafverfahrens auf-

hebt,
3. das Verfahren nicht weiterführt.

Entscheidung nach subsidiärer Zuständigkeit
Art. 480. Nach Erhalt von Informationen durch ein ausländisches Organ über ein
Strafverfahren, das wegen einer in dessen Staatsgebiet begangenen Straftat einge-
leitet wurde oder werden wird, entscheidet der zuständige Staatsanwalt nach
Art. 37, ob wegen derselben Straftat ein Strafverfahren durch die bulgarischen Be-
hörden aufgrund ihrer in Art. 4 Abs. 1 gegebenen Befugnis eingeleitet wird.

Zusätzliche Bestimmung

§ 1. (1) „Nahe Angehörige“ im Sinne dieses Gesetzes sind die Angehörigen auf-
steigender und absteigender Linie (einschließlich adoptierter Kinder und Stiefkin-
der) sowie die in der Seitenlinie bis zum vierten Grad Verwandten und bis zum
dritten Grad Verschwägerten.
(2) „Angaben über den Verkehr“ im Sinne dieses Gesetzes sind alle mit einer
durchgehenden Übermittlung durch ein EDV-System verbundenen Angaben, die
vom System als ein Bestandteil der Kommunikationskette hergestellt wurden, wo-
bei Angaben über die Herkunft, den Bestimmungsort, den Weg, die Zeit, das
Datum, die Größe und die Dauer der Verbindung oder der Hauptdienstleistung vor-
handen sind.

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 2. Die Strafprozessordnung (veröffentlicht StGBl. 89 vom 15.11.1974; geändert
StGBl. Nr. 99 von 1974; StGBl. Nr. 10 von 1975; StGBl. Nr. 84 von 1977; StGBl.
Nr. 52 von 1980, StGBl. Nr. 28 von 1982, geändert StGBl. Nr. 38 von 1982, geän-
dert StGBl. Nr. 89 von 1986, StGBl. Nr. 31 von 1990, StGBl. Nr. 32 von 1990,
StGBl. Nr. 35 von 1990, StGBl. Nr. 39 von 1993, StGBl. Nr. 109 von 1993, StGBl.
Nr. 110 von 1993, StGBl. Nr. 84 von 1994, StGBl. Nr. 50 von 1995, ergänzt
StGBl. Nr. 107 von 1996, geändert StGBl. Nr. 110 von 1996, StGBl. Nr. 64 von
1997, StGBl. Nr. 65 von 1997, StGBl. Nr. 95 von 1997, StGBl. Nr. 21 von 1998,
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StGBl. Nr. 45 von 1998 – Entscheidung № 9 des Verfassungsgerichts von 1998;
geändert StGBl. Nr. 70 von 1999, StGBl. Nr. 88 von 1999 – Entscheidung № 14
des Verfassungsgerichts von 1999; geändert StGBl. Nr. 42 von 2001, StGBl. Nr. 74
von 2002, StGBl. Nr. 50 und 57 von 2003, StGBl. Nr. 26, 38, 89 und 103 von
2004, StGBl. Nr. 46 von 2005) wird außer Kraft gesetzt.

§ 3. (1) Bei Änderung der Zuständigkeit werden nicht abgeschlossene Strafverfah-
ren von den Gerichten, bei denen sie vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen
wurden, durchgeführt.
(2) Nicht abgeschlossene vorgerichtliche Verfahren werden von den Organen, bei
denen sie anhängig sind, durchgeführt.

§ 4. Bestimmen die früher geltenden Vorschriften eine längere Frist, so findet diese
Anwendung auf Fristen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes zu laufen begonnen
haben.

§ 5. In das Strafgesetzbuch (veröffentlicht StGBl. Nr. 26 von 1968; berichtigt
Nr. 29 von 1968; geändert Nr. 92 von 1969, Nr. 26 und 27 von 1973, Nr. 89 von
1974, Nr. 95 von 1975, Nr. 3 von 1977, Nr. 54 von 1978, Nr. 89 von 1979, Nr. 28
von 1982; berichtigt Nr. 31 von 1982; geändert Nr. 44 von 1984, Nr. 41 und 79 von
1985; berichtigt Nr. 80 von 1985; geändert Nr. 89 von 1986; berichtigt Nr. 90 von
1986; geändert Nr. 37, 91 und 99 von 1989, Nr. 10, 31 und 81 von 1990, Nr. 1 und
86 von 1991; berichtigt Nr. 90 von 1991; geändert Nr. 105 von 1991, Nr. 54 von
1992, Nr. 10 von 1993, Nr. 50 von 1995, Nr. 97 von 1995 – Entscheidung № 19
des Verfassungsgerichts von 1995; geändert Nr. 102 von 1995, Nr. 107 von 1996,
Nr. 62 und 85 von 1997, Nr. 120 von 1997 – Entscheidung № 19 des Verfassungs-
gerichts von 1997; geändert Nr. 83, 85, 132, 133 und 153 von 1998, Nr. 7, 51 und
81 von 1999, Nr. 21 und 51 von 2000, Nr. 98 von 2000 – Entscheidung № 14 des
Verfassungsgerichts von 2000; geändert Nr. 41 und 101 von 2001, Nr. 45 und 92
von 2002, Nr. 26 und 103 von 2004, Nr. 24, 43 und 76 von 2005) werden folgende
Änderungen und Ergänzungen eingeführt:
1. in Art. 78a:

a) in Abs. 1 „a“ werden „bis zu zwei Jahren“ mit „bis zu drei Jahren“ und „bis
zu drei Jahren“ mit „bis zu fünf Jahren“ ersetzt;
b) ein neuer Abs. 6 wird eingeführt:

(6) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 1 vor und wurde die Straftat durch einen
nichtvolljährigen Täter begangen, befreit ihn das Gericht von strafrechtlicher Ver-
antwortlichkeit. In diesem Fall spricht das Gericht eine öffentliche Rüge aus, falls
der Täter das 16. Lebensjahr abgeschlossen hat, oder, falls er es nicht vollendet hat,
eine Erziehungsmaßnahme als Verwaltungsstrafe an.
2. In Art. 343 Abs. 2 werden die Worte „wird der Täter nicht bestraft“ durch „das

Strafverfahren wird eingestellt“ ersetzt.
3. In Art. 343a Abs. 2 werden die Worte „wird der Täter nicht bestraft“ durch

„das Strafverfahren wird eingestellt“ ersetzt.
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4. Abs. 3 und 4 des Art. 406 werden aufgehoben.
5. In Art. 424:

a) wird Abs. 6 geändert:
(6) Die in diesem Gesetz vorgesehenen Verwaltungsstrafen werden gegen Ange-
hörige der Streitkräfte sowie gegen die bei anderen Behörden beschäftigten Offizie-
re und Mannschaften durch die zuständigen Leiter und Vorgesetzten angeordnet. In
diesen Fällen entscheidet das Militärgericht über die Beschwerden gegen eine
Verwaltungsstrafe anordnende Verfügungen.

b) Abs. 7 wird aufgehoben.
6. In § 90 der Übergangsbestimmungen des Gesetzes über die Änderung und Er-

gänzung des Strafgesetzbuchs (StGBl. Nr. 24 von 2004) werden die Worte
„Art. 304“ durch „Art. 306“ ersetzt.

7. In § 44 des Gesetzes über die Änderung und Ergänzung des Strafgesetzbuchs
(StGBl. Nr. 103 von 2004) werden die Worte „Art. 304“ durch „Art. 306“ er-
setzt.

§ 6. In die Zivilprozessordnung (veröffentlicht Nachrichtenzeitung Nr. 12 von
1952; geändert Nr. 92 von 1952, Nr. 89 von 1953, Nr. 90 von 1955, Nr. 90 von
1956, Nr. 90 von 1958, Nr. 50 und 90 von 1961; berichtigt Nr. 99 von 1961; geän-
dert StGBl. Nr. 1 von 1963, Nr. 23 von 1968, Nr. 27 von 1973, Nr. 89 von 1976,
Nr. 36 von 1979, Nr. 28 von 1983, Nr. 41 von 1985, Nr. 27 von 1986, Nr. 55 von
1987, Nr. 60 von 1988, Nr. 31 und 38 von 1989, Nr. 31 von 1990, Nr. 62 von 1991,
Nr. 55 von 1992, Nr. 61 und 93 von 1993, Nr. 87 von 1995, Nr. 12 und 26 von
1996, Nr. 37, 44 und 104 von 1996, Nr. 43, 55 und 124 von 1997, Nr. 21, 59, 70
und 73 von 1998, Nr. 64 und 103 von 1999, Nr. 36, 85 und 92 von 2000, Nr. 25
von 2001, Nr. 105 und 113 von 2002, Nr. 58 und 84 von 2003 und Nr. 28 und 36
von 2004, Nr. 38, 42, 43 und 79 von 2005) werden folgende Änderungen und Er-
gänzungen vorgenommen:
1. Art. 63 Abs. 1:

a) unter „b“ fällt die Konjunktion „und“ nach dem Wort „Auslagen“ weg;
b) „e“ wird eingeführt:

„e) durch den Kläger wegen eines durch eine Straftat verursachten Scha-
dens, für die ein rechtskräftiges Urteil ergangen ist.“

2. Am Ende des Art. 65 Abs. 2 wird „abgesehen von den Fällen des Art. 63
Abs. 1 „e“ eingefügt.

3. In Art. 97 Abs. 4 werden die Worte „Art. 21 Abs. 1 Ziff. 2–5“ durch „Art. 24
Abs. 1 Ziff. 2–5“ sowie „Art. 22 Abs. 2 und Art. 22a“ durch „Art. 25 Ziff. 2
und Art. 26“ ersetzt.

4. Art. 126a:
a) in Abs. 1 wird „r“ eingeführt:
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„r) bei Klagen wegen eines durch eine Straftat verursachten Schadens, für
die ein rechtskräftiges Urteil ergangen ist.“;

b) in Abs. 2 werden die Worte „m“ und „die Änderung“ durch „m“ und „r“
und „bei Änderung“ ersetzt.

§ 7. In Art. 91 der Abgabenordnung (veröffentlicht StGBl. Nr. 103 von 1999;
Nr. 29 von 2000 – Entscheidung № 2 des Verfassungsgerichts von 2000; geändert
Nr. 63 von 2000, Nr. 109 von 2001, Nr. 45 und 112 von 2002, Nr. 42, 112 und 114
von 2003, Nr. 36, 38, 53 und 89 von 2004, Nr. 19, 39, 43 und 79 von 2005) wird
„Art. 97a“ durch „Art. 123“ ersetzt.

§ 8. Im Gesetz über die speziellen Aufklärungsmittel (veröffentlicht StGBl. Nr. 95
von 1997; geändert und ergänzt, Nr. 70 von 1999, Nr. 49 von 2000 und Nr. 17 von
2003) werden folgende Ergänzungen vorgenommen:
1. Art. 2 Abs. 3, nach dem Wort „Information“ wird „kontrollierte Lieferung,

Scheinkauf und Einsatz verdeckter Ermittler“ eingefügt.
2. Neue Art. 10a, 10b und 10c werden eingeführt:
Art. 10a. Kontrollierte Lieferungen werden vom Aufklärungsorgan durchgeführt
und vom Ermittlungsorgan im Rahmen seiner Zuständigkeit bei ununterbrochener
Aufsicht innerhalb des Territoriums der Republik Bulgarien oder eines anderen
Staats im Wege der internationalen Rechtshilfe angewendet. Kontrollierte Liefe-
rung ist die Einfuhr, die Ausfuhr oder die Durchfuhr einer Sache, die Gegenstand
einer Straftat ist, durch die kontrollierte Person zum Zweck der Ermittlung der Be-
teiligten an einer grenzüberschreitenden Straftat.
Art. 10b. Der Scheinkauf wird durch den verdeckten Ermittler vorgenommen.
Scheinkauf ist der Abschluss eines Scheinverkaufs oder eines anderen Geschäfts,
um das Vertrauen des Geschäftspartners zu gewinnen.
Art. 10c. Der verdeckte Ermittler ist ein Beamter der zuständigen Abteilungen im
Sinne des Gesetzes über das Innenministerium sowie des Verteidigungsgesetzes
oder des Nationalen Nachrichtendienstes, der berechtigt ist, zum Zweck der Erhe-
bung oder Aufklärung von Tatsachen, die eine schwere vorsätzliche Straftat oder
die organisierte Kriminalität betreffen, Kontakt zu der kontrollierten Person aufzu-
nehmen oder fortzusetzen.

§ 9. In das Strafvollstreckungsgesetz (veröffentlicht StGBl. Nr. 30 von 1969; ge-
ändert Nr. 34 von 1974, Nr. 84 von 1977, Nr. 36 von 1979, Nr. 28 von 1982, Nr. 27
und 89 von 1986, Nr. 26 von 1988, Nr. 21 von 1990, Nr. 109 von 1993, Nr. 50 von
1995, Nr. 12 und 13 von 1997, Nr. 73 und 153 von 1998, Nr. 49 von 2000, Nr. 62
und 120 von 2002, Nr. 61, 66, 70 und 103 von 2004) werden folgende Änderungen
eingeführt:
1. In Art. 100 „f“ werden die Worte „Art. 361 Abs. 2“ durch „Art. 420 Abs. 3“,

und „Art. 362а Abs. 2“ durch „Art. 423 Abs. 2“ ersetzt.
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2. In § 54 der Übergangs- und Schlussbestimmungen des Gesetzes über die Ände-
rung und Ergänzung des Strafvollstreckungsgesetzes (StGBl. Nr. 103 von
2004) werden die Worte „Art. 304“ durch „Art. 306“ ersetzt.

§ 10. Im Gesetz über die Auslieferung und den Europäischen Haftbefehl (StGBl.
Nr. 46 von 2005) werden folgende Änderungen vorgenommen:
1. In Art. 13:

а) in Abs. 7 werden die Worte „Art. 152а Abs. 5 und 8“ durch „Art. 64 Abs. 3
und 5“ ersetzt;
b) in Abs. 10 werden die Worte „Art. 152b“ durch „Art. 65“ ersetzt.

2. In Art. 15 Abs. 1 werden die Worte „Art. 152а Abs. 5 und 8“ durch „Art. 64
Abs. 3 und 5“ ersetzt.

3. In Art. 43:
а) in Abs. 2 werden die Worte „Art. 152а“ durch „Art. 64“ ersetzt;
b) in Abs. 4 werden die Worte „Art. 152b“ durch „Art. 65“ ersetzt.

§ 11. Im Gesetz über das Innenministerium (veröffentlicht StGBl. Nr. 122 von
1997, Nr. 29 von 1998 – Entscheidung № 3 des Verfassungsgerichts von 1998;
geändert Nr. 70, 73 und 153 von 1998, Nr. 30 und 110 von 1999, Nr. 1 und 29 von
2000, Nr. 28 von 2001, Nr. 45 und 119 von 2002, Nr. 17, 26, 95, 103, 112 und 114
von 2003, Nr. 15, 70 und 89 von 2004, Nr. 11, 19 und 27 von 2005) werden fol-
gende Änderungen vorgenommen:
1. In Art. 181а Abs. 2 Ziff. 2 werden die Worte „Art. 21 Abs. 3“ durch „Art. 24

Abs. 3“ ersetzt.
2. In Art. 259 werden die Worte „Art. 154 und Art. 392“ durch „Art. 69 und

Art. 403“ ersetzt.

§ 12. In Art. 3 Abs. 2 Ziff. 3 des Gesetzes über die Einziehung zugunsten des
Staats von durch Straftaten erlangtem Vermögen (StGBl. Nr. 19 von 2005) werden
die Worte „Art. 22“ durch „Art. 25“ ersetzt.

§ 13. In Art. 31 des Gesetzes zur Bekämpfung des Menschenhandels (StGBl.
Nr. 46 von 2003) werden die Worte „Art. 97а“ durch „Art. 123“ ersetzt.

§ 14. In Art. 75 Ziff. 3 des Gesetzes über den bulgarischen Personalausweis (ver-
öffentlicht StGBl. Nr. 93 von 1998; geändert Nr. 53, 67, 70 und 113 von 1999,
Nr. 108 von 2000, Nr. 42 von 2001, Nr. 45 und 54 von 2002, Nr. 29 und 63 von
2003, Nr. 96, 103 und 111 von 2004, Nr. 43 und 71 von 2005) werden die Worte
„Art. 153а“ durch „Art. 68“ ersetzt.

§ 15. In das Gerichtsverfassungsgesetz (veröffentlicht StGBl. Nr. 59 von 1994,
Nr. 78 von 1994 – Entscheidung № 8 des Verfassungsgerichts von 1994, Nr. 87
von 1994 – Entscheidung № 9 des Verfassungsgerichts von 1994, Nr. 93 von



Übergangs- und Schlussbestimmungen 179

1995 – Entscheidung № 17 des Verfassungsgerichts von 1995; geändert Nr. 64 von
1996, Nr. 96 von 1996 – Entscheidung № 19 des Verfassungsgerichts von 1996;
geändert Nr. 104 und 110 von 1996, Nr. 58, 122 und 124 von 1997, Nr. 11 und 133
von 1998, Nr. 6 von 1999 – Entscheidung № 1 des Verfassungsgerichts von 1999;
geändert Nr. 34, 38 und 84 von 2000, Nr. 25 von 2001, Nr. 74 von 2002, Nr. 110
von 2002 – Entscheidung № 11 des Verfassungsgerichts von 2002, Nr. 118 von
2002 – Entscheidung № 13 des Verfassungsgerichts von 2002; geändert Nr. 61 und
112 von 2003, Nr. 29, 36 und 70 von 2004, Nr. 93 von 2004 – Entscheidung № 4
des Verfassungsgerichts von 2004, Nr. 37 von 2005 – Entscheidung № 4 des Ver-
fassungsgerichts von 2005; geändert Nr. 43 von 2005) werden folgende Ergänzun-
gen eingeführt:
1. Ein neuer Art. 118a
Art 118a. (1) Bei der Wahrnehmung seiner in Art. 118 Ziff. 1 bezeichneten Funk-
tion leitet der Staatsanwalt die Ermittlung und übt als überwachender Staatsanwalt
ständige Aufsicht über deren rechtmäßige Durchführung aus.
(2) Kann sich der überwachende Staatsanwalt aus triftigen Gründen an der Ver-
handlung nicht beteiligen, bestimmt der vorgesetzte Staatsanwalt einen anderen
Staatsanwalt, der ihn ersetzt.
2. Nach den Worten „sowie auch“ in Art. 168 Abs. 1 wird „wegen systematischer

Verletzung der in den prozessualen Gesetzen vorgesehenen Fristen, wegen
Handlungen, die unberechtigt das Verfahren verschleppen und“ eingefügt.

3. Ein neuer Art. 188u wird eingeführt:
Art. 188u. (1) Nach Möglichkeit werden alle Entscheidungen und in den Akten
enthaltene Schriftstücke auch auf EDV-Datenträger gespeichert.
(2) Müssen die Akten eines anhängigen Verfahrens einer anderen Akte beigefügt
werden, so sind die Materialien vollständig abzulichten und vom Entscheidungs-
organ zu beglaubigen. Die Kopie wird der Akte beigefügt.

§ 16. Art. 15 Abs. 2 Ziff. 9 des Zollgesetzes (veröffentlicht StGBl. Nr. 15 von
1998; geändert Nr. 89 und 153 von 1998, Nr. 30 und 83 von 1999, Nr. 63 von
2000, Nr. 110 von 2001, Nr. 76 von 2002, Nr. 37 und 95 von 2003, Nr. 38 von
2004, Nr. 45 von 2005) wird außer Kraft gesetzt.

§ 17. Die Minister der Justiz und des Inneren werden mit der Ausführung dieses
Gesetzes beauftragt.

§ 18. Dieses Gesetz tritt sechs Monate nach seiner Veröffentlichung im Staatlichen
Gesetzblatt in Kraft.



Anhang

Strafsachen, für die das Kreisgericht oder das Bezirksgericht
im ersten Rechtszug zuständig sind

Art. 28. (1) Für alle Strafsachen, für die das Bezirksgericht nicht zuständig ist, ist
das Kreisgericht zuständig.
(2) Geändert StGBl. 50 von 2003, StGBl. 57 von 2003. Für Straftaten, die in
Art. 95–110 [Straftaten gegen die Republik], Art. 115 [Totschlag], Art. 116 [quali-
fizierter Mord], Art. 118 [Totschlag im Affekt], Art. 119 [Totschlag unter Über-
schreitung der Notwehr], Art. 123 [Tötung in der Ausübung des Berufs], Art. 124
[Körperverletzung mit Todesfolge], Art. 131 Abs. 2 Ziff. 1 und 2 [schwere und
mittelschwere Körperverletzung gegen einen Richter, Staatsanwalt, Justizermittler
oder Beamten des Innenministeriums], Art. 149 Abs. 5 [qualifizierte unzüchtige
Handlungen], Art. 152 Abs. 4 [qualifizierte Vergewaltigung], Art. 196a [besonders
schwerer Diebstahl], Art. 199 [Raub], Art. 203 [Unterschlagung im Amt], Art. 206
Abs. 4 [besonders schwere Unterschlagung], Art. 212 Abs. 5 [besonders schwerer
Betrug mittels gefälschter Urkunde], Art. 213a Abs. 3 und 4 und Art. 214 Abs. 2
[qualifizierte Erpressung], Art. 219 [fahrlässige und vorsätzliche Wirtschafts-
verbrechen allgemeiner Art], Art. 224 [Wirtschafts- und Industriespionage],
Art. 225b, Art. 225c, Art. 243–250, Art. 252–260 [Geldwäsche], Art. 278–278c,
Art. 282–283b [Straftaten im Zusammenhang mit der Privatisierung von Staats-
eigentum], Art. 287a [Irreführung eines Justizorgans], Art. 301–307a [Vorteils-
nahme und Bestechlichkeit], Art. 319a–319f, Art. 321 [kriminelle Vereinigung],
Art. 321a [kriminelle Erpressungsvereinigung], Art. 330 Abs. 2 und 3 [gemeinge-
fährliche Straftaten: qualifizierter Brand], Art. 333, Art. 334 [Überschwemmung],
Art. 340–342 [Straftaten im Verkehr: Beschädigung von Verkehrsmitteln, insbe-
sondere Flugzeugen, Bemächtigung von Flugzeugen, indirekte vorsätzliche und
qualifizierte fahrlässige Tötung im Verkehr], Art. 343 Abs. 1c und Abs. 2b,
Art. 349 Abs. 2 und 3 [gemeingefährliche Vergiftung], Art. 350 Abs. 2 [gemein-
gefährliche Vergiftung von Nahrungsmitteln], Art. 354a Abs. 1 und 2, Art. 354b
[Betäubungsmittelstraftaten: Herstellen, Transport, Verkauf, Verleiten zum Kon-
sum usw.], Art. 354c Abs. 2–4, Art. 356f–356i [mit Kernenergie verbundene Straf-
taten], Art. 357–360 [Verletzung von Staatsgeheimnissen] und Art. 407–419
[Verbrechen gegen die Menschlichkeit und den Frieden, Kriegsverbrechen] des
Strafgesetzbuchs bezeichnet sind, ist das Bezirksgericht in erster Instanz zustän-
dig.28

___________
28 Die von der Übersetzerin in eckige Klammern gesetzten Begriffe dienen der Erklä-

rung des Inhalts der vorstehend bezeichneten Artikel.
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Verbot, die Republik Bulgarien zu verlassen
Art. 153a. (1) Wird im vorgerichtlichen Verfahren eine Beschuldigung wegen
einer vorsätzlichen Straftat erhoben, die mit Freiheitsstrafe oder einer schwereren
Strafe bedroht ist, kann der Staatsanwalt dem Beschuldigten verbieten, die Grenzen
der Republik Bulgarien ohne seine Genehmigung zu überschreiten. Die Grenzkon-
trollstellen werden unverzüglich über das erteilte Verbot benachrichtigt.
(2) Der Staatsanwalt muss innerhalb von drei Tagen über den Antrag des Beschul-
digten nach Abs. 1 entscheiden.
(3) Die ablehnende Entscheidung des Staatsanwalts kann vor dem zuständigen
Gericht der ersten Instanz angefochten werden.
(4) Über die Beschwerde entscheidet der Einzelrichter unverzüglich im schrift-
lichen Verfahren. Er erlässt einen Beschluss, der die Ablehnung des Staatsanwalts
bestätigt oder dem Beschuldigten erlaubt, aus der Republik Bulgarien auszureisen.
Der Beschluss ist unanfechtbar.
(5) Im Hauptverfahren übt das erkennende Gericht die Befugnisse nach Abs. 1 aus.

12. Kapitel: Justizielle Ermittlung
und Handlungen des Staatsanwalts

Abschnitt I: Allgemeine Vorschriften

Strafsachen, bei denen eine justizielle Ermittlung durchgeführt wird
Art. 171. (1) Eine justizielle Ermittlung ist zwingend durchzuführen bei
1. (geändert StGBl. 89 von 2004, tritt in Kraft am 14.4.2005) Offizialdelikten

nach Art. 95–110, 11–120, 122–124, 127, 162–169c, 219, 224, 227b–227f,
253–260, 282–285, 286–299, 301–307a, 320, 322, 340–341b, 342, 343, 356d–
356j, 357–360 und 407–419 des Strafgesetzbuchs,

2. (geändert StGBl. 89 von 2004, tritt in Kraft am 14.4.2005) Straftaten, die von
Nichtvolljährigen, von Personen, welche sich wegen ihrer körperlichen oder
geistigen Schwächen nicht selbst verteidigen können und von Ausländern,
sofern die Voraussetzungen des Art. 408b nicht vorliegen, begangen wurden
sowie bei im Ausland begangenen Straftaten.

(2) Der Staatsanwalt kann auch in anderen als in den in Abs. 1 Ziff. 1 bezeichneten
Fällen eine justizielle Ermittlung einleiten, falls dies wegen der tatsächlichen oder
rechtlichen Schwierigkeiten des Falls erforderlich ist.
(3) Abgesehen von den Fällen des Abs. 1 ist ein polizeiliches Ermittlungsverfahren
durchzuführen.

Organe der justiziellen Ermittlung
Art. 172. Die Organe der justiziellen Ermittlung sind die Justizermittler.
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Verteilung der Strafsachen zwischen den Ermittlungsbehörden
Art. 172a. (1) Die Justizermittler der Nationalen Ermittlungsbehörde führen die
vorgerichtliche Untersuchung folgender Straftaten durch:
1. (geändert StGBl. 89 von 2004, tritt in Kraft am 14.4.2005) Straftaten nach

Art. 95–110, 162 (3) und (4), 224, 340–341b, 356d–356j, 357–360, 407–419
des Strafgesetzbuchs,

2. im Ausland begangene Straftaten.
(2) In anderen als den in Abs. 1 bezeichneten Fällen wird die Ermittlung von Jus-
tizermittlern der zuständigen Bezirksermittlungsbehörde durchgeführt.
(3) (geändert StGBl. 50 von 2003) Ist die Strafsache tatsächlich oder rechtlich
schwierig oder gebietet dies nachdrücklich das öffentliche Interesse, können der
Generalstaatsanwalt der Republik Bulgarien oder der Direktor der Nationalen Er-
mittlungsbehörde anordnen, dass Justizermittler der Nationalen Ermittlungsbehörde
die Voruntersuchung von Strafsachen nach Abs. 2 durchführen.
(4) Der Generalstaatsanwalt der Republik Bulgarien kann auch anordnen, dass von
ihm bestimmte Staatsanwälte der Obersten Kassationsstaatsanwaltschaft die Auf-
sicht und Leitung des Justizermittlers einer Strafsache übernehmen, die von der
Nationalen Ermittlungsbehörde ermittelt wird.

Verfügungen des Staatsanwalts und des Justizermittlers
im vorgerichtlichen Verfahren

Art. 180. (1) Im vorgerichtlichen Verfahren entscheiden der Staatsanwalt und der
Justizermittler in der Form von Verfügungen.
(2) Jede Verfügung enthält: Angaben über Zeit und Ort ihres Erlasses, das Ent-
scheidungsorgan und die von der Entscheidung betroffene Strafsache sowie eine
Begründung, den Tenor und die Unterschrift des Entscheidungsorgans.

Organ, vor dem die Verfügungen anfechtbar sind
Art. 181. Die Verfügungen des Justizermittlers können vor dem Staatsanwalt, die
Verfügungen des Staatsanwalts vor dem vorgesetzten Staatsanwalt angefochten
werden.

Beschwerde gegen die Verfügungen
Art. 182. (1) Die Beschwerde gegen die Verfügungen des Justizermittlers und des
Staatsanwalts kann entweder schriftlich oder mündlich erfolgen. Die schriftliche
Beschwerde muss von dem Absender unterzeichnet sein. Über die mündliche Be-
schwerde wird ein Protokoll erstellt, das von der sie erhebenden und der sie ent-
gegennehmenden Person unterzeichnet wird.
(2) (geändert StGBl. 50 von 2003) Die Beschwerde ist bei dem Entscheidungsor-
gan oder unmittelbar bei dem für die Entscheidung über die Beschwerde zustän-



Anhang 183

digen Staatsanwalt zu erheben. Im ersteren Fall wird die Beschwerde unverzüglich
dem zuständigen Staatsanwalt mit einer schriftlichen Stellungnahme vorgelegt.

Wirkung der Beschwerde und Frist für die Entscheidung
über die Beschwerde

Art. 183. (1) Durch die Beschwerde wird die Durchführung der Verfügung nicht
aufgeschoben, es sei denn, der Staatsanwalt oder der Justizermittler ordnet dies an.
(2) Der Staatsanwalt muss innerhalb von drei Tagen nach Eingang der Beschwerde
darüber entscheiden.

Zurückleitung der Akte zu weiteren Ermittlungen
Art. 236. (1) Der Staatsanwalt leitet die Akte zu weiteren Ermittlungen zurück,
wenn
1. ein Gesetz für eine schwerere Straftat oder ein Gesetz für dieselbe oder eine

leichtere Straftat bei wesentlicher Veränderung des sachlichen Teils der Be-
schuldigung anzuwenden ist oder wenn neue Straftaten oder neue Personen in
die Beschuldigung einzubeziehen sind,

2. die für die Erforschung der materiellen Wahrheit erforderlichen Beweise nicht
gesammelt sind,

3. im Ermittlungsverfahren ein wesentlicher Verstoß gegen die prozessualen Re-
geln unterlaufen ist.

(2) Die Zurückleitungsverfügung muss die prozessualen Verstöße, die Umstände,
die noch zu klären sind, und die durchzuführenden Ermittlungshandlungen be-
zeichnen.
(3) Die weiteren Ermittlungen sind innerhalb der vom Staatsanwalt festgesetzten
Frist durchzuführen, die jedoch zwei Monate nicht überschreiten darf.
(4) Wenn der Staatsanwalt Verfahrensteile abtrennt und zu dem Ergebnis kommt,
dass weitere Ermittlungshandlungen durchzuführen sind, kann er alle oder nur ei-
nige der neu eingeleiteten Verfahren an den Justizermittler zurückleiten.
(5) Der Staatsanwalt darf die Akte nicht ein zweites Mal zu weiteren Ermittlungen
zurückleiten, außer wenn die Gründe hierfür erst bei den weiteren Ermittlungen
entstanden sind oder die erteilten Weisungen nicht befolgt wurden.
(6) Der Staatsanwalt kann die erforderlichen weiteren prozessualen Handlungen
auch selbst durchführen.
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169, 210, 211, 272, 474 Abs. 5

– Wahrung der geheimen 124, 141,
171 Abs. 3, 174 Abs. 5, 177 Abs. 1,
237 Abs. 1, 280 Abs. 5

Immunität 5, 25, 35 Abs. 3, 162 Abs. 5,
194 Abs. 1, 220

J

Justizermittler 52, 194

– der Nationalen Ermittlungsbehörde
474 Abs. 7

– Militärjustizermittler 399

K

Kammer, Gerichtskammer 28, 29,
31 Abs. 4, 33, 34, 43, 266 Abs. 4,
305 Abs. 2, 312, 390,

Kassation 346–355

Kassationsbeschwerde 347, 349, 350,
351, 352, 353

Kassationsgericht, Oberstes 28, 43, 44,
94, 347

– Entscheidungsbefugnisse 354

– verbindliche Weisungen 355

– Zuständigkeit 45

Kassationsgründe 348, 351

Kassationsverfahren 28 Abs. 3,
29 Abs. 1, 346–355

– Zulässigkeit 346

– Gegenstand 347

Kaution
(siehe Sicherheitsleistung)

Klage, öffentliche 46

Konvention zum Schutz der
Menschenrechte und Grund-
freiheiten 422 Abs. 1, 463

Kosten 100 Abs. 2, 187–190,
232 Abs. 4, 246 Abs. 4, 301 Abs. 1,
306 Abs. 1, 381 Abs. 5, 416 Abs. 4,
477

– Kostenentscheidung 189

Kreisgericht 35, 45 Abs. 1, 413 Abs. 3,
428

L

Ladung, Vorladung 71, 120, 137, 149,
178–182, 257, 269, 306, 328, 340,
345, 353, 370, 378, 395, 414, 435,
457, 473

Lieferung, kontrollierte 172 Abs. 1 und
4, 476 Abs. 4 und 7

M

Maßnahmen zur Sicherung des ter-
mingerechten Erscheinens 56–62,
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66, 219 Abs. 3, 232 Abs. 4,
246 Abs. 4, 251 Abs. 2, 256, 270,
309, 423 Abs. 4, 467

– gegen Nichtvolljährige 386

– im Militärverfahren 401–404

Meldeauflage 58, 60, 61 Abs. 4

Militärgericht 37 Abs. 3, 42 Abs. 2,
174 Abs. 2, 287 Abs. 2, 288,
396–398, 403, 438

Militärermittlungsorgan 399, 405, 408

Militärstaatsanwalt 399, 402, 403, 408,
420, 437

Minderjährige 51, 101 Abs. 1,
178 Abs. 5, 386 Abs. 1, 395 Abs. 1

– Zeugen 140

Mitteilung 179–180, 471 Abs. 2

– der Anklageschrift 254

– über die Einleitung des gerichtlichen
Verfahrens 255

– über die Beschwerde oder den Protest
321

Mündlichkeit 19

N

Nebenkläger 29 Abs. 1, 48 Abs. 1,
75 Abs. 1, 76–79, 100, 118,
180 Abs. 3, 253, 267, 318, 335, 337,
355, 365, 376, 392

Nichtvolljährige 94 Abs. 1, 101 Abs. 1,
140, 280 Abs. 4, 381 Abs. 5

– Strafverfahren gegen 385–395

O

Observation 172 Abs. 1

– grenzüberschreitende 476 Abs. 4

– internationale 476 Abs. 4

Öffentlichkeit

– der Gerichtsverhandlung 20

– Einschränkung des Grundsatzes im
Militärverfahren 409

– Mitwirkung der 204

Offenlegung

– der Beschuldigung 219

– des Ermittlungsverfahrens 226, 227,
229, 242 Abs. 2, 356 Abs. 5,
362 Abs. 5, 389

Ordnung, öffentliche 472

Ordnungsgeld 120 Abs. 3 und 5,
133 Abs. 2, 149 Abs. 5, 266 Abs. 2,
271 Abs. 11

Organe, öffentliche 133 Abs. 2

Organisation, internationale
162 Abs. 5

P

Parteiprinzip 12

Person, juristische 1 Abs. 2, 24,
73 Abs. 2, 84 Abs. 1, 112 Abs. 3, 133,
159, 162 Abs. 4, 178 Abs. 7,
180 Abs. 5, 213 Abs. 1, 243 Abs. 3,
255, 257, 413 Abs. 1

– kontrollierte 172 Abs. 1

Polizeiermittler 52, 71 Abs. 4,
194 Abs. 2, 399 Abs. 2, 405 Abs. 2,
422 Abs. 1

Privatdelikt 50, 187 Abs. 3

Privatklage 24 Abs. 4, 27, 48, 49, 80,
81, 187, 247, 254, 276, 287 Abs. 6, 7

Privatkläger 80, 82, 100, 291 Abs. 2,
318 Abs. 4, 335 Abs. 1, 336, 337,
355 Abs. 2, 414

Proben für Vergleichsuntersuchungen
146

Protest 318, 320, 349, 351
(siehe auch Beschwerde)

Protokoll 127, 128–132, 137,
141 Abs. 2, 161 Abs. 2, 164 Abs. 3,



192 Stichwortverzeichnis

236, 239, 278 Abs. 2, 283, 371, 373,
382 Abs. 6

– über die erste Ermittlungshandlung
214 Abs. 2, 219 Abs. 2, 356 Abs. 4

– Verhandlungsprotokoll 311, 312,
348 Abs. 3

– Vernehmungsprotokoll 141 Abs. 2,
237, 281, 388

Protokollführer 30, 34

R

Recht, internationales 5

Rechtsanwalt 91 Abs. 1, 94 Abs. 3, 100,
101, 122, 136,
(siehe auch Verteidiger)

Rechtshilfe, internationale 471–477

– Rechtshilfeersuchen 2 Abs. 2, 475,
476

– Rechtshilfeabkommen 4, 178,
244 Abs. 1

Rechtskraft 416, 421, 467

Rechtsmittel
(siehe Beschwerde, Berufung, Kassa-
tion)

Rekonstruktion der Tat 136, 137,
166–168, 283

Richter, beauftragter 108, 281 Abs. 1

S

Sachverständiger 29 Abs. 1, 126 Abs. 5,
145, 148–154, 156 Abs. 2,
157 Abs. 1, 168, 256, 271 Abs. 8,
282, 284, 285, 311, 327, 358, 365,
370 Abs. 2, 371, 373, 473, 474

– psychiatrischer 70 Abs. 2, 430 Abs. 4,
432 Abs. 3

Schlussvorträge 259, 291–296, 297,
299, 311, 324, 333

Schöffen 8, 9, 10, 28, 29, 31, 33,
70 Abs. 1, 91 Abs. 3, 310 Abs. 2, 390,
422 Abs. 1, 444 Abs. 1, 446 Abs. 1,
450 Abs. 1, 452 Abs. 1

– Hilfsschöffen, Ergänzungsschöffen
256, 260

Schiff 37 Abs. 2

Schlussbericht 232, 233

Schriftstück 112 Abs. 3, 159, 160,
163 Abs. 2 und 5, 164, 311,
416 Abs. 1

– Zustellung 178–182, 471 Abs. 2

Schuldspruch 303, 355 Abs. 3

Sicherheitsleistung 58, 61, 64 Abs. 9,
65 Abs. 10, 381 Abs. 3

Sitzungssaal 266, 267, 273, 278, 280,
309, 393, 409

Sondergericht 6 Abs. 2

Spezialist für technische Hilfe
29 Abs. 1, 126, 132 Abs. 1,
156 Abs. 2, 162 Abs. 6, 163 Abs. 8,
168 Abs. 2

Staatsanwalt 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22,
29, 42 Abs. 2, 46–51, 52 Abs. 3,
61 Abs. 5, 63 Abs. 5, 6, 64, 65, 67,
68, 69, 70, 72, 73, 103 Abs. 1, 111,
123 Abs. 1, 158 Abs. 3, 161 Abs. 1
und 2, 165 Abs. 2, 178 Abs. 9, 192,
193, 195 Abs. 3, 196, 213, 215, 216,
217, 234, 235, 242–246, 253, 268,
271 Abs. 2, 287, 288, 293, 324, 329,
335, 336 Abs. 2, 337 Abs. 2,
353 Abs. 2, 357, 369, 375, 381, 382,
392 Abs. 3, 414 Abs. 3, 415, 430,
435, 439,–239, 291, 411, 414a, 414g

– Ablehnung 47

– Funktionen 46

– Generalstaatsanwalt 310 Abs. 4,
420 Abs. 1, 421 Abs. 2, 453 Abs. 1,
455, 456, 458, 460

– Militärstaatsanwalt 399 Abs. 1,
402 Abs. 2, 403, 404
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– Protest 318 Abs. 1, 319–323,
349 Abs. 2, 355 Abs. 2, 366

– überwachender 173, 229 Abs. 3, 358,
363, 365

– Verfügungen 199, 200, 201, 202,
212 Abs. 1, 214

– Weisungen, verbindliche 197,
203 Abs. 2

Stellungnahme 201 Abs. 2, 254 Abs. 3,
330, 358 Abs. 3, 430 Abs. 4, 432, 439

Strafantrag 24 Abs. 1, 207, 254 Abs. 2

Streit über die Zuständigkeit 44

Streitkräfte 37 Abs. 3, 401 Abs. 1

T

Tätigkeitsverbot 69, 251 Abs. 2,
270 Abs. 3

Tilgung 416 Abs. 1, 433–436

U

Übereinkommen, internationales
246 Abs. 3, 310 Abs. 4, 471 Abs. 2
Ziff. 5

Überzeugung 11, 69 Abs. 1

– innere 14, 98 Abs. 1, 203 Abs. 2, 293

– politische 464, 478 Abs. 2

Übernahme 246 Abs. 3, 406

– eines Strafverfahrens aus dem Aus-
land 478

– eines Strafverfahrens ins Ausland
24 Abs. 1, 479

Überstellung von verurteilten Perso-
nen 453–462

– zur Vernehmung als Zeuge oder
Sachverständiger 473 Abs. 2

Unabhängigkeit 10

Unmittelbarkeit 18

Unschuldsnachweis 103 Abs. 2

Unschuldsvermutung 16

Unterbringung

– der betroffenen Kinder 63 Abs. 8,
232 Abs. 4, 246 Abs. 4

– in einer Erziehungsanstalt 395 Abs. 3

– in einer psychiatrischen Anstalt zur
Beobachtung 70

– zur zwangsweisen Behandlung 432

Unterlagen 122, 232 Abs. 4, 283,
437 Abs. 2, 457 Abs. 1, 459,
465 Abs. 2, 473 Abs. 2, 476 Abs. 2

– der Ermittlung 198

Untersuchungshaft 22, 63–65,
70 Abs. 6, 232 Abs. 4, 246 Abs. 4,
309 Abs. 2, 386 Abs. 4, 401, 403,
457 Abs. 5, 468 Abs. 4

– Anordnung 64 Abs. 1–5

– Änderung 65

– Dauer im vorgerichtlichen Verfahren
63 Abs. 4

– Festnahme zum Zweck der unverzüg-
lichen Vorführung 17 Abs. 2,
64 Abs. 2

– Haftprüfung 65

– Rechtsmittel 64 Abs. 6, 7, 8

– Voraussetzungen 63 Abs. 1, 2

Unverletzlichkeit der Person 17

Urkunde 127, 246 Abs. 4, 362 Abs. 3, 4
(siehe auch Schriftstück)

– Beschaffung 133

– in fremder Sprache 134

Urteil 4, 29 Abs. 1, 32 Abs. 1, 39,
116 Abs. 1, 124, 177 Abs. 1,
234 Abs. 7, 281 Abs. 3, 318, 319,
334, 335, 336, 337, 346, 348, 350,
354, 355, 425, 458, 459, 461, 463–
466

– eines ausländischen Gerichts
458 Abs. 3, 460, 463–468

– Ergänzungsurteil 301 Abs. 3
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– rechtskräftiges Urteil 4 Abs. 1, 16,
24 Abs. 1, 39 Abs. 1, 57, 64 Abs. 9,
65 Abs. 6, 67 Abs. 3, 113, 313,
383 Abs. 1, 412, 413, 419,
422 Abs. 2, 423, 456, 463, 479 Abs. 3

– Unterzeichnung 310

– Urteilsbegründung, Urteilsgründe
33 Abs. 5, 34, 308, 310, 318 Abs. 3,
340, 359, 373 Abs. 3

– Urteilsfindung 259, 300–310,
371 Abs. 1, 371, 372

– Urteilsformel 34, 42, 305 Abs. 4

– des Zivilgerichts 113

Urteilsverkündung 263 Abs. 3,
311 Abs. 1, 340, 360, 318, 337a

Urteilsvollstreckung 395, 410, 414,
420 Abs. 3, 457

V

Verbot 296, 298

– Aufenthaltsverbot in der Nähe des
Verletzten 67

– die Republik Bulgarien zu verlassen
68, 251 Abs. 2, 270 Abs. 3

– Tätigkeitsverbot 69, 251 Abs. 2,
270 Abs. 3

Verdächtiger 144 Abs. 2, 146 Abs. 1,
166, 381 Abs. 1, 6, 382 Abs. 4, 8,
474 Abs. 1, 2

Verfahren, Strafverfahren

– in Abwesenheit 25, 65, 94, 206, 269,
271, 279, 353, 422

– beschleunigtes 356–361

– Handlungen des Staatsanwalts 357

– Handlungen des Berichterstatters 358

– schriftliches 61, 68, 72, 73, 111, 234,
243, 244, 312, 326, 327, 342, 344,
345, 351, 369, 429

– unverzügliches 362–367

Verfahrensrechte 12, 15

Verfügung 32, 33, 46, 63, 174, 212, 243,
247, 249, 254, 256, 311,
341–345, 375, 412, 413, 419

– über die Einleitung eines Ermitt-
lungsverfahrens 214

– Einstellungsverfügung 243, 244, 250,
251, 421

– über die Erhebung der Beschuldigung
219

– des Innenministers 132

– der Organe des vorgerichtlichen Ver-
fahrens 199–202

– über die Sachbeweise 112

Verfahrensrechte 12, 15, 348

Verhandlung, öffentliche 64 Abs. 3 und
7, 65 Abs. 3, 67 Abs. 2, 69 Abs. 2,
69 Abs. 4, 70 Abs. 2, 256, 263,
270 Abs. 2, 306 Abs. 2, 378 Abs. 1,
391, 424 Abs. 3

– nichtöffentliche 256, 263, 264, 391

Verhinderung 57, 272

– der Offenbarung von Umständen aus
dem Privatleben der Bürger 163, 263

– von Straftaten 1, 165

Verlesung

– der Anklageschrift 276

– von Aussagen des Beschuldigten oder
des Angeklagten 279

– des Gerichtsprotokolls 267, 278

– des Gutachtens 282

– der Privatklage 276

– von Protokollen und Urkunden in der
Hauptverhandlung 283

– von Zeugenaussagen 281

Verletzter 15, 24, 73, 74, 83, 84, 101,
118, 207, 227

– Aufenthaltsverbot in dessen Nähe 67

– Rechte 75

Vernehmung 71, 136, 238

– von Augenzeugen 212

– vor einem ausländischen Gericht 473
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– durch Dolmetscher 142

– vor der Identifizierung 170

– von Sachverständigen 149, 282, 371,
372

– von Nichtvolljährigen 388

– durch Video- oder Telefonkonferenz
474

– des Zeugen 139, 140, 273, 280, 371,
372

– von Zeugen geheimer Identität 141

– kommissarisch 108 Abs. 1, 115, 138,
256 Abs. 1

Vernehmung des Beschuldigten
(Angeklagten) 138, 219, 221, 277,
278, 327

Vernehmung vor dem Richter
im vorgerichtlichen Verfahren

– des Beschuldigten 222

– von Zeugen 223

Vernehmungsprotokoll 237, 239

Verteidiger 29, 55, 70, 91–99, 219, 227,
253, 271, 281, 318, 324,

– Ablehnung 96, 274

– Auskunftsverweigerungsrecht 121

– Beteiligung 97

– Bevollmächtigung des 93

– im Haftverfahren 64, 65

– Recht auf Verteidigung 219

– Rechte 99

– Pflichten 98

– im Vereinbarungsverfahren 381, 384

Verteidigung 15, 90, 91, 95, 96,
98 Abs. 2

– notwendige 94, 227

– Recht auf Verteidigung 15, 97 Abs. 2,
271 Abs. 2

Verteidigungsminister 396, 399, 401

Verurteilter 310 Abs. 4, 418, 421 Abs. 3

– in Abwesenheit 423

– Festnahme 418

– Überstellung 453–462

Verwahrung, Aufbewahrung 158, 173

– von Sachbeweisen 110, 111

Verweisung

– an ein anderes Gericht 43, 390

– aus dem Sitzungssaal 267

– an das zuständige Organ 42

Vollstreckung, Strafvollstreckung 39,
57, 301, 383, 420, 423

– Gerichtsentscheidung über die Voll-
streckung 414

– im internationalen Verfahren 457,
458, 460, 463, 464, 468, 469, 470,
479

– rechtskräftiger Gerichtsentscheidun-
gen 412–418

– im Verfahren gegen Nichtvolljährige
395

– mit der Vollstreckung verbundene
Verfahren 437–452

Vollstreckungshandlungen 416

Vorführung von Beschuldigten

– vor Gericht 17, 64, 65

– zwangsweise 71

Vorführung von Zeugen, zwangsweise
120

Vorführung des Verurteilten 437

Vorladung, Ladung 178 ff.

– des Beschuldigten 219, 116

– zur Hauptverhandlung 257

– des Sachverständigen 149

Vormund 29, 101, 140, 430

Vorsitzender 28, 32, 33, 264, 266, 267,
271, 272, 276, 286, 310, 312

– des Probationsrats 437, 439, 451, 452



196 Stichwortverzeichnis

W

Wahrung
– des Geheimnisses der Identität 123,

141

– von Staatsgeheimnissen 263

Weisungen
– des Kassationsgerichts 355

– des Staatsanwalts 46, 196, 197, 203,
243

Widerspruch 279, 281

Wiederaufnahme des Strafverfahrens
24, 32, 380, 420–426

– des vorläufig eingestellten 245

Z

Zeugen 29, 144, 146, 148, 195, 273, 311,
327, 371, 473, 474

– Augenzeugen 212, 244, 356, 362

– von Ermittlungshandlungen 137

– mit geheimer Identität 124, 141, 171,
177, 272

– Pflichten 120

– Rechte 122

– richterliche Vernehmung 223

– verdeckter Ermittler als Zeuge 172

– Verlesung der Aussagen 281

– Vernehmung 139, 140, 141, 280

– Zeugenaussagen 117, 124

Zeugenschutz 123

– Zeugenschutzmaßnahmen 123

Zeugnisunfähigkeit 118

Zeugnisverweigerungsrecht 119, 139

Zivilbeklagter 29, 89, 90, 100, 118, 148,
253, 271, 291, 318

Zivilgericht 88, 113, 382, 413

Zivilkläger 29, 49, 82, 84, 87, 100, 118,
148, 189, 253, 255, 271, 276, 291,
318, 371

Zivilklage 51, 73, 85, 86, 88, 243, 250,
251, 256, 276, 289, 301, 307, 309,
318, 337, 354, 359, 365, 376, 382

Zurückverweisung

– nach Aufhebung des Urteils 335

– zur erneuten Entscheidung 335

– an den Staatsanwalt 288, 335, 377

– zu weiteren Ermittlungen 243 Abs. 5,
245 Abs. 1, 249 Abs. 2, 287 Abs. 2,
358, 369, 377, 378, 382

Zuständigkeit

– bei im Ausland begangenen Straftaten
37

– des Berufungs- oder Kassations-
gerichts 38

– bei der Bildung einer Gesamtstrafe 39

– der Ermittlungsorgane 194

– der Gerichte 35

– bei mehreren, durch eine Person
begangene Straftaten 38

– im Militärberufungs- und Kassations-
verfahren 397

– örtliche 33

– der Republik Bulgarien 471

– subsidiäre 480

– bei Tatbeteiligung 40

– bei Zusammenhang von Verfahren

Zuständigkeitsbestimmung 42

Zuständigkeitsstreitigkeit 44–45, 398

Zustellung 178–182, 471

Zwangsbehandlung 432

Zwangsmaßnahmen 17 Abs. 1, 46,
56–71, 220, 243, 250, 270, 289, 473

– Dauer 234

– Entnahme von Proben 146

– medizinische 427–432

– im Militärverfahren 202–204

– Öffnung von Räumen 163

– Vorführung des Beschuldigten 71

– Vorführung des Zeugen 120 Abs. 3
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